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Vorwort 

 

Mein Interesse für das Thema Wohnen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 

wurde durch das Seminar „Wohnkonzepte für Menschen mit intellektueller Beeinträchti-

gung“, welches von Herrn Univ. Prof. Dr. Gottfried BIEWER im WS 2006/07 abgehalten 

wurde, geweckt. Nach Initiative betroffener Eltern wurde im Februar 2007 eine 

Projektgruppe zur Entwicklung und wissenschaftlichen Begleitung einer integrativen 

Wohngemeinschaft gegründet, in die ich aufgenommen wurde. Bei diesem Wohnprojekt 

arbeiten Professoren, Mitarbeiter und Studierende der Universität Wien, Vertreter von 

Wiener Trägern und Eltern zusammen, um neue Wohnformen und -plätze für Menschen 

mit intellektueller Beeinträchtigung zu schaffen. Auch die Betroffenen selbst sollen zu 

Wort kommen: die Wohnwünsche eines potenziellen Bewohners wurden im Rahmen des 

Wohnprojekts ermittelt und die Einführung einer „Parallelgruppe“ (d.h. eine Gruppe junger 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die dabei unterstützt wird, parallel zur 

Projektgruppe an der Konzeptionierung ambulant unterstützter Wohnformen zu arbeiten) 

wurde geplant. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich bei Herrn Univ. Prof. Dr. Gottfried BIEWER für die 

umfassende Betreuung meiner Diplomarbeit bedanken. 

Weiters bedanke ich mich bei Mag. Oliver KOENIG und Mag. Tobias BUCHNER für die 

wertvollen Tipps zur Durchführung meiner Interviews. 

Ein besonderer Dank gebührt auch meinem Interviewpartner, dass er sich bereit erklärt 

hat, die Interviews mit mir durchzuführen. 

Mein Dank gilt auch meinen Eltern, die sowohl eine finanzielle, als auch eine emotionale 

Stütze für mich waren und ich danke Martin SCHIFFL, dass er mich dazu motiviert hat, ein 

Studium zu beginnen. 

Ich bedanke mich bei meinen Freundinnen Petra WEISSENGRUBER, Verena SCHAFFNER, 

Mag.a Daniela LEOPOLD, Gabi MECHOVSKY, Maria KLEMENT und Mag.a Zlatka PAVLOVA, 

dass sie mir stets zur Seite standen, wenn ich sie brauchte. Zlatka möchte ich zusätzlich 

für das Korrekturlesen meiner Arbeit und für unzählige, wertvolle Anregungen danken. 

Abschließend möchte ich mich bei Christa SIEDER bedanken, dass sie mir bei der 

Übersetzung der Zusammenfassung geholfen hat. 
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Einleitung und Fragestellung 

 

„Wohnen und Wohlbefinden – ein Begriffspaar, das die Bedeutung des Wohnens für 
den Menschen knapp umreißt. Der Bereich des Wohnens ist der Ort, an dem die 
menschlichen Grundbedürfnisse nach Geborgenheit, Schutz und Sicherheit und der 
Wunsch nach freier Gestaltung des persönlichen Bereichs und des Alltags realisiert 
werden können. Die Wohnung bietet Raum für Erholung und Selbstverwirklichung. Sie 
ist der Ort des Rückzugs in die Privatheit und des Zusammenlebens mit Menschen, die 
einem nahe stehen, mit der Öffnung nach außen zur Nachbarschaft und zum weiteren 
sozialen Umfeld.“ (SEIFERT 2006b, 376) 

 

Dies gilt gleichermaßen für nichtbehinderte Menschen, als auch für Menschen mit 

Behinderungen, somit auch für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Auch für sie 

sind Momente der Geborgenheit (häusliche Wohnatmosphäre, Privatsphäre) und eine 

aktive Einflussnahme auf die Lebensgestaltung (Selbstbestimmung, Autonomie) von 

großer Bedeutung. Lange Zeit wurden Wohnbedürfnisse von Menschen mit Behinderun-

gen jedoch nicht wahrgenommen oder respektiert (vgl. THEUNISSEN / SCHIRBORT 2006, 

59). Bis Ende der 1960er Jahre waren Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchti-

gung in großen Institutionen, meist klinisch organisierten Großeinrichtungen, Pflege-

anstalten oder psychiatrischen Krankenhäusern, untergebracht. Die Lebensbedingungen 

waren insbesondere in den staatlichen Großeinrichtungen katastrophal: Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung wurden hier lediglich „verwahrt“. Angeregt durch die 

Gesellschaftskritik zu dieser Zeit wurden sie in (mehr oder weniger) dezentrale, gemein-

deintegrierte Wohnformen ausgegliedert (vgl. THEUNISSEN / LINGG 1999, 7). Dieser als 

Enthospitalisierung bezeichnete Prozess gilt in Wien als größtenteils abgeschlossen. Das 

hängt eng mit der Wiener Psychiatriereform im Jahr 1978 zusammen: In den 1980er 

Jahren wurden kleinere, extramurale Einrichtungen gegründet und Menschen mit einer 

intellektuellen Beeinträchtigung oder einer Mehrfachbehinderung wurden aus der 

psychiatrischen Versorgung ausgegliedert. 1986 wurde im Wiener Gemeinderat die 

Schaffung von 1000 gemeindeintegrierten Wohnplätzen innerhalb von zehn Jahren 

beschlossen. Dies führte zur Gründung der Wiener „ARGE Wohnplätze“ (Arbeitsgemein-

schaft Wohnplätze), an der sich eine Vielzahl an Wiener Trägern beteiligte (vgl. 

STINGEDER 2003, 25). 1998 wurde der 1000. Wohnplatz übergeben, das Programm wurde 

daraufhin bis 2003 verlängert und schaffte noch weitere 350 neue Wohnmöglichkeiten 

(vgl. TAUSCH / HINTERREITNER 2001, 13). Bei dieser Wohninitiative entstanden betreute 

Wohngemeinschaften (für etwa acht Bewohner1), lose betreute Wohngemeinschaften, 

aber auch erste betreute Wohnungen für Einzelpersonen oder Paare (vgl. SCHAFFRANECK 

1991, 58). Überwiegend wurden hier jedoch teilstationäre Wohnplätze geschaffen. Um 

                                                
1  Um den Lesefluss nicht zu stören, wird in dieser Arbeit durchgehend die männliche Form verwendet. Es 

wird darauf hingewiesen, dass damit in der Regel beide Geschlechter gemeint sind. 
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den modernen Leitprinzipien Selbstbestimmung und Inklusion zu folgen, müsste nun der 

ambulante Bereich weiter ausgebaut werden. Denn der Begriff „Inklusion“ ist – im Gegen-

satz zu den Leitzielen von Integration und Normalisierung, die mit (relativ) kleinen 

gemeindeintegrierten Einrichtungen vereinbar waren – mit Deinstitutionalisierung (d.h. der 

Auflösung von Institutionen) verbunden (vgl. NIEHOFF 2005a, 103). Und was den Prozess 

der Deinstitutionalisierung2 betrifft, gibt es in Wien – wie im gesamten deutschsprachigen 

Raum – noch enormen Handlungsbedarf. Noch immer wohnen viele Menschen mit einer 

intellektuellen Beeinträchtigung in Einrichtungen, in denen mehr als acht Personen unter-

gebracht sind (vgl. WINKLER 2007). Nach SCHWARTE sind Einrichtungen in dieser 

Größenordnung aus struktureller und rechtlicher Perspektive dem Versorgungstyp „Heim“ 

zuzuordnen und erschweren einen selbstbestimmten und inklusiven Lebensstil (vgl. 

SCHWARTE 2006, 2). 

Auch wenn sich die Wohnsituation für Menschen mit Behinderungen, insbesondere für 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, in den letzten beiden Jahrzehnten des 

vorigen Jahrhunderts gebessert hat, entspricht dies nicht den Wohnbedürfnissen von 

Menschen mit Behinderungen. Nach NIEHOFF sollten ambulant unterstützte Wohnformen 

für Einzelpersonen, Paare, Personen mit Kindern und kleine Wohngemeinschaften anstatt 

kleiner Heime angestrebt werden (vgl. NIEHOFF 2005a, 103). 

Diese Entwicklung steht in Zusammenhang mit einem grundlegenden Wandel des 

Menschenbildes: „Eine Sichtweise, die das Anderssein, das Abweichende betont, 

begünstigt ausgrenzende Versorgungsstrukturen. Die Annahme grundsätzlicher Gemein-

samkeiten zwischen Menschen mit und ohne Behinderung stärkt das Bemühen um 

möglichst normale Lebensbedingungen und Integration behinderter Menschen. Heute 

besteht Konsens darüber, daß [sic!] Menschen mit geistiger Behinderung gleichwertige 

Partner sind, die die gleichen Bedürfnisse und Rechte wie andere Menschen haben. Was 

sie von diesen unterscheidet ist der durch ihre Behinderung bedingte Grad der sozialen 

Abhängigkeit und das Maß der Hilfen, das sie zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse und zur 

Realisierung ihrer Rechte brauchen.“ (SEIFERT 2000, 151 f.) 

Nach DÖRNER wohnen viele Menschen mit Behinderungen immer noch in Heimen, 

obwohl ein Viertel oder sogar die Hälfte in einer eigenen Wohnung leben könnte. Meist 

wird das Argument des zu großen Risikos etwa in Bezug auf Überforderung, Isolation, 

Verletzungen bloß vorgeschoben, obwohl immer wieder die Erfahrung gemacht wird, dass 

Menschen mit Behinderung mit weniger Betreuung auskommen als vermutet, wenn dabei 

auf das Bedürfnis nach Bedeutung für Andere und auf einen tragfähigen „Profi-Bürger-

Mix“ (DÖRNER 2006, 98) geachtet wird.  
                                                
2  Die Begriffe „Enthospitalisierung“ und „Deinstitutionalisierung“ werden in der Literatur teilweise synonym 

verwendet. In dieser Arbeit wird Enthospitalisierung in Zusammenhang mit der Psychiatriereform und den 
Leitlinien Normalisierung und Integration gesehen. Deinstitutionalisierung geht einen Schritt weiter in 
Richtung ambulant unterstütztes Wohnen mit den Leitzielen Inklusion und Selbstbestimmung. 
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ROHRMANN betont, dass es nicht ausreicht, Personen von einer Sondereinrichtung in eine 

eigene Wohnung zu übersiedeln. „Es sind gleichzeitig behindernde Bedingungen der 

Gemeinwesen aufzuspüren, zu analysieren und daraus geeignete Strategien zu ihrer 

Überwindung abzuleiten. Ebenso wenig, wie schulische Integration allein durch die Auf-

lösung der Sonderschulen ohne gleichzeitige Überwindung der zahlreichen Lehrbehinde-

rungen des herkömmlichen Schulsystems, unter denen ja durchaus auch solche Schü-

ler(innen), die nicht auffällig werden, leiden, zu erreichen ist, ebenso wenig ist Integration 

im Wohnbereich ohne die Überwindung der vielfältigen sozialen und infrastrukturellen 

Behinderungen der Städte, Gemeinden und Stadtteile zu erreichen, durch die ebenfalls 

nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern auch andere, vor allem allein stehende und 

ältere Menschen in die Isolation und ins soziale Abseits geraten.“ (ROHRMANN 2005, 208) 

Die besonderen Belange von behinderten Mietern finden nach ROHRMANN immer noch zu 

wenig Aufmerksamkeit. Sie überfordern sowohl die Personen mit Behinderungen als auch 

ihre nichtbehinderten Nachbarn. Die Tatsache, dass in der Stadt auch Menschen mit 

Behinderung leben, scheint bisher kaum ins öffentliche Bewusstsein gedrungen zu sein. 

Wenn überhaupt, erscheint dieses Problem eher als bauliches Problem, dem mit der 

Schaffung von ebenerdig zugänglichem Wohnraum begegnet wird. Aspekte der sozialen 

Integration, die behinderten oder psychisch kranken Personen die Möglichkeit geben, sich 

unter ihresgleichen im Sinne von Peers zu treffen, bleiben noch weitgehend unbewältigt 

(vgl. ROHRMANN 2005, 208 f.) 

 

 

Die soeben skizzierten Überlegungen werfen folgende Fragestellung auf, die in der 

Diplomarbeit thematisiert werden soll: 

 

Wie kann Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung ein größtmögliches Maß an 

Selbstbestimmung und Inklusion bzw. Teilhabe im Bereich des Wohnens gewährt 

werden? 

 

Um diese Frage zu beantworten, ist es notwendig, sich mit den theoretischen Grundlagen, 

auf denen ambulant unterstützte Wohnformen basieren, auseinanderzusetzen.  

Im ersten Kapitel werden zunächst einige grundlegende Begriffe wie „geistige Behinde-

rung“ bzw. „intellektuelle Beeinträchtigung“, Wohnen und Lebensqualität expliziert.  

Das zweite Kapitel ist den Leitprinzipien für die genannten Wohnformen gewidmet. Hier 

werden zunächst das Normalisierungsprinzip und das Prinzip der Integration dargestellt, 

die einen ersten Schritt in Richtung Normalisierung der Lebensbedingungen und Abkehr 

von Sondereinrichtungen beigetragen und somit eine gewisse Vorreiterrolle haben. 
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Weiters werden die Leitprinzipien für ambulant unterstütztes Wohnen erläutert. Darunter 

fallen Inklusion, Partizipation (Teilhabe), Selbstbestimmung und Empowerment.  

In Kapitel drei wird der aktuelle Stand von ambulant unterstützten Wohnformen heraus-

gearbeitet. Im Sinne einer thematischen Abgrenzung soll an dieser Stelle darauf ver-

wiesen werden, dass sich die geplante Untersuchung bestehender Wohnformen nur auf 

innovative (ambulant unterstützte) Modelle beschränkt, die sich an den Prinzipien 

Inklusion, Partizipation, Selbstbestimmung und Empowerment orientieren. Teilstationäre 

Wohnformen3, die zwar gemeindenah sind, aber dennoch aufgrund ihrer Strukturen einen 

selbstbestimmten, inklusiven Lebensstil erschweren, werden ausgenommen.  

Im vierten Kapitel wird das Konzept der Handlungsforschung dargestellt, bevor in Kapitel 

fünf das Handlungsforschungsprojekt „Assistenzagentur zur Unterstützung ambulanter, 

selbstbestimmter und gemeindeintegrierter Wohnformen für Menschen mit Behinderun-

gen (Arbeitstitel)“ analysiert wird. 

 

                                                
3  In Österreich gibt es ein Versorgungsmodell und ein gemeindenahes Modell. Mit Versorgungsmodell sind 

vollstationäre Einrichtungen gemeint, die alle Bereiche des Lebens (Wohnen, Arbeit, Freizeit, Therapie, 
etc.) umfassen (vgl. HÄUSSLER et al. 1996, zit. nach WACKER 2001, 52). Diese Einrichtungen werden auch 
Komplexeinrichtungen genannt, weil in ihnen nahezu das gesamte Leben stattfinden kann. Sie erheben 
den Anspruch, „Orte zum Leben“ für alle Menschen mit Behinderungen zu sein (vgl. WACKER 2001, 52). 

 Das gemeindenahe Modell umfasst teilstationäre Einrichtungen, für die eine Trennung von Wohnen und 
Arbeit charakteristisch ist (vgl. WACKER 2001, ebd.). Es wird von den Prinzipien der Normalisierung und 
der Integration ausgegangen und in Form von betreuten Wohngemeinschaften und kleineren 
Wohnheimen, die in die Umgebung integriert sind, umgesetzt (vgl. Bundesministerium für soziale 
Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz 2003, 193f). 

 Daneben gibt es – in geringerem Umfang – das ambulant unterstützte Wohnen, das sich in Wien bislang 
auf Menschen mit körperlichen Behinderungen bzw. auf Personen, die einen hohen Grad an 
Selbstständigkeit vorweisen können, beschränkt. 
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1 Begriffsbestimmungen 

 

1.1 „Geistige Behinderung“ – „intellektuelle Beeinträchtigung“ 

 

Im Folgenden werden unterschiedliche Definitionsansätze von geistiger Behinderung auf-

gezeigt.  

Ausgangspunkt für die Beschreibung und Erklärung menschlichen Behindertseins ist das 

medizinische Modell. Es repräsentiert in hohem Maße den umgangssprachlich gebräuch-

lichen Begriff von Behinderung. Behinderung wird dabei als „persönliches, weitgehend 

unabänderliches Schicksal betrachtet. Der Defekt ist in der Person lokalisiert. Behinde-

rung ist eine individuelle Kategorie.“ (BLEIDICK 1999, 29) 

 

Der Begriff „geistige Behinderung“ wurde in den 1920er Jahren von der Lebenshilfe 

geprägt, um Begriffe wie „Blödsinnige“, „Schwachsinnige“ „Idiotie“ etc. abzulösen. Bislang 

gibt es keine einheitliche Definition von „geistiger Behinderung“. Ältere Definitionen sind 

weitgehend defizitorientiert, Menschen mit „geistiger Behinderung“ gelten als bildungs-

unfähig und auf lebenslange pädagogische Hilfe angewiesen:  

„In einem solchen allgemeinen Verständnis wird unter ‚geistiger Behinderung‘ gemeinhin 

eine Erscheinungsform oder Eigenart des Menschlichen verstanden, bei der lebenslang 

ein erheblicher Rückstand der mentalen (intellektuellen) Entwicklung zu beobachten ist, 

der sich in aller Regel in unangemessen wirkenden Verhaltensweisen und in vergleichs-

weise erheblich herabgesetzten Lernleistungen auf schulischem, sprachlichem, körper-

lichem und sozialem Gebiet manifestiert, so dass die eigene Lebensführung in erheb-

lichem Maße auf Hilfe angewiesen ist.“ (SPECK 2005, 46) 

Eine defizitorientierte Definition von „geistiger Behinderung“ erweckt jedoch nach SPECK 

den Eindruck, dass alles, was Menschen mit „geistiger Behinderung“ betrifft, defizitär sei. 

Zudem rückt all das, was den Menschen eigentlich ausmacht, seine Entwicklungs-

chancen, seine Bedürfnisse und Fähigkeiten, seine Interessen, seinen Wert und seine 

Würde als Mensch in den Hintergrund (vgl. SPECK 2005, 46 ff.). 

 

„Geistige Behinderung“ wird heute nicht mehr ausschließlich als Defizit, sondern als 

mögliche Form menschlichen Lebens verstanden. Menschen mit „geistiger Behinderung“ 

werden Fähigkeiten und Entwicklungschancen zugesprochen:  

„Menschen mit geistiger Behinderung sind als eine sehr heterogene Gruppe von Indi-

viduen anzusehen, deren organisch und/oder gesellschaftlich bedingte Beeinträchtigung 

im Variationsbereich menschlicher Entwicklung liegen und die im Laufe ihrer individuellen 

Lebensgeschichte in selbstreferentieller Weise gelernt haben, mit diesen Einschränkun-
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gen in einer für sie sinnvollen Weise umzugehen. Die Schwierigkeiten, auf Grund ihrer 

Beeinträchtigungen nicht erwartungsgemäß auf Anforderungen einer komplexen Alltags-

wirklichkeit eingehen zu können, drängen sie in eine als defizitär attribuierte Rolle. Um 

Rolle und Persönlichkeit nicht als ‚andersartig‘ erscheinen zu lassen, ihnen auf der ande-

ren Seite aber Fähigkeiten zu vermitteln, ihre Bewältigungsstrategien situationsadäquat 

einzusetzen, vor allem aber, ihnen Möglichkeiten einzuräumen, sich selbst in sozialer 

Integration verwirklichen zu können, bedarf es lebenslanger (sonderpädagogischer) 

Assistenz zur Lebensbewältigung, nach Möglichkeit in sozialintegrativen Handlungs-

feldern“ (STRAßMEIER 2000, 57 f.) 

Bei dieser Definition wird die Tatsache hervorgehoben, dass der Personenkreis, der als 

„geistigbehindert“ klassifiziert wird, sehr heterogen ist. Neben den Kompetenzen des 

genannten Personenkreises wird auch auf die Rolle der Gesellschaft eingegangen. 

 

THEUNISSEN plädiert für ein „vierdimensionales ätiologieorientiertes Verknüpfungsmodell 

geistiger Behinderung“ (THEUNISSEN 1997, 24), welches sich aus folgenden „sich wech-

selseitig bedingenden und verstärkenden Faktoren“ (THEUNISSEN 1997, 27) zusammen-

setzt:  

1. individuelle Schädigung 

2. Beeinträchtigung 

3. gesellschaftliche Benachteiligung 

4. Selbst-Konzept (vgl. THEUNISSEN 1997, 27 ff.) 

Mit diesem Modell wird beabsichtigt, das Zusammenwirken verschiedener Ursachen, 

Auslöser oder Verstärker auf den unterschiedlichsten Ebenen darzustellen, ohne dabei 

individuelle Stärken, Interessen, Entwicklungspotentiale und soziale Ressourcen aus dem 

Auge zu verlieren. Der Betroffene soll dabei nicht mehr als „Defizitwesen“, sondern als 

vollwertige, kompetente Person gesehen werden (vgl. THEUNISSEN 1997, 33). 

 

„Geistige Behinderung“ ist nach SPECK ein sehr komplexes Phänomen. Jede individuelle 

Ausprägung einer „geistigen Behinderung“ ist anders. Was geistige Behinderung ist, kann 

daher nicht objektiv und definitiv fixiert werden, da der Begriff auch in die soziale Dimen-

sion hineinreicht und damit auch etwas Veränderbares beinhaltet: erstens ist das, was 

unter „geistiger Behinderung“ verstanden wird, von sozialen Einstellungen geprägt und für 

die jeweilige Umwelt bestimmend (z.B. „soziale Unbrauchbarkeit“ im Dritten Reich), zwei-

tens ist die individuelle Ausprägung einer „geistigen Behinderung“ auch von sozialen Ein-

flüssen abhängig: eine soziale Annahme oder eine schulische Förderung beispielsweise 

kann verändern, was eine „geistige Behinderung“ ausmacht (vgl. SPECK 2005, 48).  
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Auch Jo JERG betont die soziale Kategorie von Behinderung. Begriffe wie „normal“ oder 

„behindert“ werden in der Gesellschaft konstruiert und täglich aufs Neue bestätigt. Jede 

Sondereinrichtung ist ein Zeichen für diese alltägliche Konstruktion der Unterscheidung. 

Behinderung ist dann ein von außen aufgedrücktes Etikett und präsentiert sich als eine 

Ordnungsmacht, die viele Eltern dazu veranlasst, ihr Kind in eine Sondereinrichtung zu 

geben. Gleichzeitig hat aber jeder Mensch die Wahl, diese Differenz von „normal“ oder 

„behindert“ vorzunehmen oder eine Person mit Unterstützungsbedarf als gleichwertigen 

Menschen anzuerkennen und somit die Konstruktion von Behinderung vorzunehmen oder 

zu vermeiden (vgl. JERG 2001, 9). 

 

Der Begriff „geistige Behinderung“ steht heute vorwiegend zur Diskussion, und zwar des-

wegen, weil er als stigmatisierend, pauschalierend und etikettierend empfunden wird.  

Von einer „geistigen Behinderung“ zu sprechen impliziert, dass es „Geist“ an sich gibt (als 

eine von Materie losgelöste Wirklichkeit). Es gibt jedoch nach FEUSER heute weltweit 

weder eine wissenschaftliche Übereinkunft, was „Geist“ sei, noch worin dieser behindert 

sein könnte (vgl. FEUSER 2000, 148).  

Georg FEUSER äußert provokativ: „Geistigbehinderte gibt es nicht!“ Er argumentiert, dass 

es lediglich Menschen gibt, „die wir aufgrund unserer Wahrnehmung ihrer menschlichen 

Tätigkeit, im Spiegel der Normen, in dem wir sie sehen, einem Personenkreis zuordnen, 

den wir als ‚geistigbehindert‘ bezeichnen.“ (FEUSER 1996, 18) Der Begriff „geistige Behin-

derung“ bezeichnet „eine gesellschaftliche und eine fachliche Realität, aber nicht die 

Individualität des Menschen, den wir mit diesem Begriff meinen.“ (FEUSER 1996, ebd.) 

Auch FEUSER verweist hier auf die soziale Kategorie von Behinderung. 

 

FEUSER ersetzt das von ihm abgelehnte Etikett „geistige Behinderung“ nicht durch ein 

anderes, er verzichtet aber auch nicht auf den Begriff „Behinderung“. Denn nach FEUSER 

existieren Behinderungen, aber sie sind Ausdruck von Kompetenz:  

„Was wir als ‚Behinderung‘ fassen und an einem Menschen gering achten oder gar 

abqualifizieren, in der Regel aber als defizitär betrachten, ist Ausdruck einer Kompetenz; 

Ausdruck der Kompetenz, (autokompensatorisch und autoregulativ) lebensbeeinträchti-

gende (bio-psycho-soziale) Bedingungen zum Erhalt der individuellen Existenz im jeweili-

gen Milieu ins System zu integrieren. Mithin ist jede Form von Behinderung, psychischer 

und auch körperlicher Krankheit menschlich und menschenmöglich und unter bestimmten 

Bedingungen existentiell notwendig. Für den Menschen ist es so »normal« ‚behindert‘ zu 

sein, wie es »normal« ist, nicht ‚behindert‘ zu sein. Nicht ‚behindert‘ zu sein ist kein Kenn-

zeichen oder Prädikat von ‚Normalität‘; das nehmen wir nur aufgrund unserer definitori-
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schen Macht als gesellschaftliches Attribut für uns in Anspruch. ‚Behinderung‘ definiert in 

gleicher Weise »Normalität« wie Nichtbehinderung […]“ (FEUSER 1996, 23 f.) 

Die Verwendung von Begriffen wie „schwerst beeinträchtigter Mensch“ oder „Behinde-

rung“ sind somit nach FEUSER gerechtfertigt, da Behinderungen „unter bestimmten Bedin-

gungen“ existentiell notwendig sind und keine „Normabweichung“ definieren. 

 

FEUSER bezweckt mit der provokanten Aussage, dass es Geistigbehinderte nicht gibt, 

deren Ausschluss zu vermeiden, damit Begegnung und in weiterer Folge ein Dialog 

(BUBER) möglich ist. Inwieweit heute favorisierte Bewegungen wie „Empowerment“ (siehe 

Kapitel 2.5) diese Zielsetzung erreichen können, bleibt nach FEUSER abzuwarten. Er weist 

darauf hin, dass es sich dabei um einen sowohl behinderte als auch nicht behinderte 

Personen betreffenden Prozess handelt: „Menschen mit geistiger Behinderung können 

nur aus Entmündigung, Ohnmacht und Abhängigkeit herauskommen, wenn Nicht-

behinderte darauf verzichten, sie auszugrenzen, Herrschaft und Gewalt über sie auszu-

üben. Das bedeutet für beide Seiten, sich auf große Veränderungen einzulassen, die nicht 

einfach zu haben sind und die der eine dem anderen nicht abringen oder in Güte gewäh-

ren kann.“ (FEUSER 2000, 163 f.) 

 

Zurzeit werden alternative Formulierungen wie „Menschen mit besonderen Bedürfnissen“, 

„Menschen mit Lernschwierigkeiten“, „Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung“, 

„Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung“ etc., diskutiert.  

In der vorliegenden Diplomarbeit wird die Bezeichnung „Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung“ als Alternative zum Begriff „geistige Behinderung“ verwendet. Zwar ist 

dieser Begriff ebenfalls umstritten, da Intelligenz keine fixe Größe ist, dennoch kann nicht 

gänzlich auf einen Begriff verzichtet werden, weil dies Orientierungslosigkeit bedeuten 

würde.  

Andere Formulierungen werden aus folgenden Gründen abgelehnt: Der Begriff 

„Menschen mit besonderen Bedürfnissen“ ist zu ungenau und wird nicht klar mit dem 

Personenkreis „Menschen mit geistiger Behinderung“ assoziiert. Der Begriff „Menschen 

mit Lernschwierigkeiten“ wird zwar insbesondere von vereinzelten Selbstvertretungs-

gruppen gefordert, Lernschwierigkeit ist jedoch nach BIEWER ein sehr weit gefasster 

Begriff und wird eher mit der als lernbehindert und nicht der als „geistig behindert“ gelten-

den Personengruppe in Verbindung gebracht (vgl. BIEWER 2004, 295).  

In wissenschaftlichen Kontexten wird der stigmatisierende Begriff der „geistigen Behinde-

rung“ häufig vermieden. Die Tatsache, dass viele jedoch über keinen adäquaten Alter-

nativvorschlag verfügen, hat dazu geführt, dass in Publikationen häufig die Formulierung 

„Menschen mit so genannter geistiger Behinderung“ verwendet wird (vgl. BIEWER 2004, 
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ebd.). Aber auch diese Formulierung ist für die vorliegende Arbeit keine passende Alter-

native. 

 

In dieser Diplomarbeit wird von einer mehrdimensionalen Sichtweise von Behinderung 

ausgegangen. Behinderung wird auf Basis des von der World Health Organization neu 

gefassten bio-psycho-sozialen Modells begriffen. Behinderung liegt nicht in erster Linie im 

Individuum begründet, sondern ist eine Wechselwirkung aus den Komponenten „Körper-

funktionen und -strukturen“, „Aktivität“ und „Partizipation [Teilhabe]“, „Umweltfaktoren“ und 

„personbezogene Faktoren“ (vgl. WHO 2004, 17 und 23). 

Die Komponente Körperfunktionen meint physiologische bzw. organische, psychische und 

mentale Funktionen des Menschen. Für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist 

insbesondere die Ausprägung der mentalen Funktionen wie Orientierung, Intelligenz, 

Temperament, Persönlichkeit, kognitiv-sprachliche Funktionen, Selbstwahrnehmung und 

Zeitwahrnehmung relevant. Zu den Körperfunktionen gehören weiters Sinnesfunktionen 

wie Sehen, Hören, Schmecken, Tasten und das Empfinden von Schmerz sowie Stimm- 

und Sprechfunktionen und bewegungsbezogene Funktionen.  

Mit Körperstrukturen sind organische Bestandteile wie beispielsweise Gliedmaßen oder 

innere Organe gemeint. Darunter fallen etwa Strukturen des Nervensystems, Auge, Ohr, 

Stimm- und Sprechwerkzeuge sowie Körperstrukturen, die mit dem Bewegungsapparat 

zusammenhängen.  

Die Komponenten Aktivität und Partizipation werden in der ICF4 gemeinsam klassifiziert. 

Unter Aktivität wird die Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung eines Menschen 

verstanden. Partizipation (Teilhabe) ist die Einbezogenheit eines Menschen in eine 

Lebenssituation oder einen Lebensbereich. Aktivität und Teilhabe umfasst neun Domä-

nen: Lernen und Wissensanwendung, allgemeine Aufgaben und Anforderungen, Kommu-

nikation, Mobilität, Selbstversorgung, zwischenmenschliche Beziehungen, bedeutende 

Lebensbereiche (z.B. Erziehung, Bildung, Arbeit und Beschäftigung) sowie soziales und 

staatsbürgerliches Leben (siehe auch Kapitel 2.3).  

Die Komponente Umweltfaktoren umfasst die materielle und gesellschaftliche Umgebung, 

in der ein Mensch lebt. Darunter fallen Produkte und Technologien, natürliche und vom 

Menschen veränderte Umwelt, Unterstützung und Beziehungen, Einstellungen sowie 

Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze. Diese Komponente ist insbesondere auch 

für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung relevant, da sie oft in größerem Ausmaß 

auf ihre Umwelt und auf Unterstützung angewiesen sind. 

                                                
4  Die „International Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) ist die Nachfolgerin der 

„International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH)“ von 1980 und wurde 2001 
von der Vollversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschlossen (vgl. WHO 2004, 4). 
Allgemeines Ziel der ICF ist es, in einheitlicher und standardisierter Form, eine Sprache und einen 
Rahmen zur Beschreibung von Gesundheitszuständen zur Verfügung zu stellen. (vgl. WHO 2004, 9) 
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Die Komponente personbezogene Faktoren umfasst jene Aspekte, die ausschließlich mit 

der betreffenden Person zu tun haben wie z.B. Name, Geburtsdatum, aber auch 

„Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Alter, andere Gesundheitsprobleme, Fitness, 

Lebensstil, Gewohnheiten, Erziehung, Bewältigungsstile, sozialer Hintergrund, Bildung 

und Ausbildung, Beruf sowie vergangene und gegenwärtige Erfahrungen“ etc. (DIMDI / 

WHO 2005, zit. nach BIEWER 2009, 65 f.) 

 

Eine intellektuelle Beeinträchtigung setzt sich aus den einzelnen Komponenten zusam-

men und kann, je nach dem wie hoch die Beeinträchtigung in den einzelnen Komponen-

ten ist, unterschiedlich ausgeprägt sein. 

 

Da in dieser Diplomarbeit das Thema Wohnen für Menschen mit intellektueller Be-

einträchtigung bearbeitet wird, soll hier ein allgemeines Kapitel über die Bedeutung des 

Wohnens anschließen. 

 

 

 

1.2 Wohnen 

 

Eine Wohnung ist eine feste Behausung, in der einzelne oder mehrere Menschen ihren 

dauerhaften Lebensmittelpunkt haben (vgl. KLAUß 2008, 13).  

 

Eine Wohnung hat erstens eine lebenssichernde Bedeutung: lebenserhaltende Bedürf-

nisse nach Schlaf, Nahrung, Wärme und gesunder Umgebung können hier befriedigt 

werden. Sie hat außerdem eine Schutz-, Sicherheits- und Geborgenheitsfunktion (vgl. 

WEINWURM-KRAUSE 1999, zit. nach KLAUß 2008, 14). 

Eine Wohnung sollte daher folgenden Kriterien entsprechen: 

- Schutz bieten (vor Witterung und vor ungebetenen Gästen), 

- Selbst- und Fremdpflege ermöglichen (Befriedigung körperlich bedingter Bedürf-

nisse), 

- die Ausstattung und Einrichtung sollte an besondere individuelle Bedingungen ange-

passt sein (Barrierefreiheit!) und 

- Aktivitäten zur Alltagsbewältigung und -gestaltung ermöglichen (vgl. KLAUß 2008, 

14) 

 

Eine Wohnung ist jedoch mehr als eine Bleibe oder Unterkunft. Sie ist ein Ort, an dem 

man zu Hause ist, den man be-wohnt, den man so eingerichtet hat, wie es dem eigenen 
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Geschmack entspricht. Sie dient damit auch dem Wunsch nach Selbstdarstellung und 

dem Bedürfnis, Zugehörigkeit und Anerkennung für die Mitmenschen zu symbolisieren 

(vgl. WEINWURM-KRAUSE 1999, zit. nach KLAUß 2008, 15). Entscheidend ist, dass man 

sich in der Wohnung wohl fühlt und Dinge tun kann, die für einen selbst wichtig und sinn-

erfüllend sind. 

Neben der lebenssichernden, funktionalen Funktion, sollte eine Wohnung daher ermög-

lichen, 

- sich sicher und wohl zu fühlen, 

- Vorlieben zu bilden und zu leben  

- für sich zu sein (Privatheit, Rückzugsmöglichkeit), 

- Sicherheit zu bieten, Verlässlichkeit zu gewährleisten (Mieterschutz) und 

- Selbstständigkeit und Selbstbestimmung zu verwirklichen (vgl. KLAUß 2008, 16) 

 

Zugleich ist der Ort, an dem man wohnt auch eine Basis des sozialen Miteinanders und 

für gesellschaftliche Teilhabe. Menschen können hier ihre sozialen Kontakte weitgehend 

selbstständig steuern und je nach Bedürfnislage dem Wunsch nach Alleinsein oder 

Zusammensein nachzukommen (vgl. THESING 1993, zit. nach KLAUß 2008, 16).  

 

Die Bedeutung des Wohnens liegt demnach neben der physische Schutzfunktion in seiner 

psychischen und sozialen Funktion (vgl. BECK 2006b, 386). 

Über das Wohnen werden zahlreiche Bedürfnisse wie die nach Kommunikation und Inter-

aktion, sozialer Zugehörigkeit, emotionaler Bindung, Privatheit und Intimität, Selbst-

bestimmung und Persönlichkeitsentfaltung, Aktivität und Ruhe erfüllt. Für Menschen mit 

Behinderungen bedeutet dies: wenn die Funktionen des Wohnens lediglich auf die 

Erfüllung weniger elementarer Bedürfnisse reduziert werden und Fremdbestim-

mung vorherrscht, kann nicht von wohnen, sondern allenfalls von Unterbringung 

die Rede sein. Isolierende und kollektive Massenunterbringungen unter menschen-

unwürdigen Umständen können den Verlust von Identität und Biographie bedeuten und 

physische und psychische Schäden (Hospitalismussyndrom) zur Folge haben (vgl. BECK 

2006b, 386 f.).  

 

Wenn man die genannten Funktionen des Wohnens und die Bedürfnisse, die über das 

Wohnen erfüllt werden, bedenkt, wird deutlich, dass es auch für Menschen mit intellek-

tueller Beeinträchtigung von großer Bedeutung ist, Wohnformen, wie sie auch für nicht-

behinderte Menschen üblich sind, zu realisieren. Denn diese Bedürfnisse gelten gleicher-

maßen für nichtbehinderte Menschen als auch für Menschen mit Behinderungen, also 

auch für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Das bedeutet, dass es nicht aus-
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reicht, die Wohnsituation von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf die 

lebenssichernde Funktion zu beschränken. Vielmehr geht es um die Erfüllung der oben 

von KLAUß genannten Kriterien: sich sicher und wohl zu fühlen, Vorlieben leben zu 

können, eine Rückzugsmöglichkeit zu haben, Sicherheit und Verlässlichkeit zu spüren, 

Selbstständigkeit und Selbstbestimmung verwirklichen zu können, sowie die Möglichkeit, 

soziale Kontakte knüpfen und an der Gesellschaft teilhaben zu können. 

 

Um eine entsprechende Wohnqualität für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 

unter der Zielperspektive der Teilhabe zu ermöglichen, kommt es nach WANSING darauf 

an, „Wohnformen zu realisieren, die den individuellen Unterstützungsbedarfen in der 

alltäglichen Lebensführung und dem subjektiven Wohlbefinden entsprechen.“ (WANSING 

2005b, 143)  

Eine Studie, die von Christine RAUSCHER im Rahmen des Projekts „Weiterentwicklung von 

Wohnformen von Menschen mit Behinderung“ durchgeführt wurde, zeigt, dass Menschen 

mit einer intellektuellen Beeinträchtigung ein Leben in der Gemeinde führen wollen und 

gleiche Vorstellungen von einem „guten Leben“ haben wie andere Gesellschaftsmitglieder 

auch. Lebenspartner, Familienangehörige und Freunde sowie die Anerkennung als 

Person, Zuneigung und Liebe kennzeichnen ein gutes Leben. Ein selbstbestimmtes, 

individuelles, ein „eigenes Leben“ wird angestrebt. Menschen mit Behinderung wollen 

nicht ausgeschlossen, be-sondert oder benachteiligt werden. Bei der Weiterentwicklung 

der Unterstützungsleistungen müssen diese Wünsche und Vorstellungen, so RAUSCHER, 

berücksichtigt werden und individuelle Unterstützungsarrangements entstehen (vgl. 

RAUSCHER 2005, 156). 

 

 

1.2.1 Wohnen „inklusiv“: ambulant unterstütztes Wohnen 

 

Auch wenn das Recht auf eine „normale“ Wohnform für Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung in der österreichischen Bundesverfassung verankert ist5, muss nach 

KLAUß der Maßstab für solche Wohnkonzepte sein, ob sie den Menschen wirklich ent-

sprechen und hilfreich sind: „Sie dürfen nicht zur Isolation und zum Verlust von Kontakten 

führen, sie sind nur gerechtfertigt, wenn das Leben der Betroffenen vielfältiger, reicher, 

unabhängiger und wirklich normaler und integrierter wird.“ (KLAUß 2005, 367) 

 

                                                
5  Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung haben ein Recht auf eine Wohnform, wie sie für die 

„Normalbevölkerung“ üblich ist:  „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Die 
Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und 
nichtbehinderten Menschen in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten.“ (Artikel 7 der 
österreichischen Bundesverfassung) 
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Nach GAETH sind Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zwei schwerwiegenden 

Risiken in der Konfrontation mit der modernen Gesellschaft (Leistungsgesellschaft) aus-

gesetzt: 

1. Die Gefahr, überfordert zu werden. Nicht nur das aggressive Auflehnen gegen 

überfordernde Lebensbedingungen, sondern auch resignativer Rückzug in eine 

Depression sind häufig zu beobachtende Störungen, die so erklärt werden könnten. 

2. Die Gefahr der Vereinsamung inmitten professioneller Beziehungen. Häufig wird die 

Fähigkeit und die Bereitschaft unserer nicht behinderten Mitbürger, bedeutsame 

Nachbarschaftsbeziehungen mit geistig Behinderten aufzunehmen überschätzt (vgl. 

GAETH 1994, [15 f.]). 

 

Neben einer guten Vorbereitung der Betroffenen auf ein ambulant unterstütztes Wohnen 

und einer ausreichenden Unterstützung (unterschiedliche Assistenz- und Unter-

stützungsmodelle werden in Kapitel 5.3.3 dargestellt) ist daher auch die Umfeldarbeit von 

großer Bedeutung. DÖRNER schlägt vor, „stets mit dem Letzten zu beginnen, bei dem es 

sich am wenigsten lohnt“ (DÖRNER 2006, 99) und meint damit nicht jene Personen mit 

dem höchsten Unterstützungsbedarf, sondern die Bürger, die es nicht gewohnt sind, 

Menschen mit Behinderungen im Alltag zu begegnen. Daher sind die unterstützenden 

Experten verpflichtet, „diesen Bürgern am meisten Zeit, Dankbarkeit, Verständnis für ihre 

Aggressionen, Aufmerksamkeit und Liebe zu widmen.“ (DÖRNER 2006, ebd.) Denn nur so 

können Bürger zu Nachbarn und somit ein wichtiger Bestandteil des sozialen Netzes der 

Betroffenen werden. Die Arbeit mit den Bürgern ist auch eine wesentliche Voraussetzung 

für das Gelingen von Inklusion, wenn sie wirklich ernst genommen wird. Und so lässt sich 

auch das Risiko der „Normalität“ auf ein Normalmaß reduzieren, das ein Leben in der 

„Normalität“ für alle Bürger birgt. Menschen mit Behinderung sollen und wollen es zwar 

nicht schlechter haben als Bürger ohne Behinderung, aber auch nicht besser. Denn ein 

Leben in der „Normalität“ lebt nach DÖRNER auch vom Risiko (vgl. DÖRNER 2006, 100). 

 

Menschen mit Behinderungen sollen unabhängig von ihrem Unterstützungsbedarf ebenso 

wie Andere ein Privatleben führen können und die dafür erforderlichen Hilfen dort erhal-

ten, wo sie leben. Für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung mit hohem Unter-

stützungsbedarf bleiben die Wahlmöglichkeiten häufig nur auf eine stationäre Unter-

bringung beschränkt, weil ambulant unterstütztes Wohnen in der Regel über eine 

begrenzte Personalausstattung definiert wird. Dabei handelt es sich nach KLAUß jedoch 

nicht um eine sachliche, sondern um eine ökonomische Begrenzung. Im Prinzip kann 

jeder Mensch in seiner eigenen Wohnung Hilfen erhalten, die er benötigt. Dies wird aller-
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dings ab einem bestimmten Unterstützungsbedarf teurer als in kollektiv organisierten 

Wohnformen (vgl. KLAUß 2008, 17).  

Daher kann ambulant unterstütztes Wohnen derzeit aufgrund enger finanzieller Rahmen-

bedingungen nur von Menschen genutzt werden, die relativ selbstständig ihren Alltag 

gestalten können und nur stundenweise Unterstützung benötigen.  

 

BRADL sieht mögliche Gefahren beim ambulanten Wohnen darin, 

• wenn ambulant unterstütztes Wohnen als Billiglösung missverstanden wird und not-

wendige Hilfen abgebaut werden, 

• wenn ambulant unterstützte Wohnformen auf Menschen mit niedrigem Unter-

stützungsbedarf beschränkt bleibt, 

• wenn Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf in Institutionen übrigbleiben (vgl. 

BRADL 2003, 10). 

 

Ein Vorbild des ambulant unterstützten Wohnens ist das aus den USA stammende Modell 

des „Supported Living“ (= unterstütztes Wohnen). Auf dieses wird in Kapitel 5.3.1 näher 

eingegangen. Im nächsten Kapitel wird der Frage nachgegangen, wie ein ambulant 

unterstütztes Wohnen auch für Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf realisiert 

werden kann. 

 

 

1.2.2 Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf 

 

Aufgrund der angespannten Finanzlage werden Menschen mit intellektueller Beeinträchti-

gung, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben, aus Kostengründen vom ambulant 

unterstützten Wohnen weitgehend ausgeschlossen. Damit sie nicht als „Restgruppe“ in 

den Institutionen verbleiben, muss verstärkt über neue Settings im Bereich des Wohnens 

nachgedacht werden, die auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf und / oder 

Verhaltensauffälligkeiten Selbstbestimmung und Teilhabe ermöglichen. Denn eine Kon-

zentration von Menschen mit schweren bzw. schwersten Behinderungen6 in Einrichtungen 

ist nach SEIFERT eine Form struktureller Gewalt, die sowohl Bewohner als auch Mitarbei-
                                                
6  Es handelt sich dabei um einen Personenkreis, den die Bundesvereinigung der Lebenshilfe 

folgendermaßen definiert: „Unter ‚Menschen mit schwerer Behinderung‘ verstehen wir Personen, mit 
geistiger Behinderung mit hohem und sehr hohem Hilfebedarf in wesentlichen Lebensbereichen, 
kombiniert mit einem oder mehreren der nachfolgenden Merkmale: 
- erhebliche zusätzliche Beeinträchtigungen (z.B. körperliche Behinderungen, Sinnesschädigungen, 

Epilepsie, Hyperaktivität, psychische und organische Erkrankungen); 
- spezifisches Ausdrucksverhalten (z.B. selbstverletzendes oder fremdgefährdendes Verhalten, 

Angstzustände, Schreien, Stereotypien, Kontaktabwehr, Passivität, Rückzug, autistische Symptome); 
- spezifisches eingeschränktes Kommunikationsverhalten (überwiegend nonverbal); 
- häufig instabiler, bisweilen lebensbedrohlicher Gesundheitszustand“ (MÜLLER-ERICHSEN 2005, zit. 

nach DALFERTH 2006, 116) 
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ter überfordert. Anregungen zur konzeptionellen Weiterentwicklung der Hilfen von 

Menschen Behinderung in Richtung Inklusion bieten die Konzepte der Independent Living 

Bewegung, des Supported Living und des Community Care Ansatzes, die sich inter-

national bei der Realisierung eines selbstbestimmten Lebens bewährt haben. Besondere 

Bedeutung kommt der Aktivierung persönlicher Netzwerke und der Einbeziehung des 

Gemeinwesens zu (vgl. SEIFERT 2006b, 391 f.) (mehr zu den genannten Konzepten in 

Kapitel 5.3).  

Nach DALFERTH erscheinen die ökonomischen Grenzen sachlich nicht nachvollziehbar, da 

es bereits eine Reihe von nationalen und internationalen Erfahrungen des gemeinwesen-

integrierten Wohnens von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen gibt. 

Diese beweisen, dass es auch für diesen Personenkreis keinen ideellen oder ökonomi-

schen Grund gibt, ihm ein „inklusives“ Wohnen und Leben in der Gemeinde vorzuent-

halten. Die Betreuung von Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf lässt sich nach-

weislich in kleinen, überschaubaren Wohneinheiten zu einem mit der Betreuung in Institu-

tionen vergleichbaren Tagessatz realisieren (vgl. DALFERTH 1998; 2000; BECK 2004; 

SEIFERT 2003, JANßEN et al. 2003; GRUNEWALD 2004, zit. nach DALFERTH 2006, 125). Das 

Problem scheint nach DALFERTH eher darin zu liegen, dass zeitgemäße Wohnformen für 

Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf nicht mit dem Ziel der Kostenersparnis zu 

realisieren sind, ohne dass dies eine Verschlechterung der Lebensqualität zur Folge hätte 

(vgl. DALFERTH 2006, ebd.). 

 

Rahmenbedingungen und Standards für ein zeitgemäßes Wohnen für Menschen mit 

schwerer intellektueller Beeinträchtigung und mehrfachen Behinderungen wären nach 

DALFERTH: 

• „Schaffung von in Verbundsystemen organisierten regionalen Wohnformen für 

(geistig) schwer und mehrfach behinderte Menschen 

• Ausbau eines differenzierten Wohnangebotes in den Städten und Gemeinden, um 

Wahlmöglichkeiten zu eröffnen 

• Sorgfältige Planung des Umzuges in gemeinwesenintegrierte, kleine Wohnhäuser 

oder Wohnungen 

• Angemessene Ausstattung des Wohnraumes für den Personenkreis der schwer 

behinderten Menschen 

• Konzeption von Wohngruppen mit bis zu fünf Bewohnern 

• Gewährleistung medizinisch-therapeutischer und psychosozialer Unterstützungs-

möglichkeiten durch ambulante Dienste; gegebenenfalls auch durch Nutzung der 

Ressourcen der Großeinrichtungen durch die Transformation in ein regionales 

Koordinations-, Beratungs-, Unterstützungs- und Kompetenzzentrum 
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• Anbahnung von Kontakten durch Freizeitaktivitäten in der Gemeinde und aktive 

Integrationsarbeit 

• Entwicklung regionaler ambulanter Kriseninterventionsdienste 

• Integration von schwerbehinderten Menschen in Werk- und Förderstätten 

• Trennung von Wohn- und Unterstützungsangeboten in der Gemeinde 

• Sorgfältige Auswahl und berufsbegleitende Qualifizierung des Personals 

• Professionalisierung der Unterstützung durch Teilhabepläne und Kompetenz-

steigerungen bei Mitarbeitern 

• Einbeziehung von Angehörigen, Laienhelfern, Nachbarn, Politikern, Geschäftsleuten 

und anderen relevanten ‚Schlüsselpersonen‘ aus dem sozialen Umfeld 

• Schaffung von Beratungsdiensten zur Unterstützung behinderter Menschen bei der 

Suche nach einer geeigneten Wohnform 

• Einführung eines Unterstützungsmanagement-Systems (Case Management), um 

individuell Art und Ausmaß der Hilfeleistungen im Rahmen des Persönlichen 

Budgets realisieren zu können 

• Gewährleistung von Assistenzdiensten beim Wohnen, in der Arbeit oder Freizeit 

• Systematische Evaluation der Bewohnerzufriedenheit 

• Regionale Bedarfsplanung mit Angehörigen, Betreuern, Betroffenen und sozialen 

Diensten 

• Nutzung und Ausbau der allgemeinen sozialen Dienste bzw. der so genannten 

Regelsysteme für alle Menschen in der Gemeinde 

• Entwicklung einer bürgernahen Infrastruktur 

• Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Menschen mit schweren Behinderungen 

• trägerübergreifende Kooperation und Bereitstellung von Dienstleistungen für 

Menschen mit Behinderungen 

• Zusammenarbeit mit Selbsthilfeverbänden 

• konsequente Übernahme einer regionalen Versorgungsverpflichtung.“ (DALFERTH 

2006, 126) 

 

Nach BRADL liegen die Grenzen niemals in der Person oder im Ausmaß des Hilfebedarfs 

selbst. „Grenzen werden definiert über Art und Umfang der gesellschaftlich aktivierten 

Ressourcen, also der verfügbaren Zeit, der Art von Zuwendung, förderlicher Haltungen 

und Einstellungen, Quantität und Qualität professioneller Unterstützung, Professionalität, 

technische Hilfsmittel, Hilfen zur Kommunikation und vieles mehr.“ (BRADL 2005, 195) 

Politik und Gesellschaft werden zwar nicht unbegrenzt finanzielle Mittel bereitstellen, 

dennoch sollten entsprechende Möglichkeiten der Teilhabe von Menschen mit sehr 
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hohem Unterstützungsbedarf vom Prinzip her einbezogen sein, zumindest aber erprobt 

werden (vgl. BRADL 2005, ebd.). 

Die Erfahrungen in den skandinavischen Ländern zeigen: „Umso verfügbarer notwendige 

Ressourcen im ortsnahen bzw. regionalen Bereich und umso besser die materielle und 

personelle Ausstattung entsprechender Assistenzdienste bzw. Wohnformen, umso mehr 

Menschen mit Behinderungen können selbstbestimmt außerhalb von Heimen wohnen.“ 

(DHG 2003, 93) 

„Intensiv betreutes Wohnen“ im Sinne eines Einzel-, Paar- oder Gruppenwohnens ist ein 

wichtiger und richtiger Schritt in die Richtung, auch Menschen mit Schwerst- und Mehr-

fachbehinderung oder Problemverhalten oder psychischen Problemen individuelle und 

selbstbestimmte Wohnformen zu ermöglichen. Neben der Unterstützung beim Wohnen 

benötigen Personen mit hohem Hilfebedarf auch Unterstützung in anderen Lebens-

bereichen, also für eine sinnvolle Beschäftigung, für Freizeit und Bildung, für Teilhabe am 

Leben in der Gemeinde etc. (vgl. DHG 2003, 94). 

 

 

 

1.3 Lebensqualität 

 

Lebensqualität kann nach BECK weder abschließend noch eindeutig definiert werden: 

„Vielmehr ist es als komplexes und mehrdimensionales, offenes und relatives Arbeits-

konzept zu betrachten, das der theoretischen und empirischen, der normativen und 

lebensweltlichen Begründung bedarf. Es umfasst immer subjektive und objektive, indivi-

duelle, soziale und gesellschaftliche Dimensionen: Aspekte individuellen Wohlbefindens 

und sozialer Integration; Erwartungen und Anforderungen, Belastungen und Ressourcen 

(individuell und umfeldbezogen betrachtet); Anzahl und Qualität sozialer Beziehungen; 

Lebensbedingungen in unterschiedlichen Bereichen.“ (BECK 2006a, 378) 

Nach SEIFERT integriert das Konzept der Lebensqualität objektive Lebensbedingungen 

und subjektive Zufriedenheit. Die Zufriedenheit ist an der Erfüllung individueller Bedürf-

nisse zu messen, die zu subjektivem Wohlbefinden führen.  

International besteht Einigkeit darüber, dass für die Lebensqualität acht Kernbereiche von 

Bedeutung sind: 

• Rechte 

• Zwischenmenschliche Beziehungen 

• Selbstbestimmung 

• Physisches Wohlbefinden 

• Materielles Wohlbefinden 
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• Emotionales Wohlbefinden 

• Persönliche Entwicklung 

• Soziale Inklusion (vgl. SCHALOCK 1996, zit. nach SEIFERT 2006b, 383) 

Eine Operationalisierung der Kernbereiche ermöglicht nach SEIFERT eine differenzierte 

Betrachtung des individuellen Wohlbefindens. Die subjektive Perspektive ist dabei von 

Bedeutung, da gleiche Lebensumstände von verschiedenen Personen unterschiedlich 

erlebt und bewertet werden. Will man die Qualität der Angebote für Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung beurteilen, reicht jedoch die subjektive Perspektive allein 

nicht aus, weil eine geäußerte Zufriedenheit bei objektiv schlechten Lebensumständen 

hinderlich für Veränderungen sein kann (vgl. SEIFERT 2006b, 383 f.). 

„Wenn es gelingt, das Alltagsleben, aber auch besondere Belastungen in einer subjektiv 

befriedigenden und objektiv die Bedürfnisse ausreichend sichernden Weise zu bewälti-

gen, kann als Ergebnis psychisches und physisches Wohlbefinden, Zufriedenheit und ein 

objektiv guter Lebensstandard erreicht werden. Dies meint der Begriff ‚individuelle 

Lebensqualität‘ und damit ist auch umgriffen, was der Satz ‚ein Leben so normal wie 

möglich führen‘ im Kern meint.“ (BECK 1999, 37) 

Das Konzept der Lebensqualität hat in den letzten zwei Jahrzehnten in Theorie und Praxis 

der Arbeit mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung an Bedeutung gewonnen, 

insbesondere im Bereich der Qualitätsentwicklung von Angeboten und Diensten (vgl. 

SEIFERT 2006b, 383). Es geht dabei vor allem um eine Normalisierung der Hilfen und 

Unterstützung zu einem Leben, das dem von nichtbehinderten Menschen entspricht. Die 

Hilfen sollen sich an den individuellen Lebensbedingungen orientieren mit dem Ziel, die 

Lebensqualität von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu erhöhen (vgl. BECK 

2000, 356). 

 

„Lebensqualität“ wird auf drei Handlungsebenen realisiert bzw. von diesen beeinflusst: 

„von 1. der personalen Ebene der individuellen Bedürfnisse und der Bedarfssituation; 2. 

der sozialen Ebene des sozialen Austauschs im näheren und weiteren Umfeld (direkte 

Handlungs- und Kommunikationsprozesse) und 3. einer strukturell und gesellschaftlich 

vermittelten Ebene (politische, rechtliche, finanzielle, aber auch ideologische Rahmen-

bedingungen).“ (BECK 1999, 38) Auf jeder Ebene können Chancen eröffnet werden, aber 

auch Gefährdungen entstehen, die die individuelle Lebenslage negativ beeinflussen. Auf 

der sozialen Ebene sind beispielsweise die Nichterfüllung psychosozialer Bedürfnisse, 

soziale Desintegration oder das Fehlen von Aktivitäten, bei denen man Anerkennung 

erfährt, große Risiken. Auf der gesellschaftlich-strukturellen Ebene sind defizitäre 

Lebensbedingungen, Marginalisierung, unzureichende Hilfsleistungen als Risiken zu 

nennen. Behinderungen sind oft ausschlaggebend für verminderte Bewältigungsmöglich-
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keiten, sie können auf der psycho-physischen Ebene sehr belastend wirken, führen häufig 

auch zu Isolation, zur Nichterfüllung psychosozialer Bedürfnisse und können die Ursache 

defizitärer Lebensbedingungen sein (vgl. BECK 1999, 38). 

Daher ist es von besonderer Bedeutung, auf benachteiligte Lebenslagen mit einer 

Unterstützung zu reagieren, die dem individuellen Bedarf entspricht. Hier muss mehr als 

eine reine Existenzsicherung erfolgen, „nämlich Interessensberücksichtigung, die Chance 

zur gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Eröffnung von Bewälti-

gungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, Selbsthilfeförderung.“ (BECK 1999, 38) 

 

Lebensqualität kann laut BECK zunächst als Prozess der Bedürfnisrealisierung in unter-

schiedlichen Lebensbereichen und Lebensphasen bezeichnet werden. Voraussetzung für 

die Realisierung von Bedürfnissen sind Interaktions- und Kommunikationsprozesse sowie 

Austauschprozesse mit der sozialen und materiellen Umwelt. Positiv erlebte Austausch-

beziehungen ermöglichen Entwicklungsprozesse, in denen ein physisches und psychi-

sches Gleichgewicht erreicht werden kann. Normale Lebensbedingungen und ange-

messene, normale Unterstützungsleistungen sind nach NIRJE (zit. nach BECK 2006b, 357) 

das Mittel bzw. die Voraussetzung für Interaktions- und Kommunikationsprozesse und 

daher von großer Bedeutung für die Ermöglichung von Entwicklungsprozessen (vgl. BECK 

2006b, 356 f.). Da Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung oft in hohem Maß von 

professionellen Hilfen abhängig sind, ist für die Qualitätsentwicklung von großer Bedeu-

tung, wie die Leistungen der sozialen Dienste erbracht werden, sodass sie zur Alltags-

bewältigung, zum Erleben sinnvoller, befriedigender Interaktions- und Kommunikations-

prozesse und zur Entwicklung sozialer Netzwerke beitragen (vgl. BECK 2006b, 369). 

Zwischenmenschliche Beziehungen und soziale Inklusion sind daher wesentliche 

Faktoren für Lebensqualität: „wir erfahren die Qualitäten des Lebens im Kontext des 

Sozialen, in der Anerkennung unserer Person, unserer Fähigkeiten und in der Möglichkeit, 

Leben mitzugestalten etc.“ (BECK 1999, zit. nach JERG 2001, 14). Der Begriff der Lebens-

qualität ist somit nicht nur subjektiv zu deuten, sondern kann an den persönlichen Hilfen 

oder an der Teilhabe an der Gesellschaft usw. „gemessen“ werden (vgl. JERG 2001, ebd.). 

Nach NIEHOFF und SCHABLON sind Selbstbestimmung und Teilhabe wesentliche Merk-

male der Lebensqualität für Menschen, egal ob sie eine Behinderung haben oder nicht, 

denn Lebensqualität hängt mit dem Einfluss, den man auf das eigene Leben hat, 

zusammen. Dies bringt die Forderung nach einem „Leben so normal wie möglich“ mit 

sich, das in unserer Gesellschaft mitten in der Gemeinde stattfindet (vgl. NIEHOFF / 

SCHABLON 2005, 81). 
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2 Leitprinzipien für ein ambulant unterstütztes Wohnen von 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 

 

Die Geschichte des Wohnens von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist 

geprägt durch unterschiedliche Leitprinzipien. Das Normalisierungsprinzip hat wesentlich 

zum Enthospitalisierungsprozess beigetragen und ist somit der erste Schritt in Richtung 

Wohnen, wie es auch für nichtbehinderte Menschen üblich ist. Die Gedanken der 

Inklusion bzw. Teilhabe, Selbstbestimmung und Empowerment sind eingebunden in den 

Prozess der Normalisierung.  

An dieser Stelle soll auf ein Missverständnis, das im Zusammenhang mit dem Normali-

sierungsprinzip aufgetreten ist, hingewiesen werden: Normalisierung bedeutet nicht, dass 

Menschen normalisiert werden sollen, d.h. dass Menschen mit intellektueller Beeinträchti-

gung normal werden sollen oder sich wie andere Menschen zu verhalten haben. Statt-

dessen sollen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung die Möglichkeiten und die 

notwendige Unterstützung erhalten, die einen dem Leben anderer Gesellschaftsmitglieder 

gleichwertigen Lebensstil erlauben. Normalisierung bedeutet Menschen mit ihrer Behinde-

rung in der normalen Gesellschaft anzunehmen und ihnen die gleichen Rechte und 

Möglichkeiten zuzugestehen (vgl. NIRJE / PERRIN 1999, 29).  

 

Erst aus diesem Verständnis heraus soll nun das Normalisierungsprinzip dargestellt 

werden: 

 

 

2.1 Das Normalisierungsprinzip 

 

Die Anfänge des Normalisierungsprinzips gehen auf den Dänen Niels Erik BANK-

MIKKELSEN zurück. Der Grundsatz „letting the mentally retarded obtain an existence as 

close to normal as possible“ wurde bereits 1959 im dänischen Gesetz verankert und auch 

in späteren Vorträgen von BANK-MIKKELSEN immer wieder verwendet. Es gab zunächst 

keine weitere theoretische Ausformulierung, aber das Fürsorgesystem in Dänemark und 

bald auch in Schweden wurde nach diesem Grundsatz neu organisiert. Wichtige Lebens-

bereiche wie Wohnen, Schulbesuch/Arbeit, Freizeit und medizinische oder therapeutische 

Versorgung müssten demnach voneinander getrennt sein, wie dies auch bei der nicht-

behinderten Bevölkerung üblich ist, und „so normal wie möglich“ zu gestalten sein.  

Eine erste Darstellung in der Fachliteratur erfolgte 1969 durch den Schweden Bengt NIRJE 

(vgl. THIMM 2005a, 20). Die Bestandteile des Normalisierungsprinzips nach NIRJE (1999) 

sind: 
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• Ein normaler Tagesablauf 

„Normalisierung bedeutet, Gelegenheit zu einem normalen Tagesablauf zu haben.“ 

(NIRJE 1999, 9) 

Ein normaler Tagesablauf bedeutet, morgens aufzustehen, sich anzuziehen, an 

sinnvollen Betätigungen teilzunehmen, unter normalen Umständen zu essen in einer 

Atmosphäre der Ruhe, Harmonie, Zufriedenheit, Gemeinschaft und Begegnung. Ein 

normaler Tagesablauf beinhaltet auch, nicht früher schlafen gehen zu müssen als 

andere Personen, nur weil man behindert ist oder weil es nicht genug Personal gibt. 

• Ein normaler Wochenablauf 

„Das Normalisierungsprinzip bedeutet auch, Gelegenheit zu haben, einen normalen 

Wochenablauf zu erleben.“ (NIRJE 1999, 11) 

Unter normalen Umständen findet Wohnen, Arbeit/Schule und Freizeitgestaltung an 

unterschiedlichen Orten statt. Daher entspricht es nicht dem Normalisierungsprinzip, 

wenn Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung Arbeit/Unterricht, spezielle 

Therapien und Freizeitmöglichkeiten unter einem Dach, das möglicherweise auch 

noch als „Zuhause“ dient, angeboten werden. Die drei Lebenserfahrungen Wohnen, 

Arbeit und Freizeit können in einer anstaltsmäßigen Umwelt nicht zufriedenstellend 

erlebt werden. 

• Ein normaler Jahresablauf 

„Normalisierung bedeutet, den normalen Jahresablauf durch Einhaltung von Feier-

tagen, Ferien und Familientagen von persönlicher Bedeutung erleben zu können.“ 

(NIRJE 1999, 13) 

Für die meisten Menschen ist es selbstverständlich, einmal im Jahr auf Urlaub zu 

fahren und sich geistig und körperlich zu erholen. Es hat sich gezeigt, dass Reisen 

auch für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sinnvoll und wertvoll sind. 

Auch der Wechsel der Jahreszeiten soll voll erlebt werden können, wie dies auch für 

die restliche Gesellschaft üblich ist, um den Wechsel in der Art der Arbeit, des 

kulinarischen und kulturellen Angebots und der Freizeitbeschäftigungen zu erfahren. 

• Die normalen Erfahrungen eines Lebenszyklusses 

„Normalisierung ist auch die Gelegenheit, die normalen Entwicklungserfahrungen 

eines Lebenszyklusses machen zu können.“ (NIRJE 1999, 14) 

Dies bedeutet möglichst normale Lebensbedingungen in allen Lebensphasen: in der 

frühen Kindheit, im Schulalter, im Erwachsenenalter und im Alter. Dies beinhaltet 

unter anderem die Unterstützung der Familien mit intellektuell beeinträchtigten 

Kindern von klein auf und eine angemessene Förderung des Kindes. Im Schulalter 

sollten auch Kinder mit intellektueller Beeinträchtigung die Möglichkeit haben, die 
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eigenen Fähigkeiten und das eigene Potential zu erkunden und ein entsprechendes 

Selbstbild und Selbstvertrauen zu entwickeln – und zwar durch Kontakte mit der 

„normalen“ Gesellschaft. Im Erwachsenenalter sollten Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung eine angemessene berufliche Ausbildung erhalten, auf ein 

Wohnen außerhalb des Elternhauses vorbereitet werden, dabei unterstützt werden, 

Kompetenzen und soziale Fertigkeiten zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen, so 

unabhängig wie möglich in ihrer Alltagsroutine zu werden und so viel wie möglich 

am normalen gemeinschaftlichen Leben teilzunehmen. Auch im Alter sollten 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung an ihrem vertrauten Wohnort ver-

weilen können, um Kontakte, die in früheren Jahren geknüpft wurden, aufrecht-

erhalten zu können. 

• Normaler Respekt 

„Das Normalisierungsprinzip bedeutet auch, daß [sic!] die Entscheidungen, 

Wünsche und Bitten geistig behinderter Menschen respektiert und stets berück-

sichtigt werden müssen.“ (NIRJE 1999, 19) 

NIRJE verbindet damit auch, auch jenen Aufmerksamkeit zu schenken, die nicht 

sprechen oder sich nur schwer ausdrücken können, sowie die Achtung persönlichen 

Besitzes, aber auch die Bildung von Ausschüssen, durch die Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung an Entscheidungen beteiligt werden. 

• In einer zweigeschlechtlichen Welt leben 

„Normalisierung bedeutet auch, in einer zweigeschlechtlichen Welt zu leben.“ (NIRJE 

1999, ebd.) 

Ein Zusammenleben beider Geschlechter entspricht den gesellschaftlich üblichen 

Umständen und impliziert auch das Recht auf Sexualität sowie auf Eheschließung. 

• Normaler Lebensstandard 

„Normalisierung bedeutet, einen normalen materiellen Lebensstandard als Voraus-

setzung anzuwenden, um Menschen mit geistiger Behinderung ein möglichst 

normales Leben zu gewähren.“ (NIRJE 1999, 20) 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung haben entsprechend ihres Bedarfs 

den gleichen Anspruch auf finanzielle Unterstützung und andere wirtschaftliche 

Absicherungen wie etwa Kinderbeihilfe, Kollektivvertragslöhne, Altersversorgung 

u.ä. Auch wenn ein Großteil davon für Unterkunft und Verpflegung aufgeht, sollten 

sie einen Anteil ihres Einkommens zum persönlichen Gebrauch zur Verfügung 

haben. 
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• Normale Umweltbedingungen 

„Das Normalisierungsprinzip beinhaltet, daß [sic!] der Standard für Einrichtungen, 

wie Schulen, Arbeitsstätten, Wohnstätten und Wohnheimen, sich am Maßstab 

dessen messen soll, was dem gewöhnlichen Bürger in seiner Gesellschaft geboten 

wird.“ (NIRJE 1999, ebd.) 

 

Die Idee des Normalisierungsprinzips wurde schließlich 1972 vom Deutsch-Amerikaner 

Wolf WOLFENSBERGER aufgegriffen und in einen theoretischen Zusammenhang gestellt 

(vgl. THIMM 2005a, 20). Er schlägt eine Neuformulierung des Normalisierungsprinzips vor: 

„Utilization of means which are as culturally normativ as possible, in order to establish 

and/or maintain personal behaviors and characteristics which are as culturally normative 

as possible.”7 (WOLFENSBERGER 1972, zit. nach THIMM 2005a, 24) 

Damit wird angesprochen, dass sich Normalisierung sowohl auf die Mittel der Förderung 

bezieht als auch auf das Erscheinungsbild und die Verhaltensweisen der Personen mit 

Behinderung selbst. Damit ist nicht gemeint, dass sich behinderte Personen den gesell-

schaftlichen Erwartungen anzupassen haben, sondern dass sich Normalisierung durch 

physische und soziale Integration der betreffenden Person vollzieht. Durch die Integration 

werden Veränderungen auf beiden Seiten möglich, wodurch sich die Beziehungen 

zwischen Individuum und Gesellschaft normalisieren. Normalisierung darf sich daher nach 

WOLFENSBERGER nicht nur auf die Handlungen gegenüber Menschen mit Behinderungen 

beziehen, sondern umfasst auch die Art und Weise, wie diese „nach außen“ dargestellt 

werden (vgl. THIMM 2005a, 25 f.). WOLFENSBERGER setzt Normalisierung somit prinzipiell 

mit physischer und sozialer Integration gleich, und zwar im Sinne eines schrittweisen 

Einführens in normale Lebenszusammenhänge und -bedingungen (vgl. SPECK 2005, 

176). 

WOLFENSBERGER spricht in seinem Konzept nicht mehr von „Normalisierung“, sondern 

von der „Aufwertung der sozialen Rolle“ von Menschen mit Behinderung durch die Ver-

besserung ihres Images und die Erweiterung ihrer Kompetenzen (vgl. SEIFERT 2000, 153). 

 

Unter der Leitidee des Normalisierungsprinzips muss für Menschen mit Behinderungen 

ein Leben unter gleichen ökonomischen, sozialen und kulturellen Bedingungen gewähr-

leistet werden, wie es für nichtbehinderte Menschen als selbstverständlich angesehen 

wird. „Ein Leben so normal wie möglich!“ muss gefordert werden. Das bedeutet, dass das 

System der Hilfen auf die Lebensbedingungen des Einzelnen auszurichten ist (Lebens-

weltorientierung). Dabei steht die Orientierung an dem individuellen Unterstützungsbedarf 

                                                
7  (Anwendung von Mitteln, die der kulturellen Norm so weit wie möglich entsprechen, mit der Absicht, 

persönliche Verhaltensweisen und Merkmale zu entwickeln bzw. zu erhalten, die den kulturellen Normen 
so weit wie möglich entsprechen.) 
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im Vordergrund. Eine Beteiligung der Hilfeadressaten auf allen Ebenen ist anzustreben 

und sicherzustellen (Teilhabe). Die organisatorischen Konsequenzen daraus sind: De-

institutionalisierung, Dezentralisierung und Regionalisierung der Hilfen. Ein Leben in der 

Gemeinde mit einer Vielfalt an unterschiedlichen Sozialbeziehungen ist dabei leitender 

Gesichtspunkt (Gemeindeintegration). Dass das soziale Umfeld und Menschen mit 

Behinderungen aufeinander zugehen, im Bedarfsfall durch professionelle Begleiter 

unterstützt, ist notwendige Voraussetzung für ein gelingendes Zusammenleben und eine 

neue Ausrichtung der Normalisierung (Inklusion) (vgl. THIMM 2005b, 224). 

 

Ambulante Wohnformen bzw. der aus der englischsprachigen Literatur bekanntge-

wordene Ansatz des „Supported Living“ entsprechen der von THIMM geforderten neuen 

Ausrichtung der Normalisierung am ehesten. Menschen mit intellektueller Beeinträchti-

gung sollen wie jeder Andere auch die Möglichkeit haben, eine eigene Wohnung anzu-

mieten und die entsprechende Unterstützung zu erhalten, die er zur Bewältigung des 

Alltags benötigt (mehr zum Ansatz des „Supported Living“ in Kapitel 5.3.1). 

 

 

 

2.2 Integration – Inklusion 

 

Integration und Inklusion sind sowohl wissenschaftliche als auch bildungspolitische 

Konzepte. Das Konzept der Integration hat in den letzten Jahrzehnten wie kein anderes 

das Denken der Heil- und Sonderpädagogik verändert. Der Begriff „Inklusion“ steht für 

aktuelle Veränderungen, „die nicht nur das sonderpädagogische Bildungswesen und das 

bisherige fachliche Selbstverständnis der Heil- und Sonderpädagogik in Frage stellen, 

sondern auch das Fach als solches.“ (BIEWER 2008, 291) 

 

Im Schulbereich zeichnet sich Integration durch spezielle Hilfen für Kinder mit Behinde-

rungen aus. Das Sonderschulsystem wurde von Eltern und Professionellen in Frage 

gestellt und der gemeinsame Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung in der 

allgemeinen Schule gefordert (vgl. BIEWER 2008, ebd.). Integration ist aber nicht nur eine 

Frage der Schule, sondern es gibt auch eine entsprechende Entwicklung im Bereich der 

Kindergärten. Die bestehenden Sonderkindergärten beginnen, sich der gemeinsamen 

Erziehung zu öffnen, also auch Kinder ohne besondere Bedarfe aufzunehmen und sich so 

zu integrativen Kindergärten umzugestalten. Auch im Bereich der Arbeitswelt gibt es eine 

analoge Entwicklung. Im System der beruflichen Rehabilitation entstehen Ansätze der 

Unterstützten Beschäftigung und die erste Generation der „Integrationskinder“ ist auf dem 
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allgemeinen Arbeitsmarkt tätig. Auch im Freizeitbereich gibt es Projekte, die in Anlehnung 

an das Konzept der unterstützten Beschäftigung, Assistenzdienste anbieten, die Kinder 

und Jugendliche dabei unterstützt, Freizeitbedürfnisse zu erkunden und im wohnortnahen 

Verein zu realisieren (vgl. HINZ 2006, 255 f.). 

 

Derzeit wird der Begriff „Integration“ problematisiert, weil Kinder mit Behinderung zwar in 

die allgemeine Schule hineingelassen werden, aber immer noch als „andere“ Kinder 

wahrgenommen werden und somit die Zwei-Gruppen-Theorie beibehalten wird. Dies wird 

dadurch verstärkt, dass Spezialisten („andere“ Kollegen) für die „anderen“ Kinder hinzu-

gezogen werden (vgl. HINZ 2006, 257). Vom Begriff der „Inklusion“ erhofft man sich 

hingegen, „die Unterschiedlichkeit der Menschen besser berücksichtigen und einen 

kritischen Bildungsbegriff in die Diskussion bringen zu können, der dichotome Zu-

schreibungen aufzubrechen vermag. Mit seiner Hilfe soll es möglich sein, diverse Dimen-

sionen von Heterogenität zu berücksichtigen.“ (RÖSNER 2006, 127) 

 

Inklusion ist ein Lehnwort der englischen Sprache und ist erst vor wenigen Jahren im 

deutschsprachigen Raum eingeführt worden. Im angelsächsischen Sprachraum wurde 

„Inclusion“ Anfang der 1990er Jahre erstmals verwendet und setzte sich innerhalb 

weniger Jahre weltweit durch, was vor allem durch die Salamanca-Erklärung8 forciert 

wurde. Im Schulbereich sieht das Konzept der Inklusion die Probleme nicht bei den 

Schülern mit Unterstützungsbedarf, die durch besondere Hilfestellungen der Schule 

angepasst werden müssen, sondern in der Institution Schule, die sich verändern muss, 

um dem individuellen Bedarf der einzelnen Schüler gerecht zu werden. Die Verschieden-

heit der Schüler wird als positiver Wert für das Lernen aller betrachtet (vgl. BIEWER 2008, 

292). 

Inklusion legt ihren Schwerpunkt auf die Veränderung gesellschaftlicher Zusammen-

hänge, um Menschen akzeptieren zu können, wie sie sind und sie nicht ausgrenzen zu 

müssen (vgl. NIEHOFF 2005a, 108).  

Inklusion ist ein Ansatz, der von Lebenswelten (Familie, Kindergarten, Schule, Stadt-

bezirken, Wohnsiedlungen, Arbeitsstätten,…) ausgeht, in denen alle Menschen will-

kommen sind und die so ausgestattet sein sollten, dass jeder – mit oder ohne Unter-

stützung – sich darin zurechtfinden, kommunizieren und interagieren, also sich wohlfühlen 

kann (vgl. HINZ 2002, zit. nach THEUNISSEN 2005, 217). Inklusion bedeutet daher unein-

geschränkte Zugehörigkeit und ist quasi das Fundament für Teilhabe (vgl. THEUNISSEN 

2005, ebd.). 

                                                
8  Die Salamanca-Erklärung ist das Abschlussdokument einer internationalen Tagung, die 1994 in Spanien 

stattfand und von der UNESCO und dem spanischen Erziehungsministerium organisiert wurde. 
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BOGDAN und TAYLOR betonen, dass es heute darauf ankommt, Menschen mit intellek-

tueller Beeinträchtigung als Teil der Gesellschaft zu begreifen: „Being in a community is 

not the same as being part of a community […]. Being in the community points only to 

physical presence; being part of the community means having the opportunity to interact 

and form relationships with other community members. Today, this is referred to as 

inclusion” (BOGDAN / TAYLOR 2001, zit. nach THEUNISSEN / SCHIRBORT 2006, 65) 

Inklusion kann somit mit Teilhabe gleichgesetzt werden, da es bei Inklusion darauf 

ankommt, nicht nur präsent zu sein, sondern wirklich als vollwertiges Mitglied der Gesell-

schaft angenommen zu werden und auch Bedeutung für Andere zu haben. Dazu sind 

gesellschaftliche Veränderungen notwendig. Aufgabe der Behindertenhilfe ist es, entspre-

chende Aufklärungsarbeit zu leisten und die Gesellschaftsmitglieder auf ein Zusammen-

leben mit behinderten Bürgern (die lange Zeit aus der Gesellschaft verbannt waren) 

vorzubereiten. 

Auch HINZ sieht große Übereinstimmungen zwischen der Vorstellung von Inklusion und 

dem Anspruch auf Teilhabe. „Volle Teilhabe am Leben der Gesellschaft schließt Margina-

lisierung an deren Rand aus, insofern sich alle Strukturen und Institutionen problematisch, 

die nur bestimmte Menschen ein- und alle anderen ausschließen – unabhängig davon, ob 

es sich dabei um exklusive Sonderinstitutionen oder vorgeblich »allgemeine« Institutionen 

handelt.“ (HINZ 2005, 56 ff.) 

Das von WEIZSÄCKER kreierte Motto „Es ist normal, verschieden zu sein!“ unterstreicht die 

Vision einer heterogenen Gesellschaft, in der nicht alle Bürger gleich, aber dennoch 

gleichwertig sind (vgl. HINZ / NIEHOFF 2008, 108). 

 

Im Bereich Wohnen bedeutet Inklusion nach SEIFERT mehr als Wohnen in der Gemeinde: 

„Sie ist Ausdruck einer Philosophie der Gleichwertigkeit jedes Menschen, der Aner-

kennung von Verschiedenheit, der Solidarität der Gemeinschaft und der Vielfalt von 

Lebensformen. Diese Grundannahmen erfordern eine Neuausrichtung der professionellen 

Arbeit in Diensten und Einrichtungen der Behindertenhilfe sowie Veränderungen der 

strukturellen Bedingungen im Bereich des Wohnens und der regionalen Dienstleistungen. 

Sie zielen auf eine Sicherung der Rolle behinderter Menschen als gleichberechtigte 

Bürgerinnen und Bürger der Gesellschaft und steigern die Chance zur Entwicklung trag-

fähiger sozialer Beziehungen im Gemeinwesen. 

Der Begriff ‚Inklusion‘ ist somit kein anderer Name für ‚Integration‘. Er impliziert ein 

neues Denken: Inklusion will Ausgrenzung verhindern – Integration setzt Aussonderung 

voraus. Als handlungsleitende Strategien zur Realisierung der uneingeschränkten Teil-

habe am Leben in der Gemeinde gewinnen die im anglo-amerikanischen Raum prakti-

zierten Ansätze ‚Community Living‘ bzw. ‚Community Care‘ zunehmend Gewicht (vgl. 
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NIEHOFF 20059). Besonderes Kennzeichen dieser Reformansätze ist die zentrale Bedeu-

tung der Netzwerk- und Gemeinwesenarbeit als Basis für das Gelingen von Inklusion.“ 

(SEIFERT 2006a, 100) 

Das Zukunftsprojekt Inklusion kann nach SEIFERT nur gelingen, wenn alle Akteure 

zusammenarbeiten: „Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen und Freunde, 

Selbstvertretungsorganisationen, Vereine und Initiativen, die Leistungserbringer und 

Leistungsträger sowie Verantwortungsträger in der Kommune, in Politik, Wohnungswirt-

schaft und Stadtentwicklung.“ (SEIFERT 2006a, 110) 

 

 

 

2.3 Partizipation (Teilhabe) 

 

Der Begriff „Teilhabe“ ist unscharf, denn Teilhabe reicht von „mitmachen“, „mitgestalten“, 

„mitbestimmen“ bis hin zur Idee der Nichtausgrenzung, der Inklusion (vgl. NIEHOFF / 

SCHABLON 2005, 80). 

In der „International Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) ist „Partizi-

pation [Teilhabe]” eine Komponente, die in der ICF gemeinsam mit „Aktivität“ klassifiziert 

wird, und mit den Komponenten „Körperfunktionen und -strukturen“, „Umweltfaktoren“ und 

„personbezogene Faktoren“ in Wechselwirkung stehen (vgl. WHO 2004, 5) und daher u.a. 

dafür ausschlaggebend ist, was eine Behinderung ausmacht. Die ICF bietet u.a. einen 

konzeptionellen Rahmen für die Verbesserung der Partizipation [Teilhabe] durch die 

Beseitigung oder Verringerung von gesellschaftsbedingten Hindernissen. Die Klassifi-

kation der ICF bleibt jedoch im Kontext von Gesundheit und deckt keine Umstände ab, die 

nicht mit Gesundheit zusammenhängen. Wenn eine Person beispielsweise aufgrund ihrer 

ethnischen Zugehörigkeit in ihrer gegenwärtigen Umwelt beeinträchtigt wird, ist dies keine 

Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe] im Sinne der ICF (vgl. WHO 2004, 12 f.). 

Die Komponente der Aktivität und Partizipation [Teilhabe] umfasst alle Lebensbereiche 

und ist in folgende Domänen kategorisiert:  

1. Lernen und Wissensanwendung (Lernen, Anwendung des Erlernten, Denken, Prob-

leme lösen, Entscheidungen treffen)  

2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen (Ausführung von Einzel- und Mehrfach-

aufgaben, Organisation von Routinen, Umgang mit Stress) 

3. Kommunikation (allgemeine und spezifische Merkmale der Kommunikation mittels 

Sprache, Zeichen und Symbolen, Verstehen und Produzieren von Mitteilungen, 

Gebrauch von Kommunikationsgeräten und -techniken) 

                                                
9  zit. nach SEIFERT 2006a, 100 
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4. Mobilität (eigene Bewegung durch Änderung der Körperposition oder -lage, Verlage-

rung von einem Platz zu einem anderen, Bewegung von Gegenständen durch 

Tragen, Bewegen oder Handhaben, Fortbewegung durch Gehen, Rennen, Klettern 

oder Steigen, Gebrauch verschiedener Transportmittel) 

5. Selbstversorgung (eigene Versorgung, Waschen, Abtrocknen und Pflege des 

eigenen Körpers, An- und Ablegen von Kleidung, Essen und Trinken, Sorge um die 

eigene Gesundheit) 

6. Häusliches Leben (Ausführung von häuslichen und alltäglichen Handlungen und 

Aufgaben: Beschaffung einer Wohnung, Lebensmittel, Kleidung und anderen Not-

wendigkeiten, Reinigungs- und Reparaturarbeiten im Haushalt, Pflege von persön-

lichen und anderen Haushaltsgegenständen, Hilfe für andere) 

7. Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen (Ausführung von Handlungen und 

Aufgaben, die für die elementaren und komplexen Interaktionen mit Menschen 

(Fremden, Freunden, Verwandten, Familienmitgliedern und Liebespartnern) in einer 

kontextuell und sozial angemessenen Weise erforderlich sind) 

8. Bedeutende Lebensbereiche (Ausführung von Aufgaben und Handlungen, die für 

die Beteiligung an Erziehung/Bildung, Arbeit und Beschäftigung sowie für die 

Durchführung wirtschaftlicher Transaktionen erforderlich sind) 

9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben (Handlungen und Aufgaben, 

die für die Beteiligung am organisierten sozialen Leben außerhalb der Familie, in 

der Gemeinschaft sowie in verschiedenen sozialen und staatsbürgerlichen Lebens-

bereichen erforderlich sind) 

Die Domänen werden näher bestimmt durch das Beurteilungsmerkmal für Leistung und 

das für Leistungsfähigkeit (Kapazität). Das Beurteilungsmerkmal für Leistung beschreibt, 

was eine Person in seiner gegenwärtigen Umwelt tut, das Beurteilungsmerkmal der 

Leistungsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Menschen, eine Aufgabe bzw. Handlung 

durchzuführen. Die Beurteilungsmerkmale der Leistung und Leistungsfähigkeit können 

sowohl unter Berücksichtigung von Hilfsmitteln oder personeller Assistenz als auch ohne 

deren Berücksichtigung verwendet werden. Hilfsmittel und personelle Assistenz können 

zwar Schädigungen nicht eliminieren, aber Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit in 

bestimmten Domänen beseitigen. Leistungsfähigkeit und Leistung wird an der Norm von 

Menschen ohne Gesundheitsproblem gemessen. Somit kann auch abgeleitet werden, 

was in der Umwelt der betreffenden Person verändert werden kann, um deren Leistung zu 

verbessern (vgl. WHO 2004, 19 ff.). 

Umweltfaktoren beeinflussen nicht nur die Komponente der Aktivität und Partizipation 

[Teilhabe], sondern auch die Komponente der Körperfunktionen und -strukturen. Behinde-

rung kann somit als die Folge einer komplexen Beziehung zwischen dem Gesundheits-
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problem eines Menschen und seinen personbezogenen Faktoren einerseits und der 

externen Faktoren (die Umstände, unter denen Individuen leben) andererseits gesehen 

werden. Verschiedene Umweltkonstellationen können sehr unterschiedliche Einflüsse auf 

denselben Menschen mit einem Gesundheitsproblem haben. Eine Umwelt mit Barrieren 

wird die Leistung eines Menschen einschränken, fördernde Umweltbedingungen können 

die Leistung verbessern (vgl. WHO 2004, 22). Daher gehört es zur gemeinschaftlichen 

Verantwortung, die Umwelt so zu gestalten, dass eine volle Partizipation [Teilhabe] von 

Menschen mit Behinderung an allen Bereichen des sozialen Lebens möglich ist (vgl. 

WHO 2004, 25). 

 

In einer modernen Gesellschaft bedeutet Teilhabe immer die Zugehörigkeit zu mehreren 

ihrer Teilsysteme (Bildung, Politik, Medien, Wissenschaft, Religion, Kunst, Wirtschaft,…) 

(vgl. WACKER 2005, 338; WANSING 2005a, 23). Zu den zukünftigen Aufgabenstellungen 

der Behindertenhilfe zählt, auch Menschen mit Behinderung eine Lebensführung zu 

ermöglichen, in der moderne Wahlmöglichkeiten genutzt und Chancen der Teilhabe 

realisiert werden können. Aufgrund der aktuellen finanziellen Lage sind neue Instrumente, 

die bei sparsamen Ressourceneinsatz eine möglichst wirksame Leistungserbringung 

ermöglichen, gefragt: „Neben der rechtlichen Verankerung von Teilhabeansprüchen und 

ökonomischen Interventionen kommt es hierbei vor allem darauf an, eine verlässliche und 

zugängliche Dienstleistungsstruktur bereitzustellen, die Menschen mit Behinderung dabei 

unterstützt, jene Kompetenzen und Ressourcen zu entwickeln bzw. wiederherzustellen, 

welche die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die verschiedenen Gesellschaftssysteme sie 

einbeziehen.“ (WANSING 2005a, 27) 

Volle gesellschaftliche Teilhabe ist nach NIEHOFF dann realisiert, wenn es für Menschen 

mit Behinderung möglich ist, ein Leben zu führen, das sie auch ohne Behinderung leben 

würden. Teilhabe lässt sich realisieren, wenn nicht nur der behinderte Mensch sich an 

gesellschaftliche Strukturen anpasst, sondern wenn auch die Gesellschaft bereit ist, sich 

den Bedarfen von Menschen mit Behinderungen anzupassen (vgl. NIEHOFF 2005b, 35). 

 

 

 

2.4 Selbstbestimmung 

 

Selbstbestimmung ist nach BIEWER „die Fähigkeit und Möglichkeit, Entscheidungen zu 

treffen, zu vertreten und handelnd umzusetzen.“ (BIEWER 2000, 241) 

Die Bedeutung des Wortes „Selbstbestimmung“ geht auf die Zeit der Aufklärung und die 

Philosophie von Immanuel KANT zurück. KANT entwirft den Menschen als grundsätzlich 
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zur Selbstbestimmung fähig, und zwar unabhängig von den Eindrücken der Sinneswelt. 

Der Grund dafür ist in der praktischen Vernunft zu sehen, die den Menschen rational 

handeln lassen. Der Mensch ist mittels der praktischen Vernunft in der Lage, auch 

unangenehme Sinneseindrücke rational für sich positiv zu deuten. Problematisch wird 

diese Konstruktion menschlicher Selbstbestimmung über die praktische Vernunft, wenn 

Personen diese praktische Vernunft generell abgesprochen wird, wie dies bei Menschen 

mit intellektueller Beeinträchtigung lange Zeit der Fall war bzw. teilweise heute noch ist. 

Es scheint offensichtlich, dass eine Person mit eingeschränkter kognitiver Leistungsfähig-

keit nicht immer in der Lage ist, Situationen adäquat einzuschätzen und entsprechende 

Entscheidungen zu treffen (vgl. KULIG / THEUNISSEN 2006, 238 f.).  

Das dem Selbstbestimmungsparadigma zugrundegelegte Menschenbild des autonomen, 

vernunftbegabten und rational handelnden Individuums steht somit in Spannung zu einer 

gesellschaftlichen Definition einer behinderten Person, die zur Sorge für sich selbst 

Unterstützung braucht (vgl. WACKER 2005a, 12). 

SPECK weist darauf hin, dass nicht vollständig definierbar ist, was Selbstbestimmung im 

Sinne von Handlungsautonomie und Einsicht (Bewusstseinsautonomie) heißen soll. Da 

„Selbststeuerung als Funktion eines sich selbst organisierenden Organismus immer 

gegeben ist, diese (sich) aber nicht nur auf rationale Einsicht (bezieht)“ (SPECK 2001, 25), 

kann die Fähigkeit zur Selbstbestimmung nicht sicher ausgeschlossen werden. Somit 

kann Autonomie grundsätzlich angenommen und ihre Förderung zum Grundsatz pädago-

gischen Handelns erhoben werden (vgl. KULIG / THEUNISSEN 2006, 240). 

Nach BIEWER ist die Freiheit ein Grundrecht des Menschen, die nicht erst durch pädago-

gische Argumente begründet, legitimiert oder hergeleitet werden muss. Mit der Entwick-

lung alternativer Wohn- und Arbeitsformen könnte die Gesellschaft Voraussetzungen für 

ein selbstbestimmtes Leben schaffen (vgl. BIEWER 2000, 243). 

 

Selbstbestimmung kann in einer modernen Gesellschaft als ein grundlegender Wert 

angesehen werden und ist die handlungsleitende Idee für ambulant unterstützte Wohn-

formen. Ein erfülltes Leben ist an Selbstbestimmung und Eigenverantwortung geknüpft. 

Dies galt lange Zeit nicht für Menschen mit Behinderungen, da ihnen nicht zugetraut 

wurde, ihr Leben selbstständig zu führen und zu gestalten.  

Diese Auffassung hat sich erst in den letzten Jahren mit der von Menschen mit Körper- 

bzw. Sinnesbehinderung initiierten „Independent Living-Bewegung“ („Selbstbestimmt 

Leben-Bewegung“) grundlegend gewandelt (vgl. KULIG / THEUNISSEN 2006, 237).  

Die Betroffenen forderten Selbstbestimmung und Selbstverantwortung auch und 

besonders bei der Organisation und Gestaltung erforderlicher Hilfen. Dieser Anspruch 

wurde schließlich von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung aufgegriffen und 
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eigenständige Interessensvertretungen (People First10- oder Self-Advocacy11-Gruppen) 

wurden gegründet. Im angloamerikanischen Raum, in dem es solche Gruppen bereits seit 

den 1970er Jahren gibt, haben Träger und Einrichtungen zunehmend auf den Anspruch 

auf Selbstbestimmung mit weitreichenden Möglichkeiten der Mitsprache und Mitbe-

stimmung reagiert. Durch die fachwissenschaftliche Rezeption dieser Entwicklung sind 

auch im deutschsprachigen Raum entsprechende Initiativen ausgelöst worden (vgl. ROCK 

2001, 12). 

Vertreter der „Selbstbestimmt leben-Bewegung“ definieren ein selbstbestimmtes Leben 

als ein Leben, über das man selbst die Kontrolle hat. Es geht darum, so viele Ent-

scheidungen wie möglich über das eigene Leben selbst zu treffen (vgl. ROCK 2001, 13). 

Die Forderung nach Selbstbestimmung bezieht sich sowohl auf scheinbar winzige 

Alltagsentscheidungen wie die Auswahl von Speisen, Kleidung oder den Zeitpunkt des 

Schlafengehens als auch auf große Entscheidungen der Lebensplanung (Ausbildung, 

Beruf, Familienstand) (vgl. NIEHOFF 2006, 59). 

 

Die „Selbstbestimmt Leben-Philosophie“ und das darauf aufbauende „Selbstbestimmt 

Leben-Konzept“ umfasst drei Grundsätze: 

1. „Diejenigen, die die Bedürfnisse behinderter Menschen am besten kennen und 

wissen, wie diesen Bedürfnissen am besten begegnet werden kann, sind die Behin-

derten selbst.“ (MILES-PAUL 1992, zit. nach ROCK 2001, 17) Dieser Grundsatz 

kommt in der Forderung der Betroffenen zum Ausdruck, größtmögliche Kontrolle 

über die Organisation und Dienstleistungen zu haben sowie Beratung und Unter-

stützung von Personen mit Behinderung durch Personen mit Behinderung (Peer 

Counseling). 

2. Den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung kann am effektivsten durch eine 

breite Palette von Dienstleistungen entsprochen werden. Dieser Grundsatz richtet 

sich auch gegen die Besonderung von Menschen mit Behinderung und fordert statt-

dessen ein mobiles, ambulantes und bedarfsgerechtes System gemeindeintegrierter 

Hilfen. 

                                                
10  Parallel zur “Independent Living-Bewegung” haben sich Anfang der 1970er Jahre in den USA und Kanada 

eigenständige Selbstvertretungsgruppen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung unter dem 
Namen „People First“ zu einer Bewegung zusammengeschlossen, die sich mittlerweile nach Europa 
ausgebreitet hat (vgl. ROCK 2001, 22). 

11  In der Alltagssprache wird Self-Advocacy als „speaking or acting for yourself“ definiert. Diese Definition 
umfasst aber nur eine Seite von Self-Advocacy, nämlich als Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung 
die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Rechte zu kennen, zu äußern und selbst zu vertreten. Die andere 
Seite von Self-Advocacy betrifft den Zusammenschluss von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 
in selbstorganisierten Gruppen, um miteinander zu diskutieren sich gegenseitig zu unterstützen und sich 
gemeinsam für eigene Interessen einzusetzen und bedeutet daher auch Selbsthilfe und kollektive 
Interessensvertretung (vgl. ROCK 2001, 23). 
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3. Menschen mit Behinderungen sollen soweit wie möglich in das Leben der 

Gemeinde integriert werden. Mit diesem Grundsatz werden persönliche Assistenz, 

eine behindertengerechte Gestaltung öffentlicher Gebäude und Verkehrsmittel, die 

Öffnung der regulären Bildungs- und Erziehungseinrichtungen für behinderte Kinder 

und Jugendliche gefordert. Die Teilhabe an allen gesellschaftlichen Bereichen wird 

als Rechtsanspruch betrachtet und soll einklagbar werden (vgl. MILES-PAUL 1992, 

zit. nach ROCK 2001, 17 f.). 

Bei der Umsetzung ergeben sich jedoch häufig Probleme. Die Ursachen liegen einerseits 

in strukturellen Bedingungen, die der Selbstbestimmung entgegen stehen, aber auch in 

berufsspezifischen Ambivalenzen, die die Übernahme der ‚neuen Rolle‘ erschweren (vgl. 

ROCK 2001). Dabei geht es zum Beispiel um die Frage der Verantwortlichkeit bei mögli-

cher Gesundheitsgefährdung, der Unvereinbarkeit von selbstbestimmtem Lebensstil und 

gesellschaftlichen Normen, um Gefahren im Verkehr oder aber um organisatorisch 

bedingte Grenzen, etc. Diese Widersprüche erfordern ein Bewusstmachen der Spannun-

gen und kritische Selbstreflexion, etwa durch Supervision und Fortbildungen (vgl. SEIFERT 

2006b, 386 f.) 

Selbstbestimmung ist von Selbstständigkeit deutlich abzugrenzen, denn Selbstbestim-

mung ist bei Menschen mit Behinderung oft erst durch adäquate Unterstützung möglich. 

Entscheidend dabei ist, dass die Betroffenen selbst die Art, den Umfang und die Aus-

führung der Unterstützung festlegen können (vgl. ROCK 2001, 13 f.). Zudem erhält 

Unterstützung ihren Wert vor allem dann, wenn sie als Hilfe zur Selbsthilfe geleistet wird 

(vgl. SPECK 2001, 21). Selbstständigkeit ist zwar ein Faktor, der ein selbstbestimmtes 

Leben erleichtert, aber er ist keine notwendige Voraussetzung dafür (vgl. ROCK 2001, 14).  

Selbstbestimmung bedeutet somit nicht, Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 

sich selbst und ihrem Schicksal zu überlassen (vgl. HÄHNER 2005, 15). Wer aufgrund 

einer körperlichen Behinderung bestimmte Tätigkeiten selbst nicht ausführen kann, 

braucht technische Hilfsmittel. Wer eine Situation vom Verstand her nicht vollständig 

durchschauen und entsprechend handeln kann, braucht Denkhilfen bzw. Schutz, damit er 

nicht betrogen wird. Derartige Abhängigkeiten sind normal, und dementsprechend auch 

außerhalb von intellektueller Beeinträchtigung anzutreffen. Jeder kann nach SPECK nur in 

wechselseitiger Abhängigkeit existieren. Zusätzlich sind bei Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung individuelle Unterschiede zu beachten, wonach pauschale Aussagen, 

dass Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung mental nicht fähig sind, Selbstständig-

keit und Selbstbestimmung zu entwickeln, unhaltbar sind (vgl. SPECK 2001, 20 f.). 

 

Nach OSBAHR bezieht sich Selbstbestimmung von Menschen mit intellektueller Beeint-

rächtigung auf drei Dimensionen: 
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1. Selbstbestimmung bedeutet, eigene Angelegenheiten selbst zu vertreten. Es ist 

daher notwendige Voraussetzung, sich äußern und Bedürfnisse formulieren zu 

können. 

2. Es sind Bildungskonzepte und -angebote zu entwickeln, die Menschen mit intellek-

tueller Beeinträchtigung befähigen, ihre Anliegen selbst zu äußern. 

3. Selbstbestimmung Betroffener erfordert auch eine grundlegende Neuorientierung 

der professionell Tätigen, und zwar indem sie sich vom Expertenmodell verabschie-

den und sich dem Konzept einer dialogischen Begleitung verpflichten, in dem 

Betroffene Experten in eigener Sache werden (vgl. OSBAHR 2000, 155). 

 

Selbstbestimmung vollzieht sich bei allen Menschen – also auch bei Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung – innerhalb gewisser Grenzen bzw. in einem sozialen 

Rahmen. Jedes Handeln ist insofern auch auf Andere bezogen, als der Mensch unter 

Menschen handelt. Wer selbst bestimmt, übernimmt für die Auswirkungen dieser Selbst-

bestimmung die Verantwortung. Dies setzt voraus, die Auswirkungen bzw. die Folgen des 

eigenen Handelns abschätzen zu können. Werden Entscheidungen (z.B. für die Wahl 

eines Menüs) immer stellvertretend für eine Person getroffen, gibt es für den Betroffenen 

nicht die Möglichkeit, selbst zu wählen und damit Verantwortung zu übernehmen und 

Risiken einzugehen. Selbstbestimmung kann somit auch nicht stufenweise erlernt werden 

(vgl. OSBAHR 2000, 158 f.). 

 

Die Empowerment-Philosophie setzt an der sozialen Dimension von Selbstbestimmung 

an und formuliert ein Programm, welches das Soziale, die Du-Bezogenheit und Gesell-

schaftlichkeit des Individuums nicht aus dem Blick verliert (vgl. KULIG / THEUNISSEN 2006, 

241 f.). Der Empowermentansatz fokussiert neben dem Autonomiegedanken auch die 

Unterstützung ihrer Bezugspersonen, die ebenfalls Anspruch auf Autonomie haben, „die 

es in der Alltagsarbeit mit den Interessen der geistig behinderten Menschen so auszu-

balancieren gilt, dass deren Recht auf Selbstbestimmung in seiner Einlösung unbeschä-

digt bleibt. Folgerichtig bedeutet Empowerment weitaus mehr als bloße Selbstbestim-

mung.“ (KULIG / THEUNISSEN 2006, 243) 

 

 

 

2.5 Empowerment 

 

Die Empowerment-Philosophie ist ein Ansatz, der darauf abzielt, die Selbstbestimmungs-

kräfte von benachteiligten Personen zu stärken. 
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Der Begriff „Empowerment“ stammt aus den USA und könnte übersetzt werden mit 

„Selbst-Bemächtigung“, „Selbst-Ermächtigung“ oder „Selbstbefähigung“. Eine bloße 

Begriffsübersetzung würde aber viel zu kurz greifen. „Denn hinter dem Begriff des 

Empowerment verbergen sich eine Philosophie, theoretische Annahmen und Leitideen 

wie aber auch Prozesse, Programme, Konzepte oder Ansätze, die (…) vorhandene 

Stärken von Menschen in gesellschaftliche marginaler Position (…) zu ihrem Ausgangs-

punkt nehmen, zu tragfähigen Formen kollektiver und autonomer Selbsthilfe-Zusammen-

schlüsse sowie sozialer Netzwerke anstiften und die (Wieder-)Gewinnung von Selbst-

bestimmungsfähigkeiten und Kompetenzen (Zuständigkeiten) zur Kontrolle und Verfügung 

über die eigenen Lebensumstände zum Ziele haben“ (THEUNISSEN 2007, 23).  

 

Nach HERRIGER (2006) gibt es vier Zugänge zu einer Definition von Empowerment: 

• Empowerment in politischem Sinne: 

Mit Blick auf das zentrale Begriffselement „power“, das mit „politischer Macht“ über-

setzt werden kann, wird die strukturell ungleiche Verteilung von politischer Macht 

und Einflussnahme thematisiert. Empowerment bezeichnet so „einen konflikthaften 

Prozeß [sic!] der Umverteilung von politischer Macht, in dessen Verlauf Menschen 

oder Gruppen von Menschen aus einer Position relativer Machtunterlegenheit aus-

treten und sich ein Mehr an demokratischem Partizipationsvermögen und politischer 

Entscheidungsmacht aneignen.“ (HERRIGER 2006, 14) Empowerment in politischem 

Sinne findet man vor allem in Arbeitsansätzen im Kontext der Bürgerrechtsbe-

wegung und anderer Emanzipationsbewegungen. 

• Empowerment in lebensweltlichem Sinne: 

Der Begriff „power“ lässt sich aber auch mit „Stärke“, „Kompetenz“, „Durchsetzungs-

kraft“ oder „Alltagsvermögen“ übersetzen. In Sinne meint Empowerment „das 

Vermögen von Menschen, die Unüberschaubarkeiten, Komplikationen und Be-

lastungen ihres Alltags in eigener Kraft zu bewältigen, eine eigenbestimmte Lebens-

regie zu führen und ein nach eigenen Maßstäben gelingendes Lebensmanagement 

zu realisieren.“ (HERRIGER 2006, 15) Der alltagsbezogene Begriff wird vor allem in 

der Rezeption des Empowerment-Konzeptes durch Soziale Arbeit und Gemeinde-

psychologie verwendet. Man vertraut in die Stärken und Fähigkeiten der Menschen, 

Regie über das eigene Leben führen zu können und verabschiedet damit den 

defizitorientierten Blickwinkel. 

• Empowerment in reflexivem Sinne: 

Dabei wird die aktive Aneignung von Kraft, Macht und Gestaltungsvermögen durch 

die machtlose bzw. ohnmächtige Person selbst betont. Empowerment in reflexivem 
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Sinne meint einen Prozess der Selbst-Bemächtigung und der Selbst-Aneignung von 

Lebenskräften. Betroffene befreien sich aus eigener Kraft aus einer Position der 

Schwäche, Ohnmacht und Abhängigkeit und erstreiten für sich und Andere mehr 

Selbstbestimmung und Autonomie. Verwendung findet diese selbstreflexive 

Definition vor allem bei Bürgerrechtsbewegung und Selbsthilfeorganisationen, die 

auf selbstaktivierende Kräfte vertrauen. 

• Empowerment in transitivem Sinne: 

Definitionen in transitivem Sinn betonen das Ermöglichen, die Unterstützung und die 

Förderung von Selbstbestimmung durch Andere. Dabei rücken die beruflichen 

Helfer unterschiedlicher Handlungsfelder der psychosozialen Arbeit in den Blick, die 

Betroffene bei Selbstbestimmungsprozessen unterstützen, zur Suche nach eigenen 

Stärken ermutigen und Ressourcen für Empowerment-Prozesse bereitstellen. 

Empowerment in transitivem Sinne ist demnach ein „programmatisches Kürzel für 

eine psychosoziale Praxis, deren Handlungsziel es ist, Menschen vielfältige Vorräte 

von Ressourcen für ein gelingendes Lebensmanagement zur Verfügung zu stellen, 

auf die diese ‚bei Bedarf‘ zurückgreifen können, um Lebensstärke und Kompetenz 

zur Selbstgestaltung der Lebenswelt zu gewinnen.“ (HERRIGER 2006, 17) 

Hier besteht nach SPECK die Gefahr, dass der Begriff Empowerment missver-

standen wird, wenn er von Fachleuten im Sinne von „Wir wollen euch ermächtigen“ 

verstanden wird. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung von außen her 

Macht zu vermitteln, wäre ein Widerspruch in sich selbst:  

„Eigenmacht kann nur der Einzelne selber entwickeln und umsetzen. Die Einfluß-

nahme [sic!] von außen kann nur die Selbstbehauptungsstärke anregen und 

stützen, darf den Einzelnen aber nicht einem Gegendruck ausliefern, dem er nicht 

gewachsen ist. Wenn er dabei reale Machtlosigkeit erfährt, können Verzweiflung 

oder Wut die Folge sein.“ (SPECK 2001, 34)  

Vielmehr geht es hier um das Anstiften zu Empowerment-Prozessen, beispielsweise 

durch die Bereitstellung von Informationen, die Mobilisierung von Ressourcen, die 

Unterstützung, sich seiner ungenutzten, verborgenen Ressourcen (wieder) bewusst 

zu werden, sie zu kontrollieren und zu erweitern, um sein Leben selbst zu bestim-

men und nach individuellen Lösungen seiner Probleme zu suchen (vgl. THEUNISSEN 

2007, 25). 

Gemeinsam ist diesen unterschiedlichen Definitionen, dass sie sich auf ein Subjekt bezie-

hen, das die Kraft findet, für sich und für Andere „ein besseres Leben“ zu erstreiten. Der 

Empowerment-Diskurs greift somit Argumentationen auf, die auch in früheren normativen 

Entwürfen gesellschaftlicher Praxis enthalten sind: Autonomie, Mündigkeit, Emanzipation, 

gelingende Lebensbewältigung, die Suche nach einer authentischen Identität. 
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HERRIGER weist darauf hin, dass die einzelnen Definitionen nicht trennscharf sind, dass es 

vielfältige Schnittstellen gibt und die Übergänge fließend sind. 

Historisch gesehen eröffnen sich zwei Traditionslinien, in denen der Empowerment-

Diskurs eingebettet ist. Die erste betrifft eine Politik der Selbstbemächtigung im Kontext 

der Bürgerrechts- und Selbsthilfe-Bewegung. Die Geschichte des Empowerments ist mit 

der Forderung nach Gleichheitsrechten der farbigen Bevölkerung in den 1960er Jahren, 

mit der Friedensbewegung, der Frauenbewegung und anderen sozialen Bewegungen 

verbunden. Es entstand ein Verständnis von Empowerment, in dem sich die politischen 

und reflexiven Spielarten miteinander verknüpfen. Die zweite (historisch jüngere) 

Traditionslinie verbindet lebensweltliche und transitive Überlegungen miteinander. Das 

Empowerment-Konzept wird hier verstanden als ein tragfähiges Handlungskonzept für 

soziale Arbeit, „die die beschriebenen Prozesse der (Wieder-)Aneignung von Selbst-

gestaltungskräften anregend, unterstützend und fördernd begleitet und Ressourcen für 

Empowerment-Prozesse bereitstellt.“ (HERRIGER 2006, 19) HERRIGER bringt das Arbeits-

ziel einer von diesem Empowerment-Verständnis ausgehenden psychosozialen Praxis auf 

den Punkt:  

„Handlungsziel einer sozialberuflichen Empowerment-Praxis ist es, Menschen das 

Rüstzeug für ein eigenverantwortliches Lebensmanagement zur Verfügung zu stellen und 

ihnen Möglichkeitsräume aufzuschließen, in denen sie sich die Erfahrung der eigenen 

Stärke aneignen und Muster einer solidarischen Vernetzung erproben können.“ 

(HERRIGER 2006, ebd.)  

Der Kern des Empowerment-Konzeptes ist ein verändertes, optimistisches Menschenbild, 

das in die Stärken und Potenziale eines jeden Menschen vertraut, Lebenssituationen in 

eigener Regie produktiv zu gestalten (vgl. HERRIGER 2006, 72; THEUNISSEN 2007, 34). 

Darüber hinaus liegt der Stärken-Perspektive die Annahme zugrunde, dass jeder Mensch 

über eine „innere Kraft“ verfügt, die auch als „Lebenskraft“ bzw. „regenerative oder 

heilende Kraft“ (WEICK 1986; 1992, zit. nach THEUNISSEN 2007, 35) bezeichnet werden 

kann (vgl. THEUNISSEN 2007, 35). 

 

Diese Philosophie der Stärken umfasst nach KULIG / THEUNISSEN (2006) folgende hand-

lungsbestimmende Grundeinsichten: 

• die Abkehr vom Defizit-Blickwinkel; 

• die unbedingte Annahme des Anderen und Akzeptanz seines So-Seins; 

• das Vertrauen in individuelle und soziale Ressourcen; 

• den Respekt vor der Sicht des Anderen und seinen Entscheidungen; 

• die Akzeptanz unkonventioneller Lebensentwürfe; 

• den Respekt vor der „eigenen“ Zeit und vor „eigenen“ Wegen des Anderen; 
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• den Verzicht auf etikettierende, entmündigende und denunzierende Expertenurteile; 

• die Grundorientierung an der Rechte-Perspektive, der Bedürfnislage und der 

Interessen sowie der Lebenszukunft der Betroffenen. 

Diese Grundeinsichten stellen den ethischen Werterahmen, der das Fundament der 

Empowerment-Praxis bildet, dar. Ein zentraler Grundwert ist die Selbstbestimmung, die 

aber nicht mit Empowerment gleichzusetzen ist, sondern mit zwei weiteren ethischen 

Grundpfeilern verschränkt ist. Einerseits geht es um freie Wahlen und Mitbestimmungs-

rechte, andererseits um die Aufhebung sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung, was 

somit zu einer Verschränkung der Empowerment-Philosophie mit dem Anspruch auf 

Inklusion führt (vgl. KULIG / THEUNISSEN 2006, 245 f.). 

 

Konsequenzen für das professionelle Handeln: 

Das Empowerment-Konzept verlangt insgesamt betrachtet den Grundeinsichten entspre-

chend eine ständige Gratwanderung professioneller Einmischung und Zurückhaltung. 

Dabei müssen die Bedürfnisse von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung nach 

Unterstützung, Halt und Geborgenheit gleichermaßen berücksichtigt werden wie ihre 

Wünsche, Interessen und Stärken. Ebenso wenig dürfen traumatisierende Erlebnisse, 

Hospitalisierungserfahrungen, gesundheitliche Aspekte oder kognitive Voraussetzungen 

außer Acht gelassen werden. 

Vor diesem Hintergrund benötigen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung oftmals 

eine umfassendere Unterstützung als andere behinderte Personen. Daher entwickelte 

THEUNISSEN ein zielgruppenbezogenes Assistenz-Modell (siehe Kapitel 5.3.3.3), das 

neben der Empowerment-Philosophie Wünsche und Vorstellungen von Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung beinhaltet und für eine „neue Kultur des Helfens“ 

(HERRIGER) steht (vgl. KULIG / THEUNISSEN 2006, 246 f.). 

 

Diese „neue Kultur des Helfens“ kommt auf vier Handlungsebenen zum Tragen: 

1. Auf der subjektzentrierten Ebene 

Hier geht es in erster Linie darum, den Einzelnen zur Entdeckung individueller 

Stärke anzustiften, ihm Hilfestellung zur (Wieder-)Gewinnung von Lebensautonomie 

zu geben und ihm zur Entwicklung neuer Handlungskompetenzen bzw. Bewälti-

gungsmuster zu verhelfen. Hierfür werden unterschiedliche Methoden aus der 

Sozialen Arbeit wie z.B. das Unterstützungsmanagement (THEUNISSEN / SCHIRBORT 

2006) sowie damit verknüpfte Formen der Netzwerkberatung (HERRIGER 2002) und 

psychosoziale Einzelhilfe genutzt. Eine bewährte Methode ist auch der sogenannte 

Kompetenzdialog (HERRIGER 2002), der die positiven Seiten zur Sprache bringt, um 

zu neuem Lebensmut anzustiften und in Aktivitäten münden soll, die auf die Ver-
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besserung der Lebenssituation zielen soll. Dazu bietet die Empowerment-Praxis 

auch Angebote zur Erweiterung relevanter Kompetenzen an (z.B. Wünsche äußern, 

Entscheidungen treffen, Probleme lösen, sich in einer Gruppe behaupten, Andere 

um Hilfe bitten, usw.). Auch die Erstellung persönlicher Zukunftspläne oder indivi-

dueller Hilfepläne im Rahmen von Unterstützerkreisen sind vorgesehen (vgl. KULIG / 

THEUNISSEN 2006, 247). 

2. Auf der gruppenbezogenen Ebene 

Die gruppenbezogene Ebene betrifft in erster Linie soziale Gruppenarbeit und 

soziale Netzwerkarbeit. Es geht dabei um die (Wieder-)Herstellung tragfähiger 

Beziehungen und den Aufbau sozialer Netzwerke (Familie, Freunde, Nachbarn), 

sodass soziale Unterstützung auch im vertrauten Nahbereich zur Verfügung steht. 

Daneben bildet die Unterstützung von Selbsthilfe-Initiativen und Selbstvertretungs-

gruppen und deren Vernetzung einen Arbeitsschwerpunkt der Empowerment-

Praxis. Auch Peer Counseling oder Projekte wie „Eltern beraten Eltern“ werden 

unterstützt (vgl. KULIG / THEUNISSEN 2006, 248). 

3. Auf der institutionellen Ebene 

Die Empowerment-Praxis widmet sich auch Menschen mit intellektueller Beein-

trächtigung, die in Einrichtungen leben, um gemeinsam mit Betroffenen und ihren 

Bezugspersonen einen institutionellen Veränderungsbedarf zu erschließen. Sie 

bezieht sich auch auf die Möglichkeiten einer Deinstitutionalisierung durch bedürf-

nisorientierte, bedarfsgerechte und gemeindeintegrierte Wohn- und Dienstleistungs-

angebote (vgl. THEUNISSEN / SCHIRBORT 2006; KULIG / THEUNISSEN 2006, 248). 

4. Auf der sozialpolitischen und gesellschaftlichen Ebene 

Hier werden Möglichkeiten und Prozesse politischer Einmischung (policy making) 

und gesellschaftlicher Einflussnahme in den Blick genommen und unterstützt, um 

Menschen in marginalen Positionen Mitsprachemöglichkeiten zu eröffnen (vgl. 

KULIG / THEUNISSEN 2006, 248). 

Das Empowerment-Konzept entfaltet seine Kraft erst durch die Verknüpfung von 

Empowerment-Prozessen auf den vier genannten Ebenen (vgl. LENZ 2002; NESTMANN 

1999, zit. nach THEUNISSEN 2007, 84). Die Frage, wie eine solche Verknüpfung hergestellt 

werden kann, scheint zwar noch nicht ausreichend beantwortet zu sein, auf jeden Fall 

sollten Empowerment-Prozesse nicht auf einzelnen Ebenen beschränkt bleiben (vgl. 

STARK 2002; KEUPP 2002, zit. nach THEUNISSEN 2007, 84). 

Ein Kritikpunkt des Empowerment-Konzeptes bezieht sich nach THEUNISSEN auf die 

Gefahr der Überforderung, „die mit dem Vorstellungsbild der ‚empowered person‘, der 

Betonung der Selbstorganisation, Eigenverantwortung und autonomen Lebensführung 
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einhergehe.“ (THEUNISSEN 2007, 86). Diese mögliche Überforderung betrifft sowohl 

Betroffene als auch Mitarbeiter. Oft ist davon die Rede, dass das Empowerment-Konzept 

Handlungsunsicherheiten bei Mitarbeitern erzeuge, da auf Förderprogramme und 

Standardisierung verzichtet wird. Aufgrund seiner Offenheit birgt das Empowerment-

Konzept Chancen und Risiken zugleich. Es verlangt einen Helfertypus, der über spezifi-

sche Qualitäten (wie Kreativität, flexibles Denken, selbstreflexive Haltung, Vertrauen in die 

eigenen Fähigkeiten, Geduld, Empathie, Engagement,…) verfügt (vgl. THEUNISSEN 2007, 

88) und „der seine Rolle auf Gegenseitigkeit, Gleichgestelltheit und Entfaltung von Selbst-

hilfepotentialen hin verändert hat und darüber hinaus das Prinzip des Sich-überflüssig-

Machens als Ziel und Weg seiner Arbeit ansieht“ (BOBZIEN 1993, zit. nach THEUNISSEN 

2007, 88).  

Empowerment stellt nach THEUNISSEN ein innovatives und reformerisches Projekt dar, 

„welches mit liebgewonnenen Traditionen (Selbstverständlichkeiten) im Bereich der Heil-

pädagogik (…) bricht und ein fachliches Selbstverständnis eingeläutet hat, das richtung-

sweisend neue Maßstäbe auf dem Gebiete des Helfens setzt.“ (THEUNISSEN 2007, 93)  

 

 

An dieser Stelle soll nun jedes der vier Leitprinzipien, die für ambulant unterstütztes 

Wohnen relevant sind (Inklusion, Partizipation, Selbstbestimmung und Empowerment) auf 

die Zielgruppe „Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung“ spezifiziert werden. 

Inklusion bedeutet für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, dass auch sie als 

Teil der Gesellschaft begriffen werden. Dabei legt Inklusion ihren Schwerpunkt auf die 

Veränderung gesellschaftlicher Zusammenhänge, damit sich auch Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung in relevanten gesellschaftlichen Lebensbereichen (wie 

Wohnen, Arbeit, Bildung und Freizeit, etc.) zurechtfinden können. 

Partizipation ist nach NIEHOFF (2005b, 35) dann realisiert, wenn es für Menschen mit 

Behinderung möglich ist, ein Leben zu führen, das sie auch ohne Behinderung leben 

würden. Sollte dies nicht auch für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung gelten? 

Gesellschaftliche Teilhabe ließe sich auch für Menschen mit intellektueller Beeinträchti-

gung realisieren, wenn sie eine entsprechende Unterstützung erhalten und auch die 

Gesellschaft bereit ist, sich den Bedarfen von Menschen mit intellektueller Beeinträchti-

gung anzupassen. 

Selbstbestimmung ist eine Komponente für Lebensqualität und sollte daher auch für 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung gelten. Denn ein erfülltes Leben ist an 

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung geknüpft. Das soll jedoch nicht heißen, 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sich selbst und ihrem Schicksal zu über-

lassen. Sie brauchen Unterstützung, und zwar in Form einer Begleitung, in deren Rahmen 
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Selbstbestimmung möglich ist. Im Bereich des Wohnens ist es auch für Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung von Bedeutung, selbst darüber entscheiden zu dürfen, wo, 

wie und mit wem sie zusammen wohnen möchten. Ambulant unterstützte Wohnformen 

entsprechen diesem Anspruch in besonderem Maß. 

Um die Selbstbestimmungskräfte zu stärken ist insbesondere die Empowerment-

Philosophie von Bedeutung. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sollen die Kraft 

finden, für sich und für Andere „ein besseres Leben“ zu erstreiten. Das Konzept des 

Empowerment ist für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung deshalb von Bedeu-

tung, weil es auch in ihre Stärken und Potenziale vertraut, ihr Leben in eigener Regie 

produktiv zu gestalten. Von ihren professionellen Unterstützern verlangt die Empower-

ment-Philosophie eine ständige Gratwanderung professioneller Einmischung und Zurück-

haltung. Für den Bereich des Wohnens ist relevant, dass das Empowerment-Konzept zur 

Erweiterung von Kompetenzen der Betroffenen beiträgt, persönliche Zukunftspläne im 

Rahmen von Unterstützerkreisen erstellt, Netzwerkarbeit betreibt, um Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung vor Isolation zu schützen und im Sinne von Community 

Care zusätzlich für nichtprofessionelle Unterstützung zu sorgen. Die Empowerment-Praxis 

widmet sich auch Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in Einrichtungen, um 

einen Veränderungsbedarf zu deklarieren. Sie bezieht sich auch auf die Möglichkeiten 

einer Deinstitutionalisierung durch bedürfnisorientierte, bedarfsgerechte und gemeinde-

integrierte Wohn- und Dienstleistungsangebote (vgl. THEUNISSEN / SCHIRBORT 2006; 

KULIG / THEUNISSEN 2006, 248) 

Hier sind insbesondere ambulant unterstützte Wohnformen angesprochen, die im 

nächsten Kapitel expliziert werden sollen. 
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3 Ambulant unterstützte Wohnformen für Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung 

 

Damit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung eine echte Wahlmöglichkeit haben, 

muss das derzeitige Angebotsspektrum erweitert werden. Neben den bestehenden 

stationären und teilstationären Wohnformen müssen vor allem Wohnformen, wie sie für 

die „Normalbevölkerung“ üblich sind, weiter ausgebaut und für Menschen mit intellektuel-

ler Beeinträchtigung geöffnet werden. Damit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 

in einer eigenen Wohnung leben können, brauchen sie Unterstützung, die individuell auf 

sie abgestimmt ist. Im folgenden Kapitel werden ambulant unterstützte Wohnformen 

dargestellt, die sich an den Leitzielen der Inklusion bzw. Teilhabe, Selbstbestimmung und 

Empowerment orientieren. 

 

 

 

3.1 Wohnen im familiären Umfeld 

 

Dem Normalisierungsprinzip entsprechend sollten junge Erwachsene mit intellektueller 

Beeinträchtigung in dem Alter von zu Hause ausziehen, in dem es gleichaltrige junge 

Menschen ohne Behinderung tun, d.h. zwischen 20 und 25 Jahren. In diesem Alter sind 

sie besonders lernfähig und können Veränderungen ihres Lebensumfeldes gut ver-

arbeiten. Zudem häufen sich in diesem Alter manchmal die Probleme zwischen den Eltern 

und den jungen Erwachsenen mit intellektueller Beeinträchtigung, sodass die Betreuung 

innerhalb der Familie immer schwieriger wird und ein Auszug angesagt wäre. Trotz dieser 

Argumente wohnt ein Großteil der Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auch im 

Erwachsenenalter noch bei ihrer Herkunftsfamilie. Das liegt einerseits an fehlenden 

Wohnplätzen außerhalb der Familie, andererseits an Ablösungsproblemen (vgl. SEIFERT 

2000, 164 f.). Eltern von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung fällt die Ablösung 

von ihrem Kind besonders schwer, weil sie oft eine umfassendere Aufgabe als Andere 

übernehmen und sich auf eine „lebenslange Elternschaft“ einstellen. Ob, wann und wie 

sie ihre Kinder in ein selbstbestimmtes Leben entlassen können ist unklar und verursacht 

immer noch Schuldgefühle. Viele Eltern können bei ihrem Kind kaum Tendenzen zur 

Verselbständigung oder Ablösung erkennen (vgl. KLAUß 1993, zit. nach KLAUß 2005, 357). 

Es besteht daher die Unsicherheit, ob ein Auszug aus dem Elternhaus überhaupt 

gewünscht wird und ob dieser gut ist für ihr Kind. Eltern müssen oft von sich aus aktiv 

werden und einen geeigneten Wohnplatz suchen und können sich nicht darauf verlassen, 

dass ihr Kind sich selbst von ihnen löst. Das löst häufig ambivalente Gefühle aus, da es 
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nicht um ein Entlassen in die erreichte Selbstständigkeit, sondern um ein Abgeben in eine 

andere Abhängigkeit geht. Dadurch entstehen neue Probleme, weil nicht gewiss ist, ob 

die fremden Betreuer ihrem Kind gerecht werden (vgl. KLAUß 2005, 357 f.).  

Die genannten Gründe und die entstandene enge Bindung zwischen den Eltern und Kind 

können dazu führen, den Zeitpunkt der Ablösung hinauszuschieben. Dann erfolgt die 

Trennung sehr oft abrupt aufgrund unvorhergesehener Lebensereignisse wie Krankheit, 

Überlastung, Scheidung oder Tod.  

Heutzutage ist eine Tendenz dahingehend bemerkbar, dass sich immer mehr Familien 

frühzeitig Gedanken über die Zukunft ihres Kindes machen, da sich das Rollenverständnis 

von Frauen verändert hat und diese die Sorge für ihr behindertes Kind nicht mehr als 

Lebensaufgabe sehen (vgl. SEIFERT 2006b, 378).  

 

Die Frage, inwieweit das Recht auf Selbstbestimmung innerhalb der Familie respektiert 

wird, kann nicht generell beantwortet werden (vgl. SEIFERT 2001, zit. nach SEIFERT 2006b, 

378). In der deutschsprachigen Fachliteratur ist von Einschränkungen der Entwicklungs-

möglichkeiten die Rede, die auf Überbehütung oder Überforderung zurückzuführen sind. 

Oft sind die Alltagserfahrungen der erwachsenen Töchter und Söhne durch Fremd-

bestimmung geprägt, vor allem in den Bereichen Freizeit, Kontakte, Sexualität, Zukunfts-

planung und Konsumverhalten.  

Mitglieder von Self-Advocacy-Groups in England (vgl. ROCK 1997, zit. nach SEIFERT 

2006b, 378) berichten, dass die in der Selbsthilfegruppe entwickelten Kompetenzen zu 

mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in der Herkunftsfamilie kaum umsetzbar 

sind. Gründe dafür sind unter anderem die enge emotionale Bindung, eingespielte 

Routinen und elterlicher Kontrolle über ihre Lebensweise und ihr Verhalten. Nur wenige 

Studien bestätigen, dass es keine Probleme hinsichtlich der Selbstständigkeit und Selbst-

bestimmung im Elternhaus gibt. Diese überwiegend kritisch zu wertenden Ergebnisse sind 

jedoch nicht zu verallgemeinern (vgl. SEIFERT 2006b, 378). 

 

Um die Situation von erwachsenen Personen mit intellektueller Beeinträchtigung zu 

verbessern, wird nach SCHATZ zum einen bei den Eltern anzusetzen sein, jedoch auch bei 

den Menschen mit Behinderung selbst, um ihnen Kompetenzen zur Bewältigung des 

Alltags außerhalb des Schonraums der Familie zu vermitteln (vgl. SCHATZ 2000, 128). Er 

schlägt dafür emanzipatorische Familienarbeit vor, die Hilfe zur Selbsthilfe sein sollte. 

Mithilfe emanzipatorischer Familienarbeit kann zur Stabilisierung der familiären Sub-

systeme beigetragen werden, aber auch familiäre Kompetenzen gefördert werden. Um 

Lebensweltorientierung zu ermöglichen, müssen durch qualitativ abgestimmte Angebote 

die aktuellen Gegebenheiten und Probleme aufgegriffen werden und bei Bedarf gezielt 
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beeinflusst werden können. SCHATZ schlägt ein abgestuftes Modell vor, das sich aus 

Information, Bildung, Beratung, Unterstützung und Behandlung zusammensetzt und den 

unterschiedlichen Bedürfnissen Rechnung tragen soll: 

 

Abb. 1: Elemente der Familienarbeit (SCHATZ 2000, 138) 

 

Die einzelnen Maßnahmen bauen sowohl intentional als auch unter dem Gesichtspunkt 

der Intervention aufeinander auf. Während die Information relativ unverbindlich bleibt und 

nicht unbedingt Konsequenzen nach sich ziehen muss, stellt die Behandlung einen 

konkreten Eingriff in das Familiensystem mit Folgen für die Lebenswelt dar. Diese sollte 

nur von entsprechend ausgebildeten Fachleuten initiiert und durchgeführt werden (vgl. 

SCHATZ, 137-143). 

Im Mittelpunkt jeglicher Familienarbeit ist die Person mit intellektueller Beeinträchtigung 

und deren Verbesserung hinsichtlich Selbstbestimmung, Autonomie und Mündigkeit (vgl. 

SCHATZ 2000, 145). Heutzutage hat in den Familien bereits ein Umdenkprozess be-

gonnen, wenn auch in unterschiedlicher Intensität. Vor allem Eltern, die in sich in Eltern-

vereinigungen engagieren, unterstützen das Selbstbestimmungsrecht ihrer erwachsenen 

Töchter und Söhne mit intellektueller Beeinträchtigung. In Teilbereichen sehen sie aller-

dings die Realisierung mit ernstzunehmenden Risiken verbunden, beispielsweise hin-

sichtlich der Gefahr der Manipulierbarkeit von Menschen mit intellektueller Beeinträchti-

gung (vgl. SEIFERT 2006b, 378). 
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3.2 Wohntraining 

 

Diese Wohnform stellt für einen erwachsenen Menschen mit intellektueller Beeinträchti-

gung eine Übergangssituation dar. Wohntraining wird als Versuch gesehen, Menschen 

mit intellektueller Beeinträchtigung, die dafür als geeignet erscheinen, auf ein Leben in 

einer ambulant unterstützten Wohnung vorzubereiten. Ein Wohntraining in diesem Sinne 

zielt auf erwachsene Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die über relativ hohe 

lebenspraktische Kompetenzen verfügen. Die Selbstständigkeit der Bewohner soll in dem 

Maße gefördert werden, dass sie weitgehend eigenständig in einer ambulant unter-

stützten Wohnung leben können (vgl. Bundesvereinigung Lebenshilfe 1979, zit. nach 

DWORSCHAK 2007, [2]).  

In einer Trainingswohnung werden Kompetenzen zur Bewältigung von Alltagsaufgaben 

möglichst realitätsnah eingeübt (vgl. DWORSCHAK 2007, [1]). 

Der Begriff Wohntraining und Trainingswohnen wird in der Fachliteratur synonym verwen-

det. Der Begriff Training ist zwar nicht unproblematisch, weil er assoziiert, dass es sich 

dabei um das Erlernen isolierter, meist motorischer Fertigkeiten handelt, wie dies bei-

spielsweise im Bereich des Sports der Fall ist (vgl. DWORSCHAK 2007, [3]). Dennoch soll 

hier am Begriff „Wohntraining“ festgehalten werden, da dieser Eingang in den Behinder-

tenbereich gefunden hat. STRAßMEIER beispielsweise weist das Training (als planmäßige 

Funktionsübung) als „sehr geeignet auf Grund der Konsequenz und Struktur des Lernens“ 

(STRAßMEIER 2000, zit. nach DWORSCHAK 2007, [3]) aus. Wenn die erlernte Fertigkeit in 

die Persönlichkeit eingebunden wird und ein Transfer stattfindet, diese in verschiedenen 

Alltagssituationen anzuwenden, hat ein Fertigkeitentraining auch nach FISCHER einen 

hohen Stellenwert (FISCHER 1999, zit. nach DWORSCHAK 2007, [3]). DWORSCHAK 

beschreibt die Konzeption eines Wohntrainings im Bereich Schule, bei dem das Lernen im 

Wohnalltag als Unterrichtssequenz in den Lehrplan aufgenommen wurde. Eine ähnliche 

Vorgehensweise wird auch in voll- oder teilbetreuten Einrichtungen praktiziert.  

Ein Wohntraining bedarf nach DWORSCHAK einer systematischen Vorbereitung, „die der 

Klärung der Lernausgangslage, der Beschreibung der individuellen Lernziele, der Eltern-

arbeit sowie der unterrichtlichen Vorbereitung der Lerninhalte als solche dient. Während 

der Durchführung können die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten unter intensiver Begleitung 

des Lehrers in einer weitgehenden Realsituation häufig angewendet und somit geübt 

sowie die sozial-emotionalen Lerninhalte intensiv verfolgt werden. Dieses Lernen im 

Wohnalltag findet in einer Lehrwohnung statt. Die Nachbereitung – unter Einbeziehung 

der Schülermeinungen – dient zum einen der Dokumentation der individuellen Lernfort-

schritte und zum anderen der Weiterentwicklung des Konzeptes“ (DWORSCHAK 2007, [3]). 

Die Lernausgangslage kann anhand eines Frage- und Beobachtungsbogens (wie er 
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beispielsweise von METZLER entwickelt wurde) ermittelt werden, der unterschiedliche 

Lernfelder und -inhalte umfasst (z.B. Selbstversorgung, Körperpflege / Hygiene, Pflege / 

Sauberhaltung der Wohnung, Tagesstruktur / Freizeit, soziale Beziehungen, Geld). 

Anhand dessen erhält man Aufschluss über das benötigte Maß an Assistenz und es 

können individuelle Lernziele formuliert werden. Die Lernziele können vom Assistenten 

beispielsweise anhand so genannter Dienste (z.B. Spüldienst) verfolgt werden und die 

Lernfortschritte in Protokollen festgehalten werden (vgl. DWORSCHAK 2007, [7 ff.]).  

Nach LEUE-KÄDING sollen Jugendliche neben lebenspraktischen Fertigkeiten auch soziale 

Handlungsmuster erwerben (z.B. Umgang mit Konflikten, Regeln einhalten, Rücksicht 

nehmen auf Nachbarn), eigene Wohnbedürfnisse und eigene Vorstellungen über Wohn-

möglichkeiten entwickeln, Regeln des Zusammenwohnens beachten und sich an der 

Gestaltung des Zusammenlebens beteiligen (vgl. LEUE-KÄDING 2007, 78 f.). 

 

Neben dem Wohnschulmodell gibt es auch Wohnvorbereitungsgruppen, die den Schwer-

punkt weniger auf das Erlernen und Üben von lebenspraktischen Fähigkeiten legen, 

sondern mehr auf das gegenseitige Kennenlernen der künftigen Bewohner und den 

Umgang miteinander. GOLDBACH / PASCHKE (1990, zit. nach SEIFERT 2000, 176) haben 

ein differenziertes Modell entwickelt, das Erwachsene mit intellektueller Beeinträchtigung, 

die in eine ambulant unterstützte Wohnform ziehen möchten, auf den Auszug aus dem 

Elternhaus vorbereitet. Dieses Modell beinhaltet Einzelförderung durch Einzelfallhelfer, 

themenzentrierte Gruppenarbeit und offene Gruppenangebote sowie Elternarbeit zur 

Erleichterung des Ablösungsprozesses (vgl. SEIFERT 2000, 176). 

 

Kritisch soll im Zusammenhang mit Wohntraining eingewendet werden, dass auch 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die einen hohen Unterstützungsbedarf 

haben und beispielsweise bestimmte Lernziele nicht erreichen (können), nicht daran 

gehindert werden dürfen, in einer eigenen Wohnung zu leben, wenn sie dies wünschen. 

Stattdessen muss eine entsprechende Unterstützung zur Verfügung gestellt werden. 

Wie ein Forschungsprojekt von KLAUß (2008) zeigt, ist das Wohntraining eine gute 

Methode, um selbst Personen mit Autismus, die bei der Alltagsbewältigung und beim 

sozialen Miteinander besondere Unterstützung benötigen, auf ein Leben in einer eigenen 

Wohnung vorzubereiten. Die Ergebnisse belegen, dass sich Menschen mit Autismus 

innerhalb von zwei Jahren Wohntraining in Hinblick auf ihre praktischen und sozialen 

Kompetenzen weiterentwickeln können, wenn sie durch geeignete Rahmenbedingungen 

und eine personenzentrierte Hilfe die Chance dazu bekommen. 
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3.3 Integrative Wohngemeinschaften 

 

Das Konzept der integrativen Wohngemeinschaft soll exemplarisch anhand Publikationen 

über bereits bestehende Wohngemeinschaften in Deutschland (München, Reutlingen) 

und Österreich (Graz) dargestellt werden.  

Eine integrative Wohngemeinschaft basiert auf der Idee, dass Menschen mit und ohne 

Behinderung zusammen wohnen und ihren Wohnalltag in selbstbestimmter, integrativer 

Weise gestalten. Jeder Bewohner verfügt über ein eigenes Zimmer, das er nach eigenen 

Möglichkeiten und Bedürfnissen einrichten kann. Küche, Wohnzimmer, sanitäre Anlagen 

stehen allen Bewohnern zur Verfügung. Die Wohngemeinschaft sollte möglichst kurze 

Distanzen zu bisherigen Bezugssystemen (Elternhaus, Freunde, Arbeitsstätte, etc.) und 

der gewohnten Infrastruktur aufweisen.  

In den integrativen Wohngemeinschaften in München wohnen fünf Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung und vier Menschen ohne Behinderung zusammen. Jedes 

Mitglied der Wohngemeinschaft unterschreibt einen eigenen Mietvertrag. Zur Begleitung 

und Unterstützung im Alltag (für pädagogische und pflegerische Maßnahmen) stehen ein 

hauptamtlicher Mitarbeiter und ein Absolvent des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ-ler) 

zur Verfügung. Die Bewohner ohne Behinderung (meist Studenten) übernehmen jeweils 

einen Früh-, einen Spätdienst und eine Nachtbereitschaft pro Woche und einen Wochen-

enddienst pro Monat mit dem Hauptamtlichen Mitarbeiter oder dem FSJ-ler gemeinsam. 

Als Gegenleistung dafür werden ihnen keine Mietkosten berechnet.  

Die Bewohner ohne Behinderung wohnen im Durchschnitt über drei Jahre in der Wohn-

gemeinschaft, für die Bewohner mit Behinderung ist die WG eher eine dauerhafte Wohn-

form. Die Personen mit Unterstützungsbedarf erleben somit weniger Bezugspersonen-

wechsel als anfangs von den Kritikern befürchtet wurde. Zudem besuchen immer wieder 

ehemalige Mitbewohner die Wohngemeinschaft, da sich in der WG-Zeit intensive Freund-

schaften gebildet haben.  

Selbstbestimmung ist in der Wohngemeinschaft ein großes Thema. Jeder Bewohner ent-

scheidet selbst, wie er sein Zimmer einrichtet, wann und mit wem er ausgeht, welche 

Hobbies er ausübt und wann er nachts das Licht ausschaltet. Die Bewohner bestimmen 

gemeinsam, wie das Zusammenleben gestaltet wird, an welche Regeln sie sich zu halten 

haben und stimmen über Neuzugänge ab.  

Die Wohngemeinschaft ist tagsüber nicht besetzt, daher müssen die Personen mit 

Unterstützungsbedarf einer Beschäftigung nachgehen oder an einer Fortbildungs-

maßnahme teilnehmen. Nicht aufgenommen werden Personen mit starken Verhaltens-

auffälligkeiten oder jene, die permanent auf besondere Betreuung oder Pflege angewie-

sen sind. Bei den Bewohnern ohne Behinderung handelt es sich um Personen mit 
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sozialem Engagement gegenüber Menschen mit Behinderungen. Es ist ihnen kein 

besonderer pädagogischer Auftrag gestellt, das Zusammenleben in der WG schließt 

jedoch ein gemeinsames Leben mit ein.  

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung haben oft Schwierigkeiten, ihre Wünsche 

und Bedürfnisse zu äußern, daher hat jeder WG-Bewohner mit Behinderung eine 

Bezugsperson in der WG, um die Möglichkeit zu erhalten, sich über eine vertraute Person 

zu äußern. Jede Person mit Unterstützungsbedarf übernimmt gemeinsam mit einer 

Person ohne Behinderung (oder dem hauptamtlichen Mitarbeiter bzw. FSJ-ler) einen 

Dienst pro Woche. Die beiden sind dann für die anstehenden Hausarbeiten und die 

Zubereitung der Mahlzeiten zuständig. Dabei steht die größtmögliche Förderung der 

Bewohner mit Unterstützungsbedarf im Vordergrund. Bis dato gibt es in München vier 

integrative Wohngemeinschaften, eine davon ist als Senioren-WG konzipiert (vgl. JOCHAM 

2006, 6 ff.). 

 

In Reutlingen wohnen vier Personen mit und vier Personen ohne Unterstützungsbedarf in 

einer Wohngemeinschaft. Die Personen mit Unterstützungsbedarf arbeiten ganztags in 

einer Werkstatt für Behinderte. Der Grad der Selbstständigkeit ist hier kein Maßstab, um 

in die WG aufgenommen zu werden. Somit kann auch eine Person, die eine Rund-um-

die-Uhr-Betreuung und eine umfassende Pflege benötigt in der Wohngemeinschaft leben. 

Für Personen ohne Unterstützungsbedarf ist die Voraussetzung für den Einzug in die WG 

– neben der Offenheit gegenüber einer integrativen Lebensform – die Bereitschaft, 15 

Stunden Assistenzleistungen pro Woche zu erbringen. Dafür entfallen auch hier die 

Mietkosten. Zur Begleitung und Unterstützung stehen ein hauptamtlicher Mitarbeiter und 

ein Zivildienstleistender zur Verfügung (vgl. JERG 1999, 163 f.). Im Unterschied zu dem 

oben dargestellten Modell in München ist die Mitarbeit der Eltern eine Voraussetzung für 

das Gelingen der Wohngemeinschaft, da die Ressourcen der Wohngemeinschaft nicht 

ausreichen. Hierbei entsteht eine Diskrepanz zwischen Nähe und Distanz: einerseits ist 

die Nähe der Eltern zur WG erforderlich, andererseits muss eine Distanz gewahrt bleiben, 

damit das Gemeinschaftsleben nicht zu sehr von den Eltern beeinflusst wird (vgl. JERG 

2001, 93).  

 

In Graz wohnen je zwei Personen mit und ohne Unterstützungsbedarf in einer Wohn-

gemeinschaft. Die Bewohner ohne Behinderung (meist Studenten) übernehmen 35 Stun-

den Assistenzleistungen im Monat, dafür zahlen sie keine oder weniger Miete. Zusätzlich 

steht der WG eine Mobile Assistenz und eine Begleitstruktur (Supervision, Teamsitzun-

gen) zur Verfügung. Die Eltern werden partnerschaftlich einbezogen und es gibt Angebote 

wie einen „Tag der offenen Tür“ oder eine „Warmhouse Party“, um Anknüpfungspunkte 
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zum sozialen Umfeld (Nachbarn) zu schaffen. In Graz gibt es mit Oktober 2008 sechs 

integrative Wohngemeinschaften, die sich in „gehobenen“ Wohnvierteln in Uni-Nähe 

befinden und eine gute Infrastruktur und Verkehrsanbindung aufweisen.12 

 

Diese Wohnform ist wie kaum eine andere geeignet, soziale Integration zu realisieren. In 

der Praxis treten allerdings neben vielen positiven Erfahrungen auch Probleme auf, die 

zum Teil im Bereich Partnerschaft und Verantwortung angesiedelt sind (vgl. SEIFERT 

2000, 172). Nach JERG, der die Wohngemeinschaft in Reutlingen wissenschaftlich 

begleitet und evaluiert hat, bestehen die Schwierigkeiten auf Seiten der Bewohner mit 

Assistenzbedarf vor allem darin, mit der Herausforderung, Verantwortung für sich und 

Andere zu übernehmen, zurechtzukommen. Die Bewohner ohne Unterstützungsbedarf 

befinden sich in einem Dilemma, das auf die strukturelle Doppelrolle zurückzuführen ist: 

einerseits sind sie gleichwertige Mitbewohner, andererseits haben sie durch die zu erbrin-

genden Assistenzleistungen eine Betreuerposition, die mit Elternfunktionen verbunden ist. 

Zudem ist es für sie von großer Bedeutung, sich gegenüber den Bewohnern mit Behinde-

rung abzugrenzen, um nicht Gefahr zu laufen aufgrund „falscher“ Rücksichtnahme über-

fordert und „ausgesaugt“ zu werden (vgl. JERG 1999, 165 f.). 

 

 

 

3.4 Kleine Wohngemeinschaften 

 

Wohngemeinschaften sind im Gegensatz zu den ähnlich konzipierten Außenwohngruppen 

von Heimen organisatorisch selbstständige Gruppen. Sie bestehen in der Regel aus drei 

bis sechs Bewohnern, die nach einer Eingewöhnungsphase nur nachmittags bis abends 

betreut werden. Diese Wohnform bietet ein hohes Maß an Selbstbestimmung und Selbst-

verwirklichung im Alltag. Der Wegfall von Heimstrukturen (zentrale Versorgung, Alltags-

gestaltung nach Dienstplan,…) eröffnet Freiheitsräume und ein Mehr an Verantwortung. 

Jemand, der in eine Wohngemeinschaft zieht, muss bereit sein, einen Anteil der anfallen-

den Hausarbeiten zu übernehmen. 

 

Die Aufgaben der unterstützenden Fachkraft sind vielfältig. Dies soll exemplarisch anhand 

eines Auszugs des Konzepts der Wohngemeinschaften der Lebenshilfe Berlin verdeutlicht 

werden: 

• „Anleitung und Unterstützung in allen Bereichen des täglichen Lebens, soweit und 

solange dies erforderlich ist (z.B. Einkäufe, Ernährung, Wäsche, Gestaltung und 
                                                
12  Gesprochene Quelle: aus einem Vortrag, der von einem Vertreter des Trägers, der in Graz integrative 

Wohngemeinschaften betreut, im Rahmen des Wohnprojekts an der Universität Wien abgehalten wurde. 
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Sauberkeit der Wohnung, persönliche Hygiene und Erscheinungsbild, Umgang mit 

persönlichem Geld und Haushaltsetat, Kontakte mit Ämtern, Schriftverkehr, 

Gesundheitsvorsorge, Arztbesuche, usw.), 

• Förderung eigener Freizeitinteressen und Anbieten altersgemäße Aktivitäten, die 

eine Integration in das soziale Umfeld erleichtern, 

• Einbeziehen der Bewohner in alle das Zusammenleben in der Gruppe betreffenden 

Planungen und Entscheidungen, 

• Gestaltung der Beziehungen zwischen Betreuern und Bewohnern: Vertrauen, 

gegenseitige Wertschätzung, Stärkung des Selbstwertgefühls, 

• Beratung in persönlichen Angelegenheiten (z.B. Partnerschaft und Sexualität, 

Konflikte mit Freunden oder Familienangehörigen), 

• Unterstützung in Konfliktsituationen (z.B. Arbeitsplatz oder Wohnumfeld), 

• Unterstützung und Förderung beim Finden von eigenen Interessen und Stand-

punkten sowie bei deren Durchsetzung, 

• Förderung eines gleichberechtigten, toleranten Sozialverhaltens, 

• Hilfestellung bei Beantragung persönlicher und materieller Hilfen […], 

• Beratung bei der Verwaltung bzw. beim Umgang mit den eigenen Geldern“ (SEIFERT 

2000, 171 f.). 

 

Die Erfahrungen mit Wohngemeinschaften sind gut und es ist anzunehmen, dass 

Menschen, die derzeit noch in Heimen untergebracht sind, viele in einer selbstständigeren 

Wohnform leben könnten, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten (vgl. SEIFERT 2000, 172). 

 

Kleine Wohngemeinschaften wären eine ideale Wohnform für Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung mit hohem Unterstützungsbedarf, wenn sie sich an den Leitzielen der 

Inklusion, Partizipation, Selbstbestimmung und Empowerment orientieren. Denn eine 

kleine Wohngemeinschaft für vier bis fünf Personen, die eine intensive Unterstützung 

benötigen, könnte zu einem mit der Betreuung in Institutionen vergleichbaren Tagessatz 

realisiert werden. 

 

 

 

3.5 Einzelwohnen 

 

Das unterstützte Einzelwohnen kommt einem normalen Leben am nächsten, setzt aber 

von den Bewohnern ein hohes Maß an Selbstständigkeit voraus, da nur eine stunden-

weise Unterstützung vorgesehen ist (vgl. SEIFERT 2000, 173 f.). Zu den Aufgaben des 
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unterstützenden Fachpersonals gehören: die Unterstützung bei der Gesundheitspflege, 

Freizeitgestaltung, Haushaltsführung, Einteilung der Finanzen, Unterstützung bei Amts-

wegen, Kontakten mit Eltern oder gesetzlichen Betreuern, Arbeitsbegleitung und Hilfe bei 

der Arbeitssuche und Beratungsgespräche über anfallende Probleme (vgl. SEIFERT 2000, 

173). 

 

Bei manchen Personen besteht beim unterstützten Einzelwohnen die Gefahr der Verein-

samung, daher sind Begegnungen mit Anderen wichtig (vgl. SEIFERT 2006b, 381). 

Um Einsamkeitstendenzen vorzubeugen gibt es die Möglichkeit, mehrere Menschen mit 

Behinderung (Singles, Paare, Geschwister, WG-Kollegen), die ambulant unterstützt 

wohnen möchten, in enger Nachbarschaft in getrennten Wohnungen anzusiedeln. Dies 

wird von der Lebenshilfe Münster (Deutschland) unter dem Namen „Wohnen im 

Drubbel13“ realisiert. Für Interessenten, die nach einer geeigneten Wohnform oder mögli-

chen Mitbewohnern für eine Wohngemeinschaft suchen, wurde ein sogenannter Wohn-

treff am Samstagnachmittag gegründet. Der Wohntreff wird von Müttern organisiert und 

inhaltlich vorbereitet und von einer hauptamtlichen Mitarbeiterin geleitet. Es werden 

beispielsweise die Finanzierung der Lebensgrundlagen, Mietvertrag und Hausordnung 

besprochen, die Mülltrennung wird erarbeitet, im Rollenspiel wird erprobt, wie man sich 

vor unliebsamen Haustürverkäufern oder Versicherungsvertretern schützen kann oder wie 

man richtig einkaufen geht (inklusive Preisvergleiche), etc. Die Themenbereiche richten 

sich nach den Bedürfnissen der behinderten Menschen.  

Es wird darauf geachtet, dass potenzielle Nutzer des ambulant begleiteten Wohnens eine 

Wohnung in nicht allzu großer Entfernung von den primären sozialen Netzwerken und der 

gewohnten Infrastruktur bekommen, außer dies wird ausdrücklich nicht gewünscht. 

 

„Wohnen im Drubbel“ bedeutet, dass die Nutzer in sehr naher Nachbarschaft mit 

bekannten, teils befreundeten Personen wohnen, nicht miteinander in einer gemeinsamen 

Wohnung mit den üblichen WG-Problemen und Konflikten, die viele Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung nur schwer oder nur mit professioneller Hilfe lösen 

können. Dies ist als „ein Baustein in einem sozialen Netzwerk gegen Isolierung und Ver-

einsamung zu betrachten, das für jeden Einzelnen aufgebaut werden muss. In enger 

Nachbarschaft können Freundschaften besser gepflegt werden, insbesondere bei einge-

schränkter Mobilität; spontane Kontakte und Hilfeleistungen sind leicht möglich, wenn 

man Tür an Tür wohnt.“ (HOPPE 2006, 173)  

Vorteile bringt das Wohnen in enger Nachbarschaft auch bei gemeinsamen Aktivitäten 

wie Kinobesuche, Stammtisch, Kegeln, etc., weil man sich vor der Haustür trifft und gleich 

                                                
13  Das Wort „Drubbel“ bezeichnet eine eng gedrängte Vielheit von Sachen oder Personen. 
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merkt, wer noch fehlt oder man braucht bloß zu klingeln, damit sich derjenige auf den 

Weg macht. Weitere positive Effekte liegen in der gegenseitigen Unterstützung im Alltag, 

die spontan und ohne Anleitung von Fachleuten erfolgen kann. Die Tatsache, dass man 

um Hilfe gebeten und gebraucht wird, weil man bestimmte Dinge besser kann als der 

Nachbar, kann das Selbstwertgefühl deutlich erhöhen. Diese Möglichkeit wird sich einer 

Person mit intellektueller Beeinträchtigung, die in einer Wohnumgebung mit (fast) aus-

schließlich nichtbehinderten Menschen lebt wahrscheinlich eher selten eröffnen. Hier 

wäre die betroffene Person eher ein Objekt gut gemeinter Hilfsbereitschaft, falls sie über-

haupt beachtet würde. Ein weiterer Vorteil besteht in den erhöhten Anwesenheitszeiten 

des unterstützenden Fachpersonals aufgrund ihrer Arbeit bei den verschiedenen Nutzern. 

So kann in einer Krisensituation spontan Hilfe in Anspruch genommen werden, auch 

wenn der persönliche Unterstützer gerade nicht im Haus ist. Die Installation eines Stadt-

teilbüros als Anlaufstelle kann dies zusätzlich erleichtern und dies würde sich durch den 

Wegfall langer Wegzeiten der Unterstützer auch kostenmäßig positiv auswirken. 

Einziger Nachteil der Drubbelbildung ist, dass sie nur in einem Neubauprojekt realisiert 

werden kann, da in einem Altbau kaum mehrere Wohnungen innerhalb einer überschau-

baren Frist freiwerden. Viele Neubaugebiete befinden sich jedoch meist weit außerhalb 

des Zentrums und verfügen über keine gute Infrastruktur. Die Bildung eines Drubbels 

erfordert stets eine relativ lange Vorlaufzeit und die Stadtplanung muss im Blick behalten 

werden. Sobald Pläne für ein Neubauprojekt offengelegt werden, muss die Lage geprüft 

werden und ob es Personen mit Behinderung gibt, für die das betreffende Wohngebiet 

attraktiv sein könnte. Falls es Interessenten für eine größere Wohngemeinschaft gibt, 

muss rechtzeitig auf die Planung von Grundrissen Einfluss genommen werden, damit eine 

WG-taugliche Wohnung mit gleich großen, getrennt begehbaren Räumen und aus-

reichend Sanitärräumen entsteht. 

 

Um auch Personen mit hohem Unterstützungsbedarf ein Leben inmitten nichtbehinderter 

Menschen zu ermöglichen ist von der Lebenshilfe Münster ein konzentriertes „Wohnen im 

Drubbel“ geplant. Um zwei oder drei Personen mit einer schweren Mehrfachbehinderung 

ambulant unterstützen zu können, soll eine integrative Hausgemeinschaft mit etwa 25 

Personen entstehen, in dem in etwa ein Drittel Menschen mit intellektueller Beeinträchti-

gung unterschiedlicher Schweregrade und etwa zwei Drittel Menschen ohne Behinderung 

leben werden. Studenten und Praktikanten sollen als angelernte Laienhelfer einbezogen 

werden (vgl. HOPPE 2006, 170 ff.). 
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3.6 Paarwohnen 

 

Während der Großteil der Erwachsenen ohne Behinderung in einer festen Beziehung lebt, 

betrifft dies bei Personen mit intellektueller Beeinträchtigung nur einen Bruchteil, ver-

heiratete Paare gibt es äußerst selten. Erzählungen von Paaren mit intellektueller 

Beeinträchtigung machen deutlich, auf wie viele Barrieren und Hindernisse sie immer 

wieder treffen, wenn sie sich verlieben oder wenn sie miteinander wohnen möchten. Im 

Zeitalter von Normalisierung und Selbstbestimmung gehört jedoch nach HÄHNER auch 

Raum für Paare und ihre Sexualität. Da dies noch nicht selbstverständlich zu sein scheint, 

brauchen Paare besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung (vgl. HÄHNER 2006b, 222). 

Im Sinne einer emanzipatorischen Arbeit mit Menschen mit intellektueller Beeinträchti-

gung gilt es, Bedingungen zu schaffen, damit sie ein Leben nach ihren Bedürfnissen 

führen können. Das Begleiten von Paaren bedarf einer grundlegenden Auseinander-

setzung mit der Thematik der psychosexuellen Entwicklung, die bei Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung anders verläuft, allein schon aufgrund der Reaktionen der 

Umwelt. Das Erwachen sexueller Bedürfnisse bei Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung weckt bei ihren Eltern häufig Ängste und birgt neue Unsicherheiten in 

sich. Denn Sexualität bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist immer noch ein 

Tabuthema. Es wird daher häufig vermieden, das Thema überhaupt anzusprechen. Ein 

Jugendlicher mit intellektueller Beeinträchtigung kann „keine Erklärung jener Vorgänge 

finden, die sich bei ihm abspielen. Er empfindet die Veränderungen, mag sie aber nicht zu 

deuten, so daß [sic!] sie zunächst als ›unnatürlich‹ empfunden werden.“ (RETT 1981, zit. 

nach HÄHNER 2006b, 209) Daraus kann eine Sekundärbehinderung erwachsen, der 

eigene Körper kann als fremd erfahren werden und eine Körperidentität kann sich nicht 

entwickeln (vgl. HÄHNER 2006b, 207 ff.). 

Auch wenn sich das partnerschaftliche Interesse bei Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung oft nicht primär auf den Geschlechtsverkehr bezieht, sondern vielmehr 

darauf, dass es jemanden gibt, der ganz zu ihnen gehört (vgl. WALTER 1995, zit. nach 

HÄHNER 2006b, 213), gibt es Themenbereiche, mit denen sich ein Begleiter, insbesondere 

im Dialog mit Paaren auseinandersetzen muss. Dies betrifft insbesondere Fragen der 

Verhütung, Erziehung und Bildung im Bereich Sexualität (ev. Aufklärungsarbeit, wenn 

dies nicht von den Eltern oder der Schule geleistet wurde), aber auch Themen wie 

sexueller Missbrauch und Kinderwunsch (vgl. HÄHNER 2006b, 213 ff.). 

Es wird schließlich nur möglich sein, als Paar eine eigene Identität zu entwickeln, wenn es 

Raum dafür gibt und die beiden in ihrem Lebensumfeld akzeptiert und unterstützt werden 

(vgl. HÄHNER 2006b, 223). Eine Begleitung von Paaren wird ohne Offenheit und Toleranz 
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wird nicht möglich sein. Persönliches Erleben und eigene Einstellungen müssen überprüft 

werden (vgl. HÄHNER 2006b, 208). 

 

 

 

3.7 Wohnungen für Eltern / Mütter mit Kindern 

 

Die ambulante Betreuung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung mit Kind 

gewinnt zunehmend an Bedeutung, da bei Frauen mit intellektueller Beeinträchtigung in 

den letzten Jahren eine Steigerung der Geburten festgestellt wurde. Während früher den 

intellektuell beeinträchtigten Müttern die Kinder nach der Geburt weggenommen und in 

ein Heim oder eine Pflegefamilie gegeben wurden, leben heute immer mehr Eltern in 

Lebensgemeinschaften mit ihren Kindern (vgl. SEIFERT 2000, 174 f.). 

Dennoch scheint heute die Selbstbestimmung von Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung in den Bereichen Sexualität, Kinderwunsch und Elternschaft immer noch 

auf große Vorbehalte zu stoßen (vgl. PIXA-KETTNER 1999, 63). Der zentrale Einwand 

gegen das Recht von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf ihr Kind betrifft die 

mögliche Gefährdung des Kindeswohls. In diesem Zusammenhang wird das erhöhte 

Risiko für Entwicklungsverzögerungen der Kinder, weil ihre Eltern den erzieherischen 

Aufgaben nicht gewachsen sind, diskutiert. Ein weiterer Aspekt der Debatte betrifft die 

erhöhte biographische Belastung, die es für einen Menschen bedeutet, Eltern mit intel-

lektueller Beeinträchtigung zu haben. Die Vorbehalte gegen eine Elternschaft von 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung spiegeln viele Vorurteile gegenüber dieser 

Personengruppe wider. Sie lassen sich mit der Aussage zusammenfassen, dass jemand, 

der sich nicht selbst versorgen kann, auch nicht die Verantwortung für andere Menschen 

und schon gar nicht für Kinder tragen kann (vgl. SANDERS 2006, 161). 

In einem Forschungsprojekt, das von Ursula PIXA-KETTNER geleitet wurde, konnte fest-

gestellt werden, dass sich für den Verlauf der Elternschaft die Bereitstellung angemesse-

ner Unterstützungsangebote als bedeutsam erwies. Bei Eltern mit intellektueller Beein-

trächtigung ist eine breite Palette von Verhaltensweisen anzutreffen, wie dies auch sonst 

bei Eltern üblich ist. Auch wenn es bei einzelnen Elternschaften große Probleme gab, 

konnten keine universellen, quasi behinderungsspezifischen Probleme mit Elternschaft 

festgestellt werden. Allerdings scheint die Gruppe der Eltern mit intellektueller Beeinträch-

tigung die am strengsten kontrollierte und überwachte Elterngruppe zu sein, an die teil-

weise sogar höhere Maßstäbe angelegt werden als an andere Eltern (vgl. PIXA-KETTNER 

2005, 327 ff.). 
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Ambulant unterstützte Eltern-Kind-Wohnungen sind heute immer noch selten, auch wenn 

sich in Bezug auf die Unterstützungsangebote für Eltern mit intellektueller Beeinträchti-

gung in den letzten Jahren einiges getan hat. Verschiedene Einrichtungen und Projekte 

sind entstanden und die Sensibilität gegenüber den Bedürfnissen von Eltern mit intellek-

tueller Beeinträchtigung (und ihren Kindern) ist gewachsen. Es trauen sich auch immer 

mehr Fachkräfte zu, Eltern mit intellektueller Beeinträchtigung und ihren Kindern die 

notwendige Unterstützung zu geben. In Deutschland gibt es mittlerweile einige differen-

ziert ausgearbeitete Konzepte für eine angemessene Begleitung von Eltern mit intellek-

tueller Beeinträchtigung und ihren Kindern. Es gibt einige spezielle Einrichtungen (sowohl 

ambulante als auch stationäre), die Eltern mit intellektueller Beeinträchtigung unterstüt-

zen. Andere Einrichtungen betreuen Eltern mit intellektueller Beeinträchtigung meist im 

Rahmen ihres Angebots des unterstützten Wohnens oder es gibt Einzellösungen (auch im 

stationären Bereich). Für alle Fälle gilt: „Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit der Eltern 

mit dem Fachpersonal, die Einsicht der Eltern in eine aktive Umsetzung der Hilfeplanung, 

eine emotionale Bindungsfähigkeit der Eltern und ein Mindestmaß an Selbst- und Kindes-

versorgung müssen gegeben sein. Zudem muss eine Gefährdung des Kindes ausge-

schlossen werden können, um ein solches Betreuungsverhältnis eingehen zu können.“ 

(BARGFREDE 2005, 333) Ziel ist es, den behinderten Eltern durch Unterstützung die 

Möglichkeit zu geben, mit ihren Kindern zusammen zu leben oder wenn dies nicht möglich 

ist, eine getrennte Lebensperspektive zu erarbeiten und zu begleiten.  

Die Begleitung und Unterstützung der Eltern setzt eine umfassende Fachkenntnis des 

Personals voraus. Neben einer entsprechenden beruflichen Qualifizierung werden stetig 

Supervision und Weiterbildung angeboten. Die Mitarbeiter stehen den Eltern und ihren 

Kindern begleitend, beratend und unterstützend zur Seite. Die Beziehung zum Kind soll 

dabei gefördert und die Eltern stabilisiert werden. Hauptbestandteile der Arbeit mit den 

Eltern sind: Gespräche mit den Eltern zu führen, bestimmte Dinge zu erklären, vorzu-

machen oder gemeinsam zu machen.  

Nicht nur die Eltern, sondern in der Regel auch die Kinder werden begleitet. Meist gibt es 

einen Mitarbeiter, der die Aufgabe hat, eigene Hilfeplanungen für die Kinder zu erstellen, 

Perspektiven zu erarbeiten und spezielle Förderung anzubieten.  

Die häufigsten Schwierigkeiten und Probleme betreffen die Auseinandersetzung mit der 

eigenen Rolle, den eigenen Wertvorstellungen bezüglich der Erziehung der Kinder und 

der Schwierigkeit des Nähe-Distanz-Verhältnisses, um realistisch angesichts der 

Beeinträchtigungen der Eltern bleiben zu können. Zudem bereitet es Schwierigkeiten, den 

Eltern die Hilfen so nahe zu bringen, dass diese nicht als Bevormundung bzw. Ein-

mischung und Infragestellen ihrer Elternkompetenz angesehen werden (vgl. BARGFREDE 

2005, 331 ff.). 
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In Österreich gibt es bisweilen weder eine offizielle Studie noch konkrete Unterstützungs-

projekte für Eltern mit intellektueller Beeinträchtigung. Zwar gibt es auch in Österreich 

Eltern, die im Rahmen von Wohngemeinschaften oder mobiler Assistenz Unterstützung 

erhalten, es handelt sich dabei aber um Einzellösungen und noch immer um Ausnahmen 

(vgl. FERRARES 2001, [2]). 

 

Blickt man in die internationale Fachliteratur, lässt sich feststellen, dass einige Länder 

bereits längere und umfangreichere Erfahrungen mit der Begleitung von Eltern mit intel-

lektueller Beeinträchtigung haben. PIXA-KETTNER (1999) hat unterschiedliche Konzepte 

aus englischsprachigen Publikationen (aus den USA, Kanada, Australien, Großbritannien 

und Dänemark) gesichtet, die bei der Arbeit mit intellektuell beeinträchtigten Eltern zum 

Tragen kommen. Die von den Autoren geschilderten Überlegungen lassen sich grob in 

drei Bereiche gliedern (auch wenn diese Konzepte in der praktischen Anwendung nicht 

trennscharf vorkommen): 

• Lerntheoretisch orientierte Konzepte 

Es handelt sich dabei um Konzepte, die auf Techniken der Verhaltensmodifikation 

basieren. Es wird versucht, fehlende elterliche Kompetenzen durch Trainings-

programme aufzubauen. Typische Themenbereiche für dieses Training sind die 

häusliche Sicherheit, Gesundheitsvorsorge und Hygiene, Notfallverhalten, Füttern / 

Ernährung, aber zum Teil auch das Trainieren von Interaktionsverhalten bis hin zu 

angemessenem sprachlichen Verhalten gegenüber dem Kleinkind. Problematisch 

dabei ist, dass die Eltern-Kind-Beziehung eher oberflächlich-technisch verstanden 

wird und es lediglich um das Hervorbringen bestimmter Verhaltensweisen geht. 

• Konzepte der alltagsorientierten Unterstützung 

Dabei handelt es sich um komplexere Unterstützungsmodelle, die sich stark an der 

Lebenswelt orientieren. Es wird versucht, das soziale Umfeld mit einzubeziehen 

anstatt lediglich einzelne Teilkompetenzen zu trainieren. Zwar spielen auch in 

diesen Konzepten lerntheoretische Überlegungen eine Rolle, allerdings werden die 

Lernprogramme stärker in das Gesamtkonzept der Unterstützung eingebettet. Die 

Beratung in schwierigen Situationen beispielsweise hat in diesem Konzept einen 

hohen Stellenwert. Die Beratung bezieht sich nicht nur auf Probleme, die sich im 

Zusammenhang mit dem Kind ergeben, sondern auch andere Lebensbereiche wie 

Finanzen, Wohnen, Partnerschaft oder Arbeit, denn auch Probleme in diesen 

Bereichen bleiben nicht ohne Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes. Neben 

den elterlichen Kompetenzen tragen auch der familiäre Hintergrund bzw. das 

gesamte soziale Netzwerk sowie der Zugang zu sonstigen Unterstützungs-

angeboten zu einer gelungenen Versorgung und Erziehung des Kindes bei. Um den 
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Unterstützungsbedarf möglichst genau festzustellen, müssen die betroffenen Eltern 

eine diagnostische Phase (durch Hausbesuche und Gespräche mit den Eltern) 

durchlaufen, bevor mit der Arbeit begonnen werden kann. 

• Empowermentkonzepte 

In diesen Konzepten geht es vorrangig um den Aufbau und die Stärkung von elter-

lichem Selbstvertrauen. Es wird davon ausgegangen, dass der Lebenslauf von 

Eltern mit intellektueller Beeinträchtigung meist durch viele Misserfolge geprägt ist 

und dass sie daher an ihrer Fähigkeit, gute Eltern zu sein zweifeln und schon 

deshalb die neue, schwierige Aufgabe verunsichert oder entmutigt beginnen. Bei 

diesem Ansatz werden daher auch Elterntreffen angeboten, bei denen das Selbst-

vertrauen gestärkt werden soll und Kontakte geknüpft werden können. Es handelt 

sich dabei um einen zukunftsweisenden Ansatz, der noch weiterentwickelt werden 

muss. Selbstbestimmung, Begleitung statt Betreuung (vgl. HÄHNER et al. 2006), 

Assistenzkonzepte und Empowerment stehen hier im Vordergrund (vgl. PIXA-

KETTNER 1999, 65 ff.). 

 

 

 

3.8 Wohnen für ältere Menschen 

 

Die Frage nach der rechten Form der Unterstützung für älter werdende Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung rückt erst in den letzten beiden Jahrzehnten ins Bewusst-

sein der Behindertenhilfe (vgl. WACKER 2001, 45). Der Grund liegt darin, dass die durch-

schnittliche Lebenserwartung von 9 Jahren für Menschen mit Down-Syndrom und 20 

Jahren für die Gesamtgruppe der Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Jahre 

1930 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts auf 62 Jahre (Down-Syndrom) und 72 Jahre 

(Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung) angestiegen ist. In Deutschland und 

Österreich sind zudem viele Menschen mit Behinderung der Mordaktion des Nazi-

Regimes zum Opfer gefallen (vgl. WEBER 2004, 224). Aus diesem Grund ist man hier 

erstmals mit einer Generation von Senioren mit intellektueller Beeinträchtigung konfron-

tiert. 

Daher fehlen bislang auch weitgehend Konzepte für die immer größer werdende Gruppe 

von älteren Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die dieser Personengruppe 

gerecht werden (vgl. WACKER 2005b, 340).  

 

In der Lebensphase des Alters nimmt das Wohnen einen hohen Stellenwert ein, da sich 

das Leben älterer Menschen häufig auf den Wohnbereich konzentriert (vgl. WACKER 
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2001, 49). Die Personengruppe hat besondere Bedarfe (z.B. steigender Pflegebedarf) und 

Bedürfnisse (selbstbestimmte und zugleich wohnzentrierte Lebensweise), die bislang 

jedoch kaum erforscht wurden (vgl. WACKER 2001, 103). Die Funktion des Wohnens, 

durch die Individualität, Vertrautheit, Rückzug, Ruhe, aber auch Geselligkeit gelebt 

werden können, muss erhalten werden, denn sie gewinnt im Alter an Bedeutung. Nach 

Möglichkeit müssen bauliche und technische Voraussetzungen geschaffen werden, damit 

älter werdende Menschen nicht zusätzlich eingeschränkt werden und die notwendige 

Pflege stattfinden kann. Wenn dies nicht möglich ist, wird ein Umzug in eine Umgebung 

unumgänglich sein, in der Ausstattung und Personal mehr dem veränderten Bedarf 

entsprechen, auch wenn die Möglichkeit, im Alter in der vertrauten Umgebung bleiben zu 

können, für ältere Personen am wichtigsten zu sein scheint (vgl. KLAUß 2005, 373 f.). 

 

Bisher machte man sich über die Frage hinaus, wie man das Überleben sichern könnte 

(„Satt-und-Sauber-Problematik“) wenig Gedanken über das Alter im Sinne eines 

„gelingenden Alterns“ (vgl. WACKER 2001, 46). Um dieses Ziel zu erreichen, scheint 

zunächst eine qualitative Veränderung der Lebenssituation im Erwachsenenalter not-

wendig. Auch ältere Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sind als „Experten ihrer 

selbst“ anzusehen und ihre Wünsche und Bedürfnisse zu berücksichtigen (vgl. WACKER 

2001, 104).  

WACKER u.a. befragten im Jahr 1998 im Rahmen der Studie „Leben im Heim“ ältere 

Bewohner mit intellektueller Beeinträchtigung über ihre subjektiven Sorgen und Wünsche. 

Diese sehen im Überblick folgendermaßen aus: 

• Sorgen um die Zukunft 

• Wunsch nach Verbleib in der gewohnten Umgebung 

• Wunsch nach Verbesserung der sozialen Kontakte 

• Wunsch, gebraucht zu werden 

• Wunsch nach mehr Mitsprache und Mitbestimmung (vgl. WACKER et al. 1998, zit. 

nach WACKER 2001, 66) 

 

Da Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sich (auch) im Alter voneinander unter-

scheiden, gibt es nicht den einzig richtigen Ort, an dem sie am besten in die Phase des 

Alters hineinwachsen. Wichtig dabei ist, dass die Betreffenden selbst wählen können, an 

welchem Ort sie leben möchten (vgl. WACKER 2005b, 355).  

Flexible Übergänge zwischen Lebensaufgaben (zwischen Arbeitsleben und Ruhestand) 

und Lebensorten tragen dazu bei, die Lebensphase Alter zu meistern (vgl. WACKER 

2005b, 349). Regelmäßige Gespräche und Lehrgänge, die sich am Konzept des 

Empowerment orientieren, sind eine gute Möglichkeit, Menschen mit intellektueller Be-
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einträchtigung auf Alter und Ruhestand vorzubereiten und ihnen ein selbstbestimmtes 

Leben zu ermöglichen.  

Ein respektvoller Umgang mit älteren Personen mit intellektueller Beeinträchtigung ist 

dabei entscheidend, denn mehr Offenheit und Empathie können dazu beitragen, dass 

Lebensfreude wachsen kann. In einem entsprechenden Klima können auch Kräfte der 

Selbstverantwortung und Selbstgestaltung freigesetzt werden, die auch im Alter noch 

wachsen können. Als „Experten in eigener Sache“ können sich einzelne Senioren selbst 

für andere ältere Menschen als Peers engagieren und ihre Erfahrungen weitergeben (vgl. 

WACKER 2005b, 358 f.). 

Sehr oft werden ihre Kompetenzen unterschätzt, die es jedoch zu erhalten und zu fördern 

gilt. Auch wenn Abbauprozesse stattfinden, sind Unterstützungsformen zu suchen, die auf 

bestehende Kompetenzen ausgerichtet sind (vgl. WACKER 2001, 103). Die Kompetenzen, 

Bedürfnisse und Bedarfe alter Menschen sind von den Erfahrungen abhängig, die sie im 

Laufe ihres Lebens gemacht haben. Dort müssen nach WACKER Programme für eine 

geeignete Unterstützung ansetzen und sie müssen das Ziel der gesicherten Lebens-

qualität vor Augen haben (vgl. WACKER 2005b, 348).  

 

Eine Individualisierung der Hilfe ist nach WACKER ein Schlüssel zur Lebensqualität. Denn 

ältere Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung können sich hinsichtlich ihres 

Gesundheitszustandes, ihrer Lebensgewohnheiten, ihrer Fähigkeiten und ihrer Vorlieben 

erheblich voneinander unterscheiden. Es ist also weder das Alter eine einheitlich fest-

legbare Größe, noch haben alle Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung „dieselben 

Bedarfe und Bedürfnisse, dieselbe Lebenserwartung und dieselben Erwartungen an ihr 

Leben.“ (WACKER 2005b, 342) Dementsprechend unterschiedlich gestaltet sich der 

Unterstützungsbedarf.  

Eine Personenzentrierte Planung und Unterstützung ist das Ziel, auch wenn der Weg 

dorthin im deutschsprachigen Raum noch weit ist (vgl. WACKER 2001, 112). Zudem sollte 

die Unterstützung – ob professionelle Hilfe oder die von Laien – kombinierbar und 

individuell wählbar sein. In Zukunft soll es Ziel sein, dass Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung ihre Unterstützung auch selbst steuern können. Über den Einsatz von 

Geldleistungen (Persönliches Budget) beispielsweise soll Hilfe nach Maß möglich werden 

(vgl. WACKER 2005b, 355 f.).  

 

Das Angebot ambulanter Wohnformen für ältere Menschen mit intellektueller Beeinträch-

tigung beschränkt sich im deutschsprachigen Raum weitgehend auf Einzelinitiativen (vgl. 

WACKER 2001, 100). 
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Bei der Planung regionaler Betreuungssysteme ist die Tatsache, dass in Österreich 

mindestens 36% der über 40-jährigen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung noch 

im Elternhaus wohnen, mitberücksichtigt werden. Da Eltern in der Regel ihre intellektuell 

beeinträchtigten Kinder nicht mehr überleben, wird in zwei Jahrzehnten eine größere 

Anzahl geeigneter Wohnplätze erforderlich sein. Laut WEBER ist es empfehlenswert, die 

betroffenen Personen bei der Erarbeitung von Konzepten und deren Umsetzung einzube-

ziehen (vgl. WEBER 2004, 225).  

Zur Sicherstellung von Lebensqualität im Alter empfiehlt WEBER „neben der direkten 

Einbeziehung von MmiB14 in der Planung von Seniorenstrukturen, besonders Instrumente 

zur Förderung und Respektierung der Selbstbestimmung im Alter, selfadvocacy-Gruppen, 

Kurse zur Vorbereitung auf das Leben im Alter für Betroffene und so genannte Ver-

mächtnisprojekte.“ (WEBER 2004, 225) Unter Vermächtnisprojekten sind nach WEBER 

formale Abmachungen zwischen Eltern, der betroffenen behinderten Person, der 

betreuenden Einrichtung und einer „Vermächtnisagentur“ zu verstehen. Dabei werden 

ausgehend vom bisherigen Lebensstandard der betreffenden Person der zukünftige Weg 

und insbesondere die Unterstützungsqualität skizziert. Spätestens nach dem Ableben der 

Eltern wird das „Monitoring“ dieser Abmachungen von der Vermächtnisagentur weiter-

geführt (vgl. WEBER 2004, 225). 

 

Um eine entsprechende Lebensqualität im Alter zu garantieren, ist unter anderem auch 

auf eine adäquate Unterstützung beim Aufbau und Erhalt eines sozialen Netzes zu 

achten. Denn Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung haben in der Regel 

keine eigene Familie gegründet und häufig auch das Elternhaus nicht verlassen. Somit 

altert das private Lebensumfeld und das darin enthaltene Unterstützungspotenzial mit der 

betreffenden Person, das soziale Netz wird dünner. Die Teilhabe ist eingeschränkt auf 

engste soziale Nahräume. Ein soziales Netz ist wesentliche Voraussetzung für gesell-

schaftliche Teilhabe, und somit gilt es herauszufinden, wie Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung im Alter vor Isolation geschützt werden können. Dazu zählt die Frage, 

wer sie unterstützt und wie die betreffenden Personen Art und Ausmaß dieser Unter-

stützung beeinflussen können. Neben der Herkunftsfamilie sind Freundeskreise und 

Intergenerationenbeziehungen anzustreben (vgl. WACKER 2005b, 352 ff.).  

Nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsleben gewinnt eine individuelle Freizeitgestaltung 

nochmals an Bedeutung für das Wohlbefinden und die soziale Teilhabe, da die Möglich-

keiten der Partizipation am gesellschaftlichen Leben durch das Ausscheiden aus dem 

Berufsleben weiter eingeschränkt werden (vgl. WACKER 2001, 62 u. 76). Soziale 

Angebotsformen (z.B. Begegnungsstätten, Tageseinrichtungen, Clubs für Senioren, aber 

                                                
14  Menschen mit intellektueller Behinderung 
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auch altersunabhängige Freizeitangebote und andere Angebote zum geselligen Bei-

sammensein) für ältere Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zugänglich zu 

machen, wäre ein erster Schritt in Richtung Partizipation und würde zur Weiterentwicklung 

und Selbstvergewisserung beitragen (vgl. WACKER 2001, 85 u. 113). 

 

Nicht die wachsende Zahl an älteren Personen mit intellektueller Beeinträchtigung an sich 

ist problematisch, sondern der Umgang mit ihnen. Sowohl das Wissen über ältere 

Personen und deren Lebensumstände als auch das Bewusstsein, dass gesellschaftliche 

Solidarität mit dem Alter mehr bedeutet, als bloße Versorgung, müssen erst wachsen. 

Gesellschaftliche Teilhabe gilt nicht nur für jüngere, sondern muss auch für ältere 

Menschen mit Behinderung möglich sein (vgl. WACKER 2005b, 361).  

Nach WACKER ist „ihre Lebensqualität und Würde, nicht in einem »Altersghetto«, sondern 

in selbstgewählten Lebensräumen, (…) die Messlatte, die in einer humanen Gesellschaft 

gilt.“ (WACKER 2005b, 361) Aufgabe der Behindertenhilfe wird dann vorrangig die Rolle 

der sozialen Vermittlerin sein (vgl. WACKER 2001, 113). 

 

 

Zum Abschluss soll an dieser Stelle festgehalten werden, dass nicht jede Wohnform für 

jeden geeignet ist, daher sollte die Auswahl möglichst groß sein und die betroffene 

Person soll die Wohnform selbst wählen können. 

Damit Selbstbestimmung im Bereich des Wohnens überhaupt möglich wird, müssen 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auch umfassend über Wohnmöglichkeiten 

informiert werden. In der Steiermark und Wien gibt es den sog. „Nueva-Katalog“ 

(www.nueva-online.info), der aus dem Projekt „Nueva“ (Nutzerinnen und Nutzer evaluie-

ren) hervorgegangen ist.15 Im Nueva-Katalog werden evaluierte Wohnangebote für 

Menschen mit Behinderungen mit Hilfe eines leicht zugänglichen Anschauungsmaterials 

(Bilder, einfache Sprache,…) beschrieben. Mit den Initiativen und Angeboten von 

„atempo“ sollen Menschen mit Behinderungen u.a. bei der Suche nach einer passenden 

Wohnmöglichkeit unterstützt werden (vgl. THEUNISSEN 2007, 376). 

                                                
15  mehr dazu auf www.atempo.at 
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4 Handlungsforschung im Rahmen qualitativer Forschung 

 

Bevor das Wohnprojekt „Assistenzagentur zur Unterstützung ambulanter, selbstbestimm-

ter und gemeindeintegrierter Wohnformen für Menschen mit Behinderungen“ zum Ausbau 

ambulant unterstützter Wohnformen in Wien analysiert wird, wird zunächst das Konzept 

der Handlungsforschung dargestellt, da es sich bei dem Wohnprojekt um ein Handlungs-

forschungsprojekt handelt. Handlungsforschung verortet sich im Rahmen einer qualitati-

ven Methodologie. 

 

 

 

4.1 Was ist Handlungsforschung? 

 

Zwar gehen Handlungsforschungsansätze in viele unterschiedliche Richtungen, aufgrund 

dessen nicht von der Handlungsforschung gesprochen werden kann. Dennoch soll hier 

der Versuch unternommen werden, Handlungsforschung kurz zu skizzieren: 

 

Die Aktionsforschung (englisch = action research) – im deutschen Sprachraum auch unter 

dem Begriff „Handlungsforschung“ bekannt geworden – „ist eine problembearbeitende 

und problembewältigende Forschungskonzeption unter Einbezug der Betroffenen.“ (GUNZ 

1986, 5)  

Handlungsforschung ist in der wissenschaftlichen Fachwelt nicht unumstritten. Sie lässt 

sich auf eine „soziale Realität“ ein und will diese „zielbezogen“ verändern (vgl. KLÜVER / 

KRÜGERS 1975, zit. nach MÜLLER 1989, 51). 

Allen Handlungsforschungsansätzen ist gemeinsam, dass die Betroffenen der zu unter-

suchenden Praxis nicht als Forschungsobjekte angesehen werden, sondern als Subjekte 

der Forschung aktiv am Forschungsprozess teilnehmen. Inwieweit die Betroffenen am 

Forschungsprozess beteiligt sind, variiert allerdings in verschiedenen Ansätzen. In 

manchen Konzepten sind sie bei der Ausformulierung der Fragestellung, bei der Inter-

pretation der Ergebnisse und der Entwicklung von Umsetzungsstrategien mitbeteiligt, 

während die Hauptlast der Forschung bei den professionellen Forschern liegt. In anderen 

wird eine gemeinsame und gleichberechtigte kooperative Zusammenarbeit angestrebt 

(vgl. ALTRICHTER / LOBENWEIN / WELTE 2003, 646). Der Ansatz von ALTRICHTER und 

POSCH in Anlehnung an ELLIOTT (1981) geht noch einen Schritt weiter: „Aktionsforschung 

ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und 

Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern.“ (ALTRICHTER / 

POSCH 2007, 13) Diese einfache und kurze Definition benennt eines der wesentlichen 
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Motive, Handlungsforschung zu betreiben, nämlich „die Qualität der Arbeit in einem 

Praxisbereich“, in diesem Fall „des Lehrens und Lernens an der Schule und die 

Bedingungen, unter denen LehrerInnen und SchülerInnen arbeiten, zu verbessern.“ 

(ALTRICHTER / POSCH 2007, ebd.) Mit Hilfe von Handlungsforschung soll Lehrern somit 

geholfen werden, ihre Probleme in der Praxis selbst zu bewältigen, Innovationen durch-

zuführen und selbst zu überprüfen (vgl. ALTRICHTER / POSCH 2007, ebd.). 

An dem in der vorliegenden Diplomarbeit dargestellten Handlungsforschungsprojekt sind 

keine Praktiker beteiligt. Es geht hier vielmehr darum, das Problembewusstsein der 

Beteiligten durch einen Austausch zu erhöhen, um schließlich eine geeignete Wohnform 

für Betroffene zu realisieren, die ihren Vorstellungen entspricht und dadurch zu einer 

Erhöhung der Lebensqualität beiträgt. Die Betroffenen sollen dabei selbst zu Wort 

kommen. Daher wurde die Einführung einer „Parallelgruppe“ geplant. Diese sollte aus 

etwa sechs Personen mit intellektueller Beeinträchtigung bestehen, die mit Unterstützung 

parallel zur Projektgruppe Konzepte erarbeitet und ihre Vorstellungen diskutiert. 

 

Nach KLAFKI ist Handlungsforschung „in ihrem Erkenntnisinteresse und damit ihren 

Fragestellungen von Anfang an auf gesellschaftliche bzw. auf pädagogische Praxis 

bezogen, sie will der Lösung gesellschaftlicher bzw. praktisch-pädagogischer Probleme 

dienen“ (KLAFKI 1973, zit. nach THEUNISSEN 2007, 153). Eine Folge dieser Problem-

orientierung ist, dass die meisten Fragen in der Handlungsforschung interdisziplinär sind, 

weil sich praktische Probleme nicht an Fachgrenzen halten. Bei der Bearbeitung 

komplexer Probleme zeigt sich zudem, dass dem Kontext besonderes Augenmerk 

zukommt. Es geht zunächst darum, die Situation zu verstehen, um neue Handlungs-

perspektiven zu erschließen und nicht so sehr darum, allgemeine Aspekte der Situation 

herauszuarbeiten (vgl. ALTRICHTER / LOBENWEIN / WELTE 2003, 647).  

Ein Ziel von Handlungsforschung ist somit die Veränderung der Praxis in Hinblick auf 

Emanzipation. Nicht isolierter, objektiver Erkenntnisgewinn, sondern das gemeinsame 

Handeln mit den Bezugspersonen wird „zu einem wesentlichen Moment des Erkenntnis-

prozesses“ (IBEN 1987, zit. nach THEUNISSEN 2007, 154). Folgerichtig darf bei Hand-

lungsforschungsprojekten der Adressatenkreis (hier: Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung) nicht übergangen werden und gesellschaftliche (lebensweltliche) 

Bedingungen außer Acht gelassen werden. Deshalb wird in der Handlungsforschung nicht 

zwischen Forschung und Praxisfeld getrennt. Forscher müssen dabei ihre Distanz als 

Experten aufgeben und mit Praktikern und Betroffenen auf einer gleichberechtigten Ebene 

in einen Diskurs treten (vgl. THEUNISSEN 2007, 154). Der Diskurs gilt als Schlüsselbegriff 

der Handlungsforschung und hilft, das Forschungsfeld zu erschließen (vgl. MÜLLER 1989, 

68). Betroffene sind nicht mehr „Forschungsobjekte“, sondern werden als „Subjekte ihres 
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Handelns, mit ihren Problemen, Bedürfnissen und ihrer Lebensgeschichte ernstge-

nommen“ (THEUNISSEN 2007, 155). Im Diskurs besteht die Möglichkeit, Lernprozesse 

durch die Konfrontation unterschiedlicher Positionen und durch Informationsaustausch 

zwischen Forschern und Betroffenen in Gang zu setzen. Aus den dabei gewonnenen 

Erfahrungen können Handlungsstrategien zur Lösung praktischer Probleme der 

Betroffenen entwickelt werden (vgl. SCHNEIDER 1980, 42). Es besteht hier zugleich die 

Chance, das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis zu verbessern.  

 

Das an der Universität angesiedelte Wohnprojekt zum Ausbau ambulant unterstützter 

Wohnformen, das Inhalt der vorliegenden Diplomarbeit ist, orientiert sich an dem von 

THEUNISSEN beschriebenen Verständnis von Handlungsforschung. 

 

 

 

4.2 Der Handlungsforschungsprozess 

 

Im Handlungsforschungsprozess stehen sich zunächst unterschiedliche, meist auch 

gegensätzliche Auffassungen und Meinungen gegenüber. In der Konfrontation der unter-

schiedlichen Standpunkte der Forscher und Betroffenen soll auf Seiten der Betroffenen 

ein Reflexionsprozess über die eigene Situation in Gang gesetzt werden, der zu einer 

neuen Interpretation der eigenen Situation führen (vgl. SCHNEIDER 1980, 42). 

„Der Forschungsprozess wird als gemeinsamer Problemlösungs- und Lernprozess 

verstanden, dessen Ziel darin besteht, die Lebensbedingungen der Betroffenen trans-

parent zu machen und zu verbessern“ (KAUTER et al. 1988, zit. nach THEUNISSEN 2007, 

155). 

Es wird dabei mit einem Repertoire an einfachen Methoden zur Untersuchung und 

Weiterentwicklung von Praxis gearbeitet, wesentlich dabei ist, dass das „Handeln in der 

Praxis“ und das „Schlüsse-Ziehen aus der Handlungserfahrung“ (Aktion und Reflexion) 

immer wieder aufeinander bezogen werden. Es handelt sich dabei also um einen 

zyklischen Prozess, der zu einer Weiterentwicklung der Praxis und der Theorien führen 

soll. Der Kreislauf von Aktion und Reflexion endet nicht mit der Ausformulierung von 

neuen Handlungsstrategien für die Praxis, sondern diese Aktionsideen sollen in die Tat 

umgesetzt und danach wieder einer Reflexion unterzogen werden, die zur Weiter-

entwicklung der ursprünglichen praktischen Theorie und zu neuen Handlungsstrategien 

führen soll (vgl. ALTRICHTER / POSCH 2007, 15 ff.).  

Neben der Qualität des Erkennens und Handelns sind die Ethik und die Praktikabilität der 

Forschung weitere Quellen für Qualität in der Handlungsforschung. Zunächst ist auf die 



68 

Wahl geeigneter Untersuchungsinstrumente zu achten, da viele dieser Instrumente 

„reaktiv“ sind, d.h. Personen zu Handlungen veranlassen, die sie sonst nicht gesetzt 

hätten. Zudem ist eine tiefergehende und nachhaltige Veränderung von Praxis nur in 

Zusammenarbeit mit den Betroffenen und nicht gegen ihren Willen möglich. Daher soll die 

Forschungsstrategie selbst „auf demokratischen und kooperativen menschlichen 

Beziehungen aufbauen und zu ihrer Weiterentwicklung beitragen.“ (ALTRICHTER / 

LOBENWEIN / WELTE 2003, 652) 

Durch die Konfrontation verschiedener Perspektiven und die Beiträge der unterschied-

lichen Akteure wird im Handlungsforschungsprozess soziale Realität konstruiert. Etwaige 

Diskrepanzen können als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung von praktischen 

Theorien und Handlungsstrategien genommen werden (vgl. ALTRICHTER / LOBENWEIN / 

WELTE 2003, 648). Die einzelnen Schritte eines Forschungsprojekts können nicht vorab 

genau geplant und festgelegt werden. Der Forschungsprozess muss offen und flexibel 

sein, innerhalb dessen beide Parteien aufeinander reagieren. Handlungen und die darauf 

orientierten Forschungsschritte werden erst im Projektverlauf gemeinsam entwickelt (vgl. 

SCHNEIDER 1980, 59).  

 

 

 

4.3 Methoden in der Handlungsforschung 

 

Nach ALTRICHTER braucht Handlungsforschung keine Sonderstellung in Hinblick auf die 

üblichen Qualitätskriterien der Wissenschaften: „Ihre Forschungsprozesse und  

-ergebnisse sollten – wie andere – auch durch die sozialen Prüfungsprozess der scientific 

community einer kritischen Evaluation unterzogen werden. Aktionsforschung sollte jedoch 

nicht mit unrealistischen Anforderungen konfrontiert werden, denen andere Ansätze in 

ihrer Forschungspraxis nicht gerecht werden können.“ (ALTRICHTER / LOBENWEIN / WELTE 

2003, 649 f.) 

Für die Handlungsforschung sind nicht einzelne Methoden und Forschungsinstrumente 

charakteristisch, sondern deren Einbindung in eine übergreifende Forschungsstrategie. 

Zwar arbeiten Aktionsforscher in erster Linie mit qualitativen Forschungsmethoden, aber 

sie beschränken sich nicht prinzipiell darauf, sondern arbeiten auch mit quantitativen 

Daten, wenn sie für die Weiterentwicklung einer sozialen Situation hilfreich sind.  

Die am häufigsten verwendeten Forschungsmethoden in der Handlungsforschung sind 

Interviews, Beobachtungen und Tonbandaufzeichnungen, Inhalts- und Prozessanalysen, 

aber auch andere in der empirischen Forschung geläufige Vorgehensweise zur Daten-

sammlung und -analyse (vgl. ALTRICHTER / LOBENWEIN / WELTE 2003, 653). 
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MOSER sieht die Funktion der Methoden in der Handlungsforschung in der engen 

Verknüpfung von Informationssammlung und Diskurs. Wissenschaft ist somit dialogisch 

und die Forschungsmethoden tragen zur Erweiterung von Handlungskompetenz bei. Dies 

kann entweder dadurch erreicht werden, dass die Forschungsergebnisse den Bewusst-

seinsprozess der am Projekt Beteiligten erhöhen oder dass in der Praxis Tätige am 

Prozess aktiv beteiligt werden (vgl. MOSER 1977, 25). Er unterscheidet Methoden 

• zur Herstellung von Situationen 

(hierzu zählt er das Experiment, Rollen- und Planspiele, Krisenexperimente und 

informelle Tests) 

• zur Erfassung des vorliegenden Handelns  

(hier vor allem strukturierte bzw. unstrukturierte Beobachtung, standardisierte bzw. 

nicht-standardisierte Interviews, Expertenbefragung, Rollen- und Planspiele, 

Protokolle, nachträgliche unmittelbare Prozessreflexion, Soziometrie, Erhebung 

sozio-ökonomischer Daten und das semantische Differential als Sonderform des 

Interviews) und Methoden 

• zur Aufarbeitung von Handlungsdeterminanten und Handlungsprozessen der Mitwelt 

(darunter fallen die Literatur-, Quellen-, Dokumenten- und die Inhaltsanalyse)  

(vgl. MOSER 1977, 28 ff.) 

 

 

Bei dem im folgenden Kapitel analysierten Wohnprojekt handelt es sich um ein 

Handlungsforschungsprojekt, das selbstkritisch reflektiert wird und u.a. mit ethno-

grafischen Methoden beforscht wird. 
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5 Prozessanalyse des Handlungsforschungsprojekts 

„Assistenzagentur zur Unterstützung ambulanter, 

selbstbestimmter und gemeindeintegrierter Wohnformen für 

Menschen mit Behinderungen“ (Arbeitstitel) 

 

 

Dieses Kapitel ist der Analyse des an der Universität Wien angesiedelten Wohnprojektes 

gewidmet. Es handelt sich dabei um ein Handlungsforschungsprojekt, das sich durch die 

Zusammenarbeit von Forschern, Trägern, Eltern und Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung auszeichnet. Das Wohnprojekt verortet sich innerhalb der aus den USA 

stammenden Modellen des „Community Care“ und des „Supported Living“, sowie unter-

schiedlichen „Assistenz- und Unterstützungsmodellen“ für Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung. 

Der Ausbau von Wohnformen auf der Grundlage dieser Modelle soll auch in Wien ange-

strebt werden. 

 

 

 

5.1 Problemlage 

 

Für erwachsene Personen mit intellektueller Beeinträchtigung gibt es in Wien bisher kaum 

die Möglichkeit, selbstbestimmt in einer ambulant unterstützten Wohnform zu leben, die 

ein normales gesellschaftliches Leben innerhalb der übrigen Bevölkerung ermöglicht. Ein 

Großteil wohnt noch bei der Herkunftsfamilie, der Bedarf an Wohnformen außerhalb der 

Familie ist nicht gedeckt, Wahlmöglichkeiten gibt es kaum. 

Nach Initiative betroffener Eltern wurde im Februar 2007 eine Projektgruppe zur Entwick-

lung und wissenschaftlichen Begleitung einer integrativen Wohngemeinschaft gegründet. 

Die Projektgruppe setzt sich aus Mitarbeitern der Forschungseinheit Heilpädagogik und 

Integrative Pädagogik (Prof. A, Projektmitarbeiter und Studierende), einem Mitarbeiter aus 

dem Arbeitsbereich klinische und Gesundheitspsychologie des Instituts Psychologie (Prof. 

B), Vertretern von Wiener Trägerinstitutionen, Eltern und potenziellen Bewohnern zusam-

men.  
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5.2 Zielsetzungen 

 

• Eine integrative Wohngemeinschaft, die sich durch das Zusammenleben von 

Menschen mit und ohne Assistenzbedarf auszeichnet, soll in Wien umgesetzt 

werden. 

• Dabei soll ein Konzept ausgearbeitet werden, das sich an bereits bestehenden 

Modellen orientiert (Graz, München, Reutlingen), es sollen aber auch neue Ideen 

eingebracht werden. 

• Daneben sollen auch andere ambulant unterstützte, gemeindeorientierte Wohn-

formen entstehen, um für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung eine Wahl-

möglichkeit zu schaffen (Selbstbestimmung!). 

• Diese sollen durch eine unparteiliche, trägerungebundene Assistenzagentur betreut 

werden. 

• Durch die interdisziplinäre wissenschaftliche Begleitung des Projekts soll gewähr-

leistet werden, dass derartige Wohnformen konzeptionell so gestaltet werden, dass 

ein flächendeckender Ausbau möglich ist.  

 

 

 

5.3 Inhaltliche Orientierungen des Projekts 

 

Wie oben angeführt, verortet sich das Wohnprojekt innerhalb der aus den USA stammen-

den Modellen des „Community Care“ und des „Supported Living“, sowie unterschiedlichen 

„Assistenz- und Unterstützungsmodellen“ für Menschen mit intellektueller Beeinträchti-

gung. Diese sollen im Folgenden erläutert werden. 

 

 

5.3.1 Supported Living 

 

Ein Vorbild für Wohnformen, die Inklusion unterstützen, stellt das im anglo-amerikani-

schen Raum praktizierte Konzept „Supported Living“ dar. Supported Living ist ein unter-

stütztes Wohnen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf Basis einer 

personenzentrierten Planung. Menschen mit Behinderungen wohnen nicht in Sonder-

wohnformen, sondern in einer eigenen Wohnung und erhalten individuelle Unterstützung, 

die die betreffende Person braucht bzw. wünscht. Supported Living basiert darauf, 

Selbsthilfepotenziale und informelle Unterstützungsleistungen durch Familienangehörige, 

Nachbarn und Freunde mit einzubeziehen (vgl. ASELMEIER 2007, 24 ff.).  
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Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung sollen in Wohnformen leben können, 

die auch für nichtbehinderte Menschen typisch sind und die Freiheit haben, zu wählen, wo 

und mit wem sie wohnen möchten. Sie sollen die Kontrolle über ihr Leben haben und 

Kontakte zu anderen Menschen knüpfen können. Auch die Schwere der Behinderung soll 

kein Grund sein, von einer selbstbestimmten und inklusiven Wohnform ausgeschlossen 

zu werden (vgl. KINSELLA 1993 zit. nach ASELMEIER 2007, 25). 

 

Die gesellschaftlichen Entwicklungen (Pluralisierung der Lebensformen, etc.) bergen für 

alle Menschen nicht nur Chancen, sondern auch Risiken, beispielsweise das Risiko der 

Isolierung und des Herausfallens aus sozialen Beziehungen. Um diesem Risiko ent-

gegenzuwirken, ist eines soziales Netzwerk und dessen Erhalt von zentraler Bedeutung. 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sind bei der Bewältigung dieser Aufgabe in 

einer schlechteren Ausgangslage: Ihr soziales Netz umfasst typischerweise mehr 

Professionelle und Angehörige als Freunde. Die Kontakte zu Professionellen oder zu 

Angehörigen sind oft durch eine einseitige Abhängigkeit gekennzeichnet. Die meisten 

sonstigen Beziehungen bestehen zu Arbeitskollegen in der Werkstätte für Menschen mit 

Behinderung. Häufig sind dies die gleichen Kontakte wie im Wohnheim und in der Freizeit. 

Menschen, die über kein stabiles soziales Netz verfügen, leiden ohne unterstützende 

Angebote häufig unter Einsamkeit. Daher ist bei der Unterstützung von Menschen mit 

Behinderung der soziale Aspekt immer mit zu berücksichtigen.  

 

Das Konzept des „Supported Living“ will Menschen mit Behinderung dabei unterstützen, 

aktive und engagierte Bürger ihrer Gemeinde zu sein, indem 

• sie dabei unterstützt werden, in ihren eigenen Wohnungen oder Häusern zu leben 

(als Eigentümer oder als Mieter) 

• ihnen Teilhabe in der Gemeinde ermöglicht wird, beispielsweise durch Erwerbstätig-

keit, Engagement in Vereinen und das Knüpfen von Beziehungen (vgl. LINDMEIER 

2003, 39). 

 

Dieses Ziel soll durch Veränderungen auf drei Ebenen erreicht werden: 

1. Ebene des Wohnens 

• Trennung von Wohnung und Unterstützung 

Die Trennung von Wohnung und Unterstützung ist das Fundament des „Supported 

Living“. Dadurch erhält die betreffende Person die Möglichkeit, die unterstützende 

Organisation zu wechseln und dabei in ihrer Wohnung zu bleiben bzw. bei einem 

Wohnungswechsel die Unterstützung behalten zu können. 
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• Mieterstatus statt Bewohnerstatus 

Der Status eines Bewohners in einem Wohnheim oder einer Wohngruppe ist 

gekennzeichnet durch eine relative Rechtlosigkeit: er muss sich an eine Haus-

ordnung halten, es gibt wenig Mitspracherecht in Bezug auf Mitbewohner und man 

fühlt sich nicht als „Hausherr“. Deshalb wünschen sich viele Menschen mit Behinde-

rung eine eigene Wohnung (vgl. LINDMEIER 2003, 39). 

 

2. Ebene der Unterstützung 

• Individualisierung der Unterstützung 

Die Unterstützung wird am Bedarf der jeweiligen Person festgemacht, zentral ist 

dabei die Planung mit und für die einzelne Person zur Zeit (focussing on one person 

at a time). 

• Kombination professioneller und nicht-professioneller Unterstützung 

Bei der Planung der Unterstützung sollen bestehende soziale Netze und deren 

gegenseitige Unterstützungsleistung erhalten und wenn möglich erweitert werden, 

ohne dabei das soziale Netz zu überfordern. Dies stellt eine schwierige Grat-

wanderung dar, mit dem Ziel, angemessene und ausreichende Unterstützung zu 

erreichen ohne dabei Unselbstständigkeit und Abhängigkeit durch „Vollversorgung“ 

zu forcieren. 

• Personenzentrierte Planung 

Unterstützung und Dienstleistungen sollen entsprechend den Wünschen, Bedürfnis-

sen und Interessen der betreffenden Person konzipiert werden. Methoden zur 

Ermittlung dieser Wünsche und Bedürfnisse sind z.B. PATH (Planning Alternative 

Tomorrows with Hope) oder MAP (Making Action Plan) (vgl. DOOSE 1997, 1999; 

BOBAN / HINZ 1999, zit. nach LINDMEIER 2003, 40) 

• Planung mit Unterstützerkreisen 

Die personenzentrierte Planung soll mit einem Unterstützerkreis durchgeführt 

werden. An der Planung sollten möglichst viele unterschiedliche Menschen teilneh-

men: die Person mit Unterstützungsbedarf, seine Freunde, Verwandte, Professio-

nelle und ein Moderator, der keiner Institution angehören sollte, die mit der Finanzie-

rung der Betreuung zu tun hat. 

• Erhalt und Erweiterung sozialer Beziehungen 

Freundschaften oder Beziehungen zu behinderten und nichtbehinderten Personen 

sind für individuelles Wohlbefinden von hohem Wert und stellen neben anderen 

Unterstützungsleistungen eine „Kernleistung“ in der Unterstützung dar (vgl. 

LINDMEIER 2003, 40).  
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Supported Living kann nach THEUNISSEN (2007, 328) dann als gelungen betrachtet 

werden, wenn es im Gemeinwesen eingebettet ist und vielfältige soziale Beziehun-

gen ermöglicht. 

• Schutz und Sicherheit 

Ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinde birgt Risiken, die bei der Planung der 

Unterstützung bedacht werden müssen. Durch eine regelmäßige gemeinsame 

Weiterentwicklung der Planung, die Einrichtung eines Unterstützerkreises, sowie die 

Verteilung der Unterstützung auf mehrere Personen soll verhindert werden, dass es 

zu einer Ausbeutung der behinderten Person kommt (vgl. LINDMEIER 2003, 40). 

 

3. Ebene der Gemeindeentwicklung und Systemveränderung 

• Lobbyarbeit - Brücken bauen – Gemeindeentwicklung 

Wenn die individuelle Unterstützung auch die Teilhabe am Leben der Gemeinde 

einschließen soll, müssen sich die Strukturen der Gemeinde verändern. Lobbyarbeit 

mit dem Ziel einer „inklusiven Gesellschaft“ wird somit zu einem wesentlichen 

Bestandteil des „Supported Living“. Eine Kooperation mit vorhandenen Strukturen 

und eine systematische Suche nach Anknüpfungspunkten ist dabei von Bedeutung. 

• Veränderung des Hilfesystems 

Auch das traditionelle Hilfesystem muss sich verändern, vor allem dahingehend, 

dass es sich stärker auf Beratungs- und Unterstützungsangebote ausrichtet und 

traditionelle Denk- und Handlungsmuster verlässt. Dazu gehört auch die Verände-

rung der Finanzierungsstrukturen. 

• Zugang zu Bildungs-, Beschäftigungs- und Freizeitangeboten der Gemeinde 

Mit dem Wegfall einer „Rundumversorgung“ entstehen auch Entscheidungs-

spielräume und -zwänge in Bezug auf Bildung und Beschäftigung. Neben der 

Weiterentwicklung der Angebotsstruktur sind auch hier Beratungs- und Vermitt-

lungsaufgaben relevant, sowohl in beruflichen Bereich als auch in der Freizeit. 

Neben der Erleichterung des Zugangs zu integrativen Formen sind auch separate 

Angebote gefragt. Diese unterschiedlichen Angebote bieten die Möglichkeit, soziale 

Kontakte zu knüpfen. 

• Kein Ausschluss schwerbehinderter Menschen 

Derzeit haben Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf geringe Wahlmöglich-

keiten hinsichtlich der Wohn- und Betreuungssituation (vgl. LINDMEIER 2003, 41 f.).  

Nach THEUNISSEN (2007, 383) würde es der Rechte-Perspektive und der 

Inklusionsidee widersprechen, wenn man Menschen mit schwersten Behinderungen 

bzw. hohem Unterstützungsbedarf vom Supported Living ausschließen würde. 
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LINDMEIER betont, dass es hier nicht um die Forderung geht, dass jeder in seiner eigenen 

Wohnung oder in seinem eigenen Haus leben soll, sondern darum, die Wünsche der 

Betroffenen zu berücksichtigen (vgl. LINDMEIER 2003, 42). 

Im Zuge der Veränderung der Wohnsituation in Richtung „Supported Living“ ist insbeson-

dere das Konzept des „Empowerment“ von Bedeutung. Denn Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung wird einiges abverlangt, wenn ihre Fähigkeiten, Entscheidungen und 

Kompetenzen verstärkt eingefordert werden. Dies macht sich insbesondere bei lang 

institutionalisierten Menschen bemerkbar und muss in kleinen Schritten gelernt werden 

(vgl. BRADL 2005, 189). 

 

Bei Wohnmodellen, die auf dem Konzept des „Supported Living“ basieren, ist die Person 

mit intellektueller Beeinträchtigung Auftraggeber für Hilfeleistungen, unabhängig davon 

wie schwer die Beeinträchtigung oder wie intensiv das Ausmaß der Unterstützung auch 

immer sein mag. Der behinderte Mensch bleibt daher nicht länger Opfer von Fürsorge, 

Betreuung oder Förderung, sondern er wird zum Kunden bzw. Nutzer sozialer Dienste 

und „Experte in eigener Sache“. Entscheidungen werden im Kontext des persönlichen 

Unterstützerkreises getroffen, Selbstbestimmung steht im Vordergrund. Die Kontrolle 

erfolgt durch die Betroffenen selbst, Nutzerzufriedenheit wird zu einem wichtigen Prüf-

kriterium (vgl. BOBAN 2003, 294 f.; BRADL 2005, 188). 

Das herkömmliche Bild vom behinderten Menschen als versorgungsbedürftige, zu 

beschützende und kontrollierende Mängelwesen kann daher als veraltet betrachtet 

werden. Inzwischen haben wir es mit einem Verständnis von „empowered persons“ zu 

tun, d.h. von selbstbefähigten und selbstbestimmten Subjekten, die selbst wissen, was gut 

für sie ist. Dazu zählen ein Vertrauen in eigene Ressourcen, die Überzeugung, das 

eigene Leben kontrollieren zu können, ein kritisches Problembewusstsein, Fähigkeiten 

soziale Probleme lösen zu können sowie die Bereitschaft, sich (beispielsweise im 

Rahmen von Selbstvertretungsgruppen) politisch zu engagieren (vgl. THEUNISSEN 2005, 

218). 

Wenn man von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung als Kunden ausgeht, 

bekommt das Konzept des „Persönlichen Budgets“16 eine entscheidende Bedeutung. 

Zurzeit erhält eine Person mit Behinderung Geld in Form von Pflegesätzen und Förder-

mitteln, hat aber nur geringen Einfluss auf deren Verwendung und daher keine Macht. 

Wenn sie aber entsprechend ihres Unterstützungsbedarfs einen Geldbetrag erhält, um 

sich damit die benötigten Hilfen auf einem Dienstleistungsmarkt auszusuchen, wird die 

behinderte Person zum machtvollen Kunden (vgl. HÄHNER 2005, 19). 

 

                                                
16  In Deutschland ist das Persönliche Budget gesetzlich verankert (§ 17 SGB IX) und wird derzeit erprobt, in 

Österreich wurde es (noch) nicht eingeführt. 
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Mit der Idee eines Persönlichen Budgets werden folgende Zielsetzungen und Erwartun-

gen verbunden: 

• Die Person mit Behinderung erhält mehr Wahlmöglichkeiten und Einfluss auf die 

Gestaltung der benötigten Hilfen („Regiekompetenz“; NIEHOFF 2003, zit. nach 

SACK 2005a, 35) 

• Die Möglichkeiten, zwischen ambulanten und stationären Formen der Hilfe aus-

zuwählen werden verbessert. 

• Da das Persönliche Budget einen Markt von Anbietern schafft, die miteinander im 

Wettbewerb stehen, verbessert sich das Preis-Leistungs-Verhältnis der Hilfen 

zugunsten der Kunden. 

• Wenn die Person mit Behinderung mit dem Persönlichen Budget nur noch gezielt 

jene Hilfen in Anspruch nimmt, die sie tatsächlich braucht, erhoffen sich die 

Kostenträger Einsparungseffekte. 

• Ebenfalls sind im Bereich der Verwaltung der Hilfen Einsparungen zu erwarten, 

weil sich der Markt selbst reguliert und Menschen mit Behinderungen in der Ver-

waltung ihres Budgets und der Planung ihrer Hilfen einige Aufgaben selbst über-

nehmen (vgl. SACK 2005a, 35). 

 

Ziel ist es, dass das Persönliche Budget allen Menschen mit Behinderung offen steht, 

unabhängig von der Art und dem Umfang ihres Unterstützungsbedarfs. Dies hat nicht nur 

Auswirkungen auf die mögliche Höhe des Budgets, sondern betrifft auch die Frage, über 

welche Fähigkeiten Menschen mit Behinderung verfügen müssen. Hier werden insbeson-

dere die Planung des eigenen Lebens und der dafür erforderlichen Unterstützungen, die 

eigenverantwortliche Verwaltung des Budgets und die Organisation der Hilfen (bis hin zur 

Erfüllung von Arbeitgeberpflichten) angesprochen. Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung werden die gestellten Anforderungen nicht ohne eine „Budgetassistenz“ 

(im Sinne einer umfassenden Beratung und Begleitung von Budgetnehmern) erfüllen 

können (vgl. SACK 2005a, 47). 

Das Persönliche Budget kann als Chance für mehr Selbstbestimmung für Menschen mit 

Behinderungen betrachtet werden (vgl. SACK 2005a, 57). Eine weitere Hoffnung besteht 

darin, dass das Persönliche Budget, auch behinderten Menschen mit höherem Unter-

stützungsbedarf die Möglichkeit zum ambulant unterstützten Wohnen eröffnet (vgl. 

SEIFERT 2006a, 109), vorausgesetzt es wird nicht zu knapp bemessen. 
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5.3.2 Community Care 

 

„Community Care“ ist ein Konzept einer organisierten Nachbarschaftshilfe, d.h. Menschen 

(mit Behinderungen) erhalten Unterstützung im Alltag durch Menschen, die zum eigenen 

Alltag dazu gehören (vgl. MAAS 2001, 14). Mit dem Begriff „Community Care“ wird zum 

Ausdruck gebracht, welche Rolle die soziale Umgebung und das Gemeinwesen für 

Menschen mit Behinderung spielen sollte: die soziale Gemeinde (community) hat die 

Aufgabe, sich um Menschen mit Behinderung zu kümmern (care). Der einzelne Bürger 

wird dabei mit in die Verantwortung genommen. Dafür sind Voraussetzungen notwendig, 

die möglicherweise erst geschaffen oder wieder aufgebracht werden müssen. Michael 

WUNDER weist darauf hin, dass „zwischen dem Leben in der Gemeinde und dem Leben 

als Teil der Gemeinde (…) ein gewaltiger Unterschied“ liegt. Community Care könne als 

„Prinzip der Lokalität in der Gemeinde“ missverstanden werden. Er sieht darin eine große 

Gefahr, „weil Marginalisierung, insbesondere in der Gestalt von Vereinsamung und 

Ausschluss von Teilhabe, natürlich auch gerade inmitten der Gemeinde stattfinden kann.“ 

(WUNDER 2006, [2]). WUNDER stellt deshalb den Care-Gedanken über den Community-

Gedanken. Care heißt also Verantwortung für die Ermöglichung von Teilhabe zu über-

nehmen. Eine Person mit Behinderung soll ein Leben in der sozialen Gemeinde führen 

können, in der sie beteiligt und wertgeschätzt wird und ihren Beitrag leisten darf (vgl. 

WUNDER 2006, [ebd.]).  

 

Nach MAAS sind die Grundannahmen von Community Care: 

1. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sind an erster Stelle Bürger, die nicht 

anders als andere Bürger in dieser Gesellschaft geboren sind, 

2. Selbstbestimmung und Kontrolle über das eigene Leben, 

3. Unterstützung wird geboten, wo diese nötig ist. Diese zielt auf die Stärkung der 

gesellschaftlichen Position von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, 

4. Zugänglichkeit und ausreichende Ausstattung der Gemeinwesen sind wichtige 

Bedingungen für den „Bürger – uneingeschränkt und unbehindert“. (MAAS 2006, 

149) 

 

Auch wenn vieles an alltäglicher Begleitung in Netzwerken nachbarschaftlicher Hilfe 

erfolgen kann, bedeutet das nicht, dass professionelle Mitarbeiter überflüssig werden. 

Aber auch auf Seiten der Professionellen ist ein Umdenken notwendig. Sie tragen eine 

hohe Verantwortung, die nicht professionellen mit den professionellen Hilfen zu verbin-

den. Professionalität meint dann, „zu wissen, wie der jeweilige Mensch mit Behinderung 

ein Mehr an Selbstbestimmung und Bedeutung für andere erlangen kann“ (WUNDER 2006, 
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[4]). Wichtig in diesem Zusammenhang wird für Professionelle der Begriff „Kompetenz-

transfer“, d.h. die allgemeine Öffentlichkeit durch Wissens- und Erfahrungsvermittlung zu 

befähigen, Menschen mit Behinderungen nicht auszuschließen. Offen bleibt, wer 

professionelle Mitarbeiter für die Beratung in allgemeinen gesellschaftlichen Einrichtungen 

bezahlt (vgl. NIEHOFF 2005a, 107). Die Notwendigkeit, das soziale Netz in den Blick 

professioneller Tätigkeit zu nehmen ergab sich aus der Einsicht, dass es wenig Sinn 

macht, einzelne Personen zu beraten, zu befähigen oder wie auch immer zu inter-

venieren, wenn das soziale Umfeld nicht in die Veränderungen miteinbezogen wird (vgl. 

NIEHOFF 2005a, 108). 

„Community Care geht davon aus, dass ›Normalbürger‹ fähig und bereit sind, Menschen 

mit speziellen Schwierigkeiten im täglichen Leben zu integrieren, wenn sie gefragt 

werden. Die sozialen Kontakte müssen nur geknüpft werden … Stationäre Angebote 

werden nachrangig. Gefordert sind flexible ambulante Hilfen.“ (BOLLAG 2000, zit. nach 

NIEHOFF 2005a, 106) 

 

Wenn die Hilfen nicht mehr in Institutionen geleistet werden, sondern in der Gemeinde, 

stellt sich nach MAAS die Frage, was sich in der Gemeinde verändern muss, damit das 

Gemeinwesen die Hilfen, die Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung benötigen, zur 

Verfügung stellt. Die erste Antwort darauf ist, Menschen mit intellektueller Beeinträchti-

gung als vollwertige Mitglieder der Gemeinde, als Bürger, wahrzunehmen und sich für sie 

verantwortlich zu fühlen. Dazu ist eine Bewusstseinsänderung notwendig, die nicht vorher 

erfolgen muss, bevor Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in der Gemeinde 

leben können. Denn in den Erfahrungen durch den alltäglichen Umgang miteinander liegt 

die Chance der Bewusstseinsveränderung. Diese Veränderungsprozesse können jedoch 

ohne sorgfältige Planung und professionelle Begleitung leicht scheitern. Dieser Prozess 

der Bewusstseinsveränderung in der Gemeinde kann nur dann gelingen, wenn die 

politisch Verantwortlichen ihn wollen und fördern. Dazu braucht es unmissverständliche 

Gesetze, aber auch die Mitwirkung der politisch Verantwortlichen vor Ort (vgl. MAAS 2003, 

63 f.).  

Nach DÖRNER sind die vier solidaritäts-stabilisierenden Institutionen (Familie, Nachbar-

schaft, Kommune und Kirchengemeinde) wiederzubeleben. Dieser Weg ist wider erwarten 

aussichtsreich, weil die Bürger aufgrund der Kostenkrise nicht mehr nur Geld, sondern 

auch Zeit zum Helfen geben müssen, weil dies die einzige, brachliegende Ressource für 

einen Lastenausgleich ist. Laut DÖRNER hat jeder Mensch nicht nur ein gesund-

egoistisches Selbstbestimmungsbedürfnis, sondern auch das Bedürfnis nach Bedeutung 

für Andere, von Anderen gebraucht zu werden. Dies gilt auch für Menschen mit Behinde-

rung (vgl. DÖRNER 2006, 100 f.). 
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CLOERKES hat sich insbesondere mit der Rolle von Einstellung und Verhaltensweisen des 

sozialen Umfeldes beschäftigt: CLOERKES stellt fest, dass „die soziale Reaktion auf 

Behinderte starr und tief verwurzelt (ist), sie ist kulturell bedingt und wird frühzeitig erlernt, 

sie ist gefühlsmäßig fundiert und von daher kaum auf der kognitiven Ebene zu beein-

flussen, schließlich gibt das Ausmaß der jeweiligen Abweichung von sozialen Werten ihre 

Intensität vor.“ (CLOERKES 1999, 251) Der Spielraum zur Förderung der Akzeptanz von 

Menschen mit Behinderungen ist daher nicht besonders groß. Viele Änderungsstrategien 

setzen bei der Vermittlung von Wissen und Informationen über Menschen mit Behinde-

rungen an. Da Vorurteile aber nicht rational, sondern affektiv sind, können Informations-

strategien lediglich als ergänzende Maßnahme hilfreich sein, wenn dabei einige Kriterien 

wie beispielsweise die positive Darstellung der behinderten Person bedacht werden. Weit 

wirkungsvoller können Kontakte mit behinderten Personen sein. Jedoch führt eine bloße, 

unstrukturierte Konfrontation des Umfeldes mit Menschen mit intellektueller Beeinträchti-

gung allein nicht zu einer positiven Änderung von Einstellungen oder zu Verhaltens-

änderungen im Alltag.  

Wenn es um gemeindeintegrierte Wohnformen für Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung geht, kann davon ausgegangen werden, dass ungünstige Reaktions-

tendenzen (als Vorurteile oder im realen Verhalten) weit verbreitet sind. Eine unkompli-

zierte Akzeptanz ist demnach, so CLOERKES, nicht zu erwarten, wenn den integrativen 

Maßnahmen nicht einer sorgfältig durchstrukturierten Konzeption unter Beachtung der 

genannten Bedingungen zugrunde liegt. Einzelne Personen mit Behinderungen haben 

eher eine Chance, dass ihr Anderssein akzeptiert wird, als große Einrichtungen, die 

massiver als „Bedrohung“ wahrgenommen werden. Die soziale Integration von 

erwachsenen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung gelingt schwieriger als die 

von Kindern, daher sollte Integration bzw. Inklusion von frühester Kindheit an erfolgen. 

Neben der Wahl eines günstigen Wohnumfeldes, in der kulturelle und individuelle Vielfalt 

bereits positiv erlebt werden konnte, sollte eine gezielte professionelle Hilfestellung beim 

Umgang mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung nicht fehlen. Die Akzeptanz 

von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in gemeindeintegrierten Wohnformen 

wird aber letzten Endes davon abhängen, ob sich ein langfristiger Wertewandel in der 

Gesellschaft durchsetzt. Die Existenz von Menschen mit Behinderungen ist mittlerweile 

stärker ins der Bevölkerung Bewusstsein getreten, sie sind „sichtbarer“ und „öffentlicher“ 

geworden (vgl. CLOERKES 1999, 253 ff.). 

 

Die Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderungen haben sehr viel mit Angst und 

Unsicherheit zu tun: 
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„Die Aussicht, mit behinderten Menschen Tür an Tür zu wohnen, löst bis heute oftmals 

Ängste aus, die sich zum Teil aus der Unkenntnis über Menschen mit Behinderungen 

ergeben, aber auch zum Teil durch Vorurteile begründen (z.B. Ängste, dass die Grund-

stücke in der Nachbarschaft unserer Wohnstätten an Wert verlieren, Ängste vor gewalt-

tätigen Übergriffen der Bewohner/innen auf Kinder oder Frauen in der Nachbarschaft, 

Angst vor erhöhter Lärmbelastung). Den Berührungsängsten in der Nachbarschaft zu 

begegnen ist nicht immer einfach. Oft gelingt dies am besten den Bewohner/innen, die 

selbst mit den Nachbarn in Kontakt treten können. Denn Informationsabende vor Bezug 

einer Wohnstätte und Versuche, über offene Gespräche Ängste abzubauen, können 

ablehnende Haltungen und Vorurteile häufig nur ansatzweise verringern.“ (HASENAUER 

2006, 182) 

 

Interviews mit Dienstleistern im Umfeld von stadtteilintegrierten Wohngruppen zeigen, 

dass bei ihnen im alltäglichen Kontakt mit (schwer) behinderten Kunden Veränderungs-

prozesse stattgefunden haben:  

Arzt: „Ich habe sie früher fast ein bisschen abstoßend gefunden. Ich kann mich noch 

erinnern, als ich nach meiner Universitätsausbildung das erste Mal in die Psychiatrie kam und 

mit den Behinderten in Berührung kam, war ich unangenehm berührt. Und heute – Das ist ein 

Riesenweg gewesen. Ich denke, man muss lernen, sich Behinderten zu nähern und mit ihnen 

umzugehen. Das kann man nicht so einfach aus dem Stand.“ 

Bistrobesitzer: „Als ich die das erste Mal gesehen habe, da habe ich mehr an meine Gäste 

gedacht, weil .., die Behinderten, wenn die laut sprechen, oder beim Essen, die essen anders 

als die normalen Menschen. (…) Das hat sich beim zweiten oder dritten Mal geändert, weil die 

sitzen da und die tun keinem Menschen was und die essen und trinken …“ 

Ladenbesitzerin: „Also es ist nun ein Kundenpotenzial, auf das man einfach nicht 

verzichten kann, wenn ich ganz ehrlich bin. (..) In heutiger Zeit kann man auf keinen Kunden 

verzichten.“ (SEIFERT 2006a, 108) 

Eines der Grundvoraussetzungen für „Community Care“ ist daher, eine positive Ein-

stellung gegenüber Menschen mit Behinderungen zu schaffen. Dies kann neben der 

Vermittlung von Wissen und Informationen über Menschen mit Behinderungen vor allem 

durch positive Erfahrungen im direkten Kontakt mit Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung erfolgen. 

 

 

5.3.3 Assistenz- und Unterstützungsmodelle 

 

Ein selbstbestimmtes Leben erfordert die Möglichkeit, entscheiden zu können, wie, wo 

und mit wem man zusammen wohnen möchte, wie, wo und mit wem man seine Freizeit 



82 

verbringt und wo und was man arbeitet. Um die Wahlmöglichkeiten wahrnehmen zu 

können, müssen nicht nur geeignete Wohn-, Freizeit- und Beschäftigungsangebote 

geschaffen werden, sondern ebenso unterschiedliche Formen der Unterstützung ent-

wickelt werden (vgl. NIEHOFF 2006, 61). 

Ausgangspunkt für Assistenzleistungen ist eine von der behinderten Person gewünschte 

Form der Alltagsbewältigung. Assistenz bedeutet, dass der Helfende den Hilfebedürftigen 

dabei unterstützt, seine Ziele zu verwirklichen. Vom Grundsatz her wird somit dem 

Menschen mit Behinderung Regiekompetenz übertragen (vgl. NIEHOFF 2006, 53). 

Unter dem Fokus eines selbstbestimmten, ambulant unterstützten Wohnens von 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung verlagern sich die Anforderungen an die 

professionelle Unterstützung „von der umfassenden Betreuung des behinderten 

Menschen auf die Unterstützung zur Entwicklung eines individuellen Lebensstils, auf die 

Erschließung von persönlichen Kontakten, von Freizeit-, Bildungs- und Arbeitsmöglich-

keiten in der Gemeinde. Sie werden zu ‚Brückenbauern in die Gemeinde‘. Die Verbesse-

rung der Teilhabe und die Stärkung der Rolle des Einzelnen im Gemeinwesen wird so 

zum Maßstab für die Qualität der Unterstützung.“ (SEIFERT 2006a, 101) 

 

5.3.3.1 Persönliche Assistenz 

 

Das Konzept der persönlichen Assistenz geht auf die „Independent Living Bewegung“ 

zurück und stammt von Menschen mit körperlichen Behinderungen. Dabei handelt es sich 

um eine „Hilfe am Körper“ und somit um eine praktische Assistenz.  

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung haben oft Schwierigkeiten, einzuschätzen, 

wie viel und welche Hilfe sie benötigen und entsprechende Anleitungsfunktionen auszu-

üben (vgl. NIEHOFF 2006, 54). Daher ist das Konzept der persönlichen Assistenz für 

diesen Personenkreis um den Aspekt einer dialogischen Begleitung zu erweitern. Konkret 

bedeutet dies für Fachpersonen, sensible Wahrnehmungsfähigkeiten dafür zu entwickeln, 

welche Entwicklungs-, Entscheidungs- und Handlungsbedürfnisse die Personen mit 

intellektueller Beeinträchtigung äußern und diese in einer dialogischen, das heißt 

beziehungsstiftenden Weise zu begleiten. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 

als begleitende, verlässliche Bezugsperson zur Verfügung zu stehen ist ein wesentlicher 

Aspekt. Die Assistenz bei dieser Personengruppe auf das Konzept persönlicher Assistenz 

(Arbeitgebermodell) zu reduzieren, würde die Gefahr einer Orientierungslosigkeit und 

Überforderung bergen (vgl. OSBAHR 2000, 141 ff.).  

Konkret bedeutet Assistenz im Interesse der Betroffenen eine nutzerorientierte Begleitung 

und Unterstützung in den unterschiedlichsten Lebensfeldern wie Körperpflege, Haushalt, 

Mobilität, Kommunikation, Freizeit, Arbeit, Gesundheit. Es geht dabei um eine persönliche 
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Assistenz im Sinne einer sozialen Bezugsperson, eines Gesprächspartners, vielleicht 

auch zur Abwehr von Gefährdungen, einer Artikulationshilfe für persönliche Bedürfnisse, 

um die Mitgestaltung alltäglicher Kommunikation und persönlicher Lebensplanung, einer 

Begleitung bei persönlich wichtigen Aktivitäten, um Dolmetscherfunktionen zwischen 

behinderten Menschen und Gesellschaft und vieles mehr. Nach BRADL bedarf es einer 

solchen persönlichen Assistenz, um mehr Selbstbestimmung und Teilhabe erst zu ermög-

lichen (vgl. BRADL 2005, 187 f.). 

 

5.3.3.2 Offene Hilfen – Mobile Assistenz – Ambulante Dienste  

 

Nach URBAN werden alle nicht-stationären Angebote unter dem Oberbegriff „Offene 

Hilfen“ zusammengefasst. Offene Hilfen können von Menschen mit Behinderungen bzw. 

ihren Angehörigen angenommen werden: Beratung, Freizeit, Therapie, Treffpunkte, 

Selbsthilfegruppen, Frühförderung. Offenheit steht in diesem Zusammenhang für die 

Freiwilligkeit der Annahme des Dienstleistungsangebots neben den unverzichtbaren 

Service-Leistungen, ohne die die gewünschte Lebensweise aufgrund persönlicher Ein-

schränkungen nicht aufrechtzuerhalten wäre (vgl. URBAN 1995, 46 f.).  

Die Begriffe „Offene Hilfen“, „mobile Assistenz“ und „ambulante Dienste“ werden in der 

Fachliteratur zum Teil synonym verwendet und werden deshalb in einem Kapitel 

zusammengefasst. 

 

Nach SACK ist aus heutiger Sicht das spezielle Angebot einer mobilen Assistenz für 

Menschen mit Behinderungen Voraussetzung für die Teilhabe in normalen Lebensvoll-

zügen (vgl. SACK 2005b, 165). Durch die genannten Unterstützungsformen wird ambulant 

unterstütztes Wohnen erst möglich. 

 

Mobile Assistenz geht nach SACK (2006b, 166 ff.) über die Assistenz beim Wohnen 

hinaus und enthält folgende Elemente: 

• Assistenz beim Wohnen: 

Mobile Assistenz ermöglicht dem Einzelnen ein Leben in einer privaten Wohnung. 

Die Hilfe muss so organisiert sein, dass auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der 

Betroffenen im Hinblick auf Art und Ausmaß der Hilfe eingegangen werden kann. 

• Begleitdienste: 

Um die Teilhabe an gesellschaftlichen Angeboten in den Bereichen Kultur, Freizeit 

und Erwachsenenbildung zu gewährleisten, müssen nach SACK individuelle Begleit-

dienste angeboten werden. 
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• Arbeitsassistenz 

• Integrationsbegleitung in Kindergarten und Schule 

• Beratung und Unterstützung der Familien: 

Das klassische Angebot der stundenweisen häuslichen Betreuung (Familien-

entlastende Dienste) ist um weitere Angebotsformen (wie eine wochenweise Kurz-

zeitunterbringung, umfassende Beratung bis hin zu sozialpädagogischer Familien-

hilfe) zu erweitern. 

• Mobile Bildungsangebote 

Als Angebot für Personen, die ihre Kompetenzen zur eigenständigen Lebensge-

staltung erweitern wollen (Lernen mit Realcharakter). 

 

Mobile Assistenz im Rahmen Offener Hilfen zu entwickeln, die sich auf alle Lebens-

bereiche beziehen, ist nach SACK die Aufgabe der Behindertenhilfe in den nächsten 

Jahren (und Jahrzehnten) (vgl. SACK 2006b, 174). 

 

Nach ROHRMANN und SCHÄDLER zielt der Ansatz personenzentrierter Hilfen17 darauf, „die 

Chancen einer selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung als 

Mitbürger einer Gemeinde zu erhöhen. Sie sollen durch den Erwerb von Kompetenzen 

oder durch Assistenz dazu in die Lage versetzt werden, eigene Ziele in ihrem Lebenslauf 

zu realisieren.“ (ROHRMANN / SCHÄDLER 2006, 234 f.). Daher ist dieser Ansatz kein 

Ergänzungs-, sondern ein Gegenkonzept zu Hilfen in stationären Einrichtungen: „Es geht 

nicht mehr darum, für Menschen mit Behinderungen Schon- und Schutzräume zu 

schaffen, die sie vor den Anforderungen des Lebens in der Gesellschaft schützen, indem 

sie sie davon ausschließen, sondern es geht darum, Chancen der Teilhabe zu eröffnen. 

Dieses kann […] nur durch eine auf Inklusion, Gleichstellung und Teilhabe abzielende 

Unterstützung von Menschen mit Behinderung in ihrem individuellen Lebensumfeld 

realisiert werden.“ (ROHRMANN / SCHÄDLER 2006, 235) 

 

Die in einigen Städten Deutschlands realisierte ambulanten Dienste und beispielsweise 

die Behindertenpolitik in Schweden zeigen, dass es grundsätzlich keine pflegerische oder 

pädagogische Hilfe, Unterstützung oder Assistenz gibt, die aus fachlichen Gründen die 

Unterbringung in einer stationären Einrichtung erforderlich macht. Auch Personen, die für 

anstaltsbedürftig gehalten wurden, können durchaus in einer selbst gewählten Wohnform 

leben, wenn geeignete Rahmenbedingungen vor Ort vorhanden sind (vgl. ROHRMANN 

2005, 205 f.). 

                                                
17  Ein von ROHRMANN und SCHÄDLER synonym verwendeter Begriff für ambulante bzw. offene Hilfen. 
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5.3.3.3 Assistenz-Modell auf der Grundlage der Empowerment-Philosophie 

 

Georg THEUNISSEN (2007, 72 f.) hat ein Assistenz-Modell entwickelt, das auf der 

Empowerment-Philosophie aufbaut und sich auf die konkrete Arbeit mit Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung bezieht. Dieses Modell unterscheidet acht Formen 

assistierender Hilfen: 

1. Die dialogische Assistenz:  

Diese Assistenz-Form versucht, den Grundbedürfnissen nach sozialer Kommuni-

kation, Zuwendung, Anerkennung, emotionalem Halt oder Mitmenschlichkeit 

Rechnung zu tragen. Vor allem Menschen mit schweren intellektuellen Beeinträchti-

gungen brauchen die personale Begegnung, damit ihre kommunikativen Äuße-

rungen, Wünsche und Bedürfnisse erschlossen werden können. 

2. Die lebenspraktische Assistenz: 

Diese wird vor allem von Menschen mit Körper- oder Sinnesbehinderungen einge-

fordert. 

3. Die advokatorische (stellvertretende) Assistenz: 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung haben oft Schwierigkeiten, ihre 

Situation zu überschauen oder Normen, die an sie herangetragen werden, kritisch 

zu reflektieren. Hier gilt es, eine advokatorische Assistenz anzubieten. Ihre Aufgabe 

liegt darin, eine Fürsprecherfunktion zu übernehmen und eine individuelle Über-

setzungs- und Mitteilungshilfe zu leisten, dabei aber die Vorstellungen, Entschei-

dungen und Lebensstil-Entwürfe der Betroffenen zu respektieren. 

4. Die sozialintegrierende Assistenz: 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung soll durch eine sozialintegrierende 

Assistenz die Möglichkeit eröffnet werden, sich als Teil einer Gruppe zu erleben. Die 

Vermittlung sozialer Regeln und Normen, Lernangebote zur (Weiter-)Entwicklung 

sozialer und kommunikativer Kompetenzen sowie Hilfestellungen zur gesellschaft-

lichen Teilhabe sind dabei von Bedeutung. 

5. Die konsultative Assistenz: 

Diese Assistenzform zeichnet sich durch ein gemeinsames Beraten oder Durch-

dringen von Lebensfragen aus, mit dem Ziel, dass der Betroffene möglichst selbst 

zu Lösungen gelangt. 

6. Die facilitatorische Assistenz:  

Die facilitatorische Assistenz soll durch eine Vielfalt lebensbedeutsamer (Wahl-) 

Angeboten bzw. durch stimulierende (Lern-)Situationen (offene Curricula) zu einem 

individuellen Lern- und Entwicklungsprozess beitragen. 
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7. Die lernzielorientierte Assistenz: 

Die Bedeutung einer lernzielorientierten Assistenz ergibt sich aus Situationen, in 

denen am besten mit didaktisch-strukturierten Hilfen gelernt werden kann. Voraus-

setzung dafür ist, dass der Betroffene ein Lernbedürfnis hat und das didaktische 

Konzept mit ihm gemeinsam geplant wird. 

8. Die intervenierende Assistenz: 

Die intervenierende Assistenz kommt bei kritischen Situationen, wie zum Beispiel 

bei sozialen Konflikten, psychosozialen Krisen, Verhaltensauffälligkeiten oder 

psychischen Störungen zum Einsatz. Darunter wird eine „vermittelnde“ Unter-

stützungsform verstanden, die über ein bloßes „Eingreifen“ hinausgeht. Im Alltag 

gibt es immer wieder Situationen einer Gesundheits-, Selbst- oder Fremdgefähr-

dung, die ein Intervenieren notwendig machen. Mit der Formulierung „intervenie-

rende Assistenz“ wird zum Ausdruck gebracht, dass auch in kritischen Situationen 

das Autonomiebedürfnis des Betroffenen grundsätzlich zu respektieren ist. 

Das Assistenz-Modell lässt erkennen, dass es einer pädagogischen Grundhaltung 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung gegenüber bedarf, wie es die Basisethik 

des Empowerment-Konzepts (siehe Kapitel 2.5) nahelegt. Die Assistentenrolle bei 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung geht somit weit über die eines praktischen 

Helfers hinaus (vgl. THEUNISSEN 2007, 74). Das beschriebene Assistenz-Modell unter-

scheidet sich zugleich von herkömmlichen Helfermodellen in der Heilpädagogik, „denen 

zwar mitunter ein beziehungsstiftendes Anliegen zugrunde liegt, die gleichzeitig aber 

immer von einem Paternalismus durchdrungen werden, der betroffenen Personen Wege 

zu mehr Autonomie, Handlungskompetenz und Partizipation mit Hinweis- und Stopp-

schildern verstellt.“ (THEUNISSEN 2007, 74 f.) 

Um diesen Ansatz fruchtbar werden zu lassen, dürfen die einzelnen Assistenzformen 

nicht isoliert angewendet werden, sondern müssen im Rahmen der Handlungsebenen des 

Empowerment-Konzepts eruiert und miteinander verknüpft werden. Einzelne Assistenz-

formen müssen von der betroffenen Person aus (subjektzentriert), mit ihr gemeinsam 

(kooperativ) und auch für ihn (antizipatorisch) individuell erschlossen werden (vgl. 

THEUNISSEN 2007, 75). 

 

5.3.3.4 Individuelle Hilfeplanung 

 

Individuelle Hilfeplanung „soll dazu beitragen, die Hilfen personenzentriert zu gestalten, 

um so gleichzeitige die Selbstbestimmungsmöglichkeiten zu verbessern und die Effekti-

vität der Hilfen zu erhöhen.“ (ROHRMANN / SCHÄDLER 2006, 230) Die Hilfeleistung soll 

passgenauer werden, daher wird individuelle Hilfeplanung vorwiegend im Rahmen 
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ambulanter Hilfen erfolgen. Der Hilfebedarf eines Menschen mit Behinderung soll über 

entsprechende Verfahren ermittelt werden (vgl. ROHRMANN / SCHÄDLER 2006, 230 f.).  

Da Personen mit intellektueller Beeinträchtigung oft Schwierigkeiten haben, ihre Lebens-

vorstellungen und Träume zu artikulieren, ist es von Vorteil, wenn Personen, die den 

Menschen mit Behinderung gut kennen, in den Planungsprozess einbezogen werden, z.B. 

in Form eines „Unterstützerkreises“ (circle of friends) (vgl. ROHRMANN / SCHÄDLER 2006, 

244). 

Bei der individuellen Hilfeplanung bietet es sich nach ROHRMANN und SCHÄDLER an, 

Ansätze des „Case Management“ („Unterstützungsmanagement“) zugrunde zu legen (z.B. 

WENDT 1997, zit. nach ROHRMANN / SCHÄDLER 2006, 236). Dabei wird die Erbringung 

sozialer Hilfen als zirkulärer Prozess begriffen.  

Im Rahmen des Projekts „Netzwerke Offener Hilfen (NetOH)“ wurde ein Konzept für 

Individuelle Hilfeplanung entwickelt (vgl. ROHRMANN u.a. 2001, zit. nach ROHRMANN / 

SCHÄDLER 2006, 237). Der Begriff der Individuellen Hilfeplanung wird hier auf den 

Gesamtprozess der Hilfeleistung bezogen und gliedert sich in folgende Bestandteile: 

 

          

Abb. 2: Bestandteile und Ablauf der Individuellen Hilfeplanung (ROHRMANN / SCHÄDLER 2006, 239) 

 

Individuelle Hilfeplanung wird als prozesshafte Aufgabe gesehen. Hilfebedarfe von 

Betroffenen verändern sich meist mit der Zeit und daher sind passende Arrangements der 

Hilfeangebote immer wieder neu zu gestalten: 

„Der erste Schritt liegt in der unabhängigen Ermittlung des Hilfebedarfs in einem Assess-

ment-Prozess zusammen mit der behinderten Person. Im Anschluss daran folgt die 



88 

Beantragung der Kostenübernahme bei den zuständigen Sozialleistungsträgern. Dort 

erfolgt die administrative Bearbeitung des Antrags, d.h. die Erstellung des Gesamtplans 

und der Erlass eines Bescheides. Nach einer vorgenommenen Bewilligung der Anträge 

erfolgt die Auswahl der Anbieter durch die Nutzer sowie die Vereinbarung von Zielen und 

Dienstleistungen, d.h. die Umsetzungsplanung gemeinsam mit dem ausgewählten Dienst. 

Um zu gewährleisten, dass die vereinbarten Leistungen vereinbarungsgemäß erbracht 

und möglichst weitgehend zu den angestrebten Wirkungen führen, ist im Verlauf des 

Hilfeprozesses eine regelmäßige Überprüfung der Ergebnisse erforderlich (Evaluation), 

die wiederum zu einer Veränderung von Zielen und Maßnahmen führen kann. Die 

behinderten Menschen als Antragsteller und Nutzer von sozialen Hilfen und Dienst-

leistungen werden im Prozess der Hilfeplanung durch eine/n unabhängigen Case-

Manager/in unterstützt, dessen/deren organisatorische Verortung18 in verschiedener Form 

verwirklicht sein kann.“ (ROHRMANN / SCHÄDLER 2006, 239 f.) 

Im Sinne eines personenzentrierten Ansatzes geht es nicht darum, eine bestimmte 

Wohnform dauerhaft festzulegen, sondern möglichst flexibel auf individuelle Vorstellungen 

einzugehen und sie mit einem entsprechenden Angebot zu verbinden (vgl. ROHRMANN / 

SCHÄDLER 2006, 245). 

 

5.3.3.5 Die Rolle der Unterstützer / Assistenten 

 

Wie man einem Menschen begegnet ist abhängig davon, welches Bild man von ihm hat, 

was man von ihm erwartet, wie er sich präsentiert und welche gedanklichen Verknüpfun-

gen aufgrund von Vorerfahrungen durch die Begegnung ausgelöst werden (vgl. HÄHNER 

2006a, 121). Selbstbestimmung als Leitziel erfordert nicht nur ein Überdenken der 

Menschenbilder und der damit zusammenhängenden Haltungen und Einstellungen 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung gegenüber, sondern auch eine Neuorientie-

rung in der Methode (vgl. HÄHNER 2006a, 132). 

Professionelle Helfer reagieren häufig immer noch mit dem Impuls, Defizite von 

Menschen mit Behinderungen mit Hilfe von Förder- oder Trainingsprogrammen ausglei-

chen zu müssen. Wer eine Person mit intellektueller Beeinträchtigung begleiten will, muss 

diese Defizit-Haltung ablegen. Denn Defizite sind zu einer Person zugehörig, und wer 

diese nicht akzeptiert, lehnt nach WALTHER zugleich Teile der Person ab. Dies kann für 

das Selbstbild der betreffenden Person nicht förderlich sein. Bemüht man sich hingegen 

um die Bereitstellung von Dienstleistungen, die den Hilfebedarf abdecken, kann die 

Person mit ihren Defiziten gut leben und sie in ihr Selbstbild integrieren. Das bedeutet 

                                                
18  Prinzipiell werden eine trägernahe und eine verwaltungsnahe Verortung unterschieden (vgl. ROHRMANN  

et al. 2001, zit. nach ROHRMANN / SCHÄDLER 2006, 240)  
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jedoch nicht, dass auf Förderung gänzlich verzichtet werden soll. Programme und 

Trainings machen jedoch nur dann Sinn, wenn der Lernende dies selbst will und seine 

Ziele selbst festlegen kann. Dazu müssen die Dienstleistungen erweitert werden, nicht die 

Menschen mit Behinderungen an das bestehende Dienstleistungssystem durch Erziehung 

und Förderung angepasst werden (vgl. WALTHER 2006, 75). „Die Frage ist nicht mehr: 

»Wie müssen wir behinderte Menschen fördern, damit sie in unserer nichtbehinderten 

Gesellschaft so ähnlich wie wir Nichtbehinderten leben können?« sondern: »Wie können 

wir unsere Dienstleistungen ausbauen, damit auch behinderte Menschen – so, wie sie 

sind – damit ihr Leben leben können?«“ (WALTHER 2006, ebd.) 

Im Sinne von Empowerment gilt der Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung als 

„Experte seiner selbst“. Wenn der Mensch mit Behinderung als Experte angesehen wird, 

muss der professionelle Helfer aus seiner (bisherigen) Rolle heraustreten. Stattdessen ist 

die Rolle des Begleiters bzw. des Unterstützers anzustreben: Die Entwicklungsrichtung, 

die Dynamik, die Schnelligkeit, der Rhythmus wird vom Menschen mit einer intellektuellen 

Beeinträchtigung bestimmt. Der Begleiter stützt behutsam, ohne zu dominieren, hält seine 

eigenen Vorstellungen und Werte zurück und gibt nur dann einen Rat, wenn er danach 

gefragt wird (es sei denn, in der Vereinbarung über die Art der zu erbringenden Dienst-

leistung ist etwas anderes vorgesehen) (vgl. HÄHNER 2006a, 130). Wer eine unter-

stützende Grundhaltung im Sinne von Empowerment einnimmt, verlässt als professio-

neller Helfer seine gesicherte Position, er wird angreifbar bzw. muss sich Angriffen 

aussetzen (vgl. HÄHNER 2006a, 131). 

Es handelt sich um eine dialogische Begleitung, d.h. es geht nicht darum, jemanden zu 

belehren und ihm seine Meinung aufzuzwingen. Einen Dialog zeichnet aus, dass man 

offen ist, seine Einstellungen verdeutlicht, sich voneinander abgrenzt oder einen Konsens 

sucht. Ein Dialog ist nicht unbedingt an Sprache gebunden, sondern kann auch über 

Mimik, Gestik, ein gemaltes Bild oder verschiedene Bräuche erfolgen. Begleitung meint 

auch nicht die Umkehrung von Machtstrukturen. In der dialogischen Begleitung bemüht 

man sich darum, zu erfahren, was der Mensch mit Behinderung will, was er denkt, was er 

fühlt und erforscht, welche Dienstleistung dazu notwendig ist. Dies erweist sich – je nach 

Art der Behinderung – als fortlaufender Prozess. Manchmal müssen Wahlmöglichkeiten 

geschaffen werden, d.h. Erfahrungen wie Tanzen, Schwimmen, Kino, etc. erst gemacht 

werden, bevor gewählt werden kann. Denn nur über das Bekanntwerden von unterschied-

lichen Eindrücken entstehen Wahlmöglichkeiten. Begleiten heißt deshalb, Optionen zu 

erweitern und zwar läuft dies bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung fast aus-

schließlich über das gemeinsame Tun, immer mit der Option, sich auch gegen diese 

Angebote entscheiden zu dürfen. Dem Begleiter muss dabei bewusst sein, dass diese 

Strukturierung des Umfelds von seinen Interpretationen, was die betroffene Person 
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wünschen könnte, abhängt und daher innerhalb gewisser Grenzen verläuft. Wahlmöglich-

keiten zu schaffen ist aber nur ein Teil der Tätigkeiten eines Begleiters (vgl. HÄHNER 

2006a, 132 ff.).  

Der Begleiter unterzieht sich auch einem Prozess des Bewusstwerdens. Die Beziehung 

zwischen der Person mit intellektueller Beeinträchtigung und seinem Begleiter ist nicht nur 

durch das Hier und Jetzt geprägt, sondern wird auch durch alle bisher gemachten Erfah-

rungen, alle Ängste, Enttäuschungen, Wünsche und Hoffnungen beeinflusst. Sich mit der 

Vergangenheit der betreffenden Person auseinanderzusetzen, hilft beim Verstehen. 

Verstehen bedeutet, Signale zu entschlüsseln, um dann einen gemeinsamen Weg der 

Veränderung vorzubereiten. Verstehen ist somit die Grundlage für Veränderungen, die 

Grundlage dialogischer Begleitung (vgl. HÄHNER 2006a, 134 ff.). Begleiten erfordert 

Offenheit und Ehrlichkeit – auf beiden Seiten. Somit hat auch die Person mit Behinderung 

ein Recht darauf zu erfahren, was sein Begleiter denkt, wie er eine Situation bewertet (vgl. 

HÄHNER 2006a, 138).  

Das Wesentliche beim Begleiten ist, nicht zu dominieren, das erfordert vom Begleiter 

Toleranz und Distanz. Konkret verlangt dies vom Begleiter, andere Ansichten zu akzeptie-

ren, andere Lebensentwürfe nicht zu bewerten, zulassen zu können, dass eine Person 

anders denkt und handelt. Begleiten erfordert auch Distanz, sowohl zur Person mit Behin-

derung als auch zu sich selbst. Dies verhindert Manipulation und Eingriffe und schützt 

davor, sich für die Person und was sie tut verantwortlich zu fühlen oder etwas zu tun, was 

nicht verlangt oder erwartet wird. Die Distanz zu sich selbst ermöglicht einen kritischen 

Blick auf sein Verhalten. Supervision hilft dabei, seinen Gefühlen und Verhaltensweisen 

nachzuspüren, die die Toleranz oder Distanz bedrohen (vgl. HÄHNER 2006a, 139). 

Auch die Zeit spielt beim Begleiten eine wesentliche Rolle: Begleiten braucht Zeit und die 

Möglichkeit bzw. Fähigkeit, auch einmal Zeit zu „vergeuden“. Auch der Dialog selbst 

braucht Zeit, denn er ist zunächst ziellos und erfüllt oft den Zweck in sich selbst (vgl. 

HÄHNER 2006a, ebd.). 

Die Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, ob solch ein Konzept der Begleitung auch 

für Menschen, die psychisch krank sind, aggressive oder selbstverletzende Verhaltens-

weisen zeigen, geeignet ist. Oft sieht man sich als Begleiter Situationen gegenüber, die 

mit den üblichen Formen des Begleitens nicht zu bewältigen scheinen. Hier kommt es 

darauf an, gemeinsame Lösungsmöglichkeiten zu suchen, Vereinbarungen zu treffen, 

Verträge auszuhandeln, Alternativen im Rollenspiel erfahrbar zu machen. Dies wird von 

der Person mit Behinderung und von der Kompetenz des Begleiters abhängen (vgl. 

HÄHNER 2006a, 140 f.). 

Die Grundhaltung des Begleiters muss darin bestehen, ein absolutes Vertrauen in die 

Fähigkeiten der Person mit Behinderung zu haben. Denn Menschen werden eher neue 
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Schritte und Wege gehen, wenn ihnen gesagt wird: „Du kannst es!“. Emanzipierende 

Hilfen zielen darauf ab, Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung dabei zu unter-

stützen, ihren eigenen Lebensstil zu entwickeln, auch wenn dieser Lebensstil den eigenen 

Vorstellungen überhaupt nicht entspricht (vgl. SACK 2006, 203 f.). 

 Bei der Begleitung von Menschen mit Behinderungen muss auch bedacht werden, dass 

Menschen, die lange Zeit in Verhältnissen gelebt haben, in denen immer Andere die 

Verantwortung für sie übernommen haben, nicht von heute auf morgen selbst die Verant-

wortung übernehmen können. Manche wollen angesichts der gewohnten „Rundum-

Versorgung“ die Verantwortung für sich gar nicht mehr übernehmen und Selbstver-

antwortung und Selbstbestimmung können so zur Last werden. 

Zwar sollen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung selbst für sich die Verantwor-

tung übernehmen dürfen, manchmal muss diese jedoch eingeschränkt werden. Dies 

betrifft beispielsweise „Situationen der Nothilfe19 (Gefahr abwenden), der Notwehr (eigene 

Grenzziehungen des Begleiters; nicht physisch gemeint, wie das Wort nahelegen könnte) 

und der Vertretung der Interessen anderer (z.B. der Einrichtung, anderer Mitbewohner in 

einem Heim usw.). Wie schnell diese zum Tragen kommen (müssen), wird nicht pauschal 

zu beantworten sein. Daran braucht jedoch das Gesamtkonzept Selbstbestimmung als 

Maßgabe für Begleitung nicht zu scheitern. Derartigen Konfliktfällen sind ja auch 

Menschen, die mit anderen nicht in einer Beziehung der Begleitung stehen, tagtäglich 

ausgesetzt. Auch dort gibt es Situationen der Nothilfe, der Notwehr und der sozialen 

Grenzen.“ (WALTHER 2006 87 f.).  

 

Die Frage, die sich hier stellt, ist, welche Kompetenzen ein Assistent bzw. Begleiter in 

diesem Praxisfeld braucht. Zunächst wird ein Begleiter bei seinem Alltagshandeln keine 

„Sicherheit“ empfinden können. Er muss sich flexibel auf die Herausforderung jeder neuen 

Situation einlassen können. Er muss über genügend Souveränität verfügen, sich auf neue 

Situationen einstellen zu können, ohne zu wissen, wie eine gute Lösung für einen sich 

abzeichnenden Konflikt aussieht. Klassisches pädagogisches Wissen und Erfahrungen 

auf diesem Gebiet helfen ihm nur begrenzt. Bei Konflikten mit Nachbarn beispielsweise ist 

er Mittler zwischen zwei Personen, bei Gesprächen oder Verhandlungen mit Personen 

aus der Gesellschaft hat er eine Dolmetscherfunktion (Zuhören, Interpretieren, Ent-

schlüsseln nonverbaler Willensäußerungen) (vgl. NIEHOFF / SCHABLON 2005, 84 f. u. 

NIEHOFF 2006, 53). 

 

Wesentliche Aufgaben der professionellen Unterstützer sind nach SEIFERT (2006a): 

                                                
19  Die Einführung der Begriffe Nothilfe und Notwehr als „Gegenspieler“ von Selbstbestimmung geht auf die 

antipädagogische Theorie zurück (vgl. von BRAUNMÜHL 1975, zit. nach WALTHER 2006, 87). 
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• Individuelle Ressourcen stärken 

Hiermit wird der Empowerment-Ansatz, der in Kapitel 2.5 dargestellt wurde, ange-

sprochen. Dieser bietet eine geeignete Grundlage zur Vermeidung bzw. Reduzie-

rung von Abhängigkeit und Fremdbestimmung. In diesem Kontext entsteht Raum für 

die eigene Entwicklung, es werden Gelegenheiten geschaffen, individuelle Bedürf-

nisse zu erkennen und die eigenen Kräfte, Fähigkeiten und Ressourcen zu 

entdecken, das Leben selbst zu gestalten und sich für die eigenen Rechte und 

Interessen einzusetzen. Ziel ist die größtmögliche Kontrolle über das eigene Leben 

und eine uneingeschränkte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Eine geeignete 

Methode zur Ermittlung der persönlichen Wünsche und Ziele stellt die „persönliche 

Zukunftskonferenz“ (BOBAN/HINZ 1999) dar (vgl. SEIFERT 2006a, 101). Seine 

besondere Kraft entfaltet die persönliche Zukunftsplanung durch einen „Unter-

stützerkreis“, der aus Personen besteht, auf die die betreffende Person baut und auf 

die sie vertraut. Dabei gilt es einen Blick für die Talente und Fähigkeiten von 

Personen und für ihre Chancen und Möglichkeiten zu entwickeln (vgl. BOBAN 2003, 

290). 

• Soziale Netzwerke knüpfen 

Soziale Beziehungen und Netzwerke sind hilfreich in belastend erlebten Alltags-

situationen und haben zudem eine belastungsvermeidende Schutzfunktion (vgl. 

BULLINGER / NOVAK 1998, zit. nach SEIFERT 2006a, 102). Das Fehlen tragfähiger 

Beziehungen steigert umgekehrt das Risiko für Krisen und Krankheiten.  

Beim Großteil der Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ist das soziale 

Netzwerk hinsichtlich Umfang und Intensität deutlich geringer als bei Menschen 

ohne Behinderungen. Vor allem bei Menschen mit schweren Behinderungen 

dominieren Beziehungen zu professionell Tätigen und Angehörigen. Persönliche 

Freundschaften sind eher selten und die Beziehung zu Nachbarn ist sich meist 

oberflächlich. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung bei der Stärkung und 

Erweiterung des sozialen Netzwerkes zu helfen, kann somit einen Beitrag zu mehr 

Lebensqualität leisten. Netzwerkarbeit trägt als externe Ressource zur Befriedigung 

individueller Bedürfnisse bei, fördert die soziale Integration und weckt die Bereit-

schaft für bürgerschaftliches Engagement, welches eine notwendige Voraussetzung 

für Community Care darstellt. Freiwillig Engagierte tragen wesentlich zur Inklusion 

von Menschen mit Behinderungen bei und ergänzen die Arbeit von Professionellen 

zur Stärkung der Teilhabe am Leben in der Gemeinde (vgl. SEIFERT 2006a, 102 f.). 
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• Nachbarschaftliches Zusammenleben unterstützen 

Bewohner von stationären Einrichtungen sind nur punktuell ins Gemeinwesen 

eingebunden und werden im Umfeld nicht als Nachbarn im üblichen Sinn wahr-

genommen. Aber auch ambulant unterstütztes Wohnen in einer Wohnung ist nicht 

per se inklusionsfördernd. Viele haben keinen oder nur wenig Kontakt zu den Nach-

barn. Das Fehlen von intensiven nachbarschaftlichen Kontakten kennzeichnet nicht 

nur den Alltag von Menschen mit Behinderungen, sondern ist zumindest im städti-

schen Raum nicht ungewöhnlich. Dennoch können Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung, die mit ambulanter Unterstützung in der eigenen Wohnung leben, 

mangelnde Kontakte im Umfeld weniger kompensieren wie Menschen ohne 

Behinderungen. Um eine Vereinsamung zu verhindern, werden unterschiedliche 

Konzepte entwickelt, die ein Zusammentreffen zwischen Menschen mit und ohne 

Behinderung ermöglichen (z.B. regionale Treffpunkte, Hausgemeinschaften,…) und 

die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sichern (vgl. SEIFERT 2006a, 103 f.). 

• Ressourcen im Umfeld erschließen 

Neben der individuellen Unterstützung durch persönliche Netzwerke sind weitere 

Ressourcen im Umfeld zu erschließen, die Menschen mit intellektueller Beeinträch-

tigung die Teilhabe am Leben in der Gemeinde ermöglichen, z.B. Freizeit- und 

Bildungsangebote, Vereine, Initiativen, öffentliche Institutionen und allgemeine 

Dienstleistungen. Hier sind Aktivitäten möglich, die die Gemeinsamkeit zwischen 

Menschen mit und ohne Behinderung unterstreichen, z.B. als Mitglied in einem 

Verein oder als Kunde im Supermarkt. Im direkten Kontakt werden die Beteiligten 

für die Belange behinderter Menschen sensibilisiert und entwickeln Bereitschaft, sie 

zu integrieren. Wenn sie wenig Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Behinde-

rung haben, ist auch hier fachliche Beratung und Unterstützung hilfreich. Die 

Einbindung in das Gemeinwesen, die Teilnahmemöglichkeit an Angeboten der 

Geselligkeit, der Freizeitgestaltung und des sozialen Kulturlebens ist neben dem 

Aufbau von Freundes- und Unterstützerkreisen und der Aktivierung von Nachbar-

schaftskontakten unverzichtbar, um Vereinsamungstendenzen entgegenzuwirken. 

Nach SEIFERT sind Assistenzdienste den bereits bestehenden sozialen Ressourcen 

(Eltern, Freunde, Nachbarn, Kollegen etc.) immer nachgeordnet (vgl. SEIFERT 

2006a, 104). 
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5.4 Projektanalyse 

 

Im Folgenden wird das Handlungsforschungsprojekt „Assistenzagentur zur Unterstützung 

ambulanter, selbstbestimmter und gemeindeintegrierter Wohnformen für Menschen mit 

Behinderungen (Arbeitstitel)“, das sich innerhalb der dargestellten Konzepte verortet, 

analysiert.  

 

 

5.4.1 Darstellung des empirischen Datenmaterials 

 

Zunächst soll im folgenden Abschnitt das Material beschrieben werden, das für die 

Projektanalyse herangezogen wurde: 

 

1. Dokumentation über die Diskussion 

Die Gruppendiskussion ist eine Methode, die im Vergleich zu anderen qualitativen 

Erhebungstechniken (wie dem Interview oder der Beobachtung) in der Praxis zwar relativ 

häufig angewandt wird, aber methodisch-theoretisch nur zaghaft ausgearbeitet wurde. Als 

möglicher Grund dafür wird die Heterogenität zwischen kommerzieller und wissenschaft-

licher Anwendung genannt.  

Die Gruppendiskussion ist verwandt mit der Methode des Interviews, da sie als Kritik an 

der standardisierten Einzelbefragung entwickelt wurde und kann daher als eine spezifi-

sche Form eines Gruppeninterviews bezeichnet werden (vgl. LAMNEK 2005, 408). 

Die Projektanalyse erfolgte vorwiegend anhand der Protokolle, die von den einzelnen 

Sitzungen erstellt wurden und die den Diskussionsverlauf dokumentieren.  

Die Sitzungsprotokolle wurden anonymisiert, da es sich um Prozesse handelt, die nicht für 

eine Veröffentlichung vorgesehen sind. Die agierenden Personen sollen nicht nachvoll-

ziehbar sein. 

 

2. Konzepte, die im Projektverlauf entworfen wurden 

Ausgangspunkt war der Projektentwurf der Elterninitiative, mit dem das Wohnprojekt 

initiiert wurde. Dieser Entwurf wird im folgenden Kapitel dargestellt. 

Des Weiteren wurde aus dem Diskussionsstand der ersten drei Sitzungen der Konzept-

entwurf „Erste Überlegungen für ein Modellvorhaben zur Entwicklung und Etablierung 

‚gemeinwesenorientierter integrativer Wohnformen‘ in Wien“ von Mitarbeiter A erstellt. 

Dieses Paper diente dazu, einer Vertreterin des Fonds Soziales Wien, die an der 4. 

Sitzung am 24.05.2007 teilnahm, unser Modellvorhaben vorzustellen. 



95 

Im September 2007 wurde von Mitarbeiter A das von der Universität Wien favorisierte 

Modell einer Assistenzagentur als Konzeptentwurf der Projektentwicklungsgruppe 

"Assistenzagentur zur Unterstützung ambulanter, selbstbestimmter und gemeinde-

integrierter Wohnformen für Menschen mit Behinderungen (Arbeitstitel)“ erarbeitet. Insbe-

sondere die beiden Konzepte, die im Projektverlauf entstanden sind, spielten für die 

Projektanalyse eine wichtige Rolle. 

 

3. Eigene Beobachtung des Prozesses 

Auch die eigene Beobachtung der Prozesse im Projektverlauf ist in die Projektanalyse 

eingeflossen. 

Bei der Beobachtung handelt es sich um eine Methode, die ihren Ursprung in der ethno-

grafischen Forschung hat. Die teilnehmende Beobachtung wurde als wichtiger Zugang zur 

sozialwissenschaftlichen Beschreibung von Wirklichkeit verstanden (vgl. LÜDERS 2005, 

385). 

Die (teilnehmende) Beobachtung ist eine grundlegende sozialwissenschaftliche Methode, 

die in ihrer Anwendung mit anderen Methoden (etwa der Befragung und Inhaltsanalyse) 

verschränkt ist (vgl. LAMNEK 2005, 552). Jedoch ist die Beobachtung keine universale 

Forschungstechnik, mit der sich beliebige soziale Zusammenhänge untersuchen lassen. 

Beschränkungen ergeben sich einerseits durch den Objektbereich bzw. durch die im 

Objektbereich auftretenden Verhaltensweisen und andererseits durch die praktische 

Durchführbarkeit. Gegenstand und Methode der Beobachtung sind limitiert, da nur 

Ausschnitte aus der sozialen Wirklichkeit erfasst werden können. Dennoch ist die 

Beobachtung eine basale und abgesicherte Methode, den Gegenstand der Sozialwissen-

schaften (soziales Handeln) methodisch kontrolliert zu erfassen (vgl. LAMNEK 2005, 555 

f.). Es werden unterschiedliche Beobachtungsformen wie zum Beispiel strukturiert, 

unstrukturiert, offen, verdeckt, teilnehmend, nicht teilnehmend etc. unterschieden (vgl. 

LAMNEK 2005, 556 ff.). Die teilnehmende Beobachtung als qualitative Methode ist 

unstrukturiert, weil vorab kein Beobachtungsschema entwickelt wird, sie erfolgt in Face-to-

Face-Interaktionen im sozialen Feld, sie ist offen und flexibel, weil sich erst in der 

Beobachtung die Gegenstände und Perspektiven der Beobachtung entwickeln, sie ist 

natürlich und authentisch, weil in der natürlichen Lebenswelt beobachtet wird (keine 

Laborsituation) und sie hat Kommunikation zum Gegenstand (vgl. LAMNEK 2005, 575). 

 

4. Interview-Transkripte 

Zwischen erster und zweiter Sitzung wurde der Sohn jener Mutter, die das Projekt initiiert 

hat, interviewt, um seine Vorstellungen darüber, wie er wohnen möchte, in die Projekt-

entwicklung einfließen zu lassen. Die Interviews wurden mit einem Aufnahmegerät aufge-
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zeichnet und anschließend transkribiert. Transkripte sind nötig, um eine Gesprächs-

situation für wissenschaftliche Analysen dauerhaft auf dem Papier verfügbar zu machen. 

Ziel der Herstellung eines Transkripts ist es, Gesprochenes – häufig auch dessen laut-

liche Gestaltung (z.B. Tonhöhe, Lautstärke) oder nichtsprachliches Verhalten (z.B. 

Lachen, Räuspern, aber auch Gesten oder Blickverhalten) – möglichst genau auf Papier 

festzuhalten, um die Besonderheiten eines einmaligen Gesprächs sichtbar zu machen 

(vgl. KOWAL / O’CONNELL 2005, 438).  

Eine Zusammenfassung der Interviews wurde bei der zweiten Sitzung präsentiert und hat 

Eingang in das Protokoll gefunden. 

 

Die Einteilung des Projekts in die einzelnen Phasen ist Ergebnis der Auseinandersetzung 

mit dem oben beschriebenen Material. Bevor auf die einzelnen Phasen des Projekts 

eingegangen wird, wird jenes Konzept dargestellt und diskutiert, mit dem eine Mutter 

eines Sohnes mit Down-Syndrom an Prof. A der Universität Wien herangetreten ist und 

somit das Wohnprojekt initiiert hat. 

 

 

5.4.2 Ausgangspunkt: Projektentwurf der Elterninitiative 

 

Das Konzept der Elterninitiative sieht eine integrative Wohngemeinschaft für vier Männer 

und vier Frauen mit unterschiedlichen Einschränkungen ihrer Handlungskompetenzen 

vor, mit dem Ziel, möglichst weitgehende Selbstkompetenz in ihrer Lebensführung zu 

entwickeln. 

 

Für die Assistenz sind vier Studierende aus einschlägigen Studienrichtungen (z.B. Heil-

pädagogik, Psychologie, Sozialpädagogik) vorgesehen, die im Diplomandenstadium sein 

müssen.  

Weiters ist geplant, dass die Studierenden ihre Erfahrungen in dem Forschungsprojekt 

der Universität reflektieren, welches die Qualitätsevaluation betreibt. Die Studierenden 

verpflichten sich, ein Jahr in diesem Projekt zu arbeiten.  

Die Studierenden sollen unentgeltlich wohnen und sich ihre Arbeit als Praktikum anrech-

nen lassen bzw. über die Thematik ihre Diplomarbeit verfassen können.  

Das Wohnprojekt ist zugleich universitäres Forschungsfeld, speziell in Hinblick auf 

Qualitätsmanagement (Koordination der unterschiedlichen Arbeitsfelder) bzw. Qualitäts-

entwicklung (Entwicklung der Lebensqualität der Bewohner). 

 

In der Konzeption werden den Beteiligten folgende Aufgabenbereiche zugeordnet: 
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• Aufgabenbereiche der Assistenten: 

Den Assistenten obliegen die Morgenbetreuung, die Abendbetreuung, eine kreative 

Freizeitgestaltung, die Unterstützung einer zunehmend selbstständigen Wahr-

nehmung von Freizeitangeboten in der Wohnumgebung, die Qualitätsentwicklung, 

die Steuerung gruppendynamischer Prozesse der Mitbewohner und die Wochen-

planung. 

• Aufgabenbereiche des Vereins X: 

Der Verein X ist verantwortlich für die Geschäftsführung, Dienstaufsicht und für 

kreative Angebote.  

• Aufgabenbereiche der familiären Bezugspersonen: 

Die familiären Bezugspersonen sollen gleichwertige Partner im Assistenzteam sein. 

Unter ihre Aufgaben fallen (falls erforderlich) die Krankenpflege, Behördenwege, 

Unterstützung in der Freizeitgestaltung.  

• Mediation, Supervision: 

Die Supervision für die Studierenden soll von der Universität Wien geleistet werden. 

Für die Supervision der Bewohner mit Unterstützungsbedarf und deren Angehörige 

wird eine Kooperation mit bestehenden Wohnassistenzorganisationen angedacht. 

• Haushaltsbetreuung: 

Zur Entlastung der Assistenten ist ein Hausmeister(-ehepaar) für die Haushalts-

betreuung bzw. zur Unterstützung im Haushalt vorgesehen. 

 

Der Raumbedarf wird in der Konzeption der Elterninitiative auf knapp 600m2 bemessen: 

30m2 für die acht Bewohner (je ein eigener Wohnbereich mit Wohn/Schlafraum, Toilette, 

Dusche, Garderobe, einem Küchenblock und einem Stauraum). Zu den Wohneinheiten 

gehört eine große Wohnung mit 170m2 für die vier Studierenden, mit einem Gemein-

schaftsraum, einer Küche, einem Gästezimmer und Sanitärräume. Zudem sind ein großer 

Kellerraum innerhalb des Wohnhauses, der die Funktion eines integrativen Moduls hat, 

sowie eine Hausbetreuerwohnung mit ca. 60m2 vorgesehen. 

Zur Finanzierung tragen die Bewohner 200€ von ihrer Dauerleistung bzw. von ihrem 

Gehalt bei. Für den Rest der Wohnkosten (die Räumlichkeiten des unterstützenden 

Personals) ist die Förderung der öffentlichen Hand erforderlich.  

Der Verein X arbeitet nicht gewinnorientiert und erhält somit keine finanziellen Vorteile 

durch das Projekt. 

Der Verein X ist Hauptmieter, die einzelnen Bewohner (mit und ohne Unterstützungs-

bedarf) sind dessen Untermieter und haben eigene Mietverträge. 
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Die Verfasserin dieser Arbeit kommt auf Grundlage der in der Projektgruppe diskutierten 

Überlegungen zu folgender Einschätzung: 

 

Positive Aspekte des Projektentwurfs: 

• Jeder Bewohner der integrativen Wohngemeinschaft (ob mit Unterstützungsbedarf 

oder ohne) ist Mieter seines eigenen Zimmers und entscheidet selbst über dessen 

Möblierung. 

• Selbstbestimmung ist in der integrativen Wohngemeinschaft ein großes Thema. Die 

Personen mit intellektueller Beeinträchtigung entscheiden selbst über die Form der 

Alltagsgestaltung: z.B. mit wem sie ausgeht, welche Hobbies sie ausübt und wann 

sie zu Bett geht. Die Regeln des Zusammenlebens werden mit den nichtbehinderten 

Mitbewohnern gemeinsam vereinbart und es wird gemeinsam über neue Mitbe-

wohner abgestimmt. 

• Die integrative Wohngemeinschaft ermöglicht Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung durch gemeinsame Aktivitäten in der Wohnumgebung, am Leben 

in der Gemeinde teilzuhaben und zum Aufbau eines sozialen Netzes beizutragen. 

Umfeldressourcen werden so weit als möglich einbezogen. 

• Durch die ambulante Betreuung sind die Personen mit intellektueller Beeinträchti-

gung weitgehend unabhängig von institutionellen Strukturen. 

 

Negative Aspekte: 

• Assistenz ist eine Dienstleistung und sollte daher nicht von Studierenden über-

nommen werden. Die Aufgaben der nichtbehinderten Mitbewohner sollten sich 

lediglich auf die Unterstützung im Alltag (wie einkaufen und kochen, etc.) beschrän-

ken. Für pädagogische Assistenz sind professionelle Dienstleister erforderlich, da es 

sonst zu einer Rollendiffusion und einem Burnout der nichtbehinderten Mitbewohner 

kommen kann. Es ist daher weder erforderlich, dass die Studierenden aus einschlä-

gigen Studienrichtungen kommen, noch dass diese sich im Diplomanden-Stadium 

befinden müssen. Voraussetzung dafür ist lediglich ein gewisses soziales Engage-

ment und die Bereitschaft, bestimmte Assistenzleistungen zu übernehmen und als 

Gegenleistung keine oder weniger Miete zu zahlen.  

• Auch Familienangehörige sollten nicht für Assistenz zuständig sein, damit eine 

Ablösung von der Herkunftsfamilie stattfinden kann. Dennoch ist eine partnerschaft-

liche Zusammenarbeit mit den Eltern anzustreben. 

• Der Raumbedarf von rund 600m2 ist eine Wunschvorstellung, die nicht mit den 

Maßzahlen von sonst üblichen Wohngemeinschaften übereinstimmen. 
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5.4.3 Einzelfallanalyse: Die Perspektive eines Betroffenen 

 

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit den Wohnwünschen eines potenziellen 

Bewohners, der im Rahmen des Wohnprojekts befragt wurde, um auch die Sicht von 

Personen mit intellektueller Beeinträchtigung mit einzubeziehen. 

 

5.4.3.1 Personendarstellung 

 

Stefan20 ist ein – zum Zeitpunkt der Interviews – 23jähriger Mann mit Down-Syndrom und 

wohnt zu Hause bei seinen Eltern im 19. Bezirk in Wien. Seine Mutter hat das Wohn-

projekt initiiert und ist ein Mitglied der Projektgruppe. Er hat zwei ältere Brüder, die beide 

schon ausgezogen sind. Stefan hat einen integrativen Arbeitsplatz auf der Universität für 

Bodenkultur. In seiner Freizeit spielt er Schlagzeug in einer integrativen Band an der 

Volkshochschule, zwei Mal wöchentlich geht er tanzen im Verein X, dazu kommen eine 

Gitarre- und eine Gymnastik-Stunde, außerdem ist er bei der Jungschar und geht 

Ministrieren. Einmal wöchentlich bekommt er von einer Freundin Mathematik-Nachhilfe, 

da er gerade lernt, mit Geld umzugehen. Am Wochenende wird aufgeräumt und Wäsche 

sortiert. Stefan ist relativ selbstständig was Körperpflege, Essen und Tätigkeiten im Haus-

halt betrifft. Zudem kann er allein mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit und zu 

seinen Freizeitaktivitäten fahren. 

 

5.4.3.2 Methode 

 

Die Wohnwünsche eines potenziellen Bewohners werden anhand eines qualitativen 

Interviews erhoben. Subjektive Vorstellungen über die eigene zukünftige Wohnsituation 

und eine mögliche Unterstützung stehen dabei im Vordergrund. Um mehr über die 

Wohnwünsche von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu erfahren, war es der 

Projektgruppe ein Anliegen, eine Methode zu verwenden, die Betroffene selbst zu Wort 

kommen lässt. 

Dafür eignet sich das qualitative Interview, da der interviewten Person ein breiter Freiraum 

für Erzählungen zur Verfügung steht. Ein quantitatives Verfahren würde diesen Anspruch 

nicht erfüllen.  

Erst in jüngster Zeit werden auch Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im 

Rahmen von Forschungen interviewt, anstatt sich auf die Angaben ihrer Bezugspersonen 

zu beschränken. Einschätzungen, die diesem Personenkreis prinzipiell eine geringe 

Verstehenskompetenz unterstellen (und sie daher als ungeeignete Interviewpartner 
                                                
20  Name des Betroffenen wurde geändert 
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bezeichnen) kann aufgrund jüngerer Forschungsergebnisse widersprochen werden. Diese 

belegen differenzierte Selbstaussagen und Selbstkonzepte von Menschen mit intellek-

tueller Beeinträchtigung (vgl. HAGEN 2007, 22).  

Dabei haben sich vor allem qualitative Forschungszugänge bewährt. Denn Personen mit 

intellektueller Beeinträchtigung tendieren dazu, auf Entscheidungsfragen mit „Ja“ zu 

antworten. Bei qualitativen Interviews ist diese Tendenz aufgrund der offenen Frage-

stellungen weniger wahrscheinlich (vgl. BUCHNER 2008, 523). Dennoch gibt es einen 

Zusammenhang, der auch bei qualitativen Interviews zu beachten ist: „HEAL und 

SIGELMAN kamen anhand ihrer Studien zu dem Ergebnis, dass besagtes Antwortverhalten 

aufgrund sozialer Erwünschtheit entsteht“ (HEAL / SIGELMAN 1995, zit. nach BUCHNER 

2008, 524), d.h. die Probanden mit so genannter Behinderung antworten so, wie sie 

denken, dass es von ihnen sozial erwünscht wird. Als Grund dafür sieht beispielsweise 

GROMAN die zumeist durch institutionelle Unterbringung geprägten Lebensumstände für 

eine Zustimmungstendenz bzw. das Nicht-Äußern von Unzufriedenheit (vgl. GROMAN 

1996, zit. nach HAGEN 2007, 24). 

Ein weiterer Vorteil von qualitativen Befragungen liegt in der größtmöglichen Hinwendung 

zur Alltagswelt. Mehrere Untersuchungen belegen, dass Interviews in der natürlichen 

Umgebung zu aussagefähigeren Ergebnissen kommen als solche mit klinischer 

Anordnung (LOHMANN-O´ROURKE / BROWDER 1998, zit. nach HAGEN 2007, 27). 

 

Für die Erhebung der Wohnwünsche wird das problemzentrierte Interview nach WITZEL 

(1982) herangezogen. Das problemzentrierte Interview wird deshalb gewählt, da es den 

Befragten möglichst frei zu Wort kommen lässt, aber auf eine bestimmte Problemstellung 

zentriert ist (vgl. MAYRING 2002, 67).  

Bei Menschen mit Behinderung hat sich das problemzentrierte Interview bewährt, weil es 

sich durch eine Interviewtechnik auszeichnet, die dem Erzählenden größtmöglichen Raum 

für seine subjektiven Sichtweisen gibt und eine flexible Anpassung des Interviewers an 

die „Erzähllogik des Interviewten“ ermöglicht (vgl. HAGEN 2007, 28). 

 

5.4.3.3 Fragestellung 

 

Die Perspektive eines Betroffenen sollte anhand folgender Fragestellungen ermittelt 

werden: 

• Wie möchten Sie in Zukunft wohnen? 

• Was möchten Sie in Bezug auf ihre Wohnsituation vermeiden? 

• Wer unterstützt Sie und was erwarten Sie von Personen, die sie unterstützen? 
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5.4.3.4 Planung / Vorbereitung 

 

Um eine Beziehung zu dem Probanden aufzubauen, wurde vor der Durchführung der 

Interviews eine Kennenlernphase eingeplant. Dadurch kann ein differenziertes Vor-

verständnis für die lebensweltlichen Bedingungen des Betroffenen gewonnen werden (vgl. 

HAGEN 2002, 299).  

Bei unserem ersten Treffen erzählt Stefan bei einem Tee von seinem Wochenablauf. 

Anschließend zeigt er mir selbst gezeichnete Pläne, die darstellen, wie er sich seine 

Wohnung vorstellt. Seine Traumwohnung beinhaltet ein Musikzimmer, eine Küche, einen 

Gemeinschaftsraum, mehrere Schlafräume (für seine Band-, Jungschar- und Tanz-

Freunde), Kellerräume (z.B. ein Musik-, ein Spiele- und ein Fitnesskeller), eine Garde-

robe, ein Gesprächszimmer und ein WC. 

Am nächsten Tag wird er von mir um 16 Uhr von der Arbeit abgeholt und zu seiner Band-

Probe in die Volkshochschule begleitet.  

Bei unserem dritten Treffen wird er am Nachmittag in die Tanzstunde, die im Verein X 

stattfindet, begleitet. Im Anschluss daran findet bei ihm zu Hause das erste Interview statt. 

 

5.4.3.5 Durchführung der Interviews 

 

Die Interviews wurden in der Wohnung der Eltern des Probanden durchgeführt, da Inter-

views mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung nach der Auffassung von HAGEN 

in der alltäglichen Umgebung der Betroffenen stattfinden sollten (vgl. HAGEN 2002, 299). 

Da die Länge der Interviews der Konzentrationsfähigkeit des Probanden entsprechen 

sollte, wurden die drei oben angeführten Fragestellungen auf drei Interviewtermine auf-

geteilt. Zu den jeweiligen Themengebieten wurde ein Interviewleitfaden erstellt (siehe 

Anhang) und es wurden Symbolkarten (Lebensstilkarten) und ein Arbeitsblatt (Freundes-

Kreise) eingesetzt (siehe Abb. 3 und 4).  

Zu Beginn wurde die Interviewperson darüber aufgeklärt, dass mit seiner Mutter eine 

Zusammenarbeit an einem Wohnprojekt besteht (er wusste darüber Bescheid) und 

anhand der Interviews seine Wünsche und Vorstellungen, wie er wohnen möchte ermittelt 

werden sollen, damit die Perspektive eines Bewohners in das Projekt einfließen kann. 

Weiters wurde er darüber informiert, dass die Interviews Teil meiner Diplomarbeit sein 

werden, dass die Interviews jedoch auf freiwilliger Basis sind und anonymisiert werden. 

Es wurde klargestellt, dass es sich bei unserer Beziehung um eine Arbeitsbeziehung und 
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nicht um eine dauerhafte Freundschaft handelt21. Zudem wurde von dem Probanden das 

Einverständnis eingeholt, dass die Interviews aufgezeichnet werden.  

Das erste Interview wurde – wie bereits erwähnt – abends durchgeführt, nachdem er von 

mir am Nachmittag in die Tanz-Stunde in den Verein X begleitet wurde. Grundlage für 

dieses Interview waren jene Skizzen, die er von den einzelnen Wohnräumen der integra-

tiven Wohngemeinschaft angefertigt hat. 

Da Stefan einen sehr dichtgedrängten Terminkalender hat, fand auch das zweite Inter-

view abends statt, nachdem er von der Gitarre-Stunde nach Hause gekommen ist. Stefan 

ist an diesem Abend sehr fröhlich, es wird sehr viel gelacht. Um zu ermitteln, was von ihm 

in Bezug auf Wohnen nicht gewünscht wird, wurden sogenannte Lebensstilkarten22 zu 

Hilfe genommen (vgl. Abb. 3). 

 

 

Abb. 3: Lebensstilkarten (DOOSE 2007, [22]) 

 

Der dritte Interviewtermin findet ebenfalls nach einer Tanz-Stunde (Standardtänze) statt. 

Stefan ist an diesem Abend sehr aufgelöst, weil bei der Probe etwas nicht geklappt hat (er 

hat keine geeignete Tanz-Partnerin). Um zu ermitteln, welche Personen ihn unterstützen, 

wurde das Arbeitsblatt Freundes-Kreise23 herangezogen (vgl. Abb. 4). Auch wenn Stefan 

während des Ausfüllens des Arbeitsblattes wieder ganz fröhlich wirkt, ist die etwas 

schleppende Beantwortung der Frage, was er sich von Menschen, die ihn unterstützen 

erwartet, möglicherweise darauf zurückzuführen. 

                                                
21  Es ist wichtig, dass der Charakter und die Dauer der „Beziehung“ offengelegt wird, da diese Beziehung 

von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung häufig als eine Art „dauerhafte Freundschaft“ 
fehlinterpretiert wird (vgl. BUCHNER 2008, 517). 

22  Life-style cards. Nach einer Idee von New HATS, Salt-Lake City, USA. Übersetzung und Überarbeitung von 
Stefan DOOSE, Zeichnungen von Jens VOLKMANN. 

23  Aus: DOOSE, Stefan / EMRICH, Carolin / GÖBEL, Susanne (2006): Käpt´n Life und seine Crew. Ein 
Arbeitsbuch zur Persönlichen Zukunftsplanung. Kassel: Netzwerk People First Deutschland e.V., 3. 
Auflage. 
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Abb. 4: Freundes-Kreise (DOOSE / EMRICH / GÖBEL 2006) 

 

5.4.3.6 Auswertung 

 

Die Auswertung beginnt mit der Transkription der aufgezeichneten Daten (die Transkripte 

der Interviews befinden sich im Anhang).  

Als Auswertungsverfahren wird die qualitative Inhaltsanalyse nach MAYRING eingesetzt. 

„Die Stärke der Inhaltsanalyse ist, dass sie streng methodisch kontrolliert das Material 

schrittweise analysiert. Sie zerlegt ihr Material in Einheiten, die sie nacheinander bear-

beitet. Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategorien-

system; durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus 

dem Material herausgefiltert werden sollen.“ (MAYRING 2002, 114) MAYRING unterscheidet 

zwischen drei Grundformen qualitativer Inhaltsanalyse: Zusammenfassung, Explikation 

und Strukturierung. Für die Beantwortung der Fragestellung hinsichtlich der Wohn-

wünsche der Betroffenen scheint die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse passend. 

Ziel der inhaltlichen Strukturierung ist es, „bestimmte Themen, Inhalte, Aspekte aus dem 

Material herauszufiltern und zusammenzufassen.“ (MAYRING 2000, 89) 

 

Bei der Auswertung der Daten sind einige Fragen aufgetreten, daher wurde ein vierter 

Interviewtermin festgelegt. Bei dieser sogenannten kommunikativen Validierung konnten 

Rückfragen gestellt und Widersprüche aufgelöst werden. 

 

5.4.3.7 Ergebnisse 

 

Die Kategorien wurden anhand der drei Themenbereiche, zu denen Stefan interviewt 

wurde, gebildet. Die Unterteilung ist aufgrund der Schwerpunkte, die sich in den 

Interviews ergeben haben, entstanden. 

 

1 … Engste Vertraute 

2 … Freunde, Verwandte 

3 … Bekannte 

4 … Personen, die bezahlt werden 
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K 1: Wohnwünsche K 2: Unsicherheit K 3: Unterstützung 

(1) Wohnsituation (1) Wohnsituation (1) Personen 

(2) Selbstentfaltung (2) Mitbewohner (2) Arten der Unterstützung 

a) Verantwortung (3) Zeitpunkt des Auszugs a) Prakt. Unterstützung 

b) Selbstständigkeit (4) Isolation / Zuständigkeit b) Moral. Unterstützung 

c) Erwartungshaltung (5) Umgang mit Geld c) Organisator. Unterstützung 

(3) Zusammenleben   

a) Miteinander   

b) Dialog / Kommunikation   

c) Kontrolle   

Abb. 5: Übersicht der Auswertungskategorien 

 

 

K 1: Wohnwünsche 

 

Die erste Kategorie ist eine Zusammenfassung der positiven Erwartungen in Bezug auf 

seine zukünftige Lebenssituation: seine gewünschte Wohnsituation, seine Einschätzung 

der Verantwortung, die er für sich und für Andere übernehmen will, seiner Selbstständig-

keit und der Erwartungshaltung in Bezug auf die integrative Wohngemeinschaft, der 

Aufgaben des WG-Betreuers und der Assistenten, sowie seine Vorstellungen über das 

Zusammenleben (Miteinander, Kommunikation und Kontrolle). 

 

(1) Wohnsituation:  

Mit Wohnsituation sind die gewünschten Räumlichkeiten der Wohnung sowie deren 

Ausstattung gemeint. 

 

Stefan hat bereits eine fixe Vorstellung davon, wie die einzelnen Räume eingerichtet sein 

sollen und hat bereits vor dem Interview Skizzen davon angefertigt. Seine Wohnung 

besteht in seiner Wunschvorstellung aus folgenden Räumlichkeiten: 

• Musikzimmer (mit Boxen, Gitarrenständer, Computer, Bildschirm, etc.): 

„Musikzimmer gibt’s alles Installiertes mit ja fünf Boxen. Mal schauen, ob es sich noch auszahlt, 
mit der pro Technik noch drum und dran. Noch pro zehn Gitarrenständer, mal schauen, wie es 
sich noch auszahlt, mit dem Bildschirm und Computer und Schreibtisch, mal schauen, wenn’s 
noch gut ausgeht.“ (I 1, Z 61-64) 

• Küche (mit Geschirrspüler, Zentralheizung, Fenster, Geschirrkasten, Waschbecken, 

Herd, Brotschneidemaschine,…) 

„Speiseküche. Wer zu kochen hat, wer Geschirr abwaschen tut oder vielleicht mal der 
Geschirrspüler sowieso, dann gibt’s gibt’s Zentralheizung zum Heizen, wer es warm haben 
möchte, ahm gibt’s noch zwei Küchenfenster zum Lüften und gibt’s noch einen Geschirrkasten 
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zum Ordnen, dann gibt’s Waschbecken, wer waschen möchte, wer abtrocknen möchte, dann 
gibt’s einen Geschirrtrockner, wer’s ahm ah // trocknen, zum selber abtrocknen.“ (I 1, Z 73-78) 
„Schon, ja. Und dann gibt’s sowieso eine Brotschneidemaschine, wer zum Frühstück Brot 
haben, schneiden möchte, wird’s auch geben. Und wer kochen will, gibt’s auch einen Herd.“ (I 
1, Z 80-81) 

• Gemeinschaftsraum (zum spielen, Musik hören, für Hausaufgaben, etc.): 

„Wohnzimmer, das wird ein Gemeinschaftsraum. Das wird so sein, dass wer sich beschäftigen 
will, wer will kann auch ahm Kassettenrekorder hören, wer hören möchte. Dann gibt’s noch 
einen Tisch zum Beschäftigen oder können wir was Spielen auch oder wir können auch 
Lernsachen dabei sein, Hausaufgaben, wer beschäftigen möchte oder nicht ahm muss sich 
noch entscheiden, wer haben möchte. Ahm, ja, wer haben möchte, kann gerne sich hier 
beschäftigen, wenn er möchte, oder lesen. Mal schauen was noch gibt.“ (I 1, Z 102-107) 

• Gesprächszimmer: 

„[…] Dann gibt’s noch ein Gesprächszimmer, nebenan wie Wohnungszimmer.“ (I 1, Z 99-100) 

• Fitnessraum (mit Reckstange, Förderband, Hanteln, etc.): 

„Dann gibt’s noch ein Fitnesstraining, Aufwärmtraining, obwohl es gibt Rückenlage zum 
Trainieren, dann gibt’s noch ein Bauchmuskeltraining, dann gibt’s noch Reckstange zum 
Trainieren wer will oder ein Förderband zum Laufen, wenn er möchte. Ja, dann ein Förderband 
wer möchte oder meine Freunde wer mittrainieren möchte, es gibt auch ein Sitztraining zum 
Trainieren. Obwohl, ja. Und es gibt für Frauen auch, wenn sie mittrainieren möchten, gibt’s 
genug Hanteln, dann Bauchmuskeltraining, dann gibt’s noch ein Förderband zum Trainieren, 
dann gibt’s noch ein Rückenlagetraining, ja //.“ (I 1, Z 109-115) 

• Schlafzimmer (mit Hochbett, Kisten, Matratzen): 

„Wie es sich noch abspielen würde. Dann gibt’s sowieso Schlafzimmer, wer schlafen will, ahm, 
kann’s auch ein Hochbett sein oder kann’s auch Kisten sein oder Matratzen wenn es auch 
ginge.“ (I 1, Z 121-122) 

Und an einer anderen Stelle ergänzt er: 

Und es gibt noch ein nächstes Schlafzimmer für die Studenten, obwohl wird’s Mädel-Zimmer 
werden oder Burschen-Zimmer werden oder Studenten-Zimmer werden (I 1, Z 144-145) 

Was an dieser Stelle auffällt, ist, dass Stefan viele einzelne Schlafräume gezeichnet hat, 

die er auch als Schlafzimmer benennt. In seiner Vorstellung hat also nicht jeder sein 

eigenes Zimmer, wie es sonst in Wohngemeinschaften üblich ist, in das man sich zurück-

ziehen kann, um zu lesen, Musik zu hören, Fernzusehen oder ähnliches, sondern es gibt 

sehr viele Gemeinschaftsräume, in denen alle möglichen Aktivitäten gemacht werden 

können und Schlafräume, die nur zum Schlafen gedacht sind. Dann zählt er eine Menge 

Personen auf, die in den Schlafzimmern schlafen könnten. Es kommt nicht genau dabei 

heraus, ob dies die Schlafräume für die Bewohner sind oder ob einfach genug Schlaf-

räume vorhanden sein sollten, damit immer jemand übernachten kann, wenn er möchte.  

• WC: mit Waschbecken, Klopapierständer und Handtücher. (I 1, Z 206-207). 

• Drei oder vier Kellerräume: 

Bandkeller: 
„Proben, ah Band-Keller. Werde ich solche Anrichten aufbauen, und zwar, dass ich Fenster 
aufgestellt hab. Oh ja, vielleicht kommt auch ein Spiegel noch dazu und eine Tür. Mal schauen, 
wenn es sich damit ausgeht.“ (I 1, Z 68-70) 
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Spielekeller: 
„Gibt’s Spielekeller, wer zum Spielen hat, können auch zwei Spieleregale sein, wer spielen 
möchte oder es gibt noch Bastelregal, wer basteln möchte, kann (xxx) noch basteln oder 
Weihnachtssachen, wer basteln möchte. Gibt’s noch einen Tisch, wer sich beteiligen möchte, 
gibt’s sowieso einen Kasten oder Kiste, mal schauen, (wie wir es aufbauen lassen).“ (I 1, Z 177-
181) 

Musikkeller: 
„Es gibt noch Musikkeller, wer musizieren möchte Bass, Tubas oder Trompeten oder 
Keyboards, mal schauen, wer sich beteiligen möchte oder mitmusizieren, mal schauen, wenn 
wir noch einen (xxx) Schlagzeuger auftreiben, mal schauen, wie wir das alles gut unterbringen. 
Je mit fünf Boxen, mal schauen, wie wir es als Wunsch(kind) werden, überlegen, mal schauen, 
wie viel Platz wir dort haben.“ (I 1, Z 184-188) 
„(lacht) Schon, ja. Mal schauen. Es gibt sowieso drei oder vier Mikrofone, wer mitsingen 
möchte. Mal schauen.“ (I 1, Z 192-193) 

Lagerkeller: 
„Ah, Lagerkeller wer sich beschäftigen möchte […]“ (I 1, Z 201) 

 

Die integrative Wohngemeinschaft ist in Stefans Vorstellung sehr großzügig geplant und 

wird in dieser Größenordnung nicht realisierbar sein. Dennoch könnten einzelne Wünsche 

wie beispielsweise ein Gesellschaftsraum im Keller (für Proben, Fitness, Spiele etc.) bei 

der Planung berücksichtigt werden. 

Seine Ausführungen erinnern ein wenig an eine Art Puppenstube oder Puppenhaus – es 

soll möglichst alles drinnen sein, was an Möbeln und Alltagsgegenständen vorstellbar ist, 

ohne eine räumliche Vorstellung bemühen zu müssen – bezogen auf die Proportionen. 

Deshalb ist es gut vorstellbar, dass hinter der Ausstattung keine rein funktionalen Über-

legungen, sondern vor allem soziale Vorstellungen über einen möglichen optimalen 

Ablauf des Zusammenlebens mit den Anderen stehen. Somit gilt es vor allem den 

Wunsch nach gemeinsamen Aktivitäten zu berücksichtigen und den dafür notwendigen 

räumlichen Platz vorzusehen. 

 

(2) Selbstentfaltung:  

Selbstentfaltung meint in diesem Zusammenhang die gewünschten Möglichkeiten für den 

persönlichen Einsatz im sozialen Umfeld. 

 

a) Verantwortung: hier werden Beispiele angeführt, in denen ersichtlich ist, dass er 

Verantwortung für sich oder für Andere übernehmen will. 

Zum Beispiel würde gerne die Rolle des WG-Betreuers übernehmen: 

Mal schauen, wenn ich WG-Betreuer bin, vielleicht werden Band-Studenten auch dabei sein. 
Wenn sie mich haben wollen, dann sag ich super drauf „ja“. Mal schauen, wie es sich noch 
abspielt. Obwohl, ja. Wenn sie mich als Betreuer nehmen wollen, die Studenten, tu ich das 
gern.“ (I 1, Z 34-37) 

Er wäre demnach für die Kontrolle, die Koordination der gemeinsamen Aktivitäten und für 

Wünsche und Probleme zuständig: 
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„Also ein WG-Betreuer ist ahm kontrollieren, nachschauen, ja // ahm // wer ahm wer da schlafen 
möchte ja, wer mit trainieren möchte und so ja ahm muss ich sowieso dabei sein mit trainieren 
und musizieren ja und so // und so ja ah, dabei sein, wer mit musizieren möchte ja oder wer // 
ah noch // noch Wünsche Wünsche oder Probleme haben, ja. Bin ich eh sowieso dabei, und so 
ja. Dann (meld ich mich sowieso) als alle betreuen kann. (I 4, Z 81-85) 

An einer anderen Stelle gibt er an, dass der WG-Betreuer für die Wohnung zuständig ist 

(wer in der WG wohnt, wer für die Unterstützung und wer für die einzelnen Räume 

zuständig ist):  

„Hm //// ja, der Betreuer selbst ist ahm für die Wohnung zuständig. Ja, und wer da drin ist, wer 
auf uns schaut, ja und wer für Küche zuständig ist, und wer für den Keller zuständig ist oder wer 
für die Wohnung zuständig ist und der Assistent ist ah ist auch // (xxx) und der Betreuer muss 
sich vorstellen zum Assistent und ja // es sind unterschiedlichen Menschen – ein Teil Betreuer, 
ein Teil Assistent und so ja.“ (I 4, Z 97-101) 

Als WG-Betreuer hätte er beispielsweise auch die Rolle als Ansprechpartner: 

„Ja, das (xxx) werde ich eh sowieso ich mich einspringen, es sind sowieso mehr viele Leute, die 
auch Betreuer wollen ah. Es sind mehr ah // es sind mehr Leute zuständig, wer sich 
freisprechen möchte, kann sich bei mir melden, obwohl ja ahm.“ (I 4, Z 110-112) 

Es ist ihm also wichtig, dass er die Kontrolle hat über die Situation, über die Dinge, die in 

der Wohngemeinschaft passieren. Er will bestimmend sein, will die gemeinsamen 

Aktivitäten organisieren. 

Er wäre auch bereit, die Verantwortung für hauswirtschaftliche Tätigkeiten zu über-

nehmen. Putzen beispielsweise ist für ihn kein Problem, aber es ist seine Entscheidung, 

ob er zum putzen, waschen und aufräumen kommt: 

„Ei, da muss ich // ahm // das ist eine (heitrigen) knappen für mich, wann ich echt zum, wann ich 
echt wirklich zum Putzen komm oder zum Waschen oder zum Aufräumen komm. Ah, muss ich 
selbst sowieso schnell aber langsam für mich sowieso entscheiden, ob ich zum Putzen komme 
oder zum Waschen komm. […]“ (I 2, Z 73-76)  

Die eigene Entscheidung, wann er zu den Tätigkeiten im Haushalt kommt, erwähnt er 

noch an einer anderen Stelle: 

„Da muss ich wirklich selber entscheiden, wann ich wirklich dazukomm zu meiner 
Haushaltsbeschäftigung, ob ich zum Wäsche aufhängen komme oder zum Staubsaugen komm, 
oder zum Bügeln komm, muss ich eh sowieso noch entscheiden. Obwohl ah, muss ich selber 
noch zugeben, ist sowieso schwierig für mich, ob ich beschäftige.“ (I 2, Z 307-310) 

Dass ihm die Entscheidung, wann er zu den hauswirtschaftlichen Tätigkeiten kommt, so 

wichtig ist, könnte an seinem dichtgedrängten Terminkalender liegen. 

Auch Fensterputzen ist für ihn eine Zeitfrage. Das würde er am liebsten einer Putzfrau 

überlassen: 

„Das macht eh sowieso einmal die Putzfrau, obwohl ich muss, ei, wann hab ich eh dafür Zeit, 
muss ich eh sowieso noch meine Eltern informieren.“ (I 2, Z 206-207) 

Er hat auch schon Erfahrungen beim Einkaufen gesammelt. Beispielsweise weiß er, dass 

man nachsehen muss, was man braucht, bevor man einkaufen geht. Auch hier kommt es 

wieder darauf an, wann er zum Einkaufen kommt: 

„Ah, ja // „Lebensmittel einkaufen“ hm, ah, ja da helf ich meiner Mutter auch, wenn’s was zum 
Einkaufen gibt oder was sie noch braucht und ja muss ich eh sowieso dahinter sein was ich 
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noch brauch oder was ich noch brauche im Zimmer oder was ich brauche in meiner Wohnung 
obwohl ja muss ich noch schauen, ob ich Zucker muss ich eh sowieso nachfragen, wann ich 
wirklich sowieso noch zum Einkaufen komm.“ (I 2, Z 229-233) 

Er kann und will sich auch seine Wäsche selbst waschen: 

„1x in der Woche, Samstag oder Sonntag, obwohl, seitdem ich auch so ein großer Nörgler war, 
ich will unbedingt meine Wäsche nur für mich selbst obwohl (lacht)“ (I 2, Z 285-286) 

 

b) Selbstständigkeit: darin sind jene Dinge enthalten, die er selbst erledigen und 

entscheiden kann. 

Er kennt die wichtigsten Verkehrsregeln und kann alleine mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln fahren: 

„Ja, stimmt. Ahm, obwohl ich kenn mich eh damit mit Verkehrsregeln damit gut aus. Ob’s rot 
oder grün zeigt, dann geh ich eh sowieso rüber, obwohl ja, es ist sowieso ein wahnsinnigen 
Verkehr, die sowieso hin- und herfahren, obwohl mal langsam, mal schnell. Obwohl, ja, es 
kommt auf die Wiener Linien an. Obwohl ja (lacht). // Komm ich eh zurecht.“ (I 2, 192-195) 

Er kann Ordnung halten (z.B. Papiere sortieren): 

„Stimmt. Ich hab’s auch ein Regal davon, da hab ich Briefe auch drin und noch diesen und also 
ich staple Papier sowieso ein, also Briefkuverts hab ich auch aufgeräumt. Und Papier selber 
hab ich auch eingeräumt und unter dem Regal, unter dem Schreibtisch, unten hab ich eh noch 
einen Haufen Papier in dem Kasten drinnen.“ (I 2, 197-200) 

Er weiß, was er zu tun hat, erledigt seine Hausaufgaben und kann Dinge für den nächsten 

Tag vorbereiten: 

„Muss ich Worte mitreden zwar, wenn ich alleine bin, muss ich eh ah sowieso, ob ich was tu, ob 
ich mich beschäftige, ob ich alleine bin stört mir nicht, obwohl ich muss, bin eh sowieso am 
Organisieren und rudern, ob ich was zu tun habe. Obwohl, ja ich mach eh sowieso, mach eh 
sowieso mach ich die Hausaufgaben fleißig, ja, was tu ich noch gerne? Muss ich eh für morgen 
vorbereiten, obwohl ja ich bin eh sowieso voll im Einsatz.“ (I 2, Z 295-299) 

Er kümmert sich selbstständig um seine Körperpflege und kann Duschgel nachkaufen: 

„Baden, duschen, ja, tu ich gerne, abends schon auch, täglich, ja. Obwohl es spielt eh sowieso 
// ei, das Duschgel sowieso mit, obwohl ich tu selten duschen, mach ich, muss ich selber 
nachschauen, ist ein Duschgel da, manchmal ist es aus, ist eh sowieso nur das Geld gefragt, 
welchen Duschgel ich verwende, ob’s noch leer ist oder voll ist.“ (I 2, 301-304) 

Seine Freunde sind ihm wichtig, dann braucht er auch keine Angst zu haben: 

„Ja, stimmt. Ich bin eh auch sowieso ledig, Angst hab ich eh sowieso keine. Hab’s eh sowieso 
abgewunden. Ahm ja, vor allen Dingen ahm ja ich bin auch sowieso mit meinen Freunden 
zusammen und da habe ich auch keine Angst. Manche haben eh sowieso, manche Leute oder 
sämtliche Menschen, die auch eine Behinderung haben so ähnlich wie andere Menschen 
haben eh sowieso das Wort eh sowieso Angst auch gehabt, was tut ihnen gut oder was tut nicht 
so gut, obwohl es sich sowieso in „Verein X“ genauso oder bein Disco wenn man einen Partner 
hat oder einer DJ ist oder irgendwas, ja, ist eh sowieso so schwierig (wann kommt der) zum 
Tanzen, obwohl.“ (I 2, Z 235-242) 

Die nächsten Beispiele betreffen das Thema „Selbstbestimmung“: 

„Ich ah, obwohl es ist eh sowieso von uns von uns und von mir sowieso entschieden und ah ah 
ja. Es kommt eh sowieso auf mich an, ob’s ein Betreuung gibt oder wenn was ahm ah // 
Assistent ist ja, mal schauen, kommt eh sowieso kommt eh auf meine Entscheidung an, ob ich 
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selbst ah // mit Betreuung voll, das muss ich eh sowieso überlegen ahm wie ich das haben 
möchte und so ja // muss ich sowieso „Ja“ sagen zum diesen ah Wohngemeinschaft, damit er 
sich gut entschieden hat ja, da werd ich mir auch eine Stellung nehmen.“ (I 4, Z 54-59) 

Beim ersten gibt er an, dass es auf ihn ankommt (egal, welche Art der Betreuung 

gegeben ist). Er stellt sich hier als selbstständiger junger Mann dar, der seine eigenen 

Entscheidungen trifft. Das nächste Beispiel widerspricht dieser Darstellung: 

„Und und gesprochen und und wir haben es so entschieden, weil’s wenn ich sie ah wenn ich 
hier kommen wollen über mich und so ja ah // über mich, weiß ich es sowieso ah, weil’s wenn 
ich noch hier wohn und so ahm wird’s eh von uns Eltern sowieso entschieden werden, wo was 
umgeändert wird, ah was die Eltern was zum sagen haben, was zum sagen haben.“ 
I: Das werden die Eltern entscheiden? Oder du?  
„Entweder meine Eltern oder ich. Obwohl, ahm das Entscheidung muss ich eh sowieso noch 
treffen, ja und nicht nur die Eltern dann oder ich ahm muss ich mir sowieso genauer ah ja // von 
mir selber wissen ahm wann ich eh dafür entschieden hab und so, ja ah. Ich werd eh noch 
Gedanken machen da drüber wem es genau noch überlegen im Stillen, ja ob ich den 
Entscheidung getroffen hab, ja. Ich werd ich eh drum kümmern, und so, ja, mal schaun.“ (I 4, Z 
269-278) 

Hier schlägt sich eine gewisse Unsicherheit durch. Er weiß nicht genau, ob die 

Entscheidung, wie er wohnen wird, von ihm oder von seinen Eltern getroffen wird. 

Auch das nächste Beispiel drückt eine gewisse Unsicherheit aus, was er selbst 

entscheiden und bestimmen wird: 

„Schon, ja. Worte kann ich auch mitreden ah, das wollt ich eh sowieso // genau noch überlegen, 
wie ich vorher angesprochen hab, ah ja, angesprochen hab, muss ich sowieso ahm ah ja im 
Stillen noch überlegen, wie ich es so ahm so vorbereite oder auch können’s hier und so ja // 
muss ich eh sowieso einen Plan erstellen und so ja da muss ich eh sowieso überlegen ah wer 
was ah bei der Wohnung abspielen kann oder wer dafür zuständig ist und so ahm dass Eltern 
auch mitreden ah zu diesen // das was ich ahm aufn Computer vorhab und so haben’s eh 
mitzureden mitbestimmen, ob sie haben wollen „Ja“ ahm ah das müssen die Eltern sowieso von 
sich selbst aus sowieso ah // ah ahm bei meiner Meinung auch ah überlegen auch ah was ich 
selbst entscheide oder ahm für meine Eltern sowieso entscheiden oder überlegen, das was ich 
selber aus... selbst bestimmen könnte, mal schaun, wenn mein Mutter sowieso vorbereitet und 
auch organisiert, mal schaun, ob ich den Gedanken drüber hab, das muss eh sowieso über 
mich gehen und so ja, muss ich erst schaun, damit ich dafür Zeit hab (lacht) (I 4, Z 333-344) 

Stefan ist bei manchen Dingen sehr selbstständig (z.B. Körperpflege, öffentliche 

Verkehrsmittel benützen, Vorbereitungen für den nächsten Tag treffen), in anderen 

Dingen wie beispielsweise der Selbstbestimmung widersprechen sich seine Aussagen. 

 

c) Erwartungshaltung: darunter fallen die Erwartungen in Bezug auf die integrative Wohn-

gemeinschaft und die Aufgaben des WG-Betreuers und der Assistenten. 

Er will eine große Wohnung mit drei bis vier Kellerräumen, vielen Schlafzimmern mit 

genügend Schlafplätzen: 

„Ja, es wird eh sowieso ah Wohnung sein, sowieso ein große Wohnung und // es wird eh 
sowieso drei, drei, vier Keller sein, mal schaun. Ja, wenn’s noch einteilen, ja. Es wird eh ein 
Musik-Keller da sein, ein Proben-Keller, ja und Schlafzimmer wird’s eh genug geben, ja. Mal, 
wir werden sowieso ein Schlafzimmer für die Wohnung einteilen für mehr puh // ah fast ah // 
Millionen Tausend Schlafplätze werden, mal schaun, wie sich noch ausgeht, obwohl ja.“ (I 4, Z 
203-207) 
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Er sieht die Wohngemeinschaft wie eine große Familie und möchte genügend Schlaf-

plätze, damit alle Personen, die er gern hat, jederzeit bei ihm übernachten können. 

Unter einer integrativen Wohngemeinschaft versteht er folgendes: 

„Ja, in diese integrative Wohngemeinschaft ist ah ja das sämtlichen ahm Betreuung oder 
Begleitung oder sämtlichen Leuten dort sind ah ja, ich hab mir die integrative Wohnung so 
vorgestellt, welchen Schlafplätze wer dort wohnt, wer dort einziehen möchte, kann sich 
teilnehmen, ja, wir sind sowieso (xxx) wer dort wohnt, wer einziehen möchte und sonst, ja // 
einziehen möchte ahm ja //// einziehen möchte (flüstert) // möchte (xxx) vielleicht möchte auch 
mit einziehen in diese Wohnung, ja, ahm als ja als Begleitung oder ahm mal durchschauen, 
welchen Wohnung es ist, was es gibt und welchen Räume es gibt, wo man mit wem wohnt und 
mit wem man auskommt und so, ja //// ahm // und so muss ich schauen, wann // ah wann ich 
sowieso ich assistiert als // ah Wohnungschefs-Betreuung, falls wenn sie mit mir betreuen 
möchte, dann sag ich schon drauf: „Ja“.“ (I 4, Z 37-46) 

Ein wichtiges Element einer integrativen Wohngemeinschaft ist für ihn, dass Betreuer 

oder Begleiter mit in die Wohnung einziehen werden. Wer in die WG einzieht, wird in die 

gemeinsamen Aktivitäten einbezogen, wenn dies gewünscht wird. Wichtig ist ihm, dass 

man miteinander auskommt. Hier kommt er wieder auf seine Rolle als WG-Betreuer zu 

sprechen. „…falls wenn sie mit mir betreuen möchte“ deutet darauf hin, dass er sich zu den 

Betreuern zählt. 

Seine Aufgaben als WG-Betreuer wären seiner Auffassung nach die Koordination der 

gemeinsamen Aktivitäten, Ansprechperson für Wünsche und Probleme zu sein und er 

hätte eine gewisse Kontrollfunktion: 

„Also ein WG-Betreuer ist ahm kontrollieren, nachschauen, ja // ahm // wer ahm wer da schlafen 
möchte ja, wer mit trainieren möchte und so ja ahm muss ich sowieso dabei sein mit trainieren 
und musizieren ja und so // und so ja ah, dabei sein, wer mit musizieren möchte ja oder wer // 
ah noch // noch Wünsche Wünsche oder Probleme haben, ja. Bin ich eh sowieso dabei, und so 
ja. Dann (meld ich mich sowieso) als alle betreuen kann.“ (I 4, Z 81-85) 

Der Betreuer bestimmt auch über den Assistenten. Der Assistent hat fixe Aufgaben-

bereiche, hat die Kontrolle, darf an gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen: 

„Es kommt auf die Betreuer an, ob sie Assistent brauchen ja. Das muss der Assistent genau 
wissen (zu dem) was er tun muss oder was er machen muss ja, kann er auch mit ahm mit (die) 
kontrollieren, ja. Und die WG (Assistent) wird sowieso was zum tun geben, was in Betreuer ihr 
für ihn Assistenten bieten könnte, ob’s uns wer // ja das wird’s noch zu tun geben, wer da 
zuständig ist, ja. Kann sich der Assistent sicher auch mitspielen, wenn er möchte.“ (I 4, Z 103-
107) 

Die Assistenten sind für die Kontrolle, für die Unterstützung im Haushalt (wie zum Beispiel 

Tisch decken) und für die Unterstützung bei Tätigkeiten wie Vorbereitungen für den 

nächsten Tag treffen etc. zuständig: 

„Ahm was die Assistenten mit den Bewohnern tun, ja //// entweder Frühstückstisch aufdecken 
oder ahm für morgen noch vorbereiten oder Sachen einpacken, ja oder ahm Kontrolldienst wer 
// wer noch arbeiten möchte oder ihre Hausaufgaben möchten so ist der Assistent sowieso da 
wer auf die Bewohner schaut und so ja.“ (I 4, Z 88-91) 

Sie haben somit eine Betreuerfunktion (die der Rolle einer Mutter sehr ähnlich ist). 
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Für ihn ist die Rolle der Mitbewohner vergleichbar mit der Rolle seiner Mitarbeiterinnen in 

der Arbeit:  

„Schau // da draußen in Jedlersdorf hab ich auch sowieso Mitarbeiterinnen“ 
I: Aso, ja 
„Ah ja und beim Bewohner ist genauso, ahm dass auch die (xxx) so wie die Bewohner ah, 
werden auch da sein und ah werden auch da sein wer ah // wer sich mein will kann sich gerne 
bei uns in meine Wohnung willkommen sein ah, weil’s vielleicht kann ich zeigen, was Wohnung 
ist und so könn ma eine Runde machen ja, wer mit wem wohnt, je wer dafür zuständig ist, kann 
er gern kennen lernen unser Wohnung. Das Unterschied von den Bewohner und Eltern: ah, die 
Eltern sowieso mitarbeiten so wie ich und so ja. Ahm, wie ich meine Eltern kenn ah, werden die 
sowieso ur Stress haben wie ich so gehört hab und so sind sie auch so sowieso beschäftigt bei 
diesen andern Projekten und so ja, ah ja weil’s wenn’s sowieso noch Wohnung geht, sind sie 
sowieso ah die Bewohner gefragt ahm sind’s Menschen ah, die auch Hilfe brauchen und so wie 
ich // ah muss man sowieso drauf schaun.“ (I 4, Z 309-320) 

Auch diese Textstelle deutet darauf hin, dass er gerne die Rolle der Ansprechperson 

übernehmen würde. Er möchte interessierten Personen die Wohnung zeigen und jeder, 

der einziehen möchte, kann gerne einziehen. Den Unterschied zwischen seinen Eltern 

und seinen Mitbewohnern sieht er darin, dass beim Wohnen die Bewohner gefragt sind, 

da seine Eltern sehr beschäftigt sind. 

 

(3) Zusammenleben:  

Die Unterkategorie Zusammenleben umfasst jene Punkte, die für ein funktionierendes 

Zusammenleben wichtig sind. 

 

a) Miteinander: dies umfasst sowohl gemeinsame Aktivitäten, die in der Wohngemein-

schaft angeboten werden sollen, als auch den Umgang miteinander. 

Die gemeinsamen Aktivitäten sind sehr vielfältig, beispielsweise: 

• Musik hören: 

„Und in der Wohnung drin und zwar wer Musik hören möchte oder CD’s hören möchte, kann ah 
selber einteilen, wer ihre CD’s so geordnet oder aufgeräumt wird, muss sich selber 
entscheiden.“ (I 1, Z 88-89) 

• Schatzsuche: 

„Dann gibt’s sowieso Spiele genug und zwar Schatzsuche, wer mitspielen möchte, der ist 
herzlich willkommen zum Mitspielen ahm […]“ (I 1, Z 90-91) 

• Spielen, Musik hören, Hausaufgaben machen im Gemeinschaftsraum: 

„Wohnzimmer, das wird ein Gemeinschaftsraum. Das wird so sein, dass wer sich beschäftigen 
will, wer will kann auch ahm Kassettenrekorder hören, wer hören möchte. Dann gibt’s noch 
einen Tisch zum Beschäftigen oder können wir was Spielen auch oder wir können auch 
Lernsachen dabei sein, Hausaufgaben, wer beschäftigen möchte oder nicht ahm muss sich 
noch entscheiden, wer haben möchte. Ahm, ja, wer haben möchte, kann gerne sich hier 
beschäftigen, wenn er möchte, oder lesen. Mal schauen was noch gibt.“ (I 1, Z 102-107) 
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• Gemeinsames Fitnesstraining: 

„Trainieren wer will oder ein Förderband zum Laufen, wenn er möchte. Ja, dann ein Förderband 
wer möchte oder meine Freunde wer mittrainieren möchte, es gibt auch ein Sitztraining zum 
Trainieren.“ (I 1, Z 111-113) 

• Gemeinsame Spiele, Bastelarbeiten im Spielekeller: 

„Gibt’s Spielekeller, wer zum Spielen hat, können auch zwei Spieleregale sein, wer spielen 
möchte oder es gibt noch Bastelregal, wer basteln möchte, kann (xxx) noch basteln oder 
Weihnachtssachen, wer basteln möchte. Gibt’s noch einen Tisch, wer sich beteiligen möchte, 
gibt’s sowieso einen Kasten oder Kiste, mal schauen, (wie wir es aufbauen lassen). Mal 
schauen // wer sich beteiligen möchte, kann sich gerne damit beschäftigen.“ (I 1, Z 177-182) 

• Gemeinsames Musizieren: 

„Ja, es gibt sowieso ein Keyboard(er), obwohl es gibt noch zwei Tubas, wer mitmusizieren 
möchte, gibt’s sowieso Flöten oder Ziehharmonika, falls ah // Ziehharmonika, wenn es noch 
etwas zum Spielen gibt. Dann gibt’s sowieso einen Sänger, noch Gitarrenständer gibt es 
sowieso, mal schauen wer mitspielen möchte. Mal schauen, wenn wir die Boxen noch aufbauen 
werden. (I 1, Z 195-199) 

Diese Beispiele zeigen, dass er alles gemeinsam machen möchte. Er sieht die Wohn-

gemeinschaft wie eine Familie. Das Miteinander ist für ihn ganz entscheidend. Die 

Vorstellung, dass er etwas alleine machen könnte, kommt bei ihm nicht vor. 

Ganz wichtig ist ihm auch der Umgang miteinander, denn das erwähnt in den Interviews 

immer wieder: 

„Ja, stimmt entweder ahm genau beobachten oder zuhören oder mit wem auskommen, wenn 
man eh Zeit hat oder nicht oder vielleicht machen wir den Termin aus, wenn wir uns entweder 
treffen. Das Wort „Verstehen“ ist sowieso ein Begriffpunkt das Verstanden werden oder das 
Verstanden sein, aufeinander Rücksicht nehmen oder respektvoll ja auskommen, wenn so was 
rauskommt, das Wort „Verstandenheit“ oder du verstehst mich muss eh sowieso genau achten 
oder zuhören, was einer sagt (lacht).“ (I 2, Z 120-125) 

Es ist ihm wichtig, dass man den Anderen versteht, ihm zuhört, aufeinander Rücksicht 

nimmt, respektvoll miteinander umgeht. 

Ihm ist wichtig, dass er sich die Mitbewohner miteinander vertragen: 

„Ja, ich wird’s mir genauer entscheiden und gut überlegen, ob die Leute neu sind, wo sie 
herkommen. Es geht nicht um das Nicht-mögen, es geht nur um vertragen, wenn mh, es ist 
sowieso schwierig zu entscheiden, was ich mag und was ich schon mag oder was nicht. 
Obwohl es ist schwierig für mich zum entscheiden, was, ob die Zimmer genau aufgeräumt 
werden, obwohl was Neues im Zimmer geputzt oder aufgeräumt werden, obwohl was Neues im 
Zimmer geputzt oder aufgeräumt werden, obwohl.“ (I 2, Z 48-53) 

Dass man zusammenhält, füreinander da ist, zum Beispiel wenn jemand traurig ist: 

„Das ist, ja. //// Naja, (lacht) ist „Traurig sein“. Ja, die Mitgliedsmasche (Mitleidsmasche?) seh 
ich sowieso das was wir wollen zwischen Angst gesprochen hab, was ich davon versteh. Wenn, 
// wenn man einen Freund hat, muss er damit auskommen und so wenn man zurückgelassen 
wird oder irgendwas oder wenn einer was unternimmt oder sich Zeit nimmt und wenn nicht 
sicher ist, wenn er allein ist, dann nachher ist eh sowieso die Traurigkeit, das Wort „traurig sein“ 
ist eh sowieso ah // sowieso die meine gemeint. Obwohl, was ich eh im Nachhinein gesprochen 
hab, kurz vor dem Anfang, von Anfang glaub ich von meinen Seiten aus // meiner Seiten aus, // 
da muss eh (xxx) wenn einer traurig ist, muss eh sowieso trösten oder kuscheln…“ 
I: Genau 
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„…oder gern haben. Mal schauen, wo’s ich eh sowieso ansprechbar ist, mal schauen, falls sich 
einer zurückgelassen fühlt, da müssen wir eh sowieso zusammenhalten (lacht)“ (I 2, 258-268) 

Dass man eine Entschuldigung annehmen kann: 

„Ja, stimmt, das liegt eh sowieso an Familien oder Freundschaft, ob sie es annehmen würden, 
obwohl das muss ich eh sowieso mit meinen Freunden Hofers klären, wenn’s von mir eine 
Entschuldigung annehmen würden, mal schauen, wenn ich noch drauf komm.“ (I 2, Z 99-101) 

Es ist ihm auch wichtig, dass die Anderen mit ihm auskommen: 

„Obwohl ja, wenn begleitet, wir müssen, die Studenten mit mir so auskommen.“ (I 3, Z 44) 

Das „Miteinander“ ist sehr wichtig für ihn – es bedeutet ein funktionierendes wechsel-

seitiges Beziehen aufeinander, von dem er ein Teil ist. Mit anderen Worten: in seinen 

Antworten kann man den Wunsch nach der Entwicklung der eigenen sozialen Kompetenz 

erkennen – sodass das individuelle eigene Handeln einen Beitrag für die Anderen 

darstellt. Wird dieses Verhalten und Handeln von den Anderen akzeptiert, entsteht das 

Gefühl von Sicherheit. Das „miteinander Auskommen“ wird als Ergebnis dieser Akzeptanz 

gesehen, die er ebenfalls bereit ist, den Anderen zukommen zu lassen, sodass man 

schlussendlich von einem Zustand der „sozialen Lebensführung“ sprechen kann. 

 

b) Dialog / Kommunikation: darunter fallen alle Interaktionen, die dem Funktionieren des 

Zusammenlebens dienen.  

Miteinander zu kommunizieren, ist für ihn von großer Bedeutung, das erwähnt er in den 

Interviews immer wieder: zum Beispiel, dass man Dinge vereinbaren und besprechen 

muss (hier bei diesem Beispiel geht es um seine Funktion als Ansprechperson in der 

Rolle als WG-Betreuer): 

„Sie müssen entweder mit mir, mit mir vereinbaren, besprechen, dann sage ich drauf „ja“.“ (I 1, 
Z 44-45) 

Jeder kann seine Meinung sagen: 

„Mal schauen, wer was zu sagen hat, kann gerne noch seine Meinung dazu sagen, wer will, 
höre ich ihnen gerne zu.“ (I 1, Z 53-54) 

Grundregeln müssen besprochen werden: 

„Kann ich gleich sagen, was ich mag und was ich nicht vertrage ist sowieso nämlich zwar, es 
wird noch ein paar Grundregeln noch darüber gesprochen, was in der Wohnung passieren wird. 
Ahm, da müssen wir sowieso beim // ahm // beim Gemeinschaftsraum, 
Gemeinschaftsgesprächsraum muss man sowieso ein Gespräch finden und findet man sowieso 
die Grundregeln raus und zwar die wichtigsten Dinge, obwohl ja.“ (I 2, Z 3-7) 

Dem, der die Regeln nicht kennt, müssen diese erklärt werden: 

„Ahm ja, damit ich selber auf den Knackpunkt komm und // mal schauen, wie die Regeln so 
eingeteilt wird, welchen, was besprochen wird oder man kennt die Regeln nicht so gut, dann 
muss man sie genauer erklären, wenn’s, da muss man sowieso in dem Bereich anschauen, 
welchen Hauptregel und Grundregel für die Wohnung ist und gäbe, mal schauen, wir müssen 
sowieso noch gut hinkriegen, mal schauen mit einer, der sich damit gut auskennt. Probleme, 
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Beschwerden hab ich auch keine, wenn ich selber das Angebot nicht mag, obwohl mal 
schauen, wie ich mich darauf einige.“ (I 2, Z 28-34) 

„Gesprächssitzungen“ abzuhalten, um einander kennen lernen, Informationen auszu-

tauschen, Wünsche der Anderen zu erfahren, etc.: 

„Wer sich ahm ah, wer diese Menschen so wie ich, wer ah // sich vorstellen möchte, ja (also) 
ein Gesprächssitzung und ja, wer was zu tun hat oder wer ah welchen Betreuer es sind sind 
ahm ah // sind wie sie heißen oder wo sie herkommen, ja. Dann werde ich das genau 
besprechen was (xxx) Betreuer was (Betreuer) hm // was Betreuer ahm mitarbeiten wollen, 
welchen Projekt, was sie studieren, ahm ja // vielleicht was sie studieren und was wenn sie 
mitstudieren wollen. Ah, ja, kennt sich (xxx) kann mit mir beteiligen, ja. Vielleicht kann ich auch 
mitarbeiten ah bei diesen Projekt, ja obwohl, ja, (mech) ich eh sowieso willkommen von den 
Betreuer.“ (I 4, Z 114-120) 

Über Veränderungen sprechen: 

„Auch ja, stimmt, ja. Wer Freund nehmen möchte, ja oder wer mit wem Freizeit gestalten 
möchte und so wie meinen Freunden hat oder ja ah // mit Freunden oder mit uns und so, ja. Es 
wird eh sowieso gesprochen drüber, wie wir das verändern wollen.“ (I 4, Z 247-249) 

Besprechen, was man umgestalten will, wer mit wem arbeitet usw.: 

„So, ja // ja, entweder Freunde oder mit den Bewohner oder mit mir oder mit uns es genau 
besprechen wer es ah wie man es umgestalten können und so ah ja // ja, wer mitarbeiten 
möchte und so, ja. Wird eh darüber gesprochen werden wer mit wem arbeitet und wer mit wem 
es muss eh ausgemacht werden, und so, ja. Muss muss ich eh überlegen und schauen wer ah 
// wer mitarbeiten möcht, wer bei wem angestellt sein möcht, ja, mal schaun, wer sich eh ahm 
dafür ah sich entschieden hat, (wer sprechen an), dass er mitarbeiten kann, ja, so, kann er 
gern.“ (I 4, Z 251-256) 

 

Kommunikation ist ein sehr wichtiges Thema für ihn, denn er spricht es bei vielen 

verschiedenen Gelegenheiten und in verschiedenen Zusammenhängen an. Es ist wichtig 

für das Zusammenleben, dass bestimmte Dinge besprochen werden. Vor allem ist es 

wichtig, dass bestimmte Dinge gemeinsam festgelegt werden, ohne dass jemand das 

Gefühl bekommt, übergangen zu werden, vor allem er selbst nicht. 

 

c) Kontrolle: damit sind die Regeln des Zusammenlebens gemeint. 

Es sollte geregelt sein, was man in der Wohnung darf und was nicht, zum Beispiel was in 

der Küche passieren soll, ob geraucht werden darf: 

„Ja, die Ideen, bin ich auch selbst draufgekommen und ja was man in dem Bereich der 
Wohnung, was in der Küche passiert oder was entweder können man noch draußen rauchen 
oder drinnen, damit’s in diesem Bereich sauber und schön…“ (I 2, Z 9-11) 

Und es ist ihm wichtig, dass die Regeln eingehalten werden: 

„Ja, schau, ich hab’s am Anfang deswegen gesagt, muss ich selber noch zugeben, so ganz 
gemein und ganz brutal bin ich ja selber auch nicht nach meine Richtung, mal schauen. Wichtig 
ist, dass sowieso, dass die Regeln so eingehalten werden, dass einer sich damit auskennt, 
wenn er Schwierigkeiten hat oder Probleme, Probleme, Anliegen, Beschwerden oder Sorgen 
oder Anliegen //“ (I 2, Z 20-24) 

Es sollte jemand da sein, der sich im Falle von Konflikten, Problemen, Sorgen oder 

Anliegen auskennt.  
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Er möchte kein unkontrolliertes Zusammenleben. Es sollte Regeln geben und diese 

Regeln müssen für alle gelten. Dies wird von ihm selbst in keinster Weise als eine 

Einschränkung seiner persönlichen Selbstentfaltung im Rahmen des Wohnens 

verstanden, sondern als die dafür notwendige Voraussetzung. Regeln geben ihm 

Sicherheit. 

 

 

K 2: Unsicherheiten 

 

Die zweite Kategorie ist eine Zusammenfassung der unsicheren Aspekte in Bezug auf 

seine zukünftige Lebenssituation und umfasst folgende Unterkategorien: 

 

(1) Wohnsituation: 

Darunter fallen die unsicheren Aspekte in Bezug auf die Räumlichkeiten der Wohnung. 

Er ist unsicher in Bezug auf die Ausstattung: 

„Mal schauen, wie wir es einteilen werden.“ (I 1, Z 99) 

Und er ist unsicher in Bezug auf die Größe der Wohnung: 

„Schon, ja. Mal schauen, ja“ 
I: Mal schauen 
„Wie es sich noch abspielen würde.“ (I 1, Z 119-121) 

Auch wenn er bereits klare Vorstellungen darüber hat, wie seine Wohnung eingerichtet 

sein soll, lässt er dennoch manches noch offen.  

 

(2) Mitbewohner: 

Damit sind jene Personen gemeint, die in die Wohngemeinschaft einziehen sollen. 

Er weiß noch nicht genau, wer seine Mitbewohner sein sollen: 

„Ja, stimmt, ja. Ah, meine Filmfreunde oder Bandkollegen, bin nicht sicher, dann ah // dann 
kann mein Gitarrenlehrer auch dabei sein, dann kann auch noch meine Computerlehrerin sein, 
dann ja meine Freunde, Freunde oder Pädagogik-Betreuer oder Brüder, von meinen Freunden 
aus, dann ja // bin nicht sicher, ob meine Arbeitskollen-Freunde auch mitwohnen würden, ich 
bin auch nicht sicher, ah // mal schauen, wie wir das einteilen werden oder Tanzfreunde, mal 
schauen.“ (I 1, Z 128-132) 

Auch die Anzahl der Mitbewohner ist noch offen (vier, sechs oder acht) und es kommen 

von seiner Seite her sehr viele Personen dafür in Frage (z.B. seine Freundin Sudenaz24, 

sein Freund, der in seiner Nachbarschaft wohnt (Hof-Freund), Filmfreunde, Bandkollegen, 

Band-Studenten, sein Gitarrenlehrer, seine Computerlehrerin, Pädagogik-Betreuer, seine 

Brüder, Arbeitskollegen, Tanzfreunde, seine Schulfreundin Elke, …), die er aber teilweise 

                                                
24 Alle Namen wurden geändert 
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erst fragen müsste, ob sie einziehen möchten. Es handelt sich dabei sowohl um Personen 

mit als auch ohne Behinderungen. Man hat das Gefühl, dass es ihm am liebsten wäre, 

wenn alle Personen, die er gern hat, einziehen würden. Dann müsste er nicht mehr 

hinterfragen, ob er mit den Anderen gut auskommt.  

Bei diesem Beispiel geht es darum, ob auch Berufstätige in die Wohngemeinschaft 

einziehen (damit sind die nichtbehinderten Mitbewohner gemeint, die eine gewisse 

Unterstützungsleistung erbringen sollen) dürfen oder ob es unbedingt Studenten sein 

müssen: 

„Ja, sie können auch verschieden sein, also nur Fußpflege oder vielleicht können sie auch 
Automechaniker werden oder Mitarbeiter werden, ja und so ah mal schaun, wenn wir drauf 
entschieden haben, wer Automechaniker werden möchte oder nur Fußpflege ah ja muss ma 
schaun, wie wir das einteilen werden.“ (I 4, Z 147-150) 

Auch das lässt er weitgehend offen. Ein Grund dafür könnte sein, dass er sich diese 

Frage, noch nie selbst gestellt hat, sondern hier nur auf bereits gemachte Erfahrungen mit 

Studenten zurückgreift. Auch daraus lässt sich ableiten, dass „Bekanntes“ unablässig für 

ihn ist, sodass zu berücksichtigen wäre, dass mindestens eine der anderen Parteien ein 

guter Bekannter oder Freund sein sollte, mit dem bereits eine Vertrauensbeziehung 

besteht. 

Beim nächsten Beispiel geht es um den Unterschied zwischen seinen Eltern und seinen 

zukünftigen Mitbewohnern: 

„Die WG-Bewohner und die Eltern, ah // ja, der Unterschied die ist // und zwar ah //// der 
Unterschied die ist von meinen Eltern aus oder von den Bewohnern aus, ja // ahm //// mmm //// 
das ja ah //// dass die Menschen ah die, so wie Bewohner // Bewohner oder ah // Bewohner 
oder //// dass die Bewohner ahm die, dass was ich jetzt in Jedlersdorf hab ah // dass die 
Bewohner um was es geht sind die Menschen ah, die auch ah // Menschen Menschen sind und 
dass die Bewohner von uns aus sowieso //// (I 4, Z 300-305) 

Hier kann man sehr deutlich seine Unsicherheit erkennen. Die vielen Pausen, ah und ahm 

und Wortwiederholungen sind Indikatoren dafür. Das könnte darauf hindeuten, dass er 

keine Antwort darauf hat. Durch die familienähnliche Struktur der Wohngemeinschaft 

könnte es auch sein, dass er gar keinen Unterschied zwischen seinen Eltern und seinen 

zukünftigen Mitbewohnern sieht. Die Mitbewohner können, insbesondere was die 

Funktion in seinem Leben betrifft, zu einer Art „Ersatzeltern“ werden. 

 

(3) Zeitpunkt des Auszugs: 

Hier werden alle Passagen angeführt, die Unsicherheiten in Bezug auf den Zeitpunkt des 

Auszugs aus dem Elternhaus zu erkennen geben. 

Die folgenden sechs Beispielen deuten darauf hin, dass er unsicher ist in Bezug auf den 

Zeitpunkt des Auszugs und ob er überhaupt ausziehen will: 
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„Ja, stimmt (lacht). Ich bin eh sowieso vorher informiert, ob ich noch umziehen werde, obwohl 
es wird eh sowieso eine Entscheidung treffen, ob ich es tu oder vielleicht eher bleibe noch, mal 
schauen, was sich Neues ergibt (lacht). Von meinem Organisatorischen ahm ja, WG-Wohnung 
2013, mal schauen, wie es sich noch abspielen wird.“ (I 2, Z 139-142) 

„Ja, stimmt, ja. So einen großen (Hauptschock) hab ich eh selber nicht, Sorge hab ich nicht, 
obwohl, dass sowieso ich ah // weiß ich eh selber nicht, ob ich meine Eltern verlasse oder nicht, 
obwohl es wird von meinen Eltern entschieden werden, ob sie mich besuchen. Mal schauen, 
wie es sich noch abspielen wird. Ja, mal schauen, wie’s noch werden, mal schaun, wann ich 
wen noch besuch. Solche Ängste kann ich auch selber spüren, seit dem ich eh selber arm 
genug ja Ängste hinter mir hab, muss ich sowieso ah // muss ich sowieso (xxx) sein, da muss 
ich sowieso genauer nachbesprechen, was sind meine Ängste und was nicht, obwohl ja, muss 
ich schauen, wer, bei wem, wer für mich sowieso über jemandem oder für mich sowieso 
zuständig ist (lacht). (I 2, Z 150-157) 

„Ja, obwohl ja, das Begriff „Zeit“ kommt eh sowieso, das wird eh sowieso in 2013 sowieso 
abspielen, mal schauen ah, wenn sowieso entschieden wird, mal schauen, wenn ich mich 
darauf einige, sag ich drauf „Ja, danke“ (lacht)“ (I 2, Z 167-169) 

„Ja, das kann ich noch beantworten. Ich hab mir zwar eh sowieso 2013 ausgesucht, ah ja, ich 
habs eh sowieso mit meiner Mutter sowieso angesprochen. Und ja, // ausgesucht, ja, kommt 
auf mich an, wie lang ich noch hier wohn, das muss sowieso von (mir und) meiner Mutter 
entschieden werden, wenn’s es wird in diesem Projekt noch erarbeitet, also ja, mal schaun 
wenn’s noch ahm bis dort hin mit diesen Jahren so gut klappt, ah können wir schaun, dass es 
so gut funktioniert.“ (I 4, Z 18-23) 

„Es kann auch später sein, oder irgendwann.“ (I 4, Z 26) 

„Mir ist es gleich, vielleicht (xxx) ich müssen gut über(blicken) noch.“ (I 4, Z 31) 

Er hat sich zwar das Jahr 2013 ausgesucht, kann aber nicht begründen, warum er 2013 

ausziehen will. Die letzten beiden Beispiele deuten darauf hin, dass ihm der Zeitpunkt des 

Auszugs eigentlich egal ist.  

Falls er auszieht, muss er mit den Studenten mithalten: 

„So ähnlich, so ähnlich, mal schauen, wenn ich mich darauf entschieden hab, muss ich ja eh 
sowieso, muss ich sowieso falls wenn ich umziehen würde, muss ich eh mit einem Studenten 
(mithalten), mal schauen, was mich noch reizen würde, mal schauen.“ (I 2, Z 171-173) 

Damit könnte gemeint sein, dass er sich vorstellt, dass ihn ein Student beim Übergang in 

die neue Wohnsituation begleiten wird. 

 

(4) Isolation / Zuständigkeit: 

Damit sind alle Aspekte zum Thema „allein sein“ und wer für ihn zuständig ist, gemeint. 

Wenn es ums „allein sein“ geht, lenkt er sofort um, dass er nicht daran gedacht hat, wer 

an ihn denkt, wer für ihn zuständig ist: 

„Ja, stimmt. Das Begriff, Wort „allein“ ahm, ja. (…) Ah dann ist eh sowieso mein Hauptbegriff 
das Wort „alleine“ ah, hab ich im (xxx) nicht drauf gedacht wer denkt denn an mich, wer ist noch 
zuständig? Aber sonst ja, mal schauen, ja, wie ich noch draufkomm.“ (I 2, Z 175-177) 

Allein sein kommt in seiner Vorstellung nicht vor. Beispielsweise gibt keine Einzelzimmer 

für Rückzugsmöglichkeit, sondern viele Gemeinschaftsräume für gemeinsame Aktivitäten 

und Schlafräume, die lediglich zum Schlafen dienen. 
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Ein eigenes Zimmer in der Wohngemeinschaft zu haben ist für ihn ungewiss, an das hat 

er selbst nicht gedacht: 

„Mal schauen.“ (I 1, Z 149) 

„Schon, ja, ich muss selber genau überlegen, wo (xxx) wegen Abteil, mal schauen, wie ich mich 
entscheide.“ (I 1, Z 151-152) 

Er ist sich nicht sicher, wer für ihn zuständig ist, möchte aber mit dieser Person beispiels-

weise auch seine Ängste besprechen können: 

„[…] // muss ich sowieso (xxx) sein, da muss ich sowieso genauer nachbesprechen, was sind 
meine Ängste und was nicht, obwohl ja, muss ich schauen, wer, bei wem, wer für mich sowieso 
über jemandem oder für mich sowieso zuständig ist (lacht).“ (I 2, Z 156-157) 

Er ist sich zwar nicht sicher, wer für ihn zuständig sein wird, will aber für bestimmte Dinge 

zuständig sein (siehe auch das Beispiel seiner Rolle als WG-Betreuer) und auf die 

Anderen schauen, die eine Betreuung brauchen: 

„Ah, die Bewohner auch noch ahm Betreuung haben wollen ah ja sind’s, bin ich eh, sind wir eh 
sowieso gefragt, bin ich eh sowieso sowieso ich und ja, mal schaun ah wer // für die Bewohner 
zuständig ist, werden wir sowieso auf Menschen ahm drauf schaun (lacht)“ (I 4, Z 322-324) 

 

(5) Umgang mit Geld 

Darunter fallen alle Aspekte monetärer Unsicherheiten (z.B. Was würde das kosten? Ist 

das zu teuer? Usw.) 

Den Umgang mit Geld stellt er in Zusammenhang mit Wut: 

„Die Hauptsorge, ob ich noch Geld ausgebe oder nicht. Obwohl, muss ich selber noch zugeben, 
warum für mich selber das Wort „Wut“ für mich bedeutet, obwohl, bedeutet zwar, werde ich eh 
sowieso fleißig verdienen. Das obwohl, das Geld spielt sowieso mit, wie ich mich selber gut 
ernähre oder wenn ich zu Hause gewohnt bin. Ahm, muss ich eh sowieso Geld oder werde ich 
eh sowieso von Erste Bank aus, seit dem ich sowieso von Bank sowieso angewiesen hab, das 
Geld sowieso angewiesen hab.“ 
I: Abgehoben? 
„Abgehoben, ob ich noch zum Zahlen komm, oder vielleicht in Mittagspausen für mich zahlen 
möchte steht’s noch unklar. Obwohl, weil Wut eh sowieso bei allen Müllers (für uns) bedeuten 
ahm wann, wann ja, kriegt man das oder nicht, obwohl das ist eh sowieso ah // wird eh sowieso 
egal sein, ob ich das bekomm.“ (I 2, Z 349-359) 

Ein Indikator für seine monetäre Unsicherheit ist beispielsweise die Aussage „Die 

Hauptsorge, ob ich noch Geld ausgebe oder nicht.“ Es ist unklar für ihn, ob er sich so ernähren 

kann, wie er es von zu Hause gewohnt ist und was er zahlen kann (zum Beispiel ein 

Essen für die Mittagspause). 

Er kann die Kosten für die Wohnung oder für Möbel nicht einschätzen: 

„Ist teuer ist teuer es geht eh auf an (Teil) auf den Preis an, obwohl ja. Mal sch... muss ich eh 
sowieso gut überlegen, was es kostet oder welchen bestimmten Möbelteil, ja, mal schaun.“ (I 4, 
Z 211-212) 
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Sehr vieles in seiner Zukunftsvision ist noch mit Unsicherheit verbunden. Die Haupt-

aussage dieser Kategorie ist „mal schauen“. Unsicherheit entsteht vor allem dann, wenn 

Dinge angesprochen werden, auf die er (noch) keine konkrete Antwort hat oder über die 

er sich möglicherweise noch keine Gedanken gemacht hat.  

Sehr wichtig ist für ihn, dass er die Kontrolle hat (siehe WG-Betreuer). Wenn er das 

Gefühl hat, ihm wird die Kontrolle entzogen oder wenn er kein Mitbestimmungsrecht hat, 

entsteht Unsicherheit. Es ist daher von Bedeutung, ihn in alle Entscheidungen, die ihn 

betreffen zumindest mit einzubeziehen. Dies gilt sowohl für die Planungsphase, als auch 

später bei der Umsetzung. Das Zusammenleben mit seinen Mitbewohnern muss so 

gestaltet sein, dass der Raum für Selbst- bzw. Mitbestimmung möglichst groß ist. Dinge, 

die das Zusammenleben betreffen (wie z.B. Regeln, Haushaltsplan, aber auch die 

Organisation gemeinsamer Aktivitäten), müssen gemeinsam vereinbart werden. Es wäre 

auch vorstellbar, ihm kleine Aufgaben zu übertragen, die ihm wichtig sind, z.B. dass er 

Interessenten durch die Wohnung führen darf. 

 

Ein wichtiger Punkt, der in der Wohngemeinschaft unbedingt gefördert und unterstützt 

werden muss, ist das soziale Miteinander. Ein gemeinsames Leben (gemeinsame 

Aktivitäten), ein harmonischer, respektvoller Umgang miteinander und ein geregeltes 

Zusammenleben sind für Stefan von großer Bedeutung, denn das gibt ihm Rückhalt und 

Sicherheit.  

Eine Unterstützung, die genau auf die Bedürfnisse der einzelnen Mitbewohner 

abgestimmt ist und auch in Krisensituationen Hilfestellungen gibt, ist für das Wohlbefinden 

jedes Einzelnen von essenzieller Bedeutung. 

 

 

K 3: Unterstützung 

 

Diese Kategorie fasst zwei Aspekte von Unterstützung zusammen: zum einen die Quelle 

der Unterstützung, zum anderen den Typus der Unterstützung. 

 

(1) Personen, die ihn unterstützen: 

Damit sind jene Personen gemeint, von denen er annimmt, dass er von ihnen Unter-

stützung erwarten kann. 

Sein Unterstützerkreis ist relativ groß und umfasst sowohl Menschen mit als auch ohne 

Behinderung. Hierzu zählen seine Eltern und seine Brüder, seine Freundin Sudenaz, 

seine Schulfreundin Elke, seine Band-Kollegen, seine Tanzfreunde vom Verein X, seine 

Freunde bei der Jungschar, seine Nachbarn, seine Cousins, gute Bekannte, Pädagogik-
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Betreuer, sein Gitarren-Lehrer, seine Computer-Lehrerin und die Gründerin des Vereins X 

Frau Dr. Kerstin Z. (entnommen aus dem Arbeitsblatt „Freundes-Kreise“). 

Auch im Interview zählt er einige Personen auf, von denen er Unterstützung erwartet: 

„Ja, sind die Assistenten und die Studenten sind gemeinsam gefragt und so ja warum ich den 
Verein X, mein Brüder und mein Familie gefragt hab und so ja, mal schaun oder ich werd 
sowieso mit Frau Dr. Prof. Kerstin Z. sowieso darüber sprechen wie sie’s haben möchte, mal 
schaun ja ahm ah vielleicht ahm // ah vielleicht sind wir gemeinsam gefragt ja und so // muss ich 
genau noch besprechen ahm wie sie’s noch vorstellen und so ja // mal schaun. Ah, wenn ah 
wer sich dafür sich meldet (lacht)“ (I 4, Z 385-390) 

 

(2) Arten der Unterstützung: 

a) Praktische Unterstützung: dabei geht es um Unterstützung, die das Alltagsleben 

erleichtert (z.B. eine Putzfrau). 

Er hätte gerne eine Putzfrau, die ihn unterstützt, da er aus Zeitgründen zu vielen Tätig-

keiten im Haushalt wie beispielsweise Fenster putzen nicht kommt: 

„Ja, ich bin eh auch so wie Putzfrau ähnlich ankommen auch ab und zu bei uns ah putzen, 
aufzuräumen, Staub saugen oder ah bügeln oder Fenster putzen ja“ 
I: Da bei deinen Eltern? 
„Ja.“ 
I: Aha 
„Mal schaun, ob ich mit ah assistieren kann, mal schaun sag ich drauf „Ja“.“ 
I: Also du magst auch einmal eine Putzfrau haben? 
„Ja.“ (I 4, Z 369-376) 
 

Aber er wäre auch bereit, der Putzfrau zu assistieren: 

„Ahm, schau ahm damit du es so verstehst ah muss ich schaun ah wann ich dafür // ah ja, da 
muss ich sowieso den Putzfrau (mit) assistieren ah vielleicht kann ich’s auch helfen 
unterstützen was sie braucht und so ja, mal schaun ah ob ich auch mitputzen könnte.“ 
I: Mhm.  
„…und so ja muss ich sowieso ah schaun ah wann ich sie die Putzfrau ah assistiere, mal 
schaun, damit ich zum Putzen komm.“ 
I: Mhm. Also du würdest ihr helfen?  
„Ja.“ (I 4, Z 415-422) 

 

b) Moralische Unterstützung: darunter fällt jene Unterstützung, die er braucht wenn er 

wütend oder traurig ist. 

Für die moralische Unterstützung sind in erster Linie seine Eltern, aber auch seine Brüder 

und Freunde zuständig: 

„Ja, da sind eh sowieso meine Eltern gefragt, obwohl ja, ich hab eh sowieso, wenn ich selber 
Zustände hab, die ich nicht mehr aushalte, weil manchen ah // Eltern genauso beim Frühstück 
oder beim Frühstück gut ausgekommen, ob was runterfällt, dann explodiert eh sowieso der 
Vater, weil ihm nicht so gut geht. Ja, glaub, ich bin eh sowieso bei allen der beleidigte und zwar 
deswegen ahm, bei wem fühl ich mich sicher, wo kann ich mich, wer ist sowieso ahm für mich 
da oder wer ist sowieso // ahm ansprechbar. So wie bei der Choreographie zum Beispiel, das 
Wort „beschirmen“ beschirmt ist so wie beim Freitags-Gruppen, von Hip Hop-Gruppen so wie in 
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Freitags-Gruppen, wo wir da getanzt haben. Wir brauchen eh sowieso Schutz, damit man einen 
Schutz hat, mal schauen, wer einen nicht so gut fühlt oder irgendsowas, mal schauen. Wenn 
ich das, diesen Bild so anschau, das sind eh sowieso entweder die Brüder gefragt oder die 
Freunde oder die Eltern.“ (I 2, Z 270-280) 

 

c) Organisatorische Unterstützung: hier ist jene Unterstützung gemeint, die für die 

Organisation und den Aufbau einer integrativen Wohngemeinschaft entscheidend ist. 

Für die Organisation und Vorbereitung auf den Auszug aus dem Elternhaus sind in erster 

Linie die Studenten zuständig: 

„Mhm, ja, das werden eh sowieso ja die ahm // die // da sind eh sowieso die Studenten gefragt.“ 
(I 3, Z 37) 

„Ja, ahm ah das ahm //// Ja, ich hab eine Vorstellung, wer wen begleitet.“ (I 3, Z 42) 

„Zwar mit mir das organisieren und aufbauen.“ (I 3, Z 46) 

Das könnte darauf zurück zu führen sein, dass er auch bei der Einführung in seinen 

integrativen Arbeitsplatz von Studenten begleitet wurde. 

Ein Betreuerteam wird sich um ihn kümmern, wenn es um die Frage geht wo und bei wem 

er wohnen möchte. Er kann sich auch bei seinem Betreuer melden, wenn er Hilfe braucht: 

„Schon, doch, ja, weil’s wenn ich eh sowieso umziehen werd ah, weil’s wenn ich eh sowieso die 
Hilfe nötiger hab ah weil’s eh ich selbst von mir aus selber Hilfe brauchen kann, ja dann muss 
mir sowieso bei meinen Betreuer (xxx) melden ah ja ahm wo ich eh bei wem sein kann, was bei 
wem wohnen möchte oder ah wo ich eh sein möchte muss ich eh sowieso mit mein ah mit 
meinem Betreuerteam sprechen drüber obwohl ja mal schaun, wie man das gestalten kann.“ (I 
4, Z 286-290) 
 

Die Kategorie „Unterstützung“ unterstreicht nochmals die von ihm bewusst wahr-

genommene Notwendigkeit von funktionierenden Beziehungen zu Anderen, um zentrale 

psychosoziale Bedürfnisse (wie Zuneigung, Anerkennung, Identität), sowie instrumentelle 

Bedürfnisse (wie Informationsbedarf, praktische und materielle Hilfe) zu befriedigen. Er ist 

sich dessen bewusst, dass er Unterstützung zur Bewältigung des Alltagslebens braucht, 

will allerdings auch selbst an der Gestaltung dieser Unterstützung beteiligt sein. 

Diesen Umstand gilt es in Bezug auf seine zukünftige Wohnsituation zu berücksichtigen. 

Er braucht daher eine Unterstützung in Form einer Begleitung, die ihm genügend Raum 

für Gestaltungsmöglichkeiten seinerseits lässt. Eine Unterstützung in Form einer 

Begleitung würde die nichtbehinderten Mitbewohner überfordern, und sollte daher von 

einem professionell Tätigen erfolgen. Nicht nur die Mitbewohner mit intellektueller 

Beeinträchtigung, sondern die gesamte Wohngemeinschaft braucht eine professionelle 

Begleitung, die auch in Konfliktsituationen Hilfestellungen gibt. So kann das Modell 

„integrative Wohngemeinschaft“ gelingen. 
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In jüngster Zeit ist es für die Forschung im Bereich der Heil- und Integrativen Pädagogik 

von Bedeutung geworden, die Betroffenen selbst zu Wort kommen zu lassen. Daher war 

es für die Projektentwicklungsgruppe wichtig, gleich zu Beginn die Sicht eines potenziel-

len Bewohners zu ermitteln, um diese in die Projektentwicklung einfließen zu lassen.  

Im Folgenden werden nun die einzelnen Phasen des Wohnprojekts dargestellt. Die Ein-

teilung des Projekts in die einzelnen Phasen ist Ergebnis der Auseinandersetzung des in 

Kapitel 5.4.1 beschriebenen Materials.  

 

 

5.4.4 Phase eins: Eine integrative Wohngemeinschaft soll entstehen 

 

Zu Beginn stand die Ausarbeitung eines Konzepts einer integrativen Wohngemeinschaft 

für eine bestimmte Gruppe von Menschen mit einer Behinderung im Mittelpunkt. Es sollte 

eine neue Wohnform entstehen, die professionell begleitet wird und so konzipiert ist, dass 

sie selbsttragend ist und sich schnell verbreiten kann. 

Folgende Eckpunkte des Projekts wurden diskutiert: 

• Die Wohnrechte müssen definiert sein. 

Die Bewohner sollen einen Mieterstatus erhalten. Der Mietvertrag soll jederzeit 

kündbar sein, wenn die Verhältnisse nicht mehr stimmen. 

• Finanzierung: 

Auf Erfahrungen anderer integrativer Wohngemeinschaften könnte zurückgegriffen 

werden (z.B. Träger X in Graz). Die Landesfrage darf dabei jedoch nicht außer Acht 

gelassen werden, das Projekt muss für Wien konzipiert werden (Fonds Soziales 

Wien).  

• Modelle für Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf: 

Als Beispiel wird das Projekt „Leben im Ort“ von Jo JERG genannt. Hier geht es u.a. 

um den Ausbau des ambulant betreuten Wohnens für Menschen mit höherem 

Assistenzbedarf. Neue Wohnformen, die über Assistenzagenturen gesteuert 

werden, werden mit potenziellen Bewohnern gemeinsam entworfen. 

• Assistenz: 

Die Definition von Assistenz ist bedeutsam. Es gibt zwei Formen: 

1. Assistenz, die selbstverständlich im Alltag passiert (z.B. einkaufen, kochen,…) 

2. Assistenz, die nicht von den Mitbewohnern geleistet wird (sondern beispiels-

weise von mobilen Diensten) 

Die Aufgaben der Mitbewohner müssen klar definiert sein. Für alle anderen Aufga-

ben soll es professionelle Unterstützung geben, ansonsten besteht die Gefahr eines 
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Burnouts der Mitbewohner. Zu Beginn wird mehr professionelle Unterstützung not-

wendig sein, mit der Zeit werden manche Leistungen vielleicht überflüssig. Pädago-

gische Tätigkeiten sollten nicht von den Mitbewohnern übernommen werden, da es 

sonst zu einer Rollendiffusion kommen kann. Die professionelle Assistenz sollte alle 

Bereiche umfassen und flexibel sein (je nach Bedarf) und sich immer weiter zurück-

ziehen. 

Das Modell von Reutlingen wird von den Vertretern der Universität abgelehnt, da es 

ohne die Mithilfe der Eltern nicht aufrechterhalten werden könnte. Die Eltern sollten 

jedoch nicht an die Stelle von Assistenten treten müssen. Die Ablösung vom Eltern-

haus soll stattfinden können, weil eine Ablösung vom Elternhaus wichtig ist. Die 

Bewohner mit Assistenzbedarf wollen sich emanzipieren, sie wollen eine andere 

Ansprechperson als ihre Eltern. 

Persönliche Assistenz könnte je nach Bedarf angekauft werden. Professionelle 

Unterstützer können bei Problemen steuernd eingreifen (die integrative Wohn-

gemeinschaft in Reutlingen beispielsweise wird durch einen hauptamtlichen Mitar-

beiter unterstützt) (vgl. Protokoll 2 vom 1.03.07). Bei unserem Modell soll es ein 

Stundenäquivalent geben. Es muss von vorn herein klar sein, wie hoch der Unter-

stützungsbedarf ist, es sollte durch Selbsteinschätzung und Einschätzung des 

Unterstützerkreises abgeklärt werden. Ein Unterstützerkreis sollte aber nicht 

Voraussetzung sein, da Personen, die institutionalisiert aufgewachsen sind, keinen 

oder nur einen kleinen Unterstützerkreis haben (vgl. Protokoll 6 vom 21.06.07).  

• Jede Wohngemeinschaft sollte individuell sein (je nach Bedürfnissen und Rahmen-

bedingungen). 

Einzelne Wohneinheiten sollen über die innere Struktur selbst entscheiden. Das 

Verhältnis zwischen den beiden Assistenzformen sollte nicht einheitlich für alle 

WG’s festgelegt werden, sondern variabel sein (vgl. Protokoll 3 vom 26.04.07). 

• Offenheit für das Einbinden von Umfeldressourcen, Akzeptanz des Unterstützer-

kreises (vgl. Protokoll 3 vom 26.04.07). 

Die Gesellschaft soll stärker eingebunden werden, der Unterstützerkreis soll weit 

über die Eltern hinausgehen. Die Pflege des Unterstützerkreises ist Aufgabe der 

Professionellen, die Funktion des Unterstützerkreises muss definiert sein (vgl. 

Protokoll 4 vom 24.05.07). Der Unterstützerkreis soll fest im Konzept verankert sein, 

persönliche Zukunftsplanung ist vordergründig (vgl. Protokoll 6 vom 19.09.07). 

• Supervision für behinderte, nichtbehinderte Personen und den Unterstützerkreis ist 

wichtig. Zunächst sollte jedoch ein grundlegendes Konzept entwickelt und dann erst 
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Supervision eingeplant werden. Wir brauchen zunächst ein grobes Raster, daraus 

würden sich auch Fragen entwickeln (vgl. Protokoll 5 vom 21.06.07). 

• Möglichkeit einer Organisation: 

Mehrere Wohngemeinschaften in räumlicher Nähe mit einer Assistenzagentur (im 

Sinne eines mobilen Dienstes), die ebenfalls dort angesiedelt ist. Die Fachkräfte 

könnten dorthin ausschwärmen, wo sie gerade gebraucht werden und hätten kurze 

Wege, wenn die WG’s in räumlicher Nähe sind. Die Anfangsphase wird teurer sein, 

als eine stationäre Wohnform. Dabei soll ein flächendeckendes System entstehen, 

dass nicht mehr teurer, am Ende vielleicht billiger ist. Ein Verbund von Wohn-

einheiten für Menschen mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf soll entstehen 

(vgl. Protokoll 3 vom 26.04.07). 

• Wohnraumbeschaffung:  

An Sozialinitiativen könnte angeknüpft werden, denn hier wird Integration gelebt und 

ist nicht nur ein Schlagwort (vgl. Protokoll 6 vom 19.09.07). Die Wohngemeinschaft 

sollte eine gute Verkehrsanbindung aufweisen (vgl. Protokoll 7 vom 12.12.07). 

Die einzelnen Punkte werden teilweise nicht voneinander trennbar sein (beispielsweise 

die Finanzierung und die Frage der Assistenz vs. Mitbewohner). Es wird vorgeschlagen, 

zu den einzelnen Bereichen Sub-Workshops durchzuführen und Vortragende zu den 

einzelnen Themen einzuladen. Potenzielle Bewohner sollten an der Planung beteiligt sein 

(vgl. Protokoll 2 vom 1.03.07). 

 

Ziel ist es, dem Fonds Soziales Wien ein Konzept vorzulegen, das sie finanzieren würden 

(vgl. Protokoll 3 vom 26.04.07). Daher wird zur vierten Sitzung am 24. Mai eine Vertreterin 

des FSW eingeladen, um abzuklären, was denkbar wäre. Das Modellvorhaben wird 

vorgestellt und der aktuelle Diskussionsstand der Projektgruppe zusammengefasst. 

Der FSW arbeitet derzeit am Ausbau des teilbetreuten Wohnens. Von Träger Z gibt es ein 

Modell mit Rufbereitschaft im Rahmen des teilbetreuten Wohnens. Die Personen mit 

Behinderungen wohnen in Einzelwohnungen in räumlicher Nähe und können nach Bedarf 

Hilfe holen, die von einem Betreuungsstützpunkt aus erfolgt.  

Bei der Finanzierung der integrativen Wohngemeinschaft besteht das Problem, dass 

FSW-Förderungen Subjektförderungen sind (diese sind personenbezogen), d.h. die 

Personen mit Behinderungen bekommen einen Zuschuss, die ganze WG kann jedoch 

nicht gefördert werden. Die Frage, von wem die Mietkosten der nichtbehinderten 

Personen übernommen werden, bleibt daher ungeklärt. Wenn die behinderten Personen 

über ein persönliches Budget verfügen würden, könnten sie sich die Dienstleistungen 

kaufen, die sie brauchen.  
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Es sollte vertraglich festgehalten werden, wie hoch der Hilfe-/ Unterstützungsbedarf ist. Je 

geringer der Hilfebedarf, desto besser wird das Zusammenleben funktionieren. Es muss 

arbeitsrechtlich abgeklärt werden, wozu sich die nichtbehinderten Mitbewohner verpflich-

ten. In Graz sind die nichtbehinderten Personen in einem Angestelltenverhältnis (35 Std./ 

Monat), so ist Sicherheit gegeben. Es gibt eine Abgrenzung zu professioneller Assistenz. 

Die behinderten Bewohner sind ein halbes Jahr vorher in Trainingswohnungen. Dadurch 

kann der Assistenzbedarf ermittelt werden. 

Auch ein Ressourcenzentrum wäre eine Möglichkeit (Stufenmodell) v.a. für den Anfang, 

bis das Zusammenleben sich eingespielt hat (vgl. Protokoll 4 vom 24.05.07). 

 

Was muss dem FSW vorgelegt werden, damit unser Projekt unterstützt wird? 

Der FSW benötigt ein Konzept der Wohnform sowie Finanzierungsüberlegungen (hier 

könnten wir uns an Graz orientieren, auch wenn es nicht 1:1 auf Wien übertragbar ist). 

Weiters muss die Hürde der Anerkennung bedacht werden. Ein Neustart ist leichter, wenn 

ein anerkannter Träger beteiligt ist (aufgrund des finanziellen Hintergrunds, der Ressour-

cen). Zudem muss die Frage des Objekts (Größe der Wohnung, Kosten, Provision, die 

bezahlt werden muss,…) mitbedacht werden: Gibt es die Möglichkeit der Unterstützung 

durch Wiener Wohnen? Wie wird das in Graz gelöst (dort sind die Wohnungen auch in 

zentraler Lage)? Von der Vertreterin des FSW wurde vorgeschlagen, dass wir im 

Gespräch bleiben sollten. 

Wichtig ist, dass rechtzeitig um das Projekt angesucht wird, da es eine Zeit dauert, bis es 

bewilligt wird (es muss budgetär eingeplant werden, durch verschiedene Gremien 

gehen,…) (vgl. Protokoll 4 vom 24.05.07). 

 

Von diesem Zeitpunkt an stand die Konzepterstellung im Vordergrund. Träger X aus Graz 

würde einsteigen, wenn die Bedingungen stimmen. 

 

 

5.4.5 Phase zwei: Selbstbestimmte Wohnformen als Baustein eines größer 

angelegten Projekts 

 

Im weiteren Projektverlauf entstand die Idee, das Projekt größer anzulegen, da wir uns 

international gesehen nicht auf Neuland befinden. Ein Modellprojekt ähnlich wie „Leben im 

Ort“ sollte geplant werden, weil wir uns sonst von der EU keine Unterstützung erwarten 

können (Protokoll 5 vom 21.06.07).  
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Die vier zentralen Bausteine des Projekts „Leben im Ort“ (JERG) sind: 

- Ausbau von ambulant betreutem Wohnen für Menschen mit höherem Assistenz-

bedarf 

- Gründung von Assistenzagenturen  

- Entwicklung von neuen Wohnformen 

- Bereich Arbeit (Außenwerkstätten) (vgl. Protokoll 2 vom 1.03.07). 

Integratives Wohnen könnte dabei ein Baustein neben Arbeit und Freizeit etc. in einem 

größer angelegten Projekt sein. Dies wäre ein interessantes Paket für Wien und auch für 

die EU (Protokoll 5 vom 21.06.07).  

 

 

5.4.6 Phase drei: Die Idee einer Parallelgruppe entsteht 

 

Personen mit intellektueller Beeinträchtigung, die an einer integrativen Wohngemeinschaft 

interessiert sind, sollen in die Planung eingebunden werden: sie sollen die Möglichkeit 

haben, in regelmäßigen Treffen ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse offen zu legen 

und mit Unterstützung parallel zum Wohnprojekt Strukturen für mögliche Wohnformen zu 

entwickeln. 

Die Parallelgruppe soll ab März 2008 starten. Es wird vorgeschlagen, dass sich poten-

zielle Bewohner alle 14 Tage in den Räumlichkeiten der Universität oder im Seminarraum 

der Lebenshilfe treffen. Die Söhne von zwei Müttern der Elterngruppe werden für die 

Parallelgruppe vorgeschlagen. Der Interessenskreis könnte durch Personen, die in 

anderen Institutionen wohnen und ihre Situation verändern wollen erweitert werden (ev. 

könnte bei Selbstvertretungsgruppen nachgefragt werden). Die Gruppe sollte nicht zu 

groß, aber auch nicht zu klein sein (ca. 6 Personen). 

Die Parallelgruppe könnte von Teilnehmern eines an der Universität Wien stattfindenden 

Seminars unterstützt werden. Transparenz und Austausch zwischen den beiden Projekt-

entwicklungsgruppen ist wichtig.  

Anfangs wird es um unmittelbare Bedürfnisse / Vorstellungen gehen, später können auch 

übergeordnete Strukturen entwickelt werden.  

Zwar sollten die Regelungen für das Zusammenleben von jeder Wohngemeinschaft selbst 

vereinbart werden, Eckpunkte zur Orientierung wären jedoch sinnvoll. Diese könnten von 

der Parallelgruppe und den Eltern diskutiert werden.  

Zudem ist es wichtig, die Bereiche für natürliche Unterstützung und die Bereiche für 

professionelle Unterstützung auszuarbeiten. Auch diese könnten mit der Parallelgruppe 

und der Elternmeinung zur Diskussion gestellt werden (vgl. Protokoll 5 und 6 vom 21.06. 

und 19.09.07). 
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Ab diesem Zeitpunkt stand nicht mehr rein die Integration im Vordergrund, sondern 

Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeiten für Menschen mit intellektueller Beeinträchti-

gung. 

 

 

5.4.7 Phase vier: Eine Assistenzagentur für eine Reihe selbstbestimmter 

Wohnformen 

 

Eine Assistenzagentur, die eine flexible Unterstützung ermöglicht, für eine Vielzahl an 

möglichen Wohnformen, wie beispielsweise Wohnungen für Einzelpersonen, Paare, 

Eltern mit Kindern, ältere Personen, etc., die auch für nichtbehinderte Menschen üblich 

sind, soll entstehen. Die Projektgruppe hat sich weg von nur Integration hin zu Selbst-

bestimmung und einer Reihe selbstgewählter Wohnformen bewegt. Eine integrative 

Wohngemeinschaft ist nunmehr eine Wohnform neben anderen, wobei diese oberste 

Priorität hat (vgl. Protokoll 6 vom 19.09.07 und Konzeptentwurf von Mitarbeiter A).  

 

Da unser Modell auf Annahmen beruht, die mit der derzeitigen rechtlichen Situation nicht 

kompatibel sind, sollten wir auch mit Politikern hinsichtlich einer Gesetzesänderung 

verhandeln bzw. um Unterstützung bitten. Zwar hat Wien Programme zur Enthospitalisie-

rung engagiert durchgeführt, wenn sich Wien jedoch weiter profilieren will, muss etwas in 

Richtung Deinstitutionalisierung unternommen werden. Die Profilierungsebene wäre ein 

guter Punkt, sich an den FSW zu richten. Neben der Profilierung spricht auch ein Mehr an 

Lebensqualität für unser Projekt. Bezüglich der Finanzierung ist eine Rücksprache mit 

einem Vertreter des Trägers X von Vorteil (vgl. Protokoll 6 vom 19.09.07).  

 

Die Assistenzagentur soll als flexibler Apparat aufgebaut sein. Was die Frage der Finan-

zierung der Assistenzagentur betrifft, wird vorgeschlagen, bestehende Strukturen zu 

nutzen (z.B. Träger Y). Träger Y bietet persönliche Assistenz am Arbeitsplatz an. Im 

Wohnbereich werden nur Menschen mit körperlichen Einschränkungen unterstützt. Es 

wird vorgeschlagen, einen Vertreter des Trägers Y in unser Projekt einzubeziehen (vgl. 

Protokoll 6 vom 19.09.07). 

 

Folgende Überlegungen wurden aus dem Konzeptentwurf zur Strukturierung einer 

Assistenzagentur, der von Mitarbeiter A erstellt wurde, entnommen: 

„Die geplante Agentur sollte partizipativ organisiert sein und Arbeitsplätze für Menschen 

mit Behinderung anbieten. Sie sollte an einem zentralen Standort gelegen, barrierefrei 
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und niederschwellig zugänglich sein. Diese Agentur mietet keine eigenen Wohnungen an, 

sondern bietet die jeweiligen Assistenz und / oder Unterstützungsdienstleistungen den 

Bewohnern mit Behinderungen sowie ihren Angehörigen in unterschiedlichen Wohn-

formen direkt an. 

Gleichzeitig ist sie Vernetzungsdrehscheibe und kooperiert mit unterschiedlichen Trägern, 

Selbstvertretungsstrukturen, Elterninitiativen, Trägern unterschiedlicher Wohnangebote, 

Erwachsenenbildungseinrichtungen, Freizeit- und Kulturvereinen sowie öffentlichen 

Behörden (Fördergebern). Dabei steht die Agentur in engem Kontakt zu Trägern unter-

schiedlicher Wohnangebote, auf deren Angebote, insbesondere im Bereich der 

Trainingswohnungen, sie im Bedarfsfall zurückgreift. Zudem berät sie Trägerinstitutionen 

bei der Weiterentwicklung oder der Schaffung neuer Angebote.  

Die Assistenzagentur hat einen Pool an begleitenden Mitarbeitern (mit unterschiedlichen 

Qualifikations- und Aufgabenprofilen) welche im Rahmen von Angestellten- bzw. Werk-

vertragsverhältnisses angestellt sind, und deren Einsätze hier zentral koordiniert werden. 

Zudem stellt sie im Bedarfsfall Moderatoren für Persönliche Zukunftsplanungen bereit und 

bietet entsprechende Fortbildungen an. Somit wird die Begleitung und Koordination der 

Unterstützungskreise hier ebenfalls an zentraler Stelle gebündelt, wobei wie schon 

erwähnt v.a. der direkte Informations- und Kommunikationsfluss zu allen Beteiligten sicher 

gestellt werden soll. Zudem werden Supervisions- und Vernetzungsstrukturen für 

Menschen mit Behinderung, Nicht behinderte Mitbewohner, Angehörige, Professionelle 

und ehrenamtliche Helfer zur Verfügung gestellt. 

Ein weiteres Angebot der Assistenzagentur ist die kostenlose und anonyme Beratung für 

Menschen mit Behinderungen, deren Angehörige sowie Professionelle nach einem ‚One-

Stop‘ Prinzip. Inhaltliche Bereiche in denen Beratung angeboten werden kann, sind 

beispielweise: 

- Die Beratung über existierende Wohnformen und Angebote 

- Die Klärung rechtlicher und finanzieller Fragestellungen 

- Die Organisation bei der Verwaltung persönlicher Budgets 

- Der Aufbau und die Pflege von Unterstützungskreisen 

- Informationen über Bildungs-, Kultur-,  Freizeit- und Urlaubsangebote 

- Beratung über Psychotherapie 

- Beratung und Begleitung der Eltern in Autonomie- und Ablösungsfragen. 

 

In ihrer Arbeit wird die Assistenzagentur durch einen Nutzer-, Angehörigen- sowie Fach-

beirat unterstützt und begleitet, deren Aufgaben nachfolgend kurz umrissen werden. 
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Begleitstrukturen: 

Bewohner bzw. Nutzerbeirat:  

- Hat Entscheidungskompetenz in Bezug auf Auswahl von neuen Bewohnern und 

Mitarbeitern,  

- hat eine Kontroll- und Beschwerdefunktion,  

- bietet Beratung nach Peer Counseling Prinzip an 

Eltern und Angehörigenbeirat: 

- hat eine Kontroll- und Beschwerdefunktion,  

- hat eine Beratungsfunktion gegenüber den Bewohnern und Nutzerbeirat 

Fachbeirat:  

- Klärt rechtliche Fragen 

- Bietet laufende Information zum Stand der wissenschaftlichen Begleitung 

- Ist gemeinsam mit den anderen Gremien Verantwortlich für die Weiterentwicklung 

des Angebots. 

- Vertritt die Interessen nach außen gemeinsam mit Nutzerbeirat 

- Hat eine Beratende Funktion für gesamten Organisationsstrukturen 

- Vertreten sein sollen: ein Jurist, Mitglieder der wissenschaftliche Begleitung, Nutzer 

und Elternvertreter sowie Vertreter des Fördergebers“ (Konzeptentwurf von Mit-

arbeiter A) 

 

 

5.4.8 Phase fünf: Inhaltliche Stagnation 

 

Im folgenden Projektverlauf wurden kaum neue Inhalte in die Diskussion eingebracht, die 

für die Konzeption des Wohnprojekts relevant sind. Es wurde über die Machbarkeit und 

Finanzierung diskutiert mit dem Ergebnis, dass eine Einbeziehung unseres Projekts 

innerhalb der bestehenden Strukturen wahrscheinlich unmöglich ist, da eine zusätzliche 

Finanzierung notwendig ist.  

Von der Elterngruppe wurde gefordert, dass der Wohnbedarf deklariert werden und eine 

Zufriedenheitsbefragung durchgeführt werden sollte. Über einen Kostenvergleich (Was 

kostet eine Person in einer vollbetreuten Wohneinrichtung und in einer alternativen 

Wohnform?) könnte Überzeugungsarbeit geleistet werden. 

In dieser Phase stellten sich zwei Möglichkeiten, wie weitergearbeitet werden kann, 

heraus: entweder in kleiner Form etwas Konkretes zu planen (z.B. eine integrative WG) 

oder eine Assistenzagentur (Verbund von Einrichtungen) zu konzeptionieren. 
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Eine flächendeckende Umsetzung ist mit den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht 

möglich, daher soll es vorerst ein Projekt sein. Man wird einen Träger brauchen oder 

einen Verein gründen müssen – das Pilotprojekt könnte mit dem Verein X durchgeführt 

werden. Die erste WG hat keinen Pool zur Verfügung und muss daher selbsttragend sein. 

Erste Finanzierungsüberlegungen für das Pilotprojekt wurden angedacht. Der finanzielle 

Aufwand für das Pilotprojekt wird als relativ gering eingeschätzt, da nur Personen, die 

relativ selbstständig sind, für das Anfangsmodell vorgesehen sind. Von der Elterngruppe 

wurde eine Form der Finanzierung vorgeschlagen (Pflegegeldergänzungsleistung), die 

jedoch für unsere Zielgruppe nicht geeignet ist, da nur Personen mit körperlichen 

Behinderungen Anspruch darauf haben (vgl. Protokoll 7 und 8 vom 12.12.2007 und 

30.1.2008). 

 

 

5.4.9 Phase sechs: Beendigung des Projekts 

 

Die Elterngruppe berichtet über die Besichtigung der Wohngemeinschaften in Graz. 

Träger X wäre bereit, mit einem Träger in Wien zusammen zu arbeiten und ihre Unter-

lagen und ihr Know-How zur Verfügung zu stellen.  

Geplant ist, ein Gespräch mit einem Wiener Träger zu führen, ob sie eine Integrative 

Wohngemeinschaft in ihr Angebotsspektrum aufnehmen würden. Träger X strebt eine Co-

Partnerschaft an, jedoch nicht vor Ende des Jahres, da sie gerade an einem Ausbau ihrer 

integrativen Wohngemeinschaften arbeiten.  

Aus Sicht der Eltern wäre es vorstellbar, das Grazer Modell auf Wien zu übertragen. 

Somit hätten wir ein Konzept, die Zusage von Träger X, uns Starthilfe zu geben und ihr 

Know-How zur Verfügung zu stellen und wenn sich ein Wiener Träger zur Zusammen-

arbeit bereit erklärt, einen Träger, der die WG mitträgt. Die Frage ist, wie viel der Transfer 

kostet. Träger X wird Konzept und Know-How nicht kostenlos hergeben. 

 

Es wird angemerkt, dass es auch vom Träger abhängt, ob das Projekt funktioniert oder 

nicht. Ob der Träger, der eine integrative WG in sein Angebot aufnimmt, sich profilieren 

will und das Angebot mit neuen Strukturen neben den alten besteht, oder ob die neue 

Wohnform Anlass ist, um Strukturen zu verändern. Wenn die Strukturen nicht verändert 

werden, besteht die Gefahr, dass Unruhen entstehen, wenn es zu einem Austausch der 

Bewohner untereinander kommt. Dann kann es passieren, dass das Modell wieder auf-

gelöst wird. In Graz funktioniert es, weil Träger X ein rein ambulanter Anbieter ist, der zur 

Deinstitutionalisierung gegründet wurde. In Wien gibt es keinen vergleichbaren Anbieter. 



131 

Wichtig ist, dass der Träger den Gesamtgedanken mitträgt. Es wird vermutet, dass dieser 

keinen Bedarf zur Veränderung sehen wird, weil es derzeit gut läuft.  

Die Frage wird aufgeworfen, ob wir die Möglichkeit, einen Trägerverein zu gründen, der 

klein anfängt, in Betracht ziehen sollten. Dies ist jedoch aus Mangel an Ressourcen keine 

realistische Option. 

Eine weitere Möglichkeit wäre, mit der Träger Y zu verhandeln, da die Vertreterin des 

Trägers Y nicht abgeneigt war. Träger Y will aber erst Betroffene befragen (Selbstbestim-

mung!) und hat nur Erfahrung mit körperbehinderten Menschen.  

 

Was die Wohnraumbeschaffung anbelangt, hat die Elterngruppe bereits Kontakt mit 

Wohnbauträgern aufgenommen. Es stünden geförderte Wohnungen (Genossenschafts-

wohnungen) in der Nähe des SMZ Ost, in Jedlersdorf und Kagran zur Auswahl. Da der 

Wohnbauträger jedoch bereits Ende April eine Zusage möchte, kommen diese Wohnun-

gen für uns nicht in Frage, weil zuerst ein Träger gefunden werden muss.  

 

Es wird beraten, wie es weitergehen soll, denn die Treffen sind nicht die Art und Weise 

wie weitergearbeitet werden kann. Eine Möglichkeit wäre, dass wir einen Schritt weiter 

gehen, Ressourcen akquirieren und eine eigene Projektgruppe gründen. Eine weitere 

Möglichkeit wäre, dass die Universität wieder einsteigt, wenn ein geeigneter Träger 

gefunden wurde. Wichtig ist, dass der Gedanke der Assistenzagentur nicht aus den 

Augen verloren wird. 

 

Die Elterngruppe wünscht, dass die Universität eine Kurzform des Konzepts für eine 

integrative WG aufsetzt, in dem sie diese Wohnform als zukunftsweisend deklariert, mit 

dem sie dann mit Trägern, Politikern, etc. verhandeln können (vgl. Protokoll 9 vom 

27.03.08). 

 

 

5.4.10 Forschungsmethodisches Resümee 

 

Die Verfasserin der vorliegenden Diplomarbeit kommt nach der Analyse des 

Handlungsforschungsprojekts zu folgender Einschätzung: 

Die Etablierung des Wohnprojekts wurde aufgrund unterschiedlicher Zielsetzungen der 

einzelnen Akteure (Universität, Träger, Eltern) nicht erreicht. Die unterschiedlichen 

Interessen und Zielsetzungen können im Groben folgendermaßen beschrieben werden:  

- das Interesse der Universität liegt in der Forschung und Lehre, fachliche 

Weiterentwicklung wird angestrebt und Bereiche, die unklar sind, sollen klarer werden, 
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- die Träger sind interessiert daran, ihren Arbeitsbereich zu erweitern, und 

- die Eltern wollen eine angemessene, geeignete Wohnform für ihr „Kind“ finden, in der 

Selbstbestimmung möglich ist. Die Eltern erwarten, dass wissenschaftliche Erkennt-

nisse in das Projekt einfließen und dass dadurch die Qualität des Projekts gehoben 

wird, wenn es wissenschaftlich begleitet wird. Zudem ist durch die Mitarbeit der Uni-

versität der Stellenwert des Projekts bei den Trägern höher und es erfolgt ein wichtiger 

Austausch im Prozess durch Kritik und Gegenpositionen. 

Eine Zusammenarbeit war unter anderem auch deshalb schwierig, weil die Sichtweise der 

Eltern oft nicht mit der Sichtweise der Universität übereinstimmte.  

Auch die Zusammenarbeit mit den Trägern war schwierig, da das Interesse nicht beson-

ders groß war und die Entwicklung einer innovativen Wohnform von ihnen nicht vorange-

trieben wurde. Ein möglicher Grund dafür könnte darin bestehen, dass das Modell mit den 

eigenen bestehenden Strukturen nicht übereinstimmt. 

Zudem ist die Finanzierung einer integrativen Wohngemeinschaft aufgrund der derzeiti-

gen Rechtslage problematisch, da FSW-Förderungen Subjektförderungen sind und die 

ganze Wohngemeinschaft nicht finanziert werden kann. Die Frage, wer die nichtbehin-

derten Bewohner für ihre Unterstützungsleistungen bezahlen soll, bleibt daher unbeant-

wortet. Hätten die Personen mit intellektueller Beeinträchtigung ein Persönliches Budget 

zur Verfügung, könnten sie damit bezahlt werden. 

Dennoch wurden die Eltern von der Universität in einer wichtigen Phase begleitet, damit 

der Wunsch einer geeigneten Wohnform für ihr „Kind“ realisiert werden kann. Es wurde 

ein Konzept erstellt, mit dem die Eltern nun mit Trägern und Fördergebern in Verhandlun-

gen treten können. Das Projekt wurde an einem Punkt beendet, an dem alle Beteiligten 

profitieren. 

Auch dieses Projekt bestätigt die Einschätzung, die anderenorts bereits in vielfältiger 

Weise abgegeben wurde, dass Handlungsforschungsprojekte aufgrund der 

unterschiedlichen Ansprüche der einzelnen Interessensgruppen schwierig zu realisieren 

sind. Dafür gibt es in der Literatur viele Beispiele. 
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6 Ergebnisse und weiterführende Überlegungen 

 

Am Anfang der vorliegenden Diplomarbeit stand die Forschungsfrage wie Menschen mit 

einer intellektuellen Beeinträchtigung im Bereich Wohnen ein größtmögliches Maß an 

Selbstbestimmung und Inklusion bzw. Teilhabe an relevanten gesellschaftlichen Lebens-

bereichen gewährt werden kann.  

Selbstbestimmung kann als handlungsleitende Idee für ambulant unterstützte Wohn-

formen angesehen werden. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sollen selbst 

entscheiden können, wo, wie und mit wem sie wohnen möchten. 

Inklusion legt ihren Schwerpunkt auf die Veränderung gesellschaftlicher Zusammenhänge 

und geht davon aus, dass alle Menschen gleichwertig sind. Relevante gesellschaftliche 

Lebensbereiche (wie Wohnen, Arbeit, Bildung und Freizeit, etc.) sollten so ausgestattet 

sein, dass jeder daran teilhaben kann, egal ob er Unterstützung braucht oder nicht.  

 

Zwar hat ambulant unterstütztes Wohnen den Anspruch, ein Höchstmaß an Selbst-

bestimmung und Inklusion zu ermöglichen, dennoch ist es nicht per se inklusionsfördernd. 

Viele haben keinen oder nur wenig Kontakt zu den Nachbarn. Das Fehlen von intensiven 

nachbarschaftlichen Kontakten ist zwar zumindest im städtischen Raum auch für 

Menschen ohne Behinderung nicht ungewöhnlich, dennoch können Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung, die mit ambulanter Unterstützung in der eigenen 

Wohnung leben, mangelnde Kontakte im Umfeld weniger kompensieren als Menschen 

ohne Behinderungen. Um eine Vereinsamung zu verhindern, muss ein Zusammentreffen 

zwischen Menschen mit und ohne Behinderung ermöglicht werden (z.B. durch regionale 

Treffpunkte, Hausgemeinschaften, Mitgliedschaft in Vereinen,…) und so die Teilhabe am 

Leben in der Gemeinschaft gesichert werden. 

 

Damit die uneingeschränkte Teilhabe am Leben in der Gemeinde realisiert werden kann, 

gewinnt der anglo-amerikanische Ansatz „Community Care“ an Gewicht. Netzwerk- und 

Gemeinwesenarbeit als zentrales Element von Community Care, wird als Basis für das 

Gelingen von Inklusion angesehen. Aufgabe der sozialen Gemeinde ist es, sich um 

Menschen mit Behinderungen zu kümmern. Eine Person mit Behinderung soll ein Leben 

in der sozialen Gemeinde führen können, in der sie beteiligt und wertgeschätzt wird und 

ihren Beitrag leisten darf. Um Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung als vollwertige 

Mitglieder der Gemeinde wahrzunehmen und sich für sie verantwortlich zu fühlen, ist eine 

Bewusstseinsänderung notwendig. Dieser Prozess muss professionell geplant und 

begleitet werden. Denn auch die nichtbehinderten Bürger brauchen Unterstützung, damit 

sie zu Nachbarn und somit ein wichtiger Bestandteil des sozialen Netzes der Person mit 
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intellektueller Beeinträchtigung werden. Die Arbeit mit den Bürgern ist eine wesentliche 

Voraussetzung für das Gelingen von Inklusion bzw. gesellschaftlicher Teilhabe und trägt 

dazu bei, dem Risiko einer Isolation entgegenzuwirken.  

 

Der Wandel von einer institutionellen Versorgung zu ambulant unterstützter Wohnformen 

erfordert auch eine Veränderung und Weiterentwicklung gegenwärtiger Hilfestrukturen. 

Derzeit können ambulant unterstützte Wohnformen aufgrund enger finanzieller Rahmen-

bedingungen nur von Menschen genutzt werden, die relativ selbstständig sind und nur 

stundenweise Unterstützung benötigen. Um dem Prinzip der Inklusion zu entsprechen, 

dürfen auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf nicht vom ambulant unter-

stützten Wohnen ausgeschlossen werden. Damit sie nicht als „Restgruppe“ in den Institu-

tionen verbleiben, muss verstärkt über neue Settings nachgedacht werden, die auch 

Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf und / oder Verhaltensauffälligkeiten Selbst-

bestimmung und Teilhabe ermöglichen. Wie internationale Erfahrungen zeigen, lassen 

sich kleine, überschaubare Wohneinheiten (z.B. „intensiv betreute“ Wohngemeinschaften 

mit max. 4-5 Personen) zu einem mit der Betreuung in Institutionen vergleichbaren 

Tagessatz realisieren. Neben der Unterstützung beim Wohnen brauchen Personen mit 

hohem Hilfebedarf auch Unterstützung in anderen Lebensbereichen (z.B. für eine sinn-

volle Beschäftigung, für Freizeit und Bildung, für Teilhabe in der Gemeinde etc.). Neben 

der Assistenz beim Wohnen sollen daher auch Begleitdienste (die die Teilhabe an gesell-

schaftlichen Angeboten gewährleisten), Arbeitsassistenz, Integrationsbegleitung in 

Kindergarten und Schule, Beratung und Unterstützung der Familien und mobile Bildungs-

angebote zur Verfügung stehen. Dadurch werden die Chancen einer selbstbestimmten 

Lebensführung als Mitbürger einer Gemeinde erhöht. 

 

Eine entsprechende und auf die betreffende Person genau abgestimmte Unterstützung ist 

für ein „inklusives“ Wohnen von essenzieller Bedeutung. Es geht dabei insbesondere um 

eine Unterstützung zu einem Leben, das dem von nichtbehinderten Menschen in seinen 

Grundzügen und Ansprüchen essentiell nahekommt. Die Hilfen sollen sich an den 

individuellen Lebensbedingungen orientieren mit dem Ziel, die Lebensqualität von 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu erhöhen. Die Unterstützung gilt als 

qualitätsvoll, wenn sie zur Alltagsbewältigung, zum Erleben sinnvoller, befriedigender 

Interaktions- und Kommunikationsprozesse und zur Entwicklung sozialer Netzwerke 

beiträgt. 

 

Ein Vorbild für die Unterstützung „inklusiver“ Wohnformen, stellt das im anglo-

amerikanischen Raum praktizierte Konzept des „Supported Living“ dar. Die Unterstützung 
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erfolgt auf Basis einer personenzentrierten Planung. Die betreffenden Personen wohnen 

in einer eigenen Wohnung (Mieterstatus) und erhalten individuelle Unterstützung, die sie 

brauchen bzw. wünschen. Fundament des Supported Living ist die Trennung von 

Wohnung und Unterstützung. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sind die 

Auftraggeber ihrer Hilfeleistung, unabhängig wie intensiv das Ausmaß der Unterstützung 

auch immer sein mag. Sie werden dadurch zum Nutzer sozialer Dienstleistungen und 

„Experten in eigener Sache“. Selbsthilfepotenziale und informelle Unterstützungs-

leistungen durch Familienangehörige, Nachbarn und Freunde werden einbezogen. 

Entscheidungen werden im Kontext des persönlichen Unterstützerkreises getroffen, 

Selbstbestimmung steht im Vordergrund.  

 

Eine Orientierung an den Leitprinzipien Inklusion und Selbstbestimmung erfordert eine 

grundlegende Neuorientierung der professionell Tätigen. Wenn ein Mensch mit intellek-

tueller Beeinträchtigung als „Experte seiner selbst“ angesehen wird, muss der professio-

nell Tätige aus seiner Rolle als Betreuer heraustreten und die Rolle des Begleiters bzw. 

Unterstützers einnehmen. Es handelt sich dabei um eine dialogische Begleitung, d.h. es 

geht nicht darum, den Anderen zu belehren und ihm seine Meinung aufzuzwingen, 

sondern man ist offen und versucht, gemeinsam einen Konsens zu finden. Das Wesent-

liche beim Begleiten ist, nicht zu dominieren, das erfordert vom Begleiter Toleranz und 

Distanz. Grundlage dialogischer Begleitung ist das Verstehen. Die Grundhaltung des 

Begleiters muss darin bestehen, ein absolutes Vertrauen in die Fähigkeiten der Person 

mit intellektueller Beeinträchtigung zu haben. Dabei ist insbesondere der Empowerment-

Ansatz von Bedeutung, der darauf abzielt, die Selbstbestimmungskräfte von benach-

teiligten Personen zu stärken. Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sollen die 

Kraft finden, für sich und für Andere „ein besseres Leben“ zu erstreiten. Der Kern des 

Empowerment-Konzeptes ist ein verändertes, optimistisches Menschenbild, das in die 

Stärken und Potenziale eines jeden Menschen vertraut, Lebenssituationen in eigener 

Regie produktiv zu gestalten. 

 

Wer eine unterstützende Grundhaltung im Sinne von Empowerment einnimmt, verlässt als 

professioneller Helfer seine gesicherte Position, er wird angreifbar bzw. muss sich 

Angriffen aussetzen. Er wird bei seinen Alltagshandlungen keine „Sicherheit“ empfinden 

können, sondern muss sich flexibel auf die Herausforderung jeder neuen Situation 

einlassen können. 

Die Aufgaben der professionell Tätigen lassen sich grob auf folgende Bereiche 

zusammenfassen: Stärkung der Ressourcen der betreffenden Person, das Knüpfen 

sozialer Netzwerke, die Unterstützung des nachbarschaftlichen Zusammenlebens und die 
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Erschließung der Ressourcen im Umfeld, die die Teilhabe am Leben in der Gemeinde 

ermöglichen (z.B. Freizeit- und Bildungsangebote, Vereine, Initiativen, öffentliche Institu-

tionen und allgemeine Dienstleistungen). 

 

Damit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung eine echte Wahlmöglichkeit haben, 

muss das derzeitige Angebotsspektrum erweitert werden. Neben den bestehenden 

stationären und teilstationären Wohnformen müssen vor allem ambulant unterstützte 

Wohnformen weiter ausgebaut und für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 

geöffnet werden. Eine Vielzahl an möglichen Wohnformen, wie sie auch für die „Normal-

bevölkerung“ üblich sind (z.B. Wohngemeinschaften, Einzel- oder Paarwohnen, Wohnen 

für Eltern / Mütter mit Kindern, Wohnen für ältere Menschen, etc.) sollen dabei entstehen. 

Die einzelnen Wohnformen unterscheiden sich dabei lediglich in der Größe der Wohnung 

(je nach dem, wie viele Personen darin wohnen) und in der Form der Unterstützung 

(ältere Personen mit intellektueller Beeinträchtigung brauchen eine andere Unterstützung 

als Personen mit einem Kind oder Personen, die in einer integrativen Wohngemeinschaft 

wohnen). Ein Wohntraining stellt eine mögliche Form der Vorbereitung von Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung auf ein Leben in der eigenen Wohnung dar, bei der auch 

der Unterstützungsbedarf ermittelt werden kann. Daneben müssen Personen mit intellek-

tueller Beeinträchtigung im Sinne von Empowerment vorbereitet und gestärkt werden und 

die Möglichkeit haben, unterschiedliche Wohnmöglichkeiten kennenzulernen, um sich 

dann für die bevorzugte Wohnform entscheiden zu können. 

 

Um den Ausbau von ambulant unterstützten Wohnformen in Wien voranzutreiben, wurde 

nach Initiative betroffener Eltern die an der Universität Wien angesiedelte Projektgruppe 

„Assistenzagentur zur Unterstützung ambulanter, selbstbestimmter und gemeinde-

integrierter Wohnformen für Menschen mit Behinderungen“ (Arbeitstitel) gegründet, die 

sich aus Vertretern der Universität (Professoren, Projektmitarbeiter und Studierende), von 

Wiener Trägern, Eltern und potenziellen Bewohnern (Parallelgruppe) zusammensetzt. 

Zudem wurde die Perspektive eines jungen Mannes mit intellektueller Beeinträchtigung, 

der an einer integrativen Wohngemeinschaft interessiert ist, anhand problemzentrierter 

Interviews ermittelt, um seine Vorstellungen in die Projektentwicklung einfließen zu 

lassen. Auch wenn die integrative Wohngemeinschaft in seiner Wunschvorstellung sehr 

großzügig geplant ist und in dieser Größenordnung nicht realisierbar sein wird, ist die 

Erfüllung einzelner Wünsche wie beispielsweise ein Gesellschaftsraum im Keller (für 

Band-Proben, Fitnesstraining, Spiele, etc.) denkbar. Ein wichtiger Punkt, der in der 

Wohngemeinschaft unbedingt gefördert und unterstützt werden muss, ist das soziale 

Miteinander. Ein gemeinsames Leben (gemeinsame Aktivitäten), ein harmonischer, 
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respektvoller Umgang miteinander und ein geregeltes Zusammenleben sind für ihn von 

großer Bedeutung, denn das gibt ihm Rückhalt und Sicherheit. Damit das Zusammen-

leben funktioniert, ist es wichtig, dass bestimmte Dinge (wie z.B. Wohn-Regeln) miteinan-

der besprochen und vereinbart werden. Das Zusammenleben mit seinen Mitbewohnern 

muss so gestaltet sein, dass der Raum für Selbst- bzw. Mitbestimmung möglichst groß ist. 

Er ist sich dessen bewusst, dass er Unterstützung zur Bewältigung des Alltagslebens 

braucht, will allerdings auch selbst an der Gestaltung dieser Unterstützung beteiligt sein. 

Er braucht daher eine Unterstützung in Form einer Begleitung, die ihm genügend Raum 

für Gestaltungsmöglichkeiten seinerseits lässt. Hier kommen die professionell Tätigen ins 

Spiel. Nicht nur die Mitbewohner mit intellektueller Beeinträchtigung, sondern die gesamte 

Wohngemeinschaft braucht eine professionelle Begleitung, die auch in Konfliktsituationen 

Hilfestellungen gibt. So kann das Modell „integrative Wohngemeinschaft“ gelingen. 

 

Zu Beginn des Wohnprojekts stand die Ausarbeitung eines Konzepts einer integrativen 

Wohngemeinschaft für eine bestimmte Gruppe von Menschen mit einer Behinderung im 

Mittelpunkt. Schließlich entstand die Idee, das Projekt größer anzulegen, wobei integrati-

ves Wohnen ein Baustein neben Arbeit und Freizeit sein sollte. Im weiteren Verlauf des 

Projekts wurde die Einführung einer Parallelgruppe geplant: in regelmäßigen Treffen 

sollten potenzielle Bewohner mit intellektueller Beeinträchtigung die Möglichkeit haben, 

ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse offen zu legen und mit Unterstützung parallel zum 

Wohnprojekt Strukturen für mögliche Wohnformen entwickeln. Schließlich stand nicht 

mehr rein die Integration im Vordergrund, sondern Selbstbestimmung und Wahlmöglich-

keiten für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Eine Vielzahl an möglichen 

Wohnformen, wie sie auch für nichtbehinderte Menschen üblich sind, soll entstehen. 

Dabei wurde ein Modell einer unparteiischen und Trägerungebundene Assistenzagentur, 

die eine flexible Unterstützung ambulant unterstützter Wohnformen ermöglicht, konzipiert. 

Überlegungen der anglo-amerikanischen Konzepte des „Supported Living“ und 

„Community Care“ sind in das Wohnprojekt eingeflossen. 

 

Eine genau auf das Individuum abgestimmte Hilfe ist ein Schlüssel zur Lebensqualität, 

denn Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung können sich aufgrund ihres 

Behinderungsgrades, ihrer „Behinderungserfahrungen“ und ihrer Bedürfnisse erheblich 

voneinander unterscheiden. Personenzentrierte Planung im Rahmen eines Unterstützer-

kreises und eine individuell auf die Person abgestimmte Unterstützung ist das Ziel. In 

Zukunft sollen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung ihre Unterstützung auch 

selbst steuern können. Über den Einsatz von Geldleistungen (Persönliches Budget) soll 

Hilfe nach Maß möglich werden. Dafür sind jedoch Gesetzesänderungen notwendig. 
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Die Frage der Finanzierung bleibt in dieser Arbeit weitgehend unbeantwortet. Hier ist 

insbesondere die Politik gefragt, die Weiterentwicklung „inklusiver“ Wohnformen zu 

unterstützen und die entsprechenden Mittel zur Verfügung zu stellen. Es müssen aber 

auch Konzepte entwickelt werden, die eine Umverteilung der Ressourcen zum Ziel haben. 

Denn viele Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung wohnen immer noch in voll-

betreuten Einrichtungen, obwohl sie mit viel weniger Unterstützung auskommen würden 

und in einer eigenen Wohnung leben könnten. 

 

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass es nicht darum geht, dass in 

Zukunft jeder in einer ambulant unterstützten Wohnform leben soll, sondern darum, dass 

es für jeden, der es möchte, grundsätzlich möglich sein sollte. Denn Menschen mit einer 

intellektuellen Beeinträchtigung haben dieselben Wohnbedürfnisse wie Menschen ohne 

Behinderungen. Auch sie wollen sich in ihrer „Behausung“ sicher und wohl fühlen, 

Vorlieben leben können, eine Rückzugsmöglichkeit haben, Sicherheit und Verlässlichkeit 

spüren, Selbstständigkeit und Selbstbestimmung verwirklichen können sowie die Möglich-

keit haben, soziale Kontakte zu knüpfen und an der Gesellschaft teilhaben zu können. 

Wenn Wohnen bloß auf die Erfüllung weniger elementarer Bedürfnisse reduziert wird und 

Fremdbestimmung vorherrscht, kann nicht von wohnen, sondern allenfalls von Unter-

bringung die Rede sein. Deshalb ist es für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 

von großer Bedeutung, dass die genannten Funktionen des Wohnens erfüllt werden, denn 

nur dann ist eine entsprechende Lebensqualität gegeben. Wichtig ist, dass sie die 

Kontrolle über ihr Leben haben, dass sie selbst entscheiden dürfen, wo und mit wem sie 

wohnen möchten. Nationale und internationale Erfahrungen zeigen, dass es möglich ist 

und dass es auch finanzierbar ist. 

 

Wenn ein Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung als voll- und gleichwertiger Mensch 

angesehen wird, wenn es ihm zugetraut wird, dass auch er „Experte seiner selbst“ ist, 

wenn er entsprechend seines Unterstützungsbedarfs auf seinem Weg begleitet wird und 

dabei das soziale Umfeld nicht vergessen wird, hat dieser Mensch eine realistische 

Chance auf ein Leben in einer höheren Qualität, das dem Leben entspricht, das für uns 

selbstverständlich ist. 
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I Zusammenfassung / Abstract 

 

Die vorliegende Diplomarbeit setzt sich mit dem Thema Wohnen von Menschen mit 

intellektueller Beeinträchtigung auseinander. Dabei wird einerseits der aktuelle Stand 

ambulant unterstützter Wohnformen, die sich an den Leitprinzipien Inklusion, Teilhabe, 

Selbstbestimmung und Empowerment orientieren, herausgearbeitet. Andererseits wird ein 

an der Universität angesiedeltes Handlungsforschungsprojekt zum Ausbau ambulant 

unterstützter Wohnformen analysiert. Das Wohnprojekt verortet sich innerhalb der anglo-

amerikanischen Modelle des „Supported Living“ und des „Community Care“, sowie 

unterschiedlicher „Assistenz- und Unterstützungsmodellen“ für Menschen mit intellektuel-

ler Beeinträchtigung. Im Rahmen des Wohnprojekts wird die Perspektive einer Person mit 

intellektueller Beeinträchtigung in Bezug auf seine Wohnwünsche ermittelt, um seine 

Vorstellungen in das Projekt einfließen zu lassen. Eine integrative Wohngemeinschaft für 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung soll realisiert werden, wobei Interessenten 

in die Planung einbezogen werden sollen. Zudem wird im Rahmen des Projekts ein 

Modell einer unparteiischen und Trägerungebundenen Assistenzagentur, die eine flexible 

Unterstützung ambulant unterstützter Wohnformen ermöglicht, konzipiert. 

 

The topic of this diploma thesis is the way in which mentally handicapped people live. On 

the one hand, the current state of supported housing, which orientates itself on the 

guidelines of inclusion, participation, self-determination and empowerment, will be 

identified. On the other hand, a University’s project of action research which aims to 

extend supported housing will be analysed. The housing project positions itself within the 

Anglo-American models of “supported living” and “community care”, as well as various 

models of assistance and support for people with a mental handicap. Within the 

framework of the project, a mentally handicapped person will be asked how they will want 

to live, in order to make it possible to include their wishes into the project. An integrative 

flat-sharing community for mentally handicapped people will be implemented, which will 

incorporate the wishes of potential occupants. Moreover, a model of a neutral assistence 

agency which is not committed to a supporter of some kind and will make a flexible 

support of supported housing possible will be conceived. 
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II Sitzungsprotokolle25 

 

1. Sitzung, am 1.02.2007 
 
In der ersten Sitzung stand neben dem gegenseitigen Kennenlernen die Abklärung der Interessen und der 
Ressourcen der einzelnen Gruppen (Eltern, Träger, Universität) für die Planungsphase im Vordergrund.  
 
 
2. Sitzung, am 1.03.2007 
 
Zu Beginn der Sitzung werden Hinweise und Veranstaltungstipps zum Thema Wohnen gegeben.  
 
Der nächste Tagesordnungspunkt bezieht sich auf die Wohnwünsche eines potenziellen Bewohners. Mit 
Stefan, der zum Zeitpunkt der Interviews 23 Jahre alt war und das Down-Syndrom hat, wurden drei Interviews 
durchgeführt. Beim ersten Interview wurde Stefan dahingehend befragt, wie er gerne wohnen möchte. Er hat 
sehr konkrete Vorstellungen und bereits Pläne der einzelnen Räume gezeichnet (Musikzimmer, Küche, 
Gemeinschaftsraum, Fitnessraum, Schlafräume, Kellerräume, etc.).  
Beim zweiten Interview sollte herausgefunden werden, was Stefan nicht möchte. Seine spontane Antwort auf 
die Frage war, dass es ein paar Grundregeln geben wird, was in der Wohnung passieren soll und dass diese 
im Gemeinschaftsraum besprochen werden. Unterstützend wurden Bild-Kärtchen verwendet, wobei er den 
meisten Dingen positiv gegenüber gestanden ist. 
Beim dritten Interview ist es um Personen gegangen, die ihm wichtig sind, wer ihn unterstützt bzw. 
unterstützen wird und was er von diesen Personen erwartet. 
 
Schließlich geht es im weiteren Verlauf der Sitzung darum, über ein Rahmenkonzept bzw. Eckpfeiler für die 
neue Wohnform zu diskutieren. Dabei wird festgehalten, dass keine neue Institution, sondern eine neue 
Wohnform entstehen soll, die professionell begleitet wird, aber so angelegt ist, dass sie selbsttragend ist und 
sich schnell verbreiten kann. 
Ein Eckpfeiler bezieht sich auf Supervision. Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler ist die Finanzierung. Man könnte 
hier auf Erfahrungen Anderer mit integrativen Wohngemeinschaften zurückgreifen (z.B. Graz, Reutlingen). 
Träger X in Graz beispielsweise hat Finanzierungsprogramme, die wir uns ansehen könnten. Es wird 
angemerkt, dass dabei die Landesfrage nicht außer Acht gelassen werden darf. Das Projekt muss für Wien 
konzipiert werden (Fonds Soziales Wien), denn jedes Bundesland hat eigene „Spielregeln“. Man könnte sich 
mehrere Projekte ansehen und dem FSW den besten Vorschlag machen. Wichtig dabei ist, dass es 
finanzierbar ist. Es sollte nicht teurer sein, als die „traditionelle Behindertenbetreuung“, aber mit einer anderen 
Qualität. 
Ein Eckpunkt wäre, Modelle für Menschen mit einem höheren Unterstützungsbedarf mitzuentwickeln. Es gibt 
ein neues Projekt von Jo Jerg „Leben im Ort“, an dem 13 Träger beteiligt sind. Die vier zentralen Bausteine des 
Projekts sind: 
o Ausbau von ambulant betreutem Wohnen für Menschen mit höherem Assistenzbedarf 
o Gründung von Assistenzagenturen  
o Entwicklung von neuen Wohnformen 
o Bereich Arbeit (Außenwerkstätten) 

Das Projekt befindet sich noch im Anfangsstadium. Mit potenziellen Bewohnern gemeinsam sollen neue 
Wohnformen kreiert werden, die über Assistenzagenturen gesteuert werden. 
 
In Wien sieht die Situation im ambulant betreuten Wohnbereich derzeit folgendermaßen aus: Die Mobile 
Assistenz hat nur 25 Wohnplätze, für Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung gibt es gar keine. Die 
Wohnplatzsituation ist in Wien allgemein sehr problematisch. Die Wartezeit auf einen Wohnplatz beträgt ca. 1-
1,5 Jahre. Es gibt kaum/keine Wahlmöglichkeiten. 
Im Jahr 2002 wurden Daten erhoben, wo Menschen über 40, die man aus Einrichtungen kennt, wohnen. 
Österreichweit leben 36% noch zu Hause. Dies variiert in den Bundesländern sehr stark, die höchste Zahl liegt 
bei über 50%, Wien lag im mittleren Bereich.  
Sozialbehörden haben Interesse, auf diesen Bedarf zu reagieren. In Wien sind die Plätze kontingentiert, für so 
genannte Notfälle gibt es das so genannte Rucksackkontingent. 
 
Die Eckpfeiler werden teilweise nicht von einander trennbar sein, beispielsweise die Finanzierung und die 
Frage persönliche Assistenz vs. Mitbewohner.  
Es wird der Vorschlag gemacht, Subworkshops durchzuführen und Personen zu bestimmten Themen 
einzuladen. Die Gruppe, die zusammen leben will, sollte an der Planung beteiligt sein, soll sich einbringen 
können. 
Ein wichtiger Eckpfeiler ist die Assistenz. Die Definition von Assistenz ist bedeutsam. Es gibt zwei Formen: 
o Assistenz, die selbstverständlich im Alltag passiert 
o Assistenz, die in der Wohngemeinschaft nicht abgedeckt wird.  

                                                
25  Alle Namen und Träger der Behindertenhilfe wurden anonymisiert 
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Im Modell soll enthalten sein, wer die Assistenz, die nicht von den Mitbewohnern geleistet wird, abdeckt 
(beispielsweise mobile Dienste). Das Verhältnis sollte nicht von vorne herein definiert werden, sondern muss 
variabel sein. Ein höherer Assistenzbedarf bedeutet einen höheren finanziellen Aufwand. Gleichzeitig könnte 
ein Befähigungsprogramm mit dem Ziel höherer Selbständigkeit laufen. 
Die Rolle der Mitbewohner muss klar sein. In Wien gab es bereits eine integrative WG, bei der es zu einem 
Burnout der Mitbewohner kam, weil die begleitenden professionellen Dienste nicht ordnungsgemäß funktioniert 
haben. Das Modell ist deshalb gescheitert. Die Aufgaben der Mitbewohner müssen klar definiert sein (Hilfs- und 
Assistenztätigkeiten). Für alle anderen Aufgaben soll es professionelle Mitarbeiter geben. So kann langfristig 
die Motivation der nicht behinderten Mitbewohner aufrechterhalten werden. 
Zu Beginn wird viel Unterstützung/Assistenz notwendig sein, mit der Zeit werden manche Leistungen vielleicht 
überflüssig, weil viel alltäglich abgedeckt wird. Die Assistenz kann unterschiedlich hoch sein. Pädagogische 
Tätigkeiten sollen nicht von den Mitbewohnern übernommen werden (Rollendiffusion!). 
Wir müssen zwischen Assistenzleistung und professioneller Unterstützung unterscheiden:  

• Assistenzleistung: keine Fachkraft notwendig, gemeinsame Organisation der Mitbewohner (z.B. 
Einkaufen)  

• Unterstützung: Trainingssituationen, pädagogische Aspekte 
Die WG in Wien war geprägt von Überforderung: Die Mitbewohner mit Assistenzbedarf konnten mit der neu 
gewonnenen Selbständigkeit nicht umgehen und die Mitbewohner ohne Assistenzbedarf konnten das nicht 
übernehmen. 
In Reutlingen gibt es folgende Rahmenbedingungen: in den WG’s wohnen drei relativ selbständige Bewohner 
mit Assistenzbedarf, ein Bewohner mit hohem Assistenzbedarf, vier Bewohner ohne Assistenzbedarf und es 
gibt einen hauptamtlichen Mitarbeiter. 
Es wird kritisch angemerkt, dass das Modell in Reutlingen zusammenbrechen würde, wenn die Eltern nicht 
mithelfen würden. Unser Modell braucht daher Rahmenbedingungen, damit es von selber laufen kann mit 
folgendem Grundgedanken: Die Assistenz sollte am Anfang professionell abgedeckt werden mit dem Ziel, dass 
die Wohnform selbsttragend wird. Die Eltern sollen nicht an die Stelle von Assistenten treten müssen, die 
Ablösung vom Elternhaus soll stattfinden können. Denn die Ablösung vom Elternhaus ist wichtig. Die Bewohner 
mit Assistenzbedarf wollen sich emanzipieren, sie wollen eine andere Ansprechperson als ihre Eltern. 
 
Es gibt die Möglichkeit, persönliche Assistenz anzukaufen, je nach Bedarf. Sozialarbeiter, Heilpädagogen 
sehen die Probleme, können steuernd eingreifen. Darüber hinaus sollte jemand stundenweise da sein, um zu 
helfen (soll sich überflüssig machen). 
Bei der professionellen Unterstützung stellt sich die Frage der Finanzierbarkeit. Wesentliche Dinge sollten von 
den Bewohnern abgedeckt werden. 
Es gibt Modelle im Schulbereich: Mobile Dienste, die nach Bedarf in größere Gebiete ausschwärmen können. 
Man könnte ein ähnliches Modell für den Wohnbereich entwickeln: Kompetenzzentren einrichten, die 
integrative Wohnformen betreuen (je nach Bedarf). Die Anfangsphase wird teurer sein, es soll dabei ein 
flächendeckendes System entstehen, dass nicht mehr teurer, am Ende vielleicht billiger ist.  
Professionelle Unterstützung sollte das System unterstützen, in Reutlingen gibt es einen Hauptamtlichen, der 
diese Aufgabe übernimmt. 
Die Frage ist, was von Anfang an übernommen werden kann, welche externen Ressourcen es gibt und was 
professionell unterstützt werden muss. 
Die Vollkosten müssen von Anfang an auf den Tisch gelegt werden. Das Modell muss finanzierbar sein und der 
Lebensqualitätsmehrwert (für beide Gruppen) soll analysiert werden. 
In Wien kostet eine Stunde Pooldienst 25€ (Heimhilfe, ambulante Dienste). Leerzeiten der professionellen 
Mitarbeiter sind zu berücksichtigen. Eine Möglichkeit für professionelle Unterstützung wären freie Dienstnehmer 
und beispielsweise ein professionelles Koordinationsbindeglied (z.B. 20 Stunden), dies wäre finanzierbar. Das 
Modell soll flächendeckend umsetzbar sein.  
Ein Problem ist, dass der Wiener Wohnungsmarkt auf kleine Wohnungen fixiert ist, und es nur wenige große 
Wohnungen gibt (bei 4+4 Mitbewohnern steigen die Wohnkosten enorm). Eine Möglichkeit wäre, eine große 
Wohnung in einem neuen Wohnkomplex der Gemeinde Wien einzuplanen (zumindest für das Pilotprojekt). 
 
 
3. Sitzung, am 26.04.2007 
 
Stefan hat Integrative Wohngemeinschaften in Graz und Reutlingen besucht und präsentiert in der Sitzung 
seine Ergebnisse: 
- Tätigkeiten, die er selbständig erledigen kann 
- Tätigkeiten, bei denen Assistenz gebraucht wird (er macht eine Gegenüberstellung, wie bestimmte 

Tätigkeiten wie kochen, putzen, einkaufen in Graz und Reutlingen gehandhabt werden) 
 
Eckpunkte des neuen Wohnprojektes: 
- Wohnrechte müssen definiert sein (Mieterstatus für Bewohner). 
- Professionelle Assistenz, die alle Bereiche umfasst und flexibel ist (nur wo es notwendig ist), die sich 

immer weiter zurückziehen soll. 
- Offenheit für das Einbinden von Umfeldressourcen, Akzeptanz des Unterstützerkreises 
- Möglichkeit einer Organisation: mehrere Wohngemeinschaften in räumlicher Nähe (in einem Stadtteil) mit 

einem zentralen Support-Center, das auch dort angesiedelt ist. Fachkräfte hätten kurze Wege, wenn die 
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Wohngemeinschaften in räumlicher Nähe sind. Ein Verbund von Wohneinheiten mit unterschiedlichem 
Unterstützungsbedarf soll entstehen. 

- Jede Wohngemeinschaft sollte individuell sein – je nach Bedürfnissen und Rahmenbedingungen. Einzelne 
Wohneinheiten sollen über innere Strukturen selbst entscheiden. 

- Größenordnung: in Graz wohnen 2 Personen mit und 2 Personen ohne Assistenzbedarf in einer WG, in 
Reutlingen sind es 4 Personen mit und 4 Personen ohne Assistenzbedarf. 

- Die WG sollte an einem verkehrsmäßig günstigen Platz liegen (in einem Neubau oder in bestehenden 
Wohnungen, wobei hier ein Umbau mit eingeplant werden muss). 

 
Es soll eine neue Qualität in der Betreuung entstehen. Daher ist Flexibilität im Denken gefordert. Es besteht 
die Gefahr, dass im bewehrten Schema weitergedacht wird. 
Der Geschäftsführer des Trägers X aus Graz wäre bereit, das Wohnprojekt in Wien mit zu betreuen. Wir 
könnten auf seine Erfahrungen zurückgreifen. 
Wir müssen dem Fonds Soziales Wien (FSW) ein Projekt vorlegen, mit dem sie zufrieden sind. Daher sollten 
wir zum nächsten Termin einen Vertreter des FSW einladen und mit diesem abklären, was denkbar ist.  
 
Weitere Vorgehensweise: 
- Einen Vertreter des FSW zur nächsten Sitzung einladen 
- Konzept erarbeiten 
- Fachliche Fundierung (Von welchen theoretischen Annahmen gehen wir aus?) 

 
 
4. Sitzung, am 24.05.2007 
 
Eine Vertreterin vom Fonds Soziales Wien nimmt an der Sitzung teil.  
Unser Modellvorhaben wird vorgestellt und der aktuelle Diskussionsstand der Projektgruppe wird kurz 
zusammengefasst. 
Es wird betont, dass wir die Projekte in Graz und Reutlingen nicht kopieren, sondern neue Ideen einbringen, 
etwas Eigenes schaffen möchten. Das Modell sollte vervielfältigbar sein.  
Die Bewohner sollen über ein Persönliches Budget verfügen und einen Mieterstatus haben. 
In Wien gibt es derzeit ein privates Projekt einer integrativen WG, das vom FSW unterstützt wird: die 
Teilbetreuung von zwei Bewohnern mit Behinderung wird finanziert. 
Eine Möglichkeit wäre ein Ressourcenzentrum, welches einen Verbund von Wohnungen betreut. So könnten 
Assistenzleistungen nach Bedarf in Anspruch genommen werden. 
Es gibt ein Modell von Träger Z mit Rufbereitschaft: Einzelwohnungen in räumlicher Nähe können nach 
Bedarf Hilfe holen (Betreuungsstützpunkt im Rahmen des teilbetreuten Wohnens). 
In Reutlingen werden die Assistenzleistungen nicht vollständig abgedeckt (v.a. am Wochenende). 
Unser Modell soll eine stärkere Trennung zwischen Bewohner und Assistenzleistung beinhalten. Die 
Zivilgesellschaft soll stärker eingebunden werden. 
Derzeit arbeitet der FSW am Ausbau des Wohnangebots mit Schwerpunkt auf Teilbetreutes Wohnen. Beim 
teilbetreuten Wohnen leben Menschen mit Behinderung allein in Einzelwohnungen, diese Wohnform ist aber 
nicht für alle geeignet. Es gibt auch teilbetreute WG’s, diese werden allerdings von einem Träger gemietet. 
Die Wohnungssuche ist wegen der Größe der Wohnungen schwieriger. 
Von Träger Z gibt es Angebote des „begleiteten Wohnens intensiv“ für Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf, es ist jedoch keine volle Anwesenheit möglich. 
FSW-Förderungen sind Subjektförderungen (sind personenbezogen): d.h. die behinderten Personen 
bekommen einen Zuschuss, die ganze WG kann daher nicht gefördert werden.  
Nichtbehinderte Personen sollen keine Miete bezahlen oder für Assistenzleistungen bezahlt bekommen. 
Persönliches Budget: läuft über die Träger und orientiert sich an Angebot und Bedarf. „Persönliche Assistenz“ 
(ab Pflegestufe 4): Person kann sich Dienstleistungen kaufen, die sie braucht. Der Person wird ein 
Unterstützungsbedarf zugesprochen (Stundenäquivalenz). 
 
Schnittstelle zwischen Mitbewohner und Professioneller Hilfe: 
- Wozu verpflichten sich die Mitbewohner genau? 
- Wie kann man sicherstellen, dass es funktioniert? 
- Dies muss arbeitsrechtlich abgeklärt werden. 

 
Welche nichtbehinderten Personen kommen für die WG in Frage? 
- Studenten oder junge Personen 
- mit sozialem Bewusstsein 

Wie schaut dies in anderen Projekten aus? Wer wohnt dort? Wie stellt man sicher, dass immer jemand da ist, 
der gerne dort wohnt, der engagiert ist,…? 
Der Unterstützerkreis der behinderten Bewohner soll weit über die Eltern hinausgehen, die Eltern sollen eher 
eine Randstellung haben. Die Pflege des Unterstützerkreises ist Aufgabe der Professionellen, die Funktion 
des Unterstützerkreises muss definiert sein. 
Es sollte vertraglich festgehalten werden, wie hoch der Hilfe-/Unterstützungsbedarf ist. Je geringer der 
Hilfebedarf, desto besser wird das Zusammenleben funktionieren. 
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Wir bräuchten ein System für die Feststellung des Hilfebedarfs (Was gibt es international?), wie kann dies 
quantifiziert werden (Kosten)? 
Es müsste eine Empfehlung geben für welches Personenprofil diese Wohnform passt. 
 
Wie sieht die arbeitsrechtliche Situation aus? In der Familie gibt es auch keine Verträge, aber die Eltern haben 
eine rechtliche Verpflichtung (bis zum 18. Lebensjahr). 
Es muss eine interne Abmachung geben, denn ohne Abmachung funktioniert das Informelle nicht. Es muss 
für die Mitbewohner klar sein, was von ihnen erwartet wird. 
In Graz sind die nichtbehinderten Personen in einem Angestelltenverhältnis (35 Std./ Monat), so ist Sicherheit 
gegeben. Es gibt eine Abgrenzung zu professioneller Assistenz. Die behinderten Bewohner sind ein halbes 
Jahr vorher in Trainingswohnungen, daher ist der Assistenzbedarf bekannt. 
Auch ein Ressourcenzentrum wäre eine Möglichkeit (Stufenmodell) v.a. für den Anfang, bis das 
Zusammenleben sich eingespielt hat. 
 
Was müssen wir dem FSW vorlegen, damit er unser Projekt unterstützt? 

- Wir sollten im Gespräch bleiben 
- Die Hürde der Anerkennung muss bedacht werden. Ein Neustart ist leichter, wenn jemand anerkannt 

ist (finanzieller Hintergrund, Ressourcen) 
- Konzept 
- Finanzierungsüberlegungen (Graz ist ein gutes Beispiel, auch wenn es nicht 1:1 übernommen 

werden kann) 
- Frage des Objekts (Größe der Wohnung, Kosten, Provision, die bezahlt werden muss,…) muss 

mitbedacht werden. Gibt es die Möglichkeit der Unterstützung durch Wiener Wohnen? Wie wird das 
in Graz gelöst? Dort sind die Wohnungen auch in zentraler Lage. 

Wichtig ist, dass rechtzeitig um das Projekt angesucht wird, da es eine Zeit dauert, bis es bewilligt wird (es 
muss budgetär eingeplant werden, durch verschiedene Gremien gehen,…). 
 
Weitere Vorgehensweise: 
- Konzepterstellung 
- Einen Vertreter des Trägers X einladen, ev. in Verbindung mit einer öffentlichen Veranstaltung (zu 

Beginn des WS) 
 
 
5. Sitzung, am 21.06.2007 
 
In der letzten Sitzung gab es konstruktive Vorschläge von der Vertreterin des FSW (z.B. in Mietrechtsfragen, 
Trägerfrage).  
 
Die Konzepterstellung sollte nun vordergründig sein. 
- Träger X aus Graz würde einsteigen, wenn die Bedingungen stimmen. 
- Ein Persönliches Budget ist für die Personen mit Behinderung wichtig, damit sie nicht von einem Träger 

abhängig sind. 
- International gesehen befinden wir uns nicht auf Neuland, wir müssen unser Projekt in einem breiteren 

Kontext sehen. 
- Erfahrungswerte von bestehenden Projekten sind wichtig (Konzepte, Interviews). München gibt dazu keine 

Auskunft, Reutlingen hat ein fünfseitiges Konzept zur Verfügung gestellt, das wir jedoch nicht zitieren 
dürfen. In Spanien gäbe es ein ähnliches Projekt. 

- Wir sollten ein Modellprojekt planen ähnlich wie „Leben im Ort“. Das Projekt muss größer sein, sonst 
können wir keine Unterstützung von der EU erwarten. 

- Die Elterngruppe schlägt die Kontrolle unserer WG durch andere Institution vor. 
Es wird eingewendet, dass dies einen unnötigen logistischen Aufwand bedeuten würde. Besser wäre es, 
Selbstvertretungsgruppen einzuschließen und Arbeit für Menschen mit Lernschwierigkeiten zu schaffen. 
Innovativ wäre es, wenn die Bewohner selbst eine Institution gründen würden, die Kontrolle betreibt. Durch 
das persönliche Budget gäbe es eine Marktsituation: wenn ich unzufrieden bin, suche ich mir einen neuen 
Betreuer. Dies bedeutet NutzerInnenstärkung statt externer Kontrolle. 

- Supervision für behinderte, nichtbehinderte Personen, für Unterstützerkreis ist wichtig. 
- Wir sollten zuerst ein grundlegendes Konzept entwickeln und dann erst Dinge wie Kontrolle, Supervision, 

etc. einplanen. Wir brauchen zunächst ein grobes Raster, daraus würden sich auch Fragen entwickeln. 
- Unterschiedliche Interessen sollten ausgesprochen und abgestimmt werden: Interesse von Eltern 

(Sicherheit, dass das Projekt funktioniert), Trägern, FSW, Universität 
- „Integratives Wohnen“ als Baustein in einem größeren Konzept, neben Arbeit, Freizeit,… Das wäre ein 

interessantes Paket für Wien und auch für die EU. 
- Einbindung der behinderten Bewohner (Nutzergruppe), die mit Unterstützung parallel an den gleichen 

Themen arbeitet. 
- Die Elterngruppe schlägt vor, mit betroffenen Eltern zu sprechen, welche Probleme es in der zweiten WG 

in Wien gab und dies in unsere Überlegungen einzubeziehen: welche Rahmenbedingungen und Regeln 
sind notwendig? 
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Der Vorschlag wird zurückgewiesen, weil es konkrete Dinge waren, warum das Projekt gescheitert ist. Die 
Lösung besteht nicht darin, Eltern zu befragen, sondern die Nutzer gut vorzubereiten. 

- Die Frage ist, ob wir das Projekt breiter anlegen oder an dem Baustein Wohnen arbeiten.  
- Es gibt ein Projekt in der Breite Gasse: Ort/Raum/Konzept in Zusammenarbeit mit Menschen mit 

Lernschwierigkeiten 
- Unser Wohnprojekt ist Teil einer Strategie, das parallel zu den anderen Bausteinen entwickelt wird, quasi 

Teil eines „internationalen Verkehrsnetzes“. 
- Ab Herbst soll eine Parallelgruppe mit Menschen mit Behinderung und Lernschwierigkeiten und ev. 

Personen aus der X Gasse entstehen, die sich an der Universität treffen soll (Ort des Denkens, der 
Planung,…). Die Gruppe soll Unterstützung bekommen von Teilnehmern eines ab Herbst stattfindenden 
Seminars an der Universität Wien. 

- Transparenz und Austausch zwischen den beiden Projektentwicklungsgruppen ist wichtig. 
- Es gibt eine Initiative „Daheim statt Heim“: hier geht es um gemeindenahe Strukturen im Alter (Pflege); in 

Deutschland für Menschen mit geistiger Behinderung. 
Nächste Schritte: 
- Konzepterstellung: grundlegende Ideen werden via Email versendet und von den Projektmitgliedern 

ergänzt. So soll eine Rohfassung/ein Entwurf für den Baustein Wohnen entstehen. 
- Ein Vertreter des Trägers X aus Graz soll eingeladen werden, in Verbindung mit einer kleinen 

Veranstaltung (Montag, 16:30-18:00 Mitte/Ende Oktober) 
- Erstellung eines Fragenkatalogs (was wir vom Vertreter des Trägers X wissen wollen) 
- Hilfestellung für den Kreis der Betroffenen im Rahmen des Seminars 

 
 
6. Sitzung, am 19.09.2007 
 
In dieser Sitzung stehen die systematische Diskussion des Konzeptentwurfs sowie Überlegungen, welche 
Fragen wir dem Vertreter des Trägers X stellen könnten, im Mittelpunkt. 
Wir sind von einem integrativen Wohnmodell ausgegangen und bei einer Assistenzagentur angelangt. Diese 
Entwicklung ist geprägt von folgendem Leitgedanken: weg von nur Integration zu Selbstbestimmung und 
andere selbstgewählte Wohnformen. 
Unser Modell hat visionären Charakter und beruht auf Annahmen, die mit der derzeitigen rechtlichen Situation 
nicht kompatibel sind. Daher sollten wir auch mit Politikern hinsichtlich einer Gesetzesänderung verhandeln 
bzw. um Unterstützung bitten. Wir könnten auch den Vertreter des Trägers X bezüglich der Gesetzeslage in 
der Steiermark fragen. 
 
Der Rückgriff auf die Hospitalisierung im Konzeptentwurf wird als positiv erachtet. Wenn Wien sich weiter 
profilieren will, muss jedoch etwas in Richtung Deinstitutionalisierung unternommen werden. Die 
Profilierungsebene wäre ein guter Punkt, sich an den FSW zu richten.  
Neben der Profilierung sprechen die Qualität und die Kosten für unser Projekt. Bezüglich der Kosten sollten 
wir uns mit dem Vertreter des Trägers X rücksprechen. 
Weiters wird die Tatsache, dass ein Unterstützerkreis intensiv im Konzept verankert ist und die Art, wie die 
Assistenzagentur aufgebaut ist, nämlich als flexibler Apparat, als positiv erachtet. Die Frage ist, wie diese 
Assistenzagentur finanziert wird. Es wird vorgeschlagen, nicht neue Assistenzagenturen zu finanzieren, 
sondern bestehende Strukturen zu nutzen. 
Träger Y bietet persönliche Assistenz am Arbeitsplatz an. Im Wohnbereich werden nur Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen unterstützt. Träger Y finanziert sich zu 90% aus Geldern des 
Bundessozialministeriums und ist ein Genossenschaftsmodell. Wohnen ist hauptsächlich Ländersache. 
Es wird vorgeschlagen, einen Vertreter des Trägers Y in unser Projekt miteinzubeziehen und ihn am 8. 
Oktober einzuladen, wenn der Vertreter des Trägers X seinen Vortrag hält. 
 
Offene Fragen: 
- Potenzielle Bewohner (Parallelgruppe) miteinzubinden 

o Anfangs wird es um unmittelbare Bedürfnisse/Vorstellungen gehen, später können auch 
übergeordnete Strukturen entwickelt werden (ist ein Prozess). 

o Frequenz: 14tägig 
o Die Söhne von zwei Müttern der Elterngruppe werden für die Parallelgruppe vorgeschlagen. 
o Der Interessenskreis könnte durch Leute, die in anderen Institutionen wohnen und ihre Situation 

verändern wollen (ev. bei Selbstvertretungsgruppe nachfragen) erweitert werden. 
o Die Gruppe sollte nicht zu groß, aber auch nicht zu klein sein (ca. 6 Personen) 
o Eine Person, die bereits in einer integrativen WG gewohnt hat, könnte ihre Erfahrungen einbringen 

- Wohnraumbeschaffung 
Es gibt ein Frauenwohnprojekt im 22. Bezirk (Genossenschaftswohnung, 180 m2, gute Verkehrslage (U1 
Kagran), Bauträger: GPA). 
Es ist eine gute Idee, an Sozialinitiativen anzusetzen. Integration wird gelebt, ist nicht nur Schlagwort, 
Unterstützung funktioniert, die Menschen sind aufgeschlossen.  
Es wird vorgeschlagen, auch andere Sozialprojekte ausfindig zu machen. 

- Unterstützung 
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Es soll ein Stundenäquivalent geben, der Mietvertrag soll jederzeit kündbar sein, wenn die Verhältnisse 
nicht mehr stimmen. Es wird entgegnet, dass die Integrative Wohnform eine Form des 
Zusammenlebens, nicht ein Arbeitsverhältnis sein sollte. Es ist zu klären, was natürliche 
Unterstützungsleistung, was ist pädagogische Unterstützung ist. 
Es muss von vornherein klar sein, wie hoch der Unterstützungsbedarf ist, es sollte durch 
Selbsteinschätzung und Einschätzung des Unterstützerkreises abgeklärt werden. 
Ein Unterstützerkreis sollte aber nicht Voraussetzung sein. Menschen, die institutionalisiert 
aufgewachsen sind, haben keinen oder nur einen kleinen Unterstützerkreis. Persönliche 
Zukunftsplanung ist vordergründig. 

- Regelungen für das Zusammenleben: diese sollte jede Gruppe selbst vereinbaren. Es sollte jedoch 
Eckpunkte zur Orientierung geben. Diese können von der Parallelgruppe und den Eltern diskutiert 
werden. 

- Bereiche für natürliche Unterstützung und Bereiche für professionelle Unterstützung sollen ausgearbeitet 
werden. Auch diese sollten mit der Parallelgruppe und der Elternmeinung zur Diskussion gestellt 
werden. 

- Die beiden Gruppen sollten zusammengeführt werden. 
 
Ein Projektmitarbeiter der Universität Wien wird gebeten, das Konzept zu modifizieren: 
- Parallelgruppe einarbeiten 
- Vorschlag, an Sozialinitiativen anzuknüpfen 
- Alternative Wohnformen: für Menschen mit Lernschwierigkeiten mit Kindern, Menschen in Partnerschaft, 

auch für homosexuelle Paare,… 
- Kleinere Wohnstrukturen, die in einer Einheit beisammen sind, mit zentralen Stützpunkten 

 
 
7. Sitzung, am 12.12.2007 
 
Eine Vertreterin des Trägers Y nimmt an der Sitzung teil. 
Zu Beginn der Sitzung werden Rückmeldungen zum Vortrag des Vertreters des Trägers X am 8. Oktober 
2007 gegeben. Bei den integrativen Wohngemeinschaften in Graz handelt es sich um eine spezifische 
Wohnform. Derzeit wird in der Projektgruppe der Gedanke einer Assistenzagentur favorisiert. Von Seiten des 
Trägers X besteht Interesse an einer Zusammenarbeit. 
 
Im weiteren Verlauf der Sitzung werden die offenen Punkte des Konzeptentwurfs diskutiert. 
Die Akquisition und die Wohnraumbeschaffung wurden in der letzten Sitzung andiskutiert. Offen sind die 
Bausteine, Kosten, Träger-Einbindung, etc. 
Die Installierung einer NutzerInnenbegleitung soll im März starten. Es sollte eine kleine Gruppe sein. 
Personen aus der Seminargruppe sollen eingebunden werden, damit voneinander gelernt werden kann. 
 
Konzeptionelle Schwerpunkte: 
Die Elterngruppe hat sich – nachdem der letzte Sitzungstermin im Oktober entfallen ist – zusammengesetzt. 
Es wurde über die Machbarkeit bzw. Finanzierung diskutiert und welche Institution das Projekt einbauen 
könnte. Innerhalb der derzeit bestehenden Strukturen ist es wahrscheinlich unmöglich, weil eine zusätzliche 
Finanzierung notwendig sein wird. 
Vom FSW wird derzeit eine Erhebung über den Wohnbedarf durchgeführt (über Betreuer in 
Beschäftigungstherapieeinrichtungen). Personen, die nicht in Beschäftigungstherapieeinrichtungen sind, 
werden nicht berücksichtigt (beispielsweise Personen, die integrativ beschult wurden, die noch keinen 
Arbeitsplatz haben oder Personen, die am allgemeinen Arbeitsmarkt integriert sind). Es geht bei dieser 
Erhebung nur um einen quantitativen Bedarf, qualitative Wünsche werden nicht berücksichtigt. 
Zukunftsorientierte Modelle sollten angeboten werden.  
Der Wohnbedarf sollte bei „Integration Wien“ deklariert werden (in Form einer Liste). 
Es gibt eine große Unzufriedenheit bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung. Sie haben andere 
Wohnwünsche.  
Die Datenerhebung durch die Betreuer ist problematisch, weil die betroffenen Personen kaum ihre 
Unzufriedenheit gegenüber ihrer Betreuern mitteilen. Es wird vorgeschlagen, eine Datenerhebung von 
Diplomanden durchführen zu lassen.  
Wenn wir etwas bewegen wollen, sollten wir mit gutem Beispiel vorangehen. Mit Argumenten bezüglich 
Unzufriedenheit werden wir uns kaum Gehör verschaffen. 
Das Problem ist, dass Zufriedenheitsbefragungen meist eine hohe Zufriedenheit zum Ergebnis haben, auch 
wenn sie von geschulten Personen durchgeführt wird. Das ist das sogenannte Zufriedenheitsparadoxon. 
Deshalb muss man bei subjektiven Daten vorsichtig sein. Man braucht objektive Daten 
(Rahmenbedingungen). 
Selbstbestimmung und persönliches Budget sind zwei wesentliche Kriterien, die das Konzept erfüllen sollte.  
Über einen Kostenvergleich (Was kostet eine Person in einer vollbetreuten Wohneinrichtung und was kostet 
eine Person in einer alternativen Wohnform?) könnten wir Überzeugungsarbeit leisten. Wir können uns aber 
auch auf die Verfassung (Alle sind gleich!) berufen und in Richtung Qualitätsausbau argumentieren. Die 
Wohnform sollte nicht teurer sein, aber mehr Lebensqualität bringen. 
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Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir weiterarbeiten könnten: 
1. In kleiner Form etwas Konkretes planen (z.B. Integrative WG) 
2. eine Assistenzagentur (Verbund von Einrichtungen) konzeptionieren. 

 
Rechtliche Ebene: derzeit laufen Änderungen des Behindertengesetzes. 
Der FSW gilt als internationales Best Practice Beispiel was die Verwaltung betrifft.  
Es sollte parallel mit Politik und Verwaltung gesprochen werden, um nicht im Kreis geschickt zu werden. 
ad 1) Wir müssen beschreiben, was wir brauchen, wie groß die Wohnung sein soll und eine Begründung 
muss enthalten sein. Eine flächendeckende Umsetzung ist mit den derzeitigen Rahmenbedingungen nicht 
möglich, daher soll es vorerst ein Projekt sein. Wir sollten mit Wohnbaugesellschaften verhandeln, dass eine 
integrative WG frühzeitig in ein Neubauprojekt eingeplant wird. Die WG soll verkehrsmäßig gut angebunden 
sein. 
Man wird einen Träger brauchen oder einen Verein gründen müssen. Das Pilotprojekt könnte mit dem Verein 
X durchgeführt werden. 
Die Rollen „Mitbewohner“, „Professionelle Unterstützung“ und „Nachbarschaftshilfe“ müssen klar definiert 
werden. Das ist die Schwachstelle des Projekts. 
Von der Vertreterin des Trägers Y wird angegeben, dass, wenn man vom Normalisierungsprinzip ausgeht, 
das Zusammenleben aus Sicht der Behinderten kein gleichberechtigtes Leben ist, wenn sie von 
Mitbewohnern unterstützt werden. Es wird die Frage in den Raum gestellt, worin der Anreiz für die 
nichtbehinderten Personen besteht, wenn sie normal Miete bezahlen müssen. 
Es braucht individuelle Modelle, es muss eine Auswahl geben. Die Integrative WG soll ein Modell neben 
Anderen sein. 
Die erste WG hat keinen Pool zur Verfügung, sondern muss selbsttragend sein. Menschen, die relativ 
selbständig sind, kommen daher gut für das Anfangsmodell in Frage.  
Wir müssen unsere Gedanken in einen Projektantrag bringen mit Finanzierungsplan, Begründung und Bedarf. 
Wir brauchen eine Projektbeschreibung und eine Kostenzusammenstellung für den FSW – wir müssen das 
möglichst genau einschätzen. 
Wir sollten nicht nur auf die Gemeinde Wien setzen, sondern auch Andere auf ihre gesellschaftliche 
Verantwortung ansprechen (z.B. Wohnfonds). Wir sollten uns auf die Suche nach Partnerschaften machen. 
 
Nächste Schritte: 

- Arbeitsteilung: Bewohner – Konzept 
- Sozialsponsoring 
- Wohnbaugesellschaft 
- Projektantrag für FSW ausfüllen (in einer Schleife beginnend bei den Eltern bis alle Perspektiven 

enthalten sind) – bis Juni 2008 
 
 
8. Sitzung, am 30.01.2008 
 
In der letzten Sitzung wurde vereinbart, dass der Projektantrag – beginnend bei der Elterngruppe – bis Juni 08 
ausgefüllt werden soll. Es wurde daraufhin von den Eltern ein Formular vom FSW besorgt, dieses ist jedoch 
für Institutionen bestimmt und es sind daher viele Punkte enthalten, die für unser Projekt nicht benötigt 
werden. 
Die Elterngruppe gibt zu Protokoll, dass der finanzielle Aufwand für das Pilotprojekt relativ gering ist, da die 
Personen relativ selbstständig sind. 
Für die Miete werden ca. € 1900 (bei € 10/m2) berechnet und für Assistenz ca. € 600-800 im Monat pro 
Person (bei 7-9 Stunden Assistenz pro Woche und einem Stundensatz von € 22). Jede Person hat geschätzte 
€ 1000 im Monat zur Verfügung.  
Die Assistenzrefundierung ist der springende Punkt, d.h. der Mietanteil der nichtbehinderten Personen muss 
ersetzt werden. 
In Wien kann ab 1. April 2008 eine neue Leistung (Pflegegeldergänzungsleistung) bezogen werden. 
Personen, die einen Sachwalter haben, wird diese allerdings nicht gewährt. Das müsste ausdiskutiert werden. 
Bis nächstes Mal soll es eine Kalkulation für das Pilotprojekt geben, das deutlich günstiger ist, da ein Großteil 
nicht benötigt wird (z.B. Dinge, die unter „sonstiger Betreuungsaufwand“ geführt werden wie z.B. 
Therapiegeräte, Medikamente,…). Die Abrechnung ist Personenbezogen und kann über Rechnungen 
erfolgen. 
Es wird betont, dass das Fernziel „Assistenzagentur“ nicht aus den Augen verloren werden darf.  
Beim Ausziehen aus dem Elternhaus handelt es sich um eine Übergangssituation, die pädagogischer 
Unterstützung bedarf. Die jungen Menschen sollten nicht ins kalte Wasser geworfen werden. Unterstützung 
soll in Form von Supervision gegeben werden. 
Dies sollte ins Budget einkalkuliert werden, damit nicht zu viel bei den Eltern hängen bleibt. Die 
Betreuungskosten für die Anfangsphase sollten einberechnet werden. Die Struktur sollte von Anfang an da 
sein (dass sich die Unterstützer überflüssig machen). Das Projekt sollte eine Modellfunktion haben. Eine 
Evaluation wäre sinnvoll, wo die einzelnen Bewohner ein Stimmrecht haben, ob jemand überflüssig ist. Die 
Unterstützung soll an den Bedürfnissen der Bewohner orientiert sein und nicht an einer Institution.  
Der Antrag muss jedes Jahr gestellt werden und es ist schwierig zu argumentieren, wenn der finanzielle 
Aufwand plötzlich höher ist, deshalb sollte alles von Anfang an einkalkuliert werden. 
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Bestehende Assistenzanbieter sollten eingebunden werden, d.h. Assistenzleistungen von einer bestehenden 
Agentur abgedeckt werden. Mit einem Vertreter des Trägers X sollten wir in Kontakt bleiben, zudem sollten 
Verhandlungen mit Wiener Trägern geführt werden. Träger Y wäre eine Option. Träger Y bietet allerdings nur 
ambulante Assistenz an, d.h. nur Personen, die beim Träger Y angestellt sind, werden bezahlt, allerdings 
nicht wenn die Personen dort wohnen (wie beispielsweise in der Wohngemeinschaft). 
Zunächst sollte ein inhaltliches Konzept ausgearbeitet werden und erst danach ein Budget berechnet werden. 
Es wird vorgeschlagen, bis Ende März/Anfang April ein Konzept zu schreiben und ein Treffen Mitte April 
anzusetzen. Die Rahmenbedingungen von Wien (FSW) müssen beachtet werden. 
Von der Elterngruppe wird eingewendet, dass wir den FSW nicht brauchen würden, wenn die 
Assistenzleistungen über die Pflegegeldergänzungsleistung bezahlt werden, da viele Dinge für die 
Betroffenen eher einschränkend sind, z.B. die Eigenständigkeit behindern. Es würde sich dabei um ein Modell 
handeln, bei dem lediglich eine Wohnung, die Bewohner und Assistenz benötigt werden. Es geht um 
selbstbestimmtes Leben und Teilhabe an der Gesellschaft. 
Die Größe der Wohnung (190m2, 5 Räume) könnte bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung ein 
Problem werden. Wir könnten bei Wohnbauträgern anfragen, ob eine Wohnung in dieser Größe in ein 
Neubauprojekt eingeplant werden könnte. Unter www.wohnservice-wien.at sind beispielsweise 
Neubauprojekte zu finden. Die Dauer der Umsetzung beträgt allerdings ca. 2 Jahre. In Wien gibt es auch 
Sozialprojekte, die Integration von sich aus anstreben. Beispielsweise sind Projekte für „Alte“ und „Junge“ 
geplant. Vielleicht haben wir Glück, dass wir da hineinkommen. 
 
Nächste Schritte: 
- Bis Ende März soll eine (kurze) Projektbeschreibung als Argumentationsbasis ausgearbeitet werden. 
- Danach soll ein Budget berechnet werden. 

 
 
9. Sitzung, am 27.03.2008 
 
Die Elterngruppe hat darum gebeten, dass Daten darüber erhoben werden, wie viele Personen über 20 Jahre 
bei den Eltern, allein, vollbetreut, teilbetreut, in Heimen, integrativ wohnen, wie die gesetzliche Ausgangslage 
ist, um in eine voll- oder teilbetreute WG in Wien zu kommen und welche integrative Vergleichsprojekte es 
national/ international gibt. 
Lt. Homepage vom FSW gibt es in Wien rund 1440 vollbetreute und rund 900 teilbetreute Wohnplätze sowie 
25 Plätze mit persönlicher Assistenz.26  
Zudem hat Träger Y 100 Kunden (2006)27, die persönliche Assistenz in Anspruch nehmen. Es konnte nicht in 
Erfahrung gebracht werden, wie viele Personen noch bei ihren Eltern oder im Heim wohnen. Beim 
Bundessozialamt wurde telefonisch Auskunft darüber erteilt, wie viele Pflegegeldbezieher es in Österreich 
gibt, dabei sind jedoch alte und behinderte Personen zusammengefasst. Ev. könne man beim FSW 
(Heimverrechnung) Auskunft darüber erhalten, jedoch scheinen hier auch wiederum private Heime und 
Selbstzahler nicht auf, weil diese nicht über den FSW abrechnen. Eine letzte Möglichkeit wäre, bei den 
Heimen selbst anzurufen. 
Was die gesetzliche Ausgangslage betrifft, gab man beim FSW telefonisch die Auskunft, dass dies von der 
Begutachtung abhänge, ob jemand einen voll- oder teilbetreuten Wohnplatz erhalte. 
Diese Daten werden von der Elterngruppe als Argumentationsgrundlage für konkrete Verhandlungen benötigt. 
Es wird eingewendet, dass es eine Bedarfserhebung des FSW gibt, wie viele Personen nicht versorgt sind 
und dass der Bedarf nicht nachgewiesen werden müsse. 
Die Elterngruppe berichtet, dass sie am Vortag in Graz beim Träger X waren und WG’s besichtigen durften. 
Träger X wäre bereit, mit einem Träger in Wien zusammen zu arbeiten und ihre Unterlagen und ihr Know-How 
zur Verfügung zu stellen. Träger X würde eine Co-Partnerschaft anstreben, aber nicht vor Ende des Jahres, 
weil sie selbst mit dem Ausbau der WG’s beschäftigt sind.  
Die Eltern berichten, dass das Klima in den WG’s sehr angenehm ist. Es gibt ein grünes Buch, in dem die 
Kommunikation festgehalten ist. Für jeden Bewohner gibt es einen übersichtlichen Plan. Die Koordination 
zwischen Eltern, Freizeit, Therapien etc. funktioniert und die WG’s treffen sich auch untereinander.  
Es wird die Frage gestellt, ob es vorstellbar wäre, das Grazer Modell auf Wien zu übertragen. Diese wurde 
bejaht. Somit hätten wir ein Konzept, die Zusage des Trägers X, uns Starthilfe zu geben und ihr Know-How 
zur Verfügung zu stellen und wenn sich ein Wiener Träger zur Zusammenarbeit bereit erklärt, einen Träger, 
der die WG mitträgt. Die Frage ist, wie viel der Transfer kostet. Träger X wird Konzept und Know-How nicht 
gratis hergeben. 
Es wird die Anmerkung gemacht, dass es auch vom Träger abhängt, ob das Projekt funktioniert oder nicht. Ob 
der Träger, der eine integrative WG in sein Angebot aufnimmt, sich profilieren will und das Angebot mit neuen 
Strukturen neben den alten besteht, oder ob die neue Wohnform Anlass ist, um Strukturen zu verändern. 
Wenn die Strukturen nicht verändert werden, besteht die Gefahr, dass Unruhen entstehen, wenn es zu einem 
Austausch der Bewohner untereinander kommt. Dann kann es passieren, dass das Modell wieder aufgelöst 
wird. In Graz funktioniert es, weil Träger X ein rein ambulanter Anbieter ist, der zur Deinstitutionalisierung 

                                                
26  vgl. http://behinderung.fsw.at/wohnen/ (Stand 28.2.2008). Die Homepage wurde in der Zwischenzeit 

umgestaltet, diese Zahlen können daher nicht mehr nachgelesen werden. 
27  lt. Präsentationsunterlage des Trägers Y vom LOK Kongress „Vom schönen Schein der Integration“ im 

März 2007 
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gegründet wurde. In Wien gibt es keinen vergleichbaren Anbieter. Der Träger muss den Gesamtgedanken 
mittragen, jedoch wird dieser keinen Bedarf zur Veränderung sehen, weil es gut läuft.  
Die Frage wird aufgeworfen, ob wir die Möglichkeit, einen Trägerverein zu gründen, der klein anfängt, in 
Betracht ziehen sollten. Dies ist jedoch aus Mangel an Ressourcen keine realistische Option. 
Eine weitere Möglichkeit wäre, mit Träger Y zu verhandeln. Die Vertreterin des Trägers Y war nicht abgeneigt. 
Träger Y will aber erst Betroffene befragen (Selbstbestimmung!) und hat nur Erfahrung mit körperbehinderten 
Menschen.  
Auch mit Wohnbauträgern wird bereits verhandelt. Es stehen geförderte Wohnungen 
(Genossenschaftswohnungen) in der Nähe des SMZ Ost, in Jedlersdorf und Kagran zur Auswahl. Jedoch 
möchte der Wohnbauträger bereits Ende April eine Zusage. Zuerst muss aber ein Träger gefunden werden.  
 
Die Interessen der einzelnen Gruppen (Universität, Träger, Eltern) werden noch einmal abgeklärt: Die 
Universität hat Interesse an Forschung und Lehre, dass Bereiche, die unklar sind, klarer werden und dass sie 
sich fachlich weiterentwickeln kann. Die Träger haben Interesse daran, ihren Arbeitsbereich zu erweitern und 
die Eltern wollen eine angemessene, geeignetere Wohnform für ihr „Kind“ finden, in der Selbstbestimmung 
möglich ist. Die Interessen können komplementär sein, wenn es darum geht, etwas Neues zu schaffen.  
Die Eltern erwarten zudem, dass wissenschaftliche Erkenntnisse in das Projekt einfließen und dass die 
Qualität des Projekts gehoben wird, wenn es wissenschaftlich begleitet wird. Zudem ist durch die Mitarbeit der 
Universität der Stellenwert des Projekts bei den Trägern höher und es erfolgt ein wichtiger Austausch im 
Prozess durch Kritik und Gegenpositionen. 
Die Frage ist, wie es weitergehen soll, denn die Treffen sind nicht die Art und Weise wie wir weiterarbeiten 
können. Die Universität ist in ihren Ressourcen voll ausgelastet. Eine Möglichkeit wäre, dass wir einen Schritt 
weiter gehen, Ressourcen akquirieren und eine eigene Projektgruppe gründen oder die Universität steigt 
wieder ein, wenn ein geeigneter Träger gefunden wurde.  
Der Gedanke der Assistenzagentur darf nicht aus den Augen verloren werden. 
Die Elterngruppe wünscht, dass die Universität eine Kurzform des Konzepts für eine integrative WG aufsetzt, 
in dem sie diese Wohnform als zukunftsweisend deklariert, mit dem die Eltern dann mit Trägern, Politikern, 
etc. verhandeln können. 
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III Interviewleitfaden 

 

 

1. Interview: 

 

- Wie wohnen Sie? 

- Was gefällt Ihnen? 

- Was soll sich verändern? 

- Wie möchten Sie wohnen? 

- Wie ist Ihre Wohnung im Traum eingerichtet? 

- Möchten Sie in der Wohnung ein Zimmer nur für sich allein haben? 

- Wie ist Ihr Zimmer im Traum eingerichtet? 

- Mit wem möchten Sie gerne zusammen wohnen? 

- Wie viele Mitbewohner möchten Sie? 

- Möchten Sie auch mit Leuten ohne Behinderung zusammen wohnen? 

- Haben Sie eine Idee, wer das sein könnte? 

 

 

2. Interview: 

 

- Was möchten Sie überhaupt nicht in Ihrer Wohnung haben? 

- Was sind Dinge, die Sie nicht so gerne mögen? 

- Was sind Dinge, die Sie nicht so gerne machen? 

- Wovor haben Sie Angst? 

 

Weitere Fragen wurden anhand von Lebensstilkarten gestellt, um herauszufinden, was in Bezug auf eine 

zukünftige Wohnsituation aus Sicht des Betroffenen vermieden werden sollte. 

 

 

3. Interview:  

 

Fragen zum Arbeitsblatt „Freundes-Kreise“: 

- Wer sind die wichtigsten Personen in Ihrem Leben? 

- Freunde, Verwandte 

- Bekannte 

- Leute, die dafür bezahlt werden, dass sie etwas für Sie tun 

 

Weitere Fragen: 

- Wer soll Sie unterstützen (beim Ausziehen, in der neuen Wohnung)? 

- Welche Erwartungen haben Sie an Personen, die Sie unterstützen? 
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IV Transkripte der Interviews28 

 

 

Transkriptionsregeln: 
 
// kurze Pause 
//// lange Pause 
(xxx) unverständlicher Text 
(Wort) gedeutetes Wort / Satzteil 
(lacht) Nebengeräusche, kursiv in Klammer 
I Interviewerin 
S Stefan 
I 1-4 Interview 1-4 
Z Zeile 
 
 
Interview 1, am 23.02.07 
 
1 (Aufgrund eines technischen Problems wurde der Anfang des Interviews nicht aufgezeichnet) 
2 Ich erkläre ihm, dass ich mit seiner Mutter gemeinsam an einem Wohnprojekt arbeite (er weiß  
3 darüber Bescheid) und dass ich gerne seine Wünsche, Vorstellungen, wie er wohnen möchte  
4 von ihm erfahren möchte, um die Sicht der Bewohner zu berücksichtigen. 
5 Meine erste Frage bezieht sich darauf, wie er jetzt wohnt.  
6 Er erzählt mir, dass er noch bei seinen Eltern wohnt (nennt die genaue Adresse) und dass er  
7 2013 ausziehen möchte. Er möchte gerne WG-Betreuer sein und mit Band-Studenten  
8 zusammenwohnen.  
9 Ich frage ihn, ob er ein eigenes Zimmer hat. Nachdem er bejaht, frage ich, wie das Zimmer  
10 eingerichtet ist. 
11 Er zählt auf, was sich darin befindet: ein Regal (darauf befinden sich Bücher, Pokale), ein CD- 
12 Regal, Kassetten-Rekorder, Bett, Schreibtisch mit Computer, Schreibtischregal, Wäschetruhe,  
13 Kleiderschrank,… 
14 Ich frage ihn, was ihm daran gefällt, wie er jetzt wohnt.  
15 Er zählt auf, dass ihm die Küche gefällt, das Wohnzimmer, in dem sich das Schlagzeug, das  
16 Klavier seines Vaters, die Couch zum Kuscheln etc. befindet, das Bad – es gefällt ihm, wie er  
17 jetzt wohnt. 
18 (Ich bemerke, dass das Aufnahmegerät nicht aufzeichnet) 
19 I: Und was möchtest du jetzt, dass sich verändert, also gefällt dir auch, z.B. dass deine Mama da ist, und 
20 dich unterstützt? 
21 S: Schon, ja. 
22 I: Aber // du möchtest ausziehen? 
23 S: Richtig (lacht) 
24 I: Und in eine WG, stimmt’s? 
25 S: Auch ja, stimmt, ja. 
26 I: Und wie möchtest du dann wohnen? Eine WG, so wie deine Freundin, deine türkische  
27 Freundin? 
28 S: So ähnlich, so ähnlich wird’s ausschauen, eine WG, eine Wohngemeinschaft. Wie eine WG  
29 ausschaut, da wird’s sowieso eine Wohnung dazu geben. Mal schauen. Wenn es die WG  
30 noch ausschaut, da wird’s sowieso eine große Wohngemeinschaft werden. 
31 I: Mhm. Eine große Wohngemeinschaft und sollen da auch Studenten drinnen wohnen? 
32 S: Schon, ja. 
33 I: Eine integrative Wohngemeinschaft? 
34 S: Ja, eine integrative Wohngemeinschaft, schon, ja. Mal schauen, wenn ich WG-Betreuer bin,  
35 vielleicht werden Band-Studenten auch dabei sein. Wenn sie mich haben wollen, dann sag ich  
36 super drauf „ja“. Mal schauen, wie es sich noch abspielt. Obwohl, ja. Wenn sie mich als 
37 Betreuer nehmen wollen, die Studenten, tu ich das gern. 
38 I: Und in der Band, bist du da auch der Chef sozusagen? 
39 S: Hm? 
40 I: In der Band? 
41 S: Schon, als Schlagzeuger, Gitarristen-Chef, mal schauen, wie es sich noch auszahlt. 
42 I: Aber, wärst du jetzt sehr traurig, wenn du jetzt in der WG nicht der Chef wärst? Also wenn alle gleich 
43 viel zu sagen hätten? 

                                                
28 Die Transkripte wurden anonymisiert, alle Namen wurden geändert 
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44 S: Sie müssen entweder mit mir, mit mir vereinbaren, besprechen, dann sage ich drauf „ja“.  
45 Traurig, beleidigt wär ich drauf sicher nicht, werde ich sicher stolz sein, wenn’s so gut klappt. Mal  
46 schauen, wenn ich ein freundliches Gesicht draußen mach, würde mir schon taugen.  
47 I: Ja, aber du wärst jetzt nicht traurig, wenn alle gleich viel zu sagen hätten? 
48 S: Hm? 
49 I: Wenn’s keinen Chef gibt in der WG 
50 S: Mhm 
51 I: Wärst du dann traurig. Also, magst du unbedingt der Chef sein? 
52 S: (Wär ich schon) ja, traurig, traurig mit einem lachenden und weinenden Auge, wär ich jetzt  
53 nicht beleidigt, traurig. Mal schauen, wer was zu sagen hat, kann gerne noch seine Meinung  
54 dazu sagen, wer will, höre ich ihnen gerne zu. 
55 I: Ok, na super. Und wie… Du hast ja schon Pläne gezeichnet… 
56 S: Ja, stimmt. 
57 I: Kannst du mir das noch einmal kurz erzählen, wie du dir das vorstellst? Und ich werde mir das ein  
58 bisschen mitschreiben (er hat mir beim ersten Treffen bereits die Pläne gezeigt) 
59 S: Angenommen, ich mach bei mir Musikzimmer.  
60 I: Ja 
61 S: Musikzimmer gibt’s alles Installiertes mit ja fünf Boxen. Mal schauen, ob es sich noch  
62 auszahlt, mit der pro Technik noch drum und dran. Noch pro zehn Gitarrenständer, mal  
63 schauen, wie es sich noch auszahlt, mit dem Bildschirm und Computer und Schreibtisch, mal  
64 schauen, wenn’s noch gut ausgeht. 
65 I: Das soll alles im Musikzimmer sein: Computer und Gitarrenständer? 
66 S: Richtig. Ja, dann //// 
67 I: Was haben wir da? 
68 S: Das wäre die drei, vier Keller gewesen. Proben, ah Band-Keller. Werde ich solche  
69 Anrichten aufbauen, und zwar, dass ich Fenster aufgestellt hab. Oh ja, vielleicht kommt auch  
70 ein Spiegel noch dazu und eine Tür. Mal schauen, wenn es sich damit ausgeht. 
71 I: In den Keller? 
72 S: Dann, was haben wir noch? Anschließend gibt’s hier bei der Wohnung noch Speiseküche  
73 Keller, ah Blödsinn, Speiseküche. Wer zu kochen hat, wer Geschirr abwaschen tut oder  
74 vielleicht mal der Geschirrspüler sowieso, dann gibt’s gibt’s Zentralheizung zum Heizen, wer  
75 es warm haben möchte, ahm gibt’s noch zwei Küchenfenster zum Lüften und gibt’s noch  
76 einen Geschirrkasten zum Ordnen, dann gibt’s Waschbecken, wer waschen möchte, wer  
77 abtrocknen möchte, dann gibt’s einen Geschirrtrockner, wer’s ahm ah // trocknen, zum selber  
78 abtrocknen. 
79 I: Damit das Wasser abrinnen kann? 
80 S: Schon, ja. Und dann gibt’s sowieso eine Brotschneidemaschine, wer zum Frühstück Brot  
81 haben, schneiden möchte, wird’s auch geben. Und wer kochen will, gibt’s auch einen Herd. 
82 I: Und soll da auch ein Tisch drinnen stehen in der Küche? 
83 S: Ja, stimmt. 
84 I: Damit man gleich sich drinnen zusammensetzen kann, gell. Die soll möglichst groß sein die Küche. In 
85 der Küche ist es immer gemütlich sitzen und essen und plaudern. 
86 S: Richtig 
87 I: (lacht) 
88 S: Und in der Wohnung drin und zwar wer Musik hören möchte oder CD’s hören möchte, kann ah 
89 selber einteilen, wer ihre CD’s so geordnet oder aufgeräumt wird, muss sich selber entscheiden. 
90 Dann gibt’s sowieso Spiele genug und zwar Schatzsuche, wer mitspielen möchte, der ist herzlich 
91 willkommen zum Mitspielen ahm und es gibt auch Kleiderkasten, Wechselwäsche, wer  
92 Wechselwäsche zum Anziehen oder zum Umziehen, dann gibt’s sowieso Hausschuhe, Schuhe, 
93 Hausschuhe, dann gibt’s auch Gummistiefel, dann normale Schuhe, Straßenschuhe. 
94 I: Da hat jeder halt seine Schuhe dann… 
95 S: Ja. Dann gibt’s noch Kassettenrekorderablage unten beim Regal drinnen, wer will, ja. 
96 I: Und ist das jetzt im Vorraum, wo die Schuhe stehen? 
97 S: Ja 
98 I: Und da gibt’s auch einen Kassettenrekorder? 
99 S: Auch, ja. Mal schauen, wie wir es einteilen werden. Dann gibt’s noch ein Gesprächszimmer, 
100 nebenan wie Wohnungszimmer. 
101 I: Das Wohnzimmer? 
102 S: Wohnzimmer, das wird ein Gemeinschaftsraum. Das wird so sein, dass wer sich beschäftigen 
103 will, wer will kann auch ahm Kassettenrekorder hören, wer hören möchte. Dann gibt’s noch einen 
104 Tisch zum Beschäftigen oder können wir was Spielen auch oder wir können auch Lernsachen 
105 dabei sein, Hausaufgaben, wer beschäftigen möchte oder nicht ahm muss sich noch  
106 entscheiden, wer haben möchte. Ahm, ja, wer haben möchte, kann gerne sich hier beschäftigen, 
107 wenn er möchte, oder lesen. Mal schauen was noch gibt. 
108 I: Mhm 
109 S: Dann gibt’s noch ein Fitnesstraining, Aufwärmtraining, obwohl es gibt Rückenlage zum  
110 Trainieren, dann gibt’s noch ein Bauchmuskeltraining, dann gibt’s noch Reckstange zum  
111 Trainieren wer will oder ein Förderband zum Laufen, wenn er möchte. Ja, dann ein Förderband 
112 wer möchte oder meine Freunde wer mittrainieren möchte, es gibt auch ein Sitztraining zum  



165 

113 Trainieren. Obwohl, ja. Und es gibt für Frauen auch, wenn sie mittrainieren möchten, gibt’s genug 
114 Hanteln, dann Bauchmuskeltraining, dann gibt’s noch ein Förderband zum Trainieren, dann gibt’s 
115 noch ein Rückenlagetraining, ja // 
116 I: Ist das auch ein Kellerraum? 
117 S: Schau, das ist in der Wohnung drin, wer… 
118 I: Wenn genug Platz ist (lacht) 
119 S: Schon, ja. Mal schauen, ja. 
120 I: Mal schauen 
121 S: Wie es sich noch abspielen würde. Dann gibt’s sowieso Schlafzimmer, wer schlafen will, ahm, 
122 kann’s auch ein Hochbett sein oder kann’s auch Kisten sein oder Matratzen wenn es auch ginge. 
123 I: Kisten? 
124 S: Ja, wer schlafen möchte 
125 I: Wo man das Bettzeug dann reingeben kann in die Kisten? 
126 S: Schon, ja. Wer Betten aufräumen kann oder Bett aufräumen, mal schauen. 
127 I: Was hast du da aufgeschrieben, Filmfreunde? 
128 S: Ja, stimmt, ja. Ah, meine Filmfreunde oder Bandkollegen, bin nicht sicher, dann ah // dann  
129 kann mein Gitarrenlehrer auch dabei sein, dann kann auch noch meine Computerlehrerin sein,  
130 dann ja meine Freunde, Freunde oder Pädagogik-Betreuer oder Brüder, von meinen Freunden  
131 aus, dann ja // bin nicht sicher, ob meine Arbeitskollen-Freunde auch mitwohnen würden, ich bin 
132 auch nicht sicher, ah // mal schauen, wie wir das einteilen werden oder Tanzfreunde, mal schauen. 
133 I: Und die, möchtest du dann dass die alle bei dir übernachten können? 
134 S: Kommt drauf an, wenn sie es haben möchten. 
135 I: Also ein Gästezimmer? 
136 S: Schon, ja. 
137 I: Oder gibt’s da auch jemanden, der einziehen möchte in die WG? 
138 S: Ja stimmt, mein Freunde Hofer will’s auch unbedingt auch will  
139 I: Hoferfreund, wer? 
140 S: Schau, das ist mein Freund von mir, der immer nebenan bei mir wohnt. Der will auch mit  
141 einziehen. 
142 I: Aha, ok. Und die Elke hast gesagt auch vielleicht, gell die überlegt auch. 
143 S: Schon, ja. Muss sie selbst auch noch entscheiden, ob sie möchte, mal schauen. Und es gibt 
144 noch ein nächstes Schlafzimmer für die Studenten, obwohl wird’s Mädel-Zimmer werden oder 
145 Burschen-Zimmer werden oder Studenten-Zimmer werden 
146 I: Aber, wohnen die dann dort die Studenten? 
147 S: Ja, mal schauen, ja // 
148 I: Und möchtest du dann ein Zimmer für dich alleine haben in der WG? 
149 S: Mal schauen 
150 I: So wie du’s jetzt auch hast? 
151 S: Schon, ja, ich muss selber genau überlegen, wo (xxx) wegen Abteil, mal schauen, wie ich mich 
152 entscheide. 
153 I: Dass jeder sein eigenes Zimmer hat. 
154 S: Ja, stimmt. 
155 I: Die Studenten, die drinnen wohnen und du und wer halt dann noch einzieht. 
156 S: Ja, stimmt. 
157 I: Ja. Und das wird ja dann auch eher so sein, dass dann auch ein Bett drinnen steht und ein  
158 Schreibtisch. 
159 S: Mal schauen ja. 
160 I: So wie du jetzt dein Zimmer hast, oder? 
161 S: Ja, stimmt 
162 I: Ist das bei deiner türkischen Freundin, wie heißt die? 
163 S: Ah, die Sudenaz, die ist sowieso in … 
164 I: Die wohnt ja auch in einer WG 
165 S: Ja, wohnt auch in einer WG, wohnt (xxx). Sie hat auch den Wunsch, dass sie mit  
166 einziehen möchte, muss ich sie selber noch fragen, wenn sie möchte, obwohl sie hat auch ja  
167 darauf sagt, muss sie entscheiden. 
168 I: Mhm. Aber die wohnt ja auch in einer WG, gell. Und da hat auch jeder ein eigenes Zimmer, oder? 
169 S: Jeder, ja, stimmt. 
170 I: Und ein Gemeinschaftsraum oder eine Gemeinschaftsküche gibt’s dort, oder? 
171 S: Schon, ja. 
172 I: Und magst du das auch so haben in der WG? 
173 S: So ähnlich, so ähnlich, ja. 
174 I: So ähnlich, ja. 
175 S: Dann wird noch Spielekasten sein. 
176 I: Spielkeller? 
177 S: Ja, jetzt kommen die Keller an die Reihe. Gibt’s Spielekeller, wer zum Spielen hat, können auch 
178 zwei Spieleregale sein, wer spielen möchte oder es gibt noch Bastelregal, wer basteln möchte, 
179 kann (xxx) noch basteln oder Weihnachtssachen, wer basteln möchte. Gibt’s noch einen Tisch, 
180 wer sich beteiligen möchte, gibt’s sowieso einen Kasten oder Kiste, mal schauen, (wie wir es  
181 aufbauen lassen). Mal schauen // wer sich beteiligen möchte, kann sich gerne damit 
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182 beschäftigen. 
183 I: Was haben wir da noch? Musikkeller 
184 S: Es werden sowieso drei Keller angeboten werden. Es gibt noch Musikkeller, wer musizieren 
185 möchte Bass, Tubas oder Trompeten oder Keyboards, mal schauen, wer sich beteiligen möchte 
186 oder mitmusizieren, mal schauen, wenn wir noch einen (xxx) Schlagzeuger auftreiben, mal  
187 schauen, wie wir das alles gut unterbringen. Je mit fünf Boxen, mal schauen, wie wir es als  
188 Wunsch(kind) werden, überlegen, mal schauen, wie viel Platz wir dort haben. 
189 I: Ja, genau. 
190 S: Mal schauen. 
191 I: Und der soll dann Schalldicht sein, damit ihr die Nachbarn nicht stört, gell? (lacht) 
192 S: (lacht) Schon, ja. Mal schauen. Es gibt sowieso drei oder vier Mikrofone, wer mitsingen  
193 möchte. Mal schauen. 
194 I: Damit ihr proben könnt, so wie in der Volkshochschule? 
195 S: So ähnlich, ja. Ja, es gibt sowieso ein Keyboard(er), obwohl es gibt noch zwei Tubas, wer  
196 mitmusizieren möchte, gibt’s sowieso Flöten oder Ziehharmonika, falls ah // Ziehharmonika,  
197 wenn es noch etwas zum Spielen gibt. Dann gibt’s sowieso einen Sänger, noch Gitarrenständer 
198 gibt es sowieso, mal schauen wer mitspielen möchte. Mal schauen, wenn wir die Boxen noch  
199 aufbauen werden. Es sind zwei Keller, drei Keller sind’s. 
200 I: Aha, der Musikkeller, der Spielekeller glaub ich 
201 S: Ah, Lagerkeller wer sich beschäftigen möchte oder ja, ah jetzt ist mein Probenkeller von mir 
202 von meiner Seite aus, werde ich mein Gerüst noch aufstellen. Im dritten Keller wird’s  
203 Lichtscheinwerfer auch noch aufbauen, mal schauen, wenn’s noch ginge noch ein Proben…  
204 (Aufnahmegerät fällt aus) 
205 Er erzählt noch von einem neuen Schlagzeug (mal schauen) 
206 Vom WC hat er auch noch einen Plan gezeichnet: WC, Waschbecken, Klopapierständer,  
207 Handtücher und dann hat er gesagt, dass er Schlampertatsch auf die Dusche vergessen hat 
208 Zum Schluss frage ich ihn, wie viele Mitbewohner er haben möchte. 
209 S: Mal schauen, wie ich das einteile. Zuerst brauche ich sowieso einen kühlen Kopf. 4, 6 oder 8. 
210 Bin nicht sicher. Mal schauen, wie wir das einteilen wollen. 
211 Ich bedanke mich für das Interview  
 
 
Interview 2, am 26.02.07 
 
1 Ich fasse zusammen, dass wir letztes Mal darüber gesprochen haben, wie er wohnen möchte und wie er 
2 sich das vorstellt und dass es heute darum geht, was er nicht möchte. 
3 S: Kann ich gleich sagen, was ich mag und was ich nicht vertrage ist sowieso nämlich zwar, es  
4 wird noch ein paar Grundregeln noch darüber gesprochen, was in der Wohnung passieren wird. 
5 Ahm, da müssen wir sowieso beim // ahm // beim Gemeinschaftsraum, Gemeinschaftsgesprächs 
6 raum muss man sowieso ein Gespräch finden und findet man sowieso die Grundregeln raus und 
7 zwar die wichtigsten Dinge, obwohl ja. 
8 I: Und was wären das für Grundregeln? Hast du schon eine Idee? 
9 S: Ja, die Ideen, bin ich auch selbst draufgekommen und ja was man in dem Bereich der  
10 Wohnung, was in der Küche passiert oder was entweder können man noch draußen rauchen  
11 oder drinnen, damit’s in diesem Bereich sauber und schön… 
12 I: Und damit’s nicht stinkt in der Wohnung 
13 S: Schon ja. Obwohl es werden es Schlagworte für die Küche deswegen fallen, ahm ja, ich bin  
14 selber ein raus-Esser, Topf-raus-Esser, obwohl das wird sich sowieso nicht mehr abspielen. 
15 I: (lacht) 
16 S: Obwohl (lacht), mal schauen, wie ich das beschreiben werde. 
17 I: Das wär auch so eine Grundregel, dass man nicht aus dem Topf rausessen darf? Und du verträgst das 
18 nicht, wenn es keine Grundregeln gibt, also das ist dir wichtig und das verträgst du nicht, weil du gemeint 
19 hast am Anfang… 
20 S: Ja, schau, ich hab’s am Anfang deswegen gesagt, muss ich selber noch zugeben, so ganz  
21 gemein und ganz brutal bin ich ja selber auch nicht nach meine Richtung, mal schauen. Wichtig 
22 ist, dass sowieso, dass die Regeln so eingehalten werden, dass einer sich damit auskennt, wenn 
23 er Schwierigkeiten hat oder Probleme, Probleme, Anliegen, Beschwerden oder Sorgen oder  
24 Anliegen // 
25 I: Dass das besprochen wird 
26 S: Gesprochen wird, schon (ungefähr) ja. 
27 I: Das ist wichtig, genau. 
28 S: Ahm ja, damit ich selber auf den Knackpunkt komm und // mal schauen, wie die Regeln so  
29 eingeteilt wird, welchen, was besprochen wird oder man kennt die Regeln nicht so gut, dann  
30 muss man sie genauer erklären, wenn’s, da muss man sowieso in dem Bereich anschauen,  
31 welchen Hauptregel und Grundregel für die Wohnung ist und gäbe, mal schauen, wir müssen  
32 sowieso noch gut hinkriegen, mal schauen mit einer, der sich damit gut auskennt. Probleme,  
33 Beschwerden hab ich auch keine, wenn ich selber das Angebot nicht mag, obwohl mal schauen, 
34 wie ich mich darauf einige. 
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35 I: So, da hab ich dir ein Arbeitsblatt mitgebracht, 
36 S: Ah 
37 I: …da können wir das aufschreiben. Also was du nicht magst, ist einmal, dass es keine Regeln gibt,  
38 haben wir gesagt, gell? 
39 S: Ahm ja. 
40 I: Regeln sind wichtig. 
41 S: Regeln sind wichtig, das ist eine gute… 
42 I: Das ist wichtig für’s Zusammenleben, gell? Fällt dir noch was ein, was du nicht haben möchtest in der 
43 Wohnung? Irgendwelche Dinge, die du nicht magst? 
44 S: Hm? 
45 I: Gibt es etwas, was du nicht in der Wohnung haben möchtest? 
46 S: Da muss ich jetzt noch genau… 
47 I: Kannst eh überlegen. 
48 S: Ja, ich wird’s mir genauer entscheiden und gut überlegen, ob die Leute neu sind, wo sie  
49 herkommen. Es geht nicht um das Nicht-mögen, es geht nur um vertragen, wenn mh, es ist  
50 sowieso schwierig zu entscheiden, was ich mag und was ich schon mag oder was nicht. Obwohl 
51 es ist schwierig für mich zum entscheiden, was, ob die Zimmer genau aufgeräumt werden,  
52 obwohl was Neues im Zimmer geputzt oder aufgeräumt werden, obwohl was Neues im Zimmer  
53 geputzt oder aufgeräumt werden, obwohl. 
54 I: Das machst nicht so gern, putzen? 
55 S: Hm? 
56 I: Putzen und Aufräumen 
57 S: Selten (lacht) 
58 I: (lacht) Das mach ich auch nicht so gern. 
59 S: Selten bei mir zu Hause mach ich’s gern oder nicht, mal schauen (lacht), wenn’s wollen, mal  
60 schauen, wenn’s noch ah Zeit haben, wenn wir noch draufkommen, ob’s noch was zum Putzen 
61 gibt oder nicht. 
62 I: Und auch dass der Gemeinschaftsraum dann aufgeräumt wird, gell? 
63 S: Ja, stimmt 
64 I: Wer das macht. 
65 S: Ja, ok 
66 I: Muss man dann auch irgendwie regeln. 
67 S: Eingeteilt, stimmt stimmt. 
68 I: Regeln vereinbaren, wer was macht. Wie schaut’s aus mit Bad und WC putzen und so Sachen? 
69 S: Richtig 
70 I: Machst das gerne? 
71 S: Was? 
72 I: Bad und WC putzen 
73 S: Ei, da muss ich // ahm // das ist eine (heitrigen) knappen für mich, wann ich echt zum, wann ich 
74 echt wirklich zum Putzen komm oder zum Waschen oder zum Aufräumen komm. Ah, muss ich  
75 selbst sowieso schnell aber langsam für mich sowieso entscheiden, ob ich zum Putzen komme 
76 oder zum Waschen komm. Muss ich sowieso bei meinen Eltern nachfragen, ob sie was haben  
77 wollen, ob sie die Bad geputzt werden soll oder unbedingt gewaschen werden soll, mal schauen.  
78 I: Weil du so viel zu tun hast auch, weil du so viel machst 
79 S: Schon (ungefähr), ja (lacht) 
80 I: (lacht) Ja, schau mal, ich hab da noch Karterl mitgebracht. 
81 S: Ah 
82 I: Vielleicht ist da ja was dabei, schaun wir mal durch, was du nicht möchtest. // („Eine Entschuldigung 
83 annehmen“) Kann man auch umgekehrt sagen: Ich mag nicht, wenn jemand meine Entschuldigung  
84 nicht annimmt. Wenn du jetzt zu jemandem sagst: „Es tut mir leid“ 
85 S: Mhm 
86 I: Und der nimmt die Entschuldigung nicht an. 
87 S: (lacht) 
88 I: Und er ist trotzdem noch böse auf dich. 
89 S: (lacht) Das kann ich ah sowieso mitvollziehen oder nachvollziehen, ob ahm // wenn er es  
90 schon möchte oder nicht möchte, obwohl ahm jetzt ist das Schwierige dran, ob man’s wirklich  
91 annimmt oder nicht, muss er sowieso ahm, ja der verzweifelten, eins auf den blöden  
92 Entscheidungen werden, ob er’s annimmt oder nicht. Obwohl es muss auch auf ihn noch  
93 ankommen (lacht). 
94 I: Ist dir das schon einmal passiert, dass jemand deine Entschuldigung nicht angenommen hat? Wenn 
95 du jetzt zu jemandem hingegangen bist: „Entschuldigung, es tut mir leid“? 
96 S: Ja, stimmt 
97 I: Oder haben die das schon immer dann angenommen und haben gesagt: „Ok, vergessen wir die  
98 Sache.“ 
99 S: Ja, stimmt, das liegt eh sowieso an Familien oder Freundschaft, ob sie es annehmen würden, 
100 obwohl das muss ich eh sowieso mit meinen Freunden Hofers klären, wenn’s von mir eine  
101 Entschuldigung annehmen würden, mal schauen, wenn ich noch drauf komm. 
102 I: Was haben wir da noch. „Ein Baby wickeln“ 
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103 S: Stimmt ja (lacht). Das machen sowieso die Eltern, oder auch // ja, oder auch // oder Babysitter, 
104 wer noch da zuständig ist zum Wickeln. 
105 I: Hast du das schon einmal gemacht? 
106 S: Wird schon noch die Zeit kommen (lacht). Wenn’s für mich sowieso ja, die Zeit wird kommen, 
107 wann ich das wirklich tu (lacht). Obwohl ja, mal schauen. 
108 I: Was haben wir da noch: „Ich selbst sein“ 
109 S: Ahm ah was? 
110 I: Ich selbst sein. Kannst du immer du selbst sein? 
111 S: Schon ja, wenn man fleißig sowieso die Wünsche hat, die man da ausspricht, wenn man  
112 wieder Mal sowieso Selbstgespräche oder mit wem andern (lacht), z.B. mit dir, obwohl ich mach 
113 auch Selbstgespräche für mich selbst, schau mich in den Spiegel (lacht). Wer ist der schönste 
114 auf der Welt? (lacht) 
115 I: Ja (lacht). Spieglein, Spieglein an der Wand. 
116 S: So ungefähr, ja (lacht) 
117 I: (lacht) „Verstanden werden“ 
118 S: // Hm? 
119 I: Verstanden werden, haben wir da. Das ist auch wichtig, gell, dass einen die Leute verstehen. 
120 S: Ja, stimmt entweder ahm genau beobachten oder zuhören oder mit wem auskommen, wenn 
121 man eh Zeit hat oder nicht oder vielleicht machen wir den Termin aus, wenn wir uns entweder  
122 treffen. Das Wort „Verstehen“ ist sowieso ein Begriffpunkt das Verstanden werden oder das  
123 Verstanden sein, aufeinander Rücksicht nehmen oder respektvoll ja auskommen, wenn so was 
124 rauskommt, das Wort „Verstandenheit“ oder du verstehst mich muss eh sowieso genau achten 
125 oder zuhören, was einer sagt (lacht). 
126 I: Zuhören, was einer sagt, genau. 
127 S: Ja 
128 I: „Schlafen“. Tust du gerne schlafen? 
129 S: Schon doch, ja wenn… 
130 I: Aber eher weniger, gell (lacht) 
131 S: Wenig (lacht). Ich komm fast selber nicht dazu zum Schlafen (lacht). 
132 I: (lacht)  
133 S: Weil ich eh voll geplant bin. 
134 I: „Mutig sein“ 
135 S: // Ja, Mut, können wir auch dazu sagen. 
136 I: Gehört auch dazu zum Ausziehen. 
137 S: Ja, stimmt 
138 I: Wenn man ausziehen will, gehört auch ein bisschen Mut dazu. 
139 S: Ja, stimmt (lacht). Ich bin eh sowieso vorher informiert, ob ich noch umziehen werde, obwohl 
140 es wird eh sowieso eine Entscheidung treffen, ob ich es tu oder vielleicht eher bleibe noch, mal 
141 schauen, was sich Neues ergibt (lacht). Von meinem Organisatorischen ahm ja, WG-Wohnung 
142 2013, mal schauen, wie es sich noch abspielen wird. 
143 I: Da ist eh noch ein bisschen Zeit, gell? Und gibt’s etwas vor, dem du Angst hast, wenn’s ums  
144 Ausziehen geht? 
145 S: Hm? 
146 I: Gibt’s etwas, vor dem du Angst hast? 
147 S: (lacht) Nein.  
148 I: Dass du vielleicht deine Eltern vermissen wirst oder sagst du, die seh ich sowieso dann, wenn ich will, 
149 kann ich sie eh immer besuchen  
150 S: Ja, stimmt, ja. So einen großen (Hauptschock) hab ich eh selber nicht, Sorge hab ich nicht,  
151 obwohl, dass sowieso ich ah // weiß ich eh selber nicht, ob ich meine Eltern verlasse oder nicht, 
152 obwohl es wird von meinen Eltern entschieden werden, ob sie mich besuchen. Mal schauen, wie 
153 es sich noch abspielen wird. Ja, mal schauen, wie’s noch werden, mal schaun, wann ich wen  
154 noch besuch. Solche Ängste kann ich auch selber spüren, seit dem ich eh selber arm genug ja 
155 Ängste hinter mir hab, muss ich sowieso ah // muss ich sowieso (xxx) sein, da muss ich sowieso 
156 genauer nachbesprechen, was sind meine Ängste und was nicht, obwohl ja, muss ich schauen, 
157 wer, bei wem, wer für mich sowieso über jemandem oder für mich sowieso zuständig ist (lacht).  
158 I: Mhm. Damit du nicht so große Angst haben brauchst. 
159 S: Ja, stimmt. 
160 I: Damit jemand da ist für dich. 
161 S: So ungefähr, ja. 
162 I: Deine Brüder vielleicht? 
163 S: Ja, stimmt  
164 I: Oder deine Eltern, stimmt’s? 
165 S: Kommen auch ab und zu am Samstag oder Sonntag. 
166 I: Was haben wir da noch? „Alleine wohnen“ 
167 S: Ja, obwohl ja, das Begriff „Zeit“ kommt eh sowieso, das wird eh sowieso in 2013 sowieso  
168 abspielen, mal schauen ah, wenn sowieso entschieden wird, mal schauen, wenn ich mich darauf 
169 einige, sag ich drauf „Ja, danke“ (lacht) 
170 I: Aber magst du nicht lieber in einer WG wohnen, oder? Nicht alleine. 
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171 S: So ähnlich, so ähnlich, mal schauen, wenn ich mich darauf entschieden hab, muss ich ja eh 
172 sowieso, muss ich sowieso falls wenn ich umziehen würde, muss ich eh mit einem Studenten  
173 (mithalten), mal schauen, was mich noch reizen würde, mal schauen. 
174 I: Also eher nicht alleine, eher mit Studenten gemeinsam? 
175 S: Ja, stimmt. Das Begriff, Wort „allein“ ahm, ja. (…) Ah dann ist eh sowieso mein Hauptbegriff 
176 das Wort „alleine“ ah, hab ich im (xxx) nicht drauf gedacht wer denkt denn an mich, wer ist noch 
177 zuständig? Aber sonst ja, mal schauen, ja, wie ich noch draufkomm. 
178 I: Mhm. ////  
179 S: Ja, stimmt. „Pünktlich sein“. Ich gehe sowieso frühestens. Ich steh sowieso um halb sieben 
180 auf und dann mach ich sowieso noch Guten-Morgen-Training mit meiner Frau Mutter. 
181 I: Mhm. Was machst du da in der Früh? 
182 S: So wie Trainingsband, Förderband so was trainier ich. 
183 I: Wirklich? 
184 S: Ja 
185 I: Damit du in Schwung kommst (lacht) 
186 S: Richtig, ja. Und damit ich in Schwung komm, ist eh sowieso anschließend sowieso Umziehen, 
187 Frühstück (an)gesagt. Obwohl ich marschier eh sowieso um dreiviertel acht los, weil ich eh ja  
188 sowieso pünktlich bei der Universität Bodenkultur sowieso ich noch zum Arbeiten hab.  
189 I: Mhm. Du bist immer pünktlich, gell? 
190 S: Ja 
191 I: Dann haben wir da: „Anweisungen befolgen“ 
192 S: Ja, stimmt. Ahm, obwohl ich kenn mich eh damit mit Verkehrsregeln damit gut aus. Ob’s rot 
193 oder grün zeigt, dann geh ich eh sowieso rüber, obwohl ja, es ist sowieso ein wahnsinnigen  
194 Verkehr, die sowieso hin- und herfahren, obwohl mal langsam, mal schnell. Obwohl, ja, es kommt 
195 auf die Wiener Linien an. Obwohl ja (lacht). // Komm ich eh zurecht. 
196 I: „Papiere sortieren“: die Rechnungen, die Post 
197 S: Stimmt. Ich hab’s auch ein Regal davon, da hab ich Briefe auch drin und noch diesen und also 
198 ich staple Papier sowieso ein, also Briefkuverts hab ich auch aufgeräumt. Und Papier selber hab 
199 ich auch eingeräumt und unter dem Regal, unter dem Schreibtisch, unten hab ich eh noch einen 
200 Haufen Papier in dem Kasten drinnen. 
201 I: Und machst du das gerne? 
202 S: Doch schon, ja. 
203 I: „Fenster putzen“ Hast du das schon einmal gemacht? 
204 S: Hm? 
205 I: Fenster geputzt, hast du das schon einmal ausprobiert? Oder macht das bei euch deine Mama? 
206 S: Das macht eh sowieso einmal die Putzfrau, obwohl ich muss, ei, wann hab ich eh dafür Zeit, 
207 muss ich eh sowieso noch meine Eltern informieren. 
208 I: Das ist eine Zeitfrage, gell? (lacht) 
209 S: Ja, stimmt, das ist eine Zeitfrage, ob ich das kann. 
210 I: So, genau, stimmt 
211 S: Ja, stimmt. 
212 I: „Geschirr spülen“ mit der Hand, in der Abwasch drinnen. 
213 S: Ja (lacht) 
214 I: Machst das gerne? 
215 S: Ja, ich tu es auch ganz gerne, ich tu es auch in meiner Arbeitsstelle Versuchsgarten  
216 Jedlersdorf tun wir genauso Geschirr spülen tu ich eh sowieso… 
217 I: Mit dem Schwamm? 
218 S: …tu ich eh sowieso draußen in meiner Arbeit in Jedlersdorf tu ich genauso mit dem Schwamm 
219 putzen. 
220 I: Und machst das gerne? 
221 S: Schon ja. 
222 I: Oder sagst lieber… 
223 S: Nein (lacht) 
224 I: …wie zu Hause im Geschirrspüler  
225 S: So ähnlich, so ähnlich. 
226 I: Das ist praktischer. 
227 S: Obwohl immer anders, obwohl in Jedlersdorf putzen nur mit einem… 
228 I: Aber das ist auch ok für dich? 
229 S: Ja, stimmt. Ah, ja // „Lebensmittel einkaufen“ hm, ah, ja da helf ich meiner Mutter auch, wenn’s 
230 was zum Einkaufen gibt oder was sie noch braucht und ja muss ich eh sowieso dahinter sein was 
231 ich noch brauch oder was ich noch brauche im Zimmer oder was ich brauche in meiner Wohnung 
232 obwohl ja muss ich noch schauen, ob ich Zucker muss ich eh sowieso nachfragen, wann ich  
233 wirklich sowieso noch zum Einkaufen komm. 
234 I: Mhm („Angst haben“). Da haben wir eh schon kurz gesprochen über die Angst. 
235 S: Ja, stimmt. Ich bin eh auch sowieso ledig, Angst hab ich eh sowieso keine. Hab’s eh sowieso 
236 abgewunden. Ahm ja, vor allen Dingen ahm ja ich bin auch sowieso mit meinen Freunden  
237 zusammen und da habe ich auch keine Angst. Manche haben eh sowieso, manche Leute oder 
238 sämtliche Menschen, die auch eine Behinderung haben so ähnlich wie andere Menschen haben 
239 eh sowieso das Wort eh sowieso Angst auch gehabt, was tut ihnen gut oder was tut nicht so gut, 
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240 obwohl es sich sowieso in „Verein X“ genauso oder bein Disco wenn man einen Partner hat  
241 oder einer DJ ist oder irgendwas, ja, ist eh sowieso so schwierig (wann kommt der) zum Tanzen, 
242 obwohl. 
243 I: Mhm. Und die haben dann Angst, oder wie meinst? 
244 S: Schon, schon, wenn ich in meinen Organisatorischen Integrativen Disco anschau ja, fällt mir 
245 auf, dass die Mädel (xxx) sowieso Zustände hat, sie möchte unbedingt einen Freund und sie  
246 will unbedingt jetzt mit wem tanzt, ja, da muss sie sowieso eine Entscheidung treffen, ihre  
247 Entscheidung, ob sie es will oder nicht, obwohl ja, sind eh sowieso nur ah // sind eh sowieso die 
248 Burschen oder Profis, Musiker gemeint. 
249 I: Und die hat dann Angst, dass sie nicht dazugehört… 
250 S: Ja, stimmt. 
251 I: …oder dass sie nicht mitmachen darf oder wie? 
252 S: Mittanzen darf sie schon, obwohl ich (hindern) das kann ich auch nicht (xxx) 
253 I: Bitte? Obwohl? 
254 S: Obwohl, ja, muss man eh sowieso auffordern, (hindern) muss ich eh (hindern) muss ich eh  
255 sowieso nicht ob sie’s will oder nicht, muss sie’s überlegen, obwohl, ich mein’s nicht so böse 
256 oder brutal obwohl wenn meine immer nur gut zu ihr. 
257 I: Mhm 
258 S: Das ist, ja. //// Naja, (lacht) ist „Traurig sein“. Ja, die Mitgliedsmasche (Mitleidsmasche?) seh 
259 ich sowieso das was wir wollen zwischen Angst gesprochen hab, was ich davon versteh. Wenn, // 
260 wenn man einen Freund hat, muss er damit auskommen und so wenn man zurückgelassen wird 
261 oder irgendwas oder wenn einer was unternimmt oder sich Zeit nimmt und wenn nicht sicher ist, 
262 wenn er allein ist, dann nachher ist eh sowieso die Traurigkeit, das Wort „traurig sein“ ist eh  
263 sowieso ah // sowieso die meine gemeint. Obwohl, was ich eh im Nachhinein gesprochen hab, 
264 kurz vor dem Anfang, von Anfang glaub ich von meinen Seiten aus // meiner Seiten aus, // da  
265 muss eh (xxx) wenn einer traurig ist, muss eh sowieso trösten oder kuscheln… 
266 I: Genau 
267 S: …oder gern haben. Mal schauen, wo’s ich eh sowieso ansprechbar ist, mal schauen, falls sich 
268 einer zurückgelassen fühlt, da müssen wir eh sowieso zusammenhalten (lacht) 
269 I: Genau. Und was machst du, wenn du traurig bist? 
270 S: Ja, da sind eh sowieso meine Eltern gefragt, obwohl ja, ich hab eh sowieso, wenn ich selber 
271 Zustände hab, die ich nicht mehr aushalte, weil manchen ah // Eltern genauso beim Frühstück 
272 oder beim Frühstück gut ausgekommen, ob was runterfällt, dann explodiert eh sowieso der  
273 Vater, weil ihm nicht so gut geht. Ja, glaub, ich bin eh sowieso bei allen der beleidigte und zwar 
274 deswegen ahm, bei wem fühl ich mich sicher, wo kann ich mich, wer ist sowieso ahm für mich da 
275 oder wer ist sowieso // ahm ansprechbar. So wie bei der Choreographie zum Beispiel, das Wort 
276 „beschirmen“ beschirmt ist so wie beim Freitags-Gruppen, von Hip Hop-Gruppen so wie in  
277 Freitags-Gruppen, wo wir da getanzt haben. Wir brauchen eh sowieso Schutz, damit man einen 
278 Schutz hat, mal schauen, wer einen nicht so gut fühlt oder irgendsowas, mal schauen. Wenn ich 
279 das, diesen Bild so anschau, das sind eh sowieso entweder die Brüder gefragt oder die Freunde 
280 oder die Eltern. 
281 I: Genau, stimmt 
282 S: („Wäsche waschen“) Ja, ich, das tu ich eh sowieso. Wäsche waschen muss ich eh sowieso auf 
283 meine Kleider schauen, schauen ob ich was zum Waschen hab, aber ich mach’s nur… 
284 I: 1x in der Woche  
285 S: 1x in der Woche, Samstag oder Sonntag, obwohl, seitdem ich auch so ein großer Nörgler war, 
286 ich will unbedingt meine Wäsche nur für mich selbst obwohl (lacht) 
287 I: (lacht) Aber das ist ok für dich, Wäsche waschen? 
288 S: Ja, stimmt. 
289 I: „mich mit mir selbst beschäftigen / allein sein“ 
290 S: Ja, stimmt. 
291 I: Machst du auch manchmal, gell? 
292 S: Schon, ja 
293 I: Ein Gedicht schreiben,… Also, wenn’s nur hin und wieder ist, macht’s dir nichts aus, wenn du mal  
294 allein bist? 
295 S: Muss ich Worte mitreden zwar, wenn ich alleine bin, muss ich eh ah sowieso, ob ich was tu, ob 
296 ich mich beschäftige, ob ich alleine bin stört mir nicht, obwohl ich muss, bin eh sowieso am  
297 Organisieren und rudern, ob ich was zu tun habe. Obwohl, ja ich mach eh sowieso, mach eh  
298 sowieso mach ich die Hausaufgaben fleißig, ja, was tu ich noch gerne? Muss ich eh für morgen 
299 vorbereiten, obwohl ja ich bin eh sowieso voll im Einsatz. 
300 I: Bist eh voll im Einsatz, das stimmt. („baden/duschen“) Machst du das gerne baden, duschen? 
301 S: Baden, duschen, ja, tu ich gerne, abends schon auch, täglich, ja. Obwohl es spielt eh sowieso 
302 // ei, das Duschgel sowieso mit, obwohl ich tu selten duschen, mach ich, muss ich selber  
303 nachschauen, ist ein Duschgel da, manchmal ist es aus, ist eh sowieso nur das Geld gefragt,  
304 welchen Duschgel ich verwende, ob’s noch leer ist oder voll ist. 
305 I: „Hausarbeit“ Wie schaut’s aus mit Bügeln zum Beispiel? Machst du das gerne oder eher nicht so  
306 gern? 
307 S: Da muss ich wirklich selber entscheiden, wann ich wirklich dazukomm zu meiner Haushalts- 
308 beschäftigung, ob ich zum Wäsche aufhängen komme oder zum Staubsaugen komm, oder zum 
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309 Bügeln komm, muss ich eh sowieso noch entscheiden. Obwohl ah, muss ich selber noch  
310 zugeben, ist sowieso schwierig für mich, ob ich beschäftige. 
311 I: Machst nicht so gerne? 
312 S: Muss ich eh sowieso noch besprechen mit meine Parents, mit meine Eltern, obwohl tut mein 
313 Putzfrau auch ganz gerne, da kann ich auch mithelfen oder ich muss mal schauen, ob ich noch 
314 dazu komm. 
315 I: Oder es macht einmal der und einmal der in der WG. 
316 S: Abwechselnd, ja stimmt. Abwechselnd, mal schauen. 
317 I: Genau. („Was ich nicht mag“) Was magst denn nicht so gerne? Gibt’s irgendein Essen, was du nicht 
318 magst? 
319 S: Ich, was ich nicht ess (lacht). Es sind eh sowieso ah // sind eh sowieso ahm // von Mc,  
320 irgendwas von Mci aus oder McDonald’s ist einmal gut, obwohl ist eh sowieso (Gschäftspute) 
321 wird’s bei McDonald’s habe wirklich rennt muss ich eh sowieso drauf eh sowieso verzichten,  
322 aber sonst. 
323 I: Das magst nicht so gerne das McDonald’s Essen oder wie? Oder schon, hin und wieder? 
324 S: Ab und zu und wieder schon ja, manchen schmeckt mir nicht so besonders, weil’s eh sowieso 
325 nur saftig ist (lacht) 
326 I: Und weil’s auch nicht so gesund ist, gell? 
327 S: Erstens das, das ja richtig, stimmt, stimmt, obwohl ah // obwohl ahm, weil’s eh das, was  
328 drinnen ist in den Geschäften ist so gut ganz gern // ah wo’s von, wie ich’s so gut kenn, dass  
329 sämtlichen Nahrung was da drinnen ist oder was da draußen in der Natur ist, was in Wirklichkeit… 
330 I: Das Gemüse, gell 
331 S: Richtig, ja das Gemüse schon, ja gibt’s auch aber nur ahm // das Saftige Flüssigkeit was ahm 
332 oder was Faschiertes hab ich nichts dagegen oder wenn was saftig ist in Faschierten, ist  
333 Nährstoff von Boden, wo ich sowieso angestellt bin, ist sowieso weg. Warum, ja, weil’s  
334 sämtlichen davon Menschen, die davon leben oder wenn ich da draußen arbeite ah // ist diesen 
335 Flüssigkeit was in ah // was in Faschierten drinnen ist, selbst das Saft das drinnen ist, ist eh // ja, 
336 Saftgschicht, weil natürlich ist ein Saft ahm „Mahlzeit“, obwohl ahm // schmeckt sowieso sehr gut 
337 oder nicht, obwohl ist sowieso ein schlechten Nährstoffbedarf, wenn alle Anderen, die eh  
338 sowieso davon betroffen sind von verschiedenen Ländern glaub ich eher ahm ist sowieso kein 
339 guten Wirtschaftsgeschäft.  
340 I: Mhm.  
341 S: (lacht) „Meine Wut richtig rauslassen“ 
342 I: Genau. 
343 S: Ei, // ahm das Wort „Wut rauslassen“ ist, warum ich immer ein ungezogene Art hab, bin ich 
344 von meinen ersten Bruder gewohnt, meine Sache. Ah, ja (lacht) 
345 I: Was bist du von deinem Bruder gewohnt? 
346 S: Ja, ich hab eh ein unguten Art gewohnt ahm das ungezogene Art, ahm // wenn meine Eltern es 
347 gut meinen oder ich komm mit meinen Eltern gut aus oder die meinen noch //, obwohl die meinen 
348 es sowieso so ganz gut ahm // wie ich meine Eltern kenn, dass sie’s sowieso gut meinen. Die  
349 Hauptsorge, ob ich noch Geld ausgebe oder nicht. Obwohl, muss ich selber noch zugeben,  
350 warum für mich selber das Wort „Wut“ für mich bedeutet, obwohl, bedeutet zwar, werde ich eh 
351 sowieso fleißig verdienen. Das obwohl, das Geld spielt sowieso mit, wie ich mich selber gut  
352 ernähre oder wenn ich zu Hause gewohnt bin. Ahm, muss ich eh sowieso Geld oder werde ich eh 
353 sowieso von Erste Bank aus, seit dem ich sowieso von Bank sowieso angewiesen hab, das Geld 
354 sowieso angewiesen hab. 
355 I: Abgehoben? 
356 S: Abgehoben, ob ich noch zum Zahlen komm, oder vielleicht in Mittagspausen für mich zahlen 
357 möchte steht’s noch unklar. Obwohl, weil Wut eh sowieso bei allen Müllers (für uns) bedeuten  
358 ahm wann, wann ja, kriegt man das oder nicht, obwohl das ist eh sowieso ah // wird eh sowieso 
359 egal sein, ob ich das bekomm. 
360 I: Was macht dich wütend? 
361 S: Hm? 
362 I: Was macht dich wütend? Oder was machst du, wenn du wütend bist? Schreist du dann oder… 
363 S: (lacht) 
364 I: haust du gegen den Kopfpolster oder… 
365 S: Schau, ich bin von meiner Kindheit immer so gewohnt, ob ich einen ungezogenen Art hab.  
366 Obwohl ich bin immer ah // wo ich immer mich total gut erinnere, nach meinen diesen Ereignisse 
367 was ich vor kommenden Jahren sowieso von mein Kindheit sowieso deswegen so erworben hab, 
368 zwar deswegen ah // da denk ich mir // dass ich sowieso ahm von mein Kindheit mich sehr gut 
369 nachdenke ahm // was ist „Wut“ für mich ein Begriff obwohl das hab ich es von mein Kindheit 
370 erst erfahren, warum ich ungeduldig bin, obwohl dann schrei ich, wenn mir was nicht passt  
371 obwohl ich bin immer ahm // obwohl ich immer sowieso garstig bin zu meine Eltern, das hab ich 
372 von mein Kindheit auch geerbt also mein, längst auch mich ja ahm mich ahm gut mich betreut 
373 seit mein Kindheit obwohl eher das sind meine Brüder auch, war ich nicht auf die Welt gewesen, 
374 waren meine zwei Brüder auch so ähnlich wie ich. Obwohl (lacht), das kann bei jedem  
375 vorkommen, ob… 
376 I: Dass er mal wütend ist, das kommt bei jedem vor. 
377 S: So ungefähr, schon ja.  
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378 I: Ja 
379 S: Das war gut in meiner Kindheit. 
380 I: Ja. Sehr gut. So. Danke schön. 
 
 
Interview 3, am 27.02.07 
 
1 Arbeitsblatt Freundeskreis 
2 […] 
3 I: Was vielleicht auch noch wichtig ist, was du von diesen Personen erwartest, die dich unterstützen?  
4 S: Meinst du, von dort aus? 
5 I: Ja, von diesen Personen, die dich unterstützen, was erwartest du von denen? 
6 S: Hm? Was ich erwarte? 
7 I: Ja, genau. Wie sollen sie dich unterstützen? 
8 S: Ahm, ah //// Ei 
9 I: Schwierige Frage, gell? 
10 S: Nein, die Frage kann ich noch beantworten. 
11 I: Mhm. Lass dir ruhig Zeit 
12 S: Ah //// ja, die Frage ist, wer für mich zuständig ist. 
13 I: Mhm 
14 S: //// Ja, jetzt weiß ich’s. Auf diesen Frage, welchen noch beantworten soll sind die Universitäten 
15 Bodenkultur gefragt. 
16 I: Mhm 
17 S: Ja 
18 I: Und wie stellst du dir so eine Unterstützung vor? 
19 S: Hm? 
20 I: Wie möchtest du, dass dich die Leute unterstützen? Was erwartest du von denen? 
21 S: Was ich von denen, was ich gesagt hab, von dem ich was erwarte. 
22 I: Ja 
23 S: Ahm //// 
24 I: Dass er dir vielleicht etwas beibringt, was du dann selber machen kannst zum Beispiel. 
25 S: Zum Beispiel, ja. Ahm //// dass ich // wie soll ich das bezeichnen? Dass // für mich ahm die  
26 (xxx) ahm // dass für mich ja, die Dias für mich schlichtet, das ist ja, obwohl, tu ich es kann. 
27 I: Mhm, ok // mhm 
28 S: Oder nicht? 
29 I: Ja, oder vielleicht hm… 
30 S: Oder? 
31 I: Wart einmal // Das wär zum Beispiel auch eine Unterstützung, da hast du recht, ja. Und, das ist aber 
32 jetzt für die Arbeit. 
33 S: Aso, ah, aso gut ok. 
34 I: Und für die Wohnung? 
35 S: Verstehe 
36 I: Oder  
37 S: Mhm, ja, das werden eh sowieso ja die ahm // die // da sind eh sowieso die Studenten gefragt. 
38 I: Die Studenten sind da gefragt? 
39 S: Ja  
40 I: Und wie möchtest du, dass die dich unterstützen? Wie möchtest du, dass sie dich unterstützen? Hast 
41 du da irgendeine Vorstellung wie das ablaufen soll? 
42 S: Ja, ahm ah das ahm //// Ja, ich hab eine Vorstellung, wer wen begleitet. 
43 I: Ja, sehr gut! 
44 S: Obwohl ja, wenn begleitet, wir müssen, die Studenten mit mir so auskommen. 
45 I: Mhm, sehr gut. 
46 S: Zwar mit mir das organisieren und aufbauen. 
47 I: Super, genau das mein ich. 
48 S: Mal schauen, was noch dahinter steckt. 
49 I: Mhm, sehr gut. Und dass sie dir auch manche Dinge zeigen. 
50 S: Ja, ok 
51 I: Und dass du das dann auch selber machen kannst. 
52 S: Gut, ja, ok 
53 I: Oder? Dass sie für dich da sind, wenn du sie brauchst? 
54 S: Ja, ok.  
55 I: Genau.  
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Interview 4, am 02.05.07 (Kommunikative Validierung) 
 
1 I: Das ist das, was ich zusammengefasst habe von den Interviews. Das kannst du gerne dir dann  
2 behalten. 
3 S: Gut. 
4 I: Das hab ich das letzte Mal in der Sitzung hab ich das vorgetragen. Nicht das eine Mal wo du da warst, 
5 sondern davor, also im März war das. 
6 S: Aha. 
7 I: Das sind die drei Interviews und die wollt ich heute noch einmal mit dir besprechen, weil da noch ein  
8 paar Fragen aufgetaucht sind. 
9 S: Verstehe. 
10 Also, da hab ich eben das noch einmal zusammengefasst, dass du 2013 ausziehen willst, das hast du 
11 zumindest einmal gesagt. Ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt ausgerechnet 2013 ist oder war das nur 
12 so eine Idee, weil das sind jetzt noch 6 Jahre, glaub ich. Da bist du dann 29... 
13 S: Ja, stimmt. Ja, wie ich (xxx) wie ich auch 29 oder 30, ja es kommt drauf an, wie ich noch im  
14 organisieren bin. Obwohl, ja ich bin sowieso (xxx). 
15 I: Also wenn wir jetzt schneller fertig sind mit dem Projekt, zum Beispiel? Würdest du auch früher dann 
16 ausziehen? Oder sagst du vor 2013 will ich nicht ausziehen, oder warum ausgerechnet 2013, hat das  
17 einen bestimmten Grund? 
18 S: Ja, das kann ich noch beantworten. Ich hab mir zwar eh sowieso 2013 ausgesucht, ah ja, ich 
19 habs eh sowieso mit meiner Mutter sowieso angesprochen. Und ja, // ausgesucht, ja, kommt auf 
20 mich an, wie lang ich noch hier wohn, das muss sowieso von (mir und) meiner Mutter  
21 entschieden werden, wenn’s es wird in diesem Projekt noch erarbeitet, also ja, mal schaun  
22 wenn’s noch ahm bis dort hin mit diesen Jahren so gut klappt, ah können wir schaun, dass es so 
23 gut funktioniert. 
24 I: Mhm. Also es muss dann nicht unbedingt 2013 sein, oder wie? Es kann auch früher oder später sein 
25 oder? 
26 S: Es kann auch später sein, oder irgendwann. 
27 I: Und früher nicht? 
28 S: Hm? 
29 I: Früher auch oder? In zwei Jahren zum Beispiel, dann bist du 25 oder in drei Jahren, oder ist das zu  
30 früh? 
31 S: Mir ist es gleich, vielleicht (xxx) ich müssen gut über(blicken) noch. 
32 I: Ja, musst noch überlegen, gut. Und du hast dann auch gesagt, dass du ausziehen möchtest, und zwar 
33 in eine große integrative Wohngemeinschaft. Stimmt das, hab ich das richtig... 
34 S: Ja, stimmt. 
35 I: Ja, und ahm jetzt wollt ich dich fragen, was du darunter verstehst, unter einer integrativen Wohn- 
36 gemeinschaft. 
37 S: Ja, in diese integrative Wohngemeinschaft ist ah ja das sämtlichen ahm Betreuung oder  
38 Begleitung oder sämtlichen Leuten dort sind ah ja, ich hab mir die integrative Wohnung so  
39 vorgestellt, welchen Schlafplätze wer dort wohnt, wer dort einziehen möchte, kann sich  
40 teilnehmen, ja, wir sind sowieso (xxx) wer dort wohnt, wer einziehen möchte und sonst, ja //  
41 einziehen möchte ahm ja //// einziehen möchte (flüstert) // möchte (xxx) vielleicht möchte auch mit 
42 einziehen in diese Wohnung, ja, ahm als ja als Begleitung oder ahm mal durchschauen, welchen 
43 Wohnung es ist, was es gibt und welchen Räume es gibt, wo man mit wem wohnt und mit wem  
44 man auskommt und so, ja //// ahm // und so muss ich schauen, wann // ah wann ich sowieso ich 
45 assistiert als // ah Wohnungschefs-Betreuung, falls wenn sie mit mir betreuen möchte, dann sag 
46 ich schon drauf: „Ja“. 
47 I: Also dass jemand drinnen wohnt, der Betreuer ist oder assistiert, heißt das integrative Wohngemeinschaft? 
48 S: Ja 
49 I: Ok. Und ah, aber du möchtest in einer integrativen, also du hast dich schon für diese Wohnform  
50 entschieden oder könntest du dir auch vorstellen anders zu wohnen? Z.B. gibt’s auch eine vollbetreute 
51 Wohnung, wo Betreuer da sind oder eine oder du könntest auch alleine wohnen und ambulante  
52 Betreuung oder zu zweit oder was gibt’s noch, teilbetreute Wohnung. Könntest du dir das auch vorstellen 
53 oder sagst du: „Nein, ich will unbedingt in so eine integrative Wohngemeinschaft“. 
54 S: Ich ah, obwohl es ist eh sowieso von uns von uns und von mir sowieso entschieden und ah ah 
55 ja. Es kommt eh sowieso auf mich an, ob’s ein Betreuung gibt oder wenn was ahm ah // Assistent 
56 ist ja, mal schauen, kommt eh sowieso kommt eh auf meine Entscheidung an, ob ich selbst ah // 
57 mit Betreuung voll, das muss ich eh sowieso überlegen ahm wie ich das haben möchte und so ja 
58 // muss ich sowieso „Ja“ sagen zum diesen ah Wohngemeinschaft, damit er sich gut entschieden 
59 hat ja, da werd ich mir auch eine Stellung nehmen. 
60 I: Mhm 
61 S: Sag ich sofort drauf „Ja“. 
62 I: Mhm. Und wer hatte diese Idee mit der integrativen Wohngemeinschaft? 
63 S: Ja ich, ja diesen Idee war zwischen mir und von meiner Mutter gewesen und von // auch von  
64 Verein X auch. 
65 I: Aha 
66 S: Und so ja und es kommt eh sowieso auf mich an (lacht) 
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67 I: Aha, aber es ist dein Wunsch... 
68 S: Ja 
69 I: so zu wohnen. Ok. Und // ahm. Genau. Und du hast da auch noch gesagt, du möchtest gerne WG- 
70 Betreuer sein. 
71 S: (lacht) 
72 I: Stimmt das? Hab ich das richtig... 
73 S: Ja  
74 I: Ja 
75 S: Ja, stimmt. 
76 I: Und jetzt wollt ich dich fragen, was du da drunter verstehst, also wie du dir das vorstellst? 
77 S: Ah, was ich da drunter versteh? 
78 I: Ja, genau. 
79 S: Ah, ja. 
80 I: Also was macht ein WG-Betreuer? 
81 S: Also ein WG-Betreuer ist ahm kontrollieren, nachschauen, ja // ahm // wer ahm wer da schlafen 
82 möchte ja, wer mit trainieren möchte und so ja ahm muss ich sowieso dabei sein mit trainieren  
83 und musizieren ja und so // und so ja ah, dabei sein, wer mit musizieren möchte ja oder wer // ah 
84 noch // noch Wünsche Wünsche oder Probleme haben, ja. Bin ich eh sowieso dabei, und so ja.  
85 Dann (meld ich mich sowieso) als alle betreuen kann. 
86 I: Mhm. Und und was machen die Bewohner, also du bist dann WG-Betreuer und dann gibt’s da noch  
87 die anderen Bewohner oder die Assistenten wie du jetzt gesagt hast. Was machen die dann? 
88 S: Ahm was die Assistenten mit den Bewohnern tun, ja //// entweder Frühstückstisch aufdecken 
89 oder ahm für morgen noch vorbereiten oder Sachen einpacken, ja oder ahm Kontrolldienst wer // 
90 wer noch arbeiten möchte oder ihre Hausaufgaben möchten so ist der Assistent sowieso da wer 
91 auf die Bewohner schaut und so ja. 
92 I: Also dafür sind die Assistenten zuständig? 
93 S: Ja, zur ahm Kontrolle sind die Assistenten zuständig. 
94 I: Aha. Also, aber was ist dann der Unterschied zwischen WG-Betreuer und Assistent? 
95 S: Ah // WG (flüstert) hm //// 
96 I: Schwierige Frage, gell? 
97 S: Nein, ich werd sie noch beantworten. Hm //// ja, der Betreuer selbst ist ahm für die Wohnung  
98 zuständig. Ja, und wer da drin ist, wer auf uns schaut, ja und wer für Küche zuständig ist, und  
99 wer für den Keller zuständig ist oder wer für die Wohnung zuständig ist und der Assistent ist ah 
100 ist auch // (xxx) und der Betreuer muss sich vorstellen zum Assistent und ja // es sind  
101 unterschiedlichen Menschen – ein Teil Betreuer, ein Teil Assistent und so ja. 
102 I: Ok 
103 S: Es kommt auf die Betreuer an, ob sie Assistent brauchen ja. Das muss der Assistent genau 
104 wissen (zu dem) was er tun muss oder was er machen muss ja, kann er auch mit ahm mit (die) 
105 kontrollieren, ja. Und die WG (Assistent) wird sowieso was zum tun geben, was in Betreuer ihr für 
106 ihn Assistenten bieten könnte, ob’s uns wer // ja das wird’s noch zu tun geben, wer da zuständig 
107 ist, ja. Kann sich der Assistent sicher auch mitspielen, wenn er möchte. 
108 I: Mhm // Und wie viele WG-Betreuer wird’s geben, nur einen // also das wirst du sein, oder gibt’s da  
109 mehrere? 
110 S: Ja, das (xxx) werde ich eh sowieso ich mich einspringen, es sind sowieso mehr viele Leute, 
111 die auch Betreuer wollen ah. Es sind mehr ah // es sind mehr Leute zuständig, wer sich frei- 
112 sprechen möchte, kann sich bei mir melden, obwohl ja ahm. 
113 I: Wer was möchte? Wer sich freisprechen möchte? 
114 S: Wer sich ahm ah, wer diese Menschen so wie ich, wer ah // sich vorstellen möchte, ja (also) ein 
115 Gesprächssitzung und ja, wer was zu tun hat oder wer ah welchen Betreuer es sind sind ahm ah 
116 // sind wie sie heißen oder wo sie herkommen, ja. Dann werde ich das genau besprechen was  
117 (xxx) Betreuer was (Betreuer) hm // was Betreuer ahm mitarbeiten wollen, welchen Projekt, was 
118 sie studieren, ahm ja // vielleicht was sie studieren und was wenn sie mitstudieren wollen. Ah, ja, 
119 kennt sich (xxx) kann mit mir beteiligen, ja. Vielleicht kann ich auch mitarbeiten ah bei diesen  
120 Projekt, ja obwohl, ja, (mech) ich eh sowieso willkommen von den Betreuer. 
121 I: Also, wenn’s auch ums Aussuchen von neuen Bewohnern geht dann auch, oder wie? 
122 S: Ja 
123 I: Ok, dann //// ok ////  
124 (Das Interview wird kurz unterbrochen) 
125 I: Genau. Also, du hast von Studenten auch gesprochen, gell? 
126 S: Ja. 
127 I: Also Studenten werden auch drinnen wohnen? 
128 S: Auch, ja. 
129 I: Und wie bist du auf die Idee mit den Studenten ... also wie ist der Gedanke mit den Studenten  
130 entstanden? Also, warum Studenten und nicht Automechaniker oder Friseur oder sonst irgendwer? Oder 
131 ist das egal? 
132 S: Ja, ah (xxx) warum ich deswegen auf den Studenten deswegen angesprochen hab ah, weil’s 
133 ah ja, weil’s um Fußpflege geht oder entweder Friseur, da muss ich ja sowieso noch ansprechen 
134 wer ah ja wer wir an Mitbewohnerinnen, ja obwohl, da wird eh sowieso ah // da wird eh sowieso 
135 darüber gesprochen, wer ah gesprochen, da wird eh gesprochen werden darüber ja, wenn’s ah // 
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136 wirklich die Studenten sich wohlfühlen wenn Fußpflege oder ahm oder vielleicht kann‘s auch ah 
137 // Bauarbeiter oder Automechaniker sein. 
138 I: Können’s auch sein 
139 S: Können’s auch sein, obwohl ahm ja // ahm muss ich noch schaun, wann hier sowieso ah //// 
140 (xxx) wer noch zuständig ist für die Fußpflege, ja da sind sowieso irgendwelche Leute gefragt. Es 
141 wird sowieso ein Institut von hauptamtliche Mitarbeiter sowieso entschieden werden, wer ah // in 
142 Fußpflege tätig ist, ja und so ja // muss ich sowieso mit dem eh genauer den Studenten  
143 abbesprechen oder mit hauptamtliche Mitarbeiter, ja wer für diesen Fußpflege zuständig ist.  
144 I: Mhm, und und also warum aus... also nur die Fußpflege oder überhaupt? 
145 S: Hm? 
146 I: Nur die Fußpflege oder auch andere Bereiche? 
147 S: Ja, sie können auch verschieden sein, also nur Fußpflege oder vielleicht können sie auch  
148 Automechaniker werden oder Mitarbeiter werden, ja und so ah mal schaun, wenn wir drauf  
149 entschieden haben, wer Automechaniker werden möchte oder nur Fußpflege ah ja muss ma  
150 schaun, wie wir das einteilen werden. 
151 I: Aha, also du meinst, dass die Bewohner dann diesen Beruf machen also Fußpfleger und  
152 Automechaniker werden... 
153 S: Ja 
154 I: Aha, ok. Und wenn die das vorher schon sind, also weil // also wenn die einziehen // dann, weißt du, 
155 was ich mein? Weil du hast gsagt, Studenten werden drinnen wohnen oder kann das auch, wenn der 
156 jetzt vorher schon Automechaniker ist, kann der dann auch einziehen? 
157 S: Auch, ja auch, ja wenn er möchte muss ich eh sowieso nachschaun, wie’s mit Schlafplätzen  
158 aus weil so viel mit einziehen möchte kann sich auch bei uns wohlfühlen, ja ok. Sag ich drauf „Ja“. 
159 I: Also es müssen nicht unbedingt Studenten sein, die da jetzt in die integrative WG… 
160 S: Schon, ja vielleicht können’s auch Studenten sein, vielleicht Automechaniker auch mit wohnen 
161 vielleicht, ja mal schaun. Ah, wenn’s auch gut ausgeht, ja. 
162 I: Oder hat es einen bestimmten Grund, dass du auf die Idee mit den Studenten gekommen bist, das  
163 kann ja auch sein. 
164 S: Auch, ja warum ich deswegen mit den Studenten angesprochen hab. 
165 I: Ja 
166 S: Ah ja // ich habe die Idee, deswegen so ausgesucht ah ja // wer wer den Bezug zur Wohnung 
167 hat ja, kann Automechaniker auch dabei sein, mit wohnen ja. Wird eh sowieso ja // ahm wird’s eh 
168 sowieso Hauptberufliche beschäftigen möchte gibt’s eh sowieso ein Lernsitzung wer lernen  
169 möchte oder wer sich beschäftigen möchte kann er gern ja, sonst ja // mal schaun, wie es sich 
170 noch gut abläuft. 
171 I: Also, es ist dann egal, ob der jetzt arbeiten geht der Bewohner oder ob der Student ist und lernen  
172 muss zu Hause, das ist egal oder wie? Oder sagst du, nein ich Studenten, weil die sind tagsüber  
173 vielleicht nicht den ganzen Tag jetzt auf der Uni und haben dann mehr Zeit oder sind öfter zu Hause  
174 oder. Hat das einen bestimmten Grund, warum? // Oder hast du das schon einmal wo gesehen? Du  
175 warst ja in Reutlingen und Graz. 
176 S: Ja, stimmt  
177 I: Ist die Idee deshalb entstanden mit den Studenten, weil du von dort diese Projekte... weil du von  
178 diesen Projekten dort gehört hast?  
179 S: Ja, sie ah ich habe deswegen gute Begriffe verstanden da drüber ah (xxx) WG’s dort wo ich 
180 gewesen war, sag ich sowieso drauf „Ja“, ja und ja ich hab’s eh sowieso mir angeschaut ah // ja 
181 ah //// angeschaut, weil sie haben WG’s das auch ahm // mitgelebt und auch mit // und auch ahm // 
182 mitgelebte und auch mitgearbeitet wird in diese Wohnung und so. 
183 I: Mhm. Und wohnen dort Studenten? Also da wohnen... In Graz glaub ich wohnen zwei Menschen mit 
184 Behinderungen und zwei ohne. Und diese zwei ohne, sind das Studenten beide oder? 
185 S: Hm? 
186 I: Und diese zwei Bewohner, die keine Behinderung haben, sind das dort Studenten oder haben die  
187 einen anderen Beruf?  
188 S: Ja, sie können auch verschieden sein, weil wenn sie ah // ahm wenn sie Studenten möchte  
189 „Ja“ muss sich Student selber aussuchen, ahm ja oder (xxx) ist es welchen (xxx) ja, es kommt 
190 sowieso auf die Leuten an, wen sie haben möchte, ja. Müssen sie sich genau noch überlegen, 
191 wenn’s möchte ja ah // die wollte mit dir reden, ja. Weil’s, weil’s wenn sie behindert werden,  
192 müssen’s sowieso ah drüber über die Wohnung Gedanken machen ahm, wer ihr ah //// wer dafür 
193 zuständig ist, oder falls (jemand krank ist) äh falls (er nicht) kann sowieso (frei setzen) mal  
194 schaun, ja. Wenn’s dafür ja äh // zuständig ist, falls es nicht können und so, ja. 
195 I: Da sind dann die Bewohner zuständig oder die Assistenten so quasi 
196 S: Ja, ja.  
197 I: Ok. //// Ahm //// Genau //// Ahm, dann hast du ja diese ganzen Pläne gezeichnet, gell? 
198 S: Stimmt. 
199 I: Und da waren ganz viele Schlafzimmer, an das kann ich mich noch erinnern und diese Kellerräume. 
200 Und ah, wie stellst du dir das dann vor, dass das sein wird? Also, wird das ein Haus sein oder wird das 
201 eine gro... weil das muss ja dann eine ziemlich große Wohnung sein, wenn die vier Kellerräume hat oder 
202 ich weiß nicht wie viele Schlafzimmer waren das? //// Weiß ich nicht mehr //// 
203 S: Ja, es wird eh sowieso ah Wohnung sein, sowieso ein große Wohnung und // es wird eh  
204 sowieso drei, drei, vier Keller sein, mal schaun. Ja, wenn’s noch einteilen, ja. Es wird eh ein  
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205 Musik-Keller da sein, ein Proben-Keller, ja und Schlafzimmer wird’s eh genug geben, ja. Mal, wir 
206 werden sowieso ein Schlafzimmer für die Wohnung einteilen für mehr puh // ah fast ah //  
207 Millionen Tausend Schlafplätze werden, mal schaun, wie sich noch ausgeht, obwohl ja. 
208 I: Ja, müssen wir schauen auch, wie viel das dann kostet. 
209 S: Stimmt, stimmt. 
210 I: Weil wenn die Wohnung dann so groß ist //// dann wird das auch sehr teuer dann wahrscheinlich. 
211 S: Ist teuer ist teuer es geht eh auf an (Teil) auf den Preis an, obwohl ja. Mal sch... muss ich eh 
212 sowieso gut überlegen, was es kostet oder welchen bestimmten Möbelteil, ja, mal schaun. 
213 I: Mhm. Wie war das in Graz und in Reutlingen mit den Schlafräumen? Weißt du das? Hast du dir das 
214 angeschaut? 
215 S: Ja, ich, ja, ich habe auch sowieso ahm ah // Urlaub frei genommen dafür und so ja, hab ich  
216 mich umgeschaut in ah // Graz ahm // in Graz selber hat’s auch ja Schlafplätze gegeben, welche 
217 auch dort gewesen und so, ja. Ich habe eh drüber gesprochen, was ich da drunter vorstell. Ja, 
218 hier bin ich eh sowieso bei inzwischen Osterwochen sowieso bei Reutlingen gewesen, da hab ich 
219 mich umgeschaut, umgeguckt. Ja, sie gibt eh sowieso Schlafplätze. 
220 I: Dort ist es größer, gell in Reutlingen? 
221 S: Stimmt, ja. 
222 I: Super, dass du das gemacht hast, dass du dir das angeschaut hast. 
223 S: (lacht) 
224 I: Toll. Also, da müssen wir dann schauen, wie viel das kostet. Wenn’s dann nur ein oder zwei Keller- 
225 räume sind oder so, wär das auch in Ordnung, oder? 
226 S: Schon, ja. 
227 I: Schon, ok. Na, schauen wir mal. //// Ja. // Dann. Was wird dann der Unterschied sein, wenn du in der 
228 WG wohnst zu dem wie du jetzt wohnst? Also von der Selbstständigkeit und von der Tagesgestaltung? //// 
229 S: Ah 
230 I: Glaubst du, dass sich da was ändern wird, wenn du in der WG wohnst? Wie dein Tag, dein  
231 Tagesablauf? //// 
232 S: Ah // ja, ah ahm bei Tagesablauf ahm wird eh sowieso ah // kommt eh sowieso auch auf mein 
233 Plan an // wie sich bei mir abspielen wird und so ja // muss ich eh genau noch überlegen, wie  
234 diesen Plan ablaufen wird, und so, ja // oder ich mach noch einen Wochenplan. 
235 I: Mhm, mit Arbeit, 
236 S: Richtig, ja stimmt. 
237 I: und Freizeitbeschäftigung. 
238 S: Ja  
239 I: Wird sich da was ändern, glaubst oder? 
240 S: Hm? 
241 I: Wird sich da etwas ändern glaubst du oder… 
242 S: Schon, schon. Welchen Freizeitbeschäftigung an (xxx) anschau, ja, wird sich eh was ändern, ja 
243 beim Freizeitgestaltung, ja, mal schaun. Ah // 
244 I: Was wird sich ändern glaubst? 
245 S: Ja, es wird eh sich ändern drüber ahm wer Wünsche hat, ja // 
246 I: Also, dass ihr dann auch was gemeinsam unternehmt, oder? 
247 S: Auch ja, stimmt, ja. Wer Freund nehmen möchte, ja oder wer mit wem Freizeit gestalten  
248 möchte und so wie meinen Freunden hat oder ja ah // mit Freunden oder mit uns und so, ja. Es 
249 wird eh sowieso gesprochen drüber, wie wir das verändern wollen  
250 I: Mhm 
251 S: So, ja // ja, entweder Freunde oder mit den Bewohner oder mit mir oder mit uns es genau 
252 besprechen wer es ah wie man es umgestalten können und so ah ja // ja, wer mitarbeiten möchte 
253 und so, ja. Wird eh darüber gesprochen werden wer mit wem arbeitet und wer mit wem es muss 
254 eh ausgemacht werden, und so, ja. Muss muss ich eh überlegen und schauen wer ah // wer  
255 mitarbeiten möcht, wer bei wem angestellt sein möcht, ja, mal schaun, wer sich eh ahm dafür ah 
256 sich entschieden hat, (wer sprechen an), dass er mitarbeiten kann, ja, so, kann er gern. 
257 I: Und vielleicht haben die ja eh schon eine Arbeit, so wie du, du hast ja auch schon eine Arbeit. 
258 S: Ja, stimmt. 
259 I: Die wirst du dir ja behalten, oder? 
260 S: Eh. 
261 I: Was wird sich noch verändern von der Selbstständigkeit her? Wirst du mehr alleine machen als jetzt 
262 oder // bist ja jetzt schon... 
263 S: (Wie war) nochmal die Frage? 
264 I: Ah, wird sich an deiner Selbstständigkeit was ändern zu jetzt, wie du’s jetzt hast mit deinen Eltern?  
265 Wenn du dann ausgezogen bist, dann werden dich ja wahrscheinlich deine Eltern nicht mehr so sehr 
266 unterstützen als jetzt. 
267 S: Ja, stimmt. Ich hab’s eh mit meiner Frau Mutter gesprochen und zwar… 
268 I: Was wird sich da ändern? 
269 S: Und und gesprochen und und wir haben es so entschieden, weil’s wenn ich sie ah wenn ich 
270 hier kommen wollen über mich und so ja ah // über mich, weiß ich es sowieso ah, weil’s wenn ich 
271 noch hier wohn und so ahm wird’s eh von uns Eltern sowieso entschieden werden, wo was  
272 umgeändert wird, ah was die Eltern was zum sagen haben, was zum sagen haben. 
273 I: Das werden die Eltern entscheiden? Oder du?  
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274 S: Entweder meine Eltern oder ich. Obwohl, ahm das Entscheidung muss ich eh sowieso noch 
275 treffen, ja und nicht nur die Eltern dann oder ich ahm muss ich mir sowieso genauer ah ja // von 
276 mir selber wissen ahm wann ich eh dafür entschieden hab und so, ja ah. Ich werd eh noch  
277 Gedanken machen da drüber wem es genau noch überlegen im Stillen, ja ob ich den  
278 Entscheidung getroffen hab, ja. Ich werd ich eh drum kümmern, und so, ja, mal schaun.  
279 I: Ok, und es kann ja dann auch sein, dass... Es werden ja dann auch die Assistenten Aufgaben von  
280 deinen Eltern übernehmen und vielleicht wenn du irgendwo Hilfe brauchst, oder so. 
281 S: Schon, ja. 
282 I: Du bist eh schon sehr selbstständig, also, du machst eh viel allein, oder? 
283 S: Schon. 
284 I: Vielleicht wird’s dann mehr? Glaubst du, dass es mehr wird dann, was du alleine machen kannst wenn 
285 du ausgezogen bist? 
286 S: Schon, doch, ja, weil’s wenn ich eh sowieso umziehen werd ah, weil’s wenn ich eh sowieso die 
287 Hilfe nötiger hab ah weil’s eh ich selbst von mir aus selber Hilfe brauchen kann, ja dann muss mir 
288 sowieso bei meinen Betreuer (xxx) melden ah ja ahm wo ich eh bei wem sein kann, was bei wem 
289 wohnen möchte oder ah wo ich eh sein möchte muss ich eh sowieso mit mein ah mit meinem  
290 Betreuerteam sprechen drüber obwohl ja mal schaun, wie man das gestalten kann. 
291 I: Mhm. Und wenn du Hilfe brauchst, sagst du es dann? Kannst... 
292 S: Ja ja 
293 I: Kannst du das sagen? Meldest du dich dann? Also, das ist kein Problem, dass du dann zu deinem  
294 Betreuer sagst... 
295 S: Ja, ok 
296 I: „Bitte hilf mir.“ oder so. Super. // Ahm. Was ist der Unterschied zwischen WG-Bewohnern und deinen 
297 Eltern? 
298 S: Hm? 
299 I: Was ist der Unterschied zwischen den WG-Bewohnern und deinen Eltern? 
300 S: Die WG-Bewohner und die Eltern, ah // ja, der Unterschied die ist // und zwar ah //// der  
301 Unterschied die ist von meinen Eltern aus oder von den Bewohnern aus, ja // ahm //// mmm ////  
302 das ja ah //// dass die Menschen ah die, so wie Bewohner // Bewohner oder ah // Bewohner oder 
303 //// dass die Bewohner ahm die, dass was ich jetzt in Jedlersdorf hab ah // dass die Bewohner um 
304 was es geht sind die Menschen ah, die auch ah // Menschen Menschen sind und dass die  
305 Bewohner von uns aus sowieso //// (kurze Unterbrechung) 
306 Ja, es sind die Menschen, die und das was ich hab draußen ah sind auch ah (xxx) so ähnliche wie 
307 ich da draußen hab. 
308 I: Was hast du draußen? 
309 S: Schau // da draußen in Jedlersdorf hab ich auch sowieso Mitarbeiterinnen. 
310 I: Aso, ja 
311 S: Ah ja und beim Bewohner ist genauso, ahm dass auch die (xxx) so wie die Bewohner ah,  
312 werden auch da sein und ah werden auch da sein wer ah // wer sich mein will kann sich gerne bei 
313 uns in meine Wohnung willkommen sein ah, weil’s vielleicht kann ich zeigen, was Wohnung ist 
314 und so könn ma eine Runde machen ja, wer mit wem wohnt, je wer dafür zuständig ist, kann er 
315 gern kennen lernen unser Wohnung. Das Unterschied von den Bewohner und Eltern: ah, die  
316 Eltern sowieso mitarbeiten so wie ich und so ja. Ahm, wie ich meine Eltern kenn ah, werden die 
317 sowieso ur Stress haben wie ich so gehört hab und so sind sie auch so sowieso beschäftigt bei 
318 diesen andern Projekten und so ja, ah ja weil’s wenn’s sowieso noch Wohnung geht, sind sie  
319 sowieso ah die Bewohner gefragt ahm sind’s Menschen ah, die auch Hilfe brauchen und so wie 
320 ich // ah muss man sowieso drauf schaun. 
321 I: Was brauchen die? 
322 S: Ah, die Bewohner auch noch ahm Betreuung haben wollen ah ja sind’s, bin ich eh, sind wir eh 
323 sowieso gefragt, bin ich eh sowieso sowieso ich und ja, mal schaun ah wer // für die Bewohner 
324 zuständig ist, werden wir sowieso auf Menschen ahm drauf schaun (lacht)  
325 I: Mhm. //// Und die Beziehung zu den Bewohnern wird auch eine Andere sein, oder? 
326 S: Schon, ja auch ja. Es kann auch andere Bewohner sein, ja, mal schaun. 
327 I: Ja. // Ah, jetzt hab ich noch eine letzte Frage // das auch die Eltern betrifft. 
328 S: Aha 
329 I: Ahm // Wenn du ausgezogen bist ahm wie weit sollen sich da deine Eltern noch einbringen dann? Also 
330 wie weit sollen die dann noch mitbestimmen, wenn du ausgezogen bist? Oder sagst du „Jetzt bin ich für 
331 mich verantwortlich und ich kann selber entscheiden“ // Oder möchtest du dann selbst entscheiden  
332 können oder...?  
333 S: Schon, ja. Worte kann ich auch mitreden ah, das wollt ich eh sowieso // genau noch überlegen, 
334 wie ich vorher angesprochen hab, ah ja, angesprochen hab, muss ich sowieso ahm ah ja im  
335 Stillen noch überlegen, wie ich es so ahm so vorbereite oder auch können’s hier und so ja //  
336 muss ich eh sowieso einen Plan erstellen und so ja da muss ich eh sowieso überlegen ah wer 
337 was ah bei der Wohnung abspielen kann oder wer dafür zuständig ist und so ahm dass Eltern  
338 auch mitreden ah zu diesen // das was ich ahm aufn Computer vorhab und so haben’s eh  
339 mitzureden mitbestimmen, ob sie haben wollen „Ja“ ahm ah das müssen die Eltern sowieso von 
340 sich selbst aus sowieso ah // ah ahm bei meiner Meinung auch ah überlegen auch ah was ich  
341 selbst entscheide oder ahm für meine Eltern sowieso entscheiden oder überlegen, das was ich 
342 selber aus... selbst bestimmen könnte, mal schaun, wenn mein Mutter sowieso vorbereitet und 
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343 auch organisiert, mal schaun, ob ich den Gedanken drüber hab, das muss eh sowieso über mich 
344 gehen und so ja, muss ich erst schaun, damit ich dafür Zeit hab (lacht)  
345 I: Mhm. Und nachher dann? Also möchtest du dann selber bestimmen über dich oder? 
346 S: Schon, ja (lacht)  
347 I: Schon. Oder sagst du: „Ja, sie dürfen eh noch mitreden“ oder... // 
348 S: Schon, ja das muss ich eh sowieso... 
349 I: Oder musst erst... hast noch nicht drüber nachgedacht? // 
350 S: Muss ich erst schaun damit ich noch einen kühlen Kopf Zeit dafür hab zum Überlegen ahm ja 
351 ahm ah das muss ich eh sowieso mit meinen Eltern darüber reden drüber wenn sie wollen so ja 
352 das geht eh sowieso auf mich dann... //// 
353 I: Mhm. // Gut //// Ja, beim zweiten haben wir dann noch gehabt, dass du nicht so gern putzen und  
354 aufräumen magst, gell? Hab ich das richtig verstanden? Und alleine wohnen magst auch nicht so gerne... 
355 S: Ah 
356 I: ...sondern lieber in einer großen integrativen Wohngemeinschaft, stimmt das? 
357 S: Das ist eh das ist eh sowieso nur Wohngemeinschaft ah // ja, das wird auch alles Wohngemein-
358 schaft abspielen ah ja // aber ich bin auch so ein großer Putzfan draußen in meiner Arbeit, und so 
359 muss ich schaun, da muss ich dafür Zeit nehmen wann wirklich ah Zeit nehmen so zum Putzen und 
360 so ja, muss ich eh genau noch einbringen wann ich dafür zuständig bin für’s Putzen oder zum  
361 Aufzuräumen ja, muss ich mir sich genau noch äh ja selber entscheiden. 
362 I: Mhm, also es ist eher eine Zeitfrage? 
363 S: Ja, stimmt. 
364 I: Ja. Aber du machst es schon, oder wie? 
365 S: Schon, ja. 
366 I: Aber wahrscheinlich nicht allzu gerne oder das... 
367 S: Ah, ja (lacht) 
368 I: Das kann ich verstehen. 
369 S: Ja, ich bin eh auch so wie Putzfrau ähnlich ankommen auch ab und zu bei uns ah putzen,  
370 aufzuräumen, Staub saugen oder ah bügeln oder Fenster putzen ja. 
371 I: Da bei deinen Eltern? 
372 S: Ja. 
373 I: Aha 
374 S: Mal schaun, ob ich mit ah assistieren kann, mal schaun sag ich drauf „Ja“. 
375 I: Also du magst auch einmal eine Putzfrau haben? 
376 S: Ja. 
377 I: Ja. // Gut. // Angst hast du auch nicht und beim dritten haben wir noch ahm die Personen, die dich  
378 unterstützen. Wen haben wir da gehabt? Die Eltern,… 
379 S: Ja.  
380 I: …die Brüder, stimmt das? 
381 S: Richtig  
382 I: Der Verein X… 
383 S: Mhm. 
384 I: …und noch Pädagogik-Betreuer/Begleiter, Studenten oder sind das dann die Assistenten? 
385 S: Ja, sind die Assistenten und die Studenten sind gemeinsam gefragt und so ja warum ich den 
386 Verein X, mein Brüder und mein Familie gefragt hab und so ja, mal schaun oder ich werd sowieso 
387 mit Frau Dr. Prof. Kerstin Z. sowieso darüber sprechen wie sie’s haben möchte, mal schaun ja 
388 ahm ah vielleicht ahm // ah vielleicht sind wir gemeinsam gefragt ja und so // muss ich genau  
389 noch besprechen ahm wie sie’s noch vorstellen und so ja // mal schaun. Ah, wenn ah wer sich 
390 dafür sich meldet (lacht) 
391 I: Mhm. Haben wir noch jemanden vergessen? Fällt dir noch jemand ein? Gibt’s noch jemanden, zu dem 
392 du gehst, wenn du Hilfe brauchst also die dich unterstützen? 
393 S: Ruf ich eh sowieso telefonisch an, wer dafür zuständig ist. 
394 I: Wen rufst du da an? 
395 S: Ja, vielleicht ruf ich ah ja meine Freunde an ah oder meine Brüder oder das (Friends) selber ja // 
396 I: Und wird sich... das wird ah wird das in Zukunft auch so sein, wenn du ausgezogen bist? 
397 S: Auch, ja. 
398 I: Dann wirst du das auch so machen. 
399 S: Ja. 
400 I: Ok. Sehr gut. //// Dann haben wir alles besprochen. 
401 S: (lacht)  
402 I: Hab ich alles richtig verstanden, was ich aufgeschrieben habe?  
403 S: Ja. //// 
404 I: Ja? //// Das mit dem Putzen, dass du das nicht so gerne machst? 
405 S: Ja, auch (lacht) Das ahm, das was ich... 
406 I: Oder machst du das gerne – putzen? 
407 S: Schon, ja. Muss ich ahm muss ich schaun was... 
408 I: Hast du Freude daran wenn du putzt? 
409 S: Schon. 
410 I: Schon.  
411 S: Schon, ja. Seit in Jedlersdorf tu ich furchtbar gerne putzen und so. 
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412 I: Aha.  
413 S: Ja. 
414 I: Ah, dann hab ich das falsch verstanden. 
415 S: Ahm, schau ahm damit du es so verstehst ah muss ich schaun ah wann ich dafür // ah ja, da 
416 muss ich sowieso den Putzfrau (mit) assistieren ah vielleicht kann ich’s auch helfen unterstützen 
417 was sie braucht und so ja, mal schaun ah ob ich auch mitputzen könnte. 
418 I: Mhm.  
419 S: ...und so ja muss ich sowieso ah schaun ah wann ich sie die Putzfrau ah assistiere, mal  
420 schaun, damit ich zum Putzen komm. 
421 I: Mhm. Also du würdest ihr helfen?  
422 S: Ja. 
423 I: Ok, super. //// Sehr gut, dann dank ich dir... 
424 S: Bitt schön. 
425 I: ...dass du dir nochmal Zeit genommen hast, dass wir das besprechen. Das lass ich dir da. 
426 S: Gut, ja ok. 
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